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straße 10, oder an das zuständige Postam t oder a -ßiger 
Buchhandlung. •  Beschwerden: wegen u n re g e .^  Jüers ^  
fe rung  oder vö lligen  Ausbleibens der Zeitschru efl
das zuständige Postam t hzw. an die lie fernde B11̂  gojlte, 
r ich ten . E rs t wenn das zu keinem  E rfo lg  ^ r l ” eibe»‘ f  j|er  
w ir , an unsere Bezugsabteilnng nach Le ipz ig  1,1 ŝ '  u{ ie t  alJf 
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§2 Abs. 2 HeimtückeG. Böswillig i.S. des 
§ 2 Abs. 2 des Ges. gegen heimtückische 
Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dez. 
1934 (RGBl. I, 1269) handelt, wer eine 
Äußerung der im § 2 Abs. 1 mißbilligten 
Art macht, weil er das Vertrauen des Vol
kes zur politischen Führung gefährden 
will. RQ.: DR. 1941, 1881 Nr. 1

§§ 42 k, 2,175 StGB. Die Anordnung der 
Entmannung ist bei Verurteilung wegen 
Vergehen gegen § 175 StGB, auch nach 
§2 StGB, nicht möglich. RG.: DR. 1941, 
1881 Nr. 2

§ 266 StGB. Untreue. Bei Feststellung 
des Tatbestandsmerkmals der Vermögens
beschädigung ist in weitgehendem Maße 
der Gedanke der sogenannten Schadens
ausgleichung zu verwerten.

Eine Handlung des Treueverpflichteten, 
die für den Treugeber teils nützlich, teils 
schädlich ist, kann als vermögensbeschä
digend nicht angesehen werden, wenn der 
wirtschaftlich höherstehende Vorteil nicht 
anders als auf dem Wege über einen — 
wirtschaftlich geringeren — Nachteil zu 
erreichen war. RG.: DR. 1941, 1881 Nr. 3 
(Dahm)

§ 266 Abs. 2 StGB.; § 4 VolksschädlVO. 
Die ideelle Schädigung des Volkswohls 
reicht zur Annahme eines besonders schwe
ren Falles i.S. § 266 Abs. 2 StGB. aus.

Eine fortgesetzte Handlung mehrerer Ur
kundenvernichtungen und Urkundenverfäl
schungen kann auch dann angenommen 
werden, wenn die Vernichtung oder Ver
fälschung jeweils eine andere Urkunde 
zum Gegenstände hatte. RG.: DR. 1941, 
1883 Nr. 4 (Mittelbach)

§ 267 StGB. Zur Frage, wann die Unter
zeichnung einer Urkunde mit fremdem 
Namen infolge der Zustimmung des Na
mensträgers keine „fälschliche Anfertigung“  
i.S. des § 267 StGB, darstellt. RG.: DR. 
1941, 1884 Nr. 5

§1 KrWVO.; §4 UnlWG.; §§43, 263 
StGB.; §12 Abs. 1 Nr. 2 WarVerkO. vom 
18. Aug. 1939 (RGBl. I, 1431). Nutzt ein 
Kaufmann die ihm von einer Wehrwirt
schaftsstelle ausgestellte Dringlichkeitsbe
scheinigung, auf Grund deren er beschleu
nigte Ausführung von Heeresaufträgen sei
tens der Lieferfirma erreichen soll, zur Er
reichung beschleunigter Ausführung an
derer Aufträge durch andere Lieferfirmen 
aus, so kann er sich des versuchten Ver
gehens gegen § 4 UnlWG. und des Ver
gehens gegen die WarVerkO. schuldig 
machen. RG.: DR. 1941, 1885 Nr. 6

ii 401 RAbgO. kann nicht anders aus
egt werden, als daß die dort angedrohte 

Gefängnisstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren nicht die einzige Straffolge 
für die schweren Sonderfälle, sondern nur 
die Verschärfung des Mindest- und des 
Höchstmaßes der Freiheitsstrafe bilden soll, 
die für den Regelfall des § 396 RAbgO. 
auf Gefängnis von einem Tag bis zu zwei 
Jahren bemessen und auch nur durch eine 
Kannvorschrift zugelassen wird, daß aber 
die Freiheitsstrafe auch im § 401 b nur 
neben die in erster Linie für jeden Fall 
zwingend angedrohte Geldstrafe treten soll 
und nunmehr muß. RG.: DR. 1941, 1886 
Nr. 7

G m b H . ,

Auch wenn die HatißJ*'' f f  f f f  $
des Gnadenerlasses ¡„ä, 14

§ 5 Abs. 2 RennwG.
I Wehrmacht v. I.Sept.

Gnadenerlaß für die 
1939 (RGBl. I, 1549).

/
. Sept. 1939 erlassen “‘ |Traiii ren.

V e r fa lle ^  ^  Jv.
Verfahren wegen
§ 5 Abs. 2 RennwG. tor g 

Zur Anwendung des 9 für , so 
es, wenn die Wettemsart si,id- frf 
des Täters gezahlt w^chtet-
dieser, wirtschaftlich vofl
fänger ist, mögen sie b e n  * *  
deren in Empfang 8 <|/
RG.: DR. 1941, 1887 Nr.» m  >

„  ... ... P^fÜhru^lk id
§8 VO. Uber d 

sehen Strafrechts in den e
1940. O f

.tef A . " V
Ostgebieten v. 6. Junl die 1111 «lißL "■ 
jede strafbare t ' a" dllg a < riff «JV dang von Gewalt n ^ ^„gr ^  J 
Frage, ob der Ta,ter übt, <
der Abwehr Gewalt a ¿¡e A fei? uel
bedeutsam sein, we»»Af r<cP

bt, Ka»  
di

n sein, vv''" ‘ jpr w e
gegen unberechtigte 0  ^„gri 
meintlich unberechtigt
RG.: DR. 1941, 188»

'Nr. 9

§20 Überleit VO. v-
Bi.- I, 358); § 2.8L  „ach 'S. ^
such des Vergehens ^pfii 
VerbrReglStrVO. ^  « östS^.
- * TTl. 9 0I, 610) ¡.“ Verb. in. 5 0 j f  f*'

Im amtsgerichthchu^ v0r o j ''' /
vereinfachten Verfa11 das Jjfarf miO 
riclrtc, beta LO. S ,  .»8 t, ®>, I 
rufung aus dem v  . sta t\c.teu » T 
den, weil das Gericht I s
deren Stelle o ^ r »
gendarrest verhanj t ejner ^  
der Möglichkeit, st häflgei>. J

Dem O n .n d« < la f E5 i . s Ä  
VO. entspricht “ >ha]b * , , . ¿ 1 0
schwerde auch des,/-. rü fL * '/
der Erkenntnissen3 östS P j ’dieJ A ? 
nach §281 Ziff- \  < f .  *
setzesverletzung 7eiic)arrest „dt 
ten über den J11? . t angevV

l0tStC

S m ä - I ä w
v x X , f ‘< S S £ ' g f a  1 «

/<

M

8 17411c
stahl anzusehen
Nr. 11

eignung

r io g e n  D»c



^  ‘ e s e m H e f t  i s t  ci a s

Uemdet  
> »  I.VaHd

Send die h
et 'e 1 bis 26 (Januar bis Juni), angehängt.

Nunmehr können auch die

inb a n d d e c k e n
für diese
vorgCn Cn ^anci fertiggestellt werden. Die 
Mi t t  r tcn Bestellungen k o m m e n  ab:rgĉ rk,en

t ç ^ °  ...........  ~~ "
P f e m b e r  z u r  E r l e d i g u n g .

f*erp
°ten
Hai. 2<

* •

r°tein ( j 18 *̂lr (*'ese Einbanddecke, wieder in 
» lzfe'nen mit Qoldaufdruck, beträgt

All,
zuzüglich 50 Pf. Versandkosten.

..ie

ftr die i 'Un®en auf Einbanddecken, auch 
nut a h .ahreänge 1Q39 UIld 1940, sind

^e¡p2 jnSere Z w e i g n i e d e r l a s s u n g
^  ^  Inselstraße 10, zu richten.

r ^ echtsverlag G. m. b. H.

Das «0a^e»<>.Kreuz ist weit über die Erde 
verbreitet. Es ist ein Kennzeichen deutscher 
Arzneim ittel, die die Achtung der inter
nationalen Wissenschaft und das Vertrauen 
von Ärzten in der ganzen Welt gewonnen 

M haben. Arzneimittel mit dem »Hayen«-Kreuz 
(B A Y E R ) Sind deutsche Heilmittel von Weltruf.

Für Reîerendare i. nssessoreKamen
Pension Stengert

Berlin W 30, Viktoria-Luise-Platz4
Telefon: 25 38 65

U.-Bhf. Viktoria-Luise-Platz v. d. Hause. 
Zimm. m. Frühstück ab 2.50 RM., m.Abend- 
essen incl. Tee ab 3.50 RM. Teilw.fi. Wass. 
Beste Empfehlungen aus Juristenkreisen. 

—■ 25 Jahr e  —

Academia-Schreibmaschinenstube
l a n g j ä h r i g e  F a c h k r ä f t e  

Berlin W 8 • FriedrichstraOe 78
(U -B a h n  Französische Straße) 

V o r a n m e l d u n g :  Te le fon  12 41 96

DOKTOR |u r., rer. pol.sowie
D ip lom -V o lksw irt. 

Auskunft, Rat, m ündl. oder Fernvor
bere itung. D r. ¡u r. S te g m ü lle r , 
In nsbruck , Bürgerstraße 21, part. 
Prospekte. Beste Referenzen von Per
sönlichkeiten aus dem Berufsleben.

löcröet lllitglioö Der 1150.

MitJfi September g e la n g t zur Auslieferung':

st-Steuerhilfe
bearbeitet von Rechtsanwalt A. Schulze-Brachmann
Mitglied der Geschäftsführung der Reichsgruppe Industrie

I n h a l t  des  B u c h e s :
Teil l> 
Teil II: 
Anhang:

Eine Zusammenstellung sämtlicher Verordnungen und Ministerialerlasse 
Eine Erläuterung der Ost-Steuerhilfe-Verordnungen 
Tabellarische Obersicht über den zeitlichen und räumlichen Geltungsbe
reich der Ost-Steuerhilfe-Erleichterungen.

•W  fe de. u n' nU'teihe

^ < n T een
h ,nd“« rí.
S c h

„D er deutsche Osten ru ft" , so lautet die Überschrift der grundsätzlichen Ausführungen 
des Staatssekretärs im Reidisflnanzmin. Fritz Reinhard t, über die Ost-Steuerhilfe-V erordnung. 
Deshalb ist es nicht nur für die in den eingegliederten Gebieten, sondern auch für die im 
übrigen Reichsgebiet ansässigen Unternehmer und Unternehmen wichtig, daß sie sich über 
den Umfang und über die einschlägigen Bestimmungen der Ost-Steuerhilfe informieren.
Die Verhältnisse der Ostmark und des Sudetenlandes, für die die Bestimmungen über die 
Bewertungsfreiheit und über die Aufbaurücklage der Ost-Steuerhilfe-Verordnung gelten, sind 
besonders berücksichtigt worden.
Das Werk ist umfangmäßig der Ersfankündigung gegenüber um 100 Seiten vergrößert wöTÖen: 
Der angekündigte Preis von etwa RM 3.75 erhöht sich daher auf RM 5.50. Bestellungen 
werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt. Bestellungen nicht wiederholenl

Z u  b a t l e h c n  d u r c h  j a d *  H u e h h a n d l  u n g o d e r  v o n

VERLAG HERMANN KLOKOW- BERLIN SW68



( i e n o s s e n s d i a ^ s ^ e  j l lf . i  r '
j u r j

Kl e iner  Komment ar  von Rechtsanwa ^ fjjv e  
L a n g , Anwalt des Deutschen Oen(>s^  A 
u n d A sse sso rD rJu r.L u tlw .W cu  1 band. , 
leiter im Deutschen O enossenschat. y

‘ i g «» ** rt rM- *' ¡sjr.
Oktav. XII, 371 Seiten. 1941. ^ „ " ¡ c h s g ^

und Assessor I » r . ju r . I i iH lw .» y  . band. f  
leiter im Deutschen O enossenschat; 4.2O-
24., d u rc h g c n e lie n e  u n d  e' Ä n i ert
Oktav. XII, 371 Seiten. 1941. Kanu f .„„se 
(Outtentagsche Sammlung Deutsche

4 n e u e  w i c h t i g e
Nachtrag zu G u tte r ,  P a te n tg ® s®RejCjisgeSe
(Outtentagsche Sammlung Deutsche

R M - 1'20- .Nachtrag zu G rosc liu fF , <»cs«
s c l i i- J i i i l i io r  H ä f t l in g -  hrr Reiĉ ŝ C 
(Outtentagsche Sammlung Deutsc 1 tjSi f

m - m ' . „ „ p f 11,1 , „ i
Zweiter Nachtrag zu Wa g e n « « ” ” -d«**1 
h o fg e s e tz . 3. Auflage. Züglet  ̂ (ij
Erster Nach tragzu I Io p p ,  E r b h ^ ^ g ,  setze ^
u n d  B rb h o fv e r fa h re n s o r« »  Reichsg e.
(Outtentagsche Sammlung Deutsc 4fpcl*S*
und 184a). RM. 1.50. '* 2jtt>
Dritter Nachtrag zu
setze d e r  G e g e n w a rt. . „ .ReK115̂  
(Outtentagsche Sammlung Deutsch 
RM. 1.60. .«1

Durch diese Nachträge
, bände auf den jeüigen M l'
I &  C °”
Vcrlac W alter tie (iniyter ^

H erm ann Bahr
F a c h b u c h h a n d l u n g  u n d  B i b l i o t h e k
f ü r R e c h t s -  u. S t aa t s w i s s e n s c h a f t ,  S t eue r r ec h t ,  
V o l k s w i r t s c h a f t  und  B e t r i e b s w i s s e n s c h a f t

D ie  B ib lio th ek  Is t jeder 
ö ffe n tliche n  B ib lio thek 
in ihrem  Spezia lfach  an 
Le is tu n g s fä h ig ke it ge

wachsen und verm ietet 
gegen b illig s te  Gebühr 
(G rundm ie te  35 Pfennig 
pro Band und 10 Tage)

W o fin d e  ich ?
Jedes juristische, steuerrechtl. u. Volkswirtschaft!. Buch, 
auch seit, und vergriff. Werke, gegen Sicherheitsleistung

Kostenloser Literatur- und Judikaturnachweis bei fester Mietbestellung 
Verlange Mietbedingungen

BERLIN W 9, Linkstraße 43, Potsdamer Platz

J ü t  B r ie f m a d u m e m m k r ❖

Briefmarken
Sammler fordern gratis und franko die reich illustrierte 
Atlantikpost gegen Standesangabe. Ankauf von Sammlungen.

Edgar Mohrmann
H a m b u r g  1, Speersort 6

Sabeff Post Uber 1000 Angebote 
gratisI Neuheiten billigst! 500 
versch. Oesterreich zu RM 15.80 
durchschnittl. 3 Pf. pro Stück / 
Slowakei 50 versch. 5.80 / Bul-

tarien 200 versch. 7.80 / Ungarn 500 versch. 
.80 / 300 versch. Polen 15.— / 300 versch. 

Tschechoslowakei 25.— / 1000 versch. 
Oesterreich 150.— / 325 versch. Rumänien 
12.50 / 525 versch. Rußland (mit Ukraina 
und Kaukasien) 75.— #700 versch. Oester
reich 58.— / 100 verkeil. Rußland 2.50 / 
525 versch. Rumänien 110.— / 435 versch. 
Rumänien 45.— / Luxemburg 16 Werte 
kompl. 20.— I Polen -  Gouvernement I 
26 Werte kompl. 25.—. Porto extra 54 Pf. 
Kasse voraus. Konto Leipzig 54484. 
Briefmarkenhaus S a b e f f ,  W i e n  IX/71.

WALTER BEHRENS
BRAUNSCHWEIGBnefmarkenhandlg

O l liJWerbefchr koftenfrti
Ankauf von Sam mlungen

Deutsche Sondermarken
Günstiges Garantie-Angebot. Prospekt 
kostenfrei. Auch billige unverbindliche 
Länderauswahlen gegen Berufsangabe. 

Paul Lahn,
B e rlin -S te g litz  IOO.

Es gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 2

Die xiMzeit bereite Qesetzessammhuuf: 
erqänzbar /  zmerlässiq /  preiswert

ijt bie beroäfjrte nicht oeraltenbe

« d i n e l l f a r t c i  ( c e  S R c id f e e e d R ö
in 8 nollftüHbiftcn SHcdftdfvcifcn:

1. SBürgerlicfjes 5Hecf)t, 2. ganbelsrecfjt, 3. Sßerfafjrensrecfjt, 
4.9Irbeitsrecf)t, 5. Strafredjt unb Gfrafproäefjtecfit, 6 .Sffiirt» 
fdtaftsredjt, 7. 9laf)ritanbsre<f)t, 8. Staats» unb Söertoal» 
tungsreefjt. Umfang je 900—1700 Setten, Sßreis je SBanb 

91331 6.80 bis SR931. 8.80.
förmäijiflter föefatntyveid:

P r  SBanb 1 -7  (ftatt SR9J1 52.60) 91931 48.50 
5ür SBanb 1 - 8  (ftatt SR9J1 61.40) 91331 54—

Tiurd) Srfafo- unb ffirgänaungsliefcrunnen immer iibeefirljtlid} auf 
bem neueften Staube! 3ebe einjelne ¡Beftimmung läfit fld) [dntell 

auffinben in  bem neuen

Wefamhictic'<<)itib,
bas mttb 1900 Cöciclfc, 93erorbmmgen, (fctlaffe ufn>. nad) ber 3citfo lgc 
aufführt unb aufeerbem ein Stichroortoeraeichms, betbe m it ftuubftcllen 
tn ber Sdjnellfartei, enthält, fo bafc fid) oI)nc 9Jiül)e jebc ¡Beftimmung 
ermitteln läfet, auch wenn nur ber ¿ ite l ober bas Datum betannt ijt. 

S43reis m it (Sinbanbmappc 919313.—.

©eatetjbar burrf) gutgcfflbrte ©ud)h<*nblunflen ober birelt uon

Steclag De. Otto S c h m id t t t e ln ,  fcanf abouo
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11.Jahrgang 6. September 1941

Galizien, Bestandteil des Generalgouvernements
Le-, Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Weh,

^ o chtobt Cr des Amtes für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements

da ̂ fan Pr°ntV df!!0 der Tausende von Kilometerr 
MedeJ,^bereits gegen die Sowjetarmeen

' le an der Tausende von Kilometern 
,cuer iT bereits t ..aniP.f gegen die Sowjetarmeen, 

^  i\ t /e ̂ r*edeto, . e vom Feinde freien und
l 6llte a° v0r r, w/ ,e®iete die ersten Entscheidun
gen a r, ° Ä C"  ungeheure Truppenkontin-
Hhter t(JIf Hjj, uereitstandcn, das Großdeutsche 

Rutscher f -1 zu überfallen, da wird heute 
v s Öffp! der Wi„!,Ulr,Ung schon wieder mit voller 
lv le?ssri, ic[leu i derherstellung der Ordnung und 

und an der Beseitigung der 
6r u i(t der Für eine Reihe von Ge

^ l t n nnrer bereits die Ü b e r l c i t u n rg
vo n  den m i l i t ä r i s c h e n  

a ilf  d ie  D i e n s t s t e l l e n  deriJ1 i r la/ wa l tUn„  w i m o u i L n t u  uc i
v- 17 ? v?rfugt- So hat der Führer in ,r‘ a ehn^_ */• und 99 l,,r: m ,ii __ j - oletUalö ^°d  22. Juli 1941 bestimmt, daß

' >
bi f e

12 d e / r  Po Ien  g e h ö r e n d e n ’Ge-
n45i«biethr> die 7 1v u nera,SIouverneur am 1 Aug. 

[ I t s  ltl die v Vllverwaltung übernimmt und

¿ i feiedicheeZogen S itUng des GeneraIg0Uver-
> < > r  ^1t|a'l|sakt zu Lemberg hat der Ge- 

Qa? der r f  v°ü GaliJi? festge»etzten Zeitpunkt die 
2 « i  '-oklam anSetreten.
&ta6hr Anifofder q  a *on an die Bevölkerung von 

n' pldlri,ng in r S°uverneur das Programm 
r°klarna(..v *u” damentalen Sätzen kund- 

a 11 bat folgenden Wortlaut:
dieAuf B

' S Ä , 4“  t » " " “ ® von G an ' ic n !^üVa,. 13 -ruhrerc i
;>hej1̂ neur GalP; m<; ich in dieser Stunde als 

'eiches :,„fnd damit0'' m .den bestand des General-
ieats 

1 auf. 
B

m den Schutz des Großdeut-

d,
n d B ü r g e r i n n e n !• > Jîlljj'ç i o v 1 ł u ii c ui

S^ßsclJ^^e W;niC'dcs und der Unterdrückunngsrl; “ u°se W;iTiA‘.ucs und der Unterdrückung 
[Sue Utl(j iurregiment der Warschauer 
,l*8en hinr„ '°n 8rausame Gewaltherrschaft•stp. nintpr n , T ‘C 'oewaitnerrscnau.

11 fielen , ,ucb- lausende Eurer Brüder
schuldig dem jüdisch-bolschc-

wistischen Blutrausch zum Opfer. Die Soldaten Adolf 
Hitlers haben Euch von dem System des Mordes, 
des Terrors und der Kulturschande unter schwersten 
Opfern befreit. Das mächtige Großdeutsche Reich hat 
Euch in seinen Schutz genommen. Der Name Adolf 
Hitler bürgt Euch dafür, daß diese Schreckenszeiten 
nie mehr wiederkehren. Der Führer tut sein Vertrauen 
zu Euch kund, daß Ihr nach der über Euch gekom
menen entsetzlichen Prüfung nunmehr gewillt seid, an 
der Neuordnung Europas mit Eurer ganzen Kraft mit
zuwirken. Was immer Euch an Unrecht geschah, wird, 
soweit irgendmöglich, wiedergutgemacht werden. Euer 
Privateigentum soll wiederhergestellt, die Freiheit 
Eures völkisch-kulturellen Lebens gesichert und die 
freie Religionsübung gewährleistet werden. So werdet 
Ihr durch die Zugehörigkeit zu dem Machtbereich 
Großdeutschlands wieder eintreten in die europäische 
Kulturgemeinschaft, aus der Euch die Gewaltherrscher 
im Kreml hinausgedrängt haben. Galizien ist damit 
in den Reichszusammenhang zurückgekehrt, der durch 
Jahrhunderte hindurch den Aufstieg Eures Landes er
möglicht hat.

Ich fordere Euch auf, in vollem Vertrauen auf den 
Führer und die von ihm eingesetzten Männer ruhig 
und unbesorgt an Eure Arbeit zu gehen, damit in Gali
zien jene Ordnung nunmehr endgültig gesichert werden 
kann, die für die künftigen Generationen Wohlstand 
und Glück bedeuten wird.

Ich grüße Euch im Namen des Führers.
Möge der Herrgott seinen Segen geben zu dem Werk, 

das wir gemeinsam beginnen!
Es lebe Großdeutschland!
Es lebe seine siegreiche Wehrmacht!
Es lebe der Führer Adolf Hitler!

L e m b e rg ,  den i. August 1941.

F r a n k
Generalgouverneur

G le ichzeitig  m it dieser Proklamation hat der Ge
neralgouverneur eine erste VO. verkündet, die das
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rechtliche Fundament für die künftige Verwaltung 
Galiziens schafft.

D ie  V e r o r d n u n g  übe r  d ie V e r w a l t u n g  
vo n  G a l i z i e n  v. 1. Aug. 1941 (VB1GG. S. 441), 
die am selben Tage um 12 Uhr in Kraft trat, stellt 
zunächst in der P r ä a m b e l  fest, daß das ehemals 
zu Polen gehörende Galizien kraft der Erlasse des 
Führers v. 17. und 22. Juli 1941 Bestandteil des 
Generalgouvernements geworden ist. Kraft der im 
§ 5 Abs. 1 des Grundgesetzes des Generalgouver
nements, des Erlasses des Führers v. 12. Okt. 1939 
(RGBl. I, 2077), erteilten Ermächtigung stellt dann 
der Generalgouverneur die wichtigsten Verwal
tungsgrundsätze fest.

§ 1 umschreibt die G re nz e n  des in das Gene
ralgouvernement einbezogenen neuen Gebiets. Es 
umfaßt die ehemaligen polnischen .Wojewodschaften 
Lemberg, Stanislau und Tarnopol mit Ausnahme 
derjenigen Gebietsteile, die schon am 26. Okt. 1939 
gemäß § 1 des Führererlasses v. 12. Okt. 1939 zum 
Generalgouvernement gekommen waren. Die da
malige Interessengrenze im Osten (vgl. RGBl. 1940 
II, 3) hatte Teile der Wojewodschaft Lemberg dem 
Generalgouvernement (den Distrikten Lublin und 
Krakau) zufallen lassen.

Das neue Gebiet, das die VO’. im weiteren Ver
laufe schlechthin „ G a l i z i e n “  nennt1), ist nach §1 
Abs. 2 als e in  D i s t r i k t  im Sinne des § 4 der 
Ersten VO. über den Aufbau der Generalgouverne
mentsverwaltung v. 26. Okt. 1939 (VBIGG. S. 3) 
anzusehen. Obwohl der Distrikt Galizien jeden der 
bisherigen Distrikte Krakau, Lublin, Radom und 
Warschau weit an Größe übertrifft, hat der General
gouverneur zunächst jedenfalls von einer weiteren 
Aufteilung abgesehen. Die Vorteile nur e i n e r  Ver
waltungseinheit wenigstens für die Zeit der noch 
nicht hergestellten Rechtsangleichung liegen auf der 
Hand.

D i s t r i k t s h a u p t s t a d t  i s t  L em be rg .  Dort 
ist auch der Sitz des G o u v e r n e u r s ,  der an der 
Spitze des Distrikts steht (§ 2 Abs. 1). Zum Gouver
neur hat der Generalgouverneur den bisherigen 
Distriktschef in Radom, Gouverneur Dr. L a s c h ,  
berufen (§ 2 Abs. 2).

Dem Gouverneur unterstehen der Chef des Amtes 
des Gouverneurs und der f f -  und Polizeiführer. Im 
übrigen entspricht die Gliederung der B e h ö rd e  
des G o u v e r n e u r s  der Gliederung, die die Be
hörden der Distriktschefs im Generalgouvernement 
aufweisen (§ 2 Abs. 3). Dem Chef des Amtes sind 
danach (vgl. Verwaltungsanordnung Nr. 3 des 
Staatssekretärs der Regierung des Generalgouver
nements v. 7. April 1941 zur VO. über die Einheit 
der Verwaltung) ein Präsidialbüro, Ämter (z. B. Amt 
für Preisüberwachung, Amt für Raumordnung, Per
sonalamt, Archivamt) und die Verbindungsbeamten 
der Ostbahn und der Deutschen Post Osten beige
geben; unter seiner einheitliphen Leitung arbeiten 
die verschiedenen Fachabteilungen (Innere Verwal
tung, Finanzen, Justiz, Wirtschaft, Ernährung und 
Landwirtschaft, Forsten, Arbeit, Propaganda, Wis
senschaft und Unterricht, Bauwesen).

Die Behörde des Gouverneurs ist eine Einheits
behörde; neben ihr können besondere fachliche 
Außenstellen der Regierung nicht bestehen, sie ver
einigt auf der zweithöchsten Stufe der Verwaltung 
alle Verwaltungszweige (§ 2 Abs. 3 Satz 2 der VO.

J) Wenn die VO. die Bezeichnung „Galizien“  für das 
im § 1 näher umschriebene Gebiet, also nur den östlichen 
Teil des ehemaligen Königreichs Galizien, verwendet, so 
ist das aus praktischen, gesetzestechnischen Gründen zu 
erklären.

[Deutsches Recht

v. 1. Aug. 1941 in Verbindung mit § ? A^sj pez. 
VO. über die Einheit der Verwaltung 
1940 [VBIGG.'I, 593]). . D>‘

Die t e r r i t o r i a l e  G l i e d e r u n g  
s t r i k t s  G a l i z i e n  weist keine Bes n_Upn un0
auf. Das Gebiet ist in Kreishauptmannsc £ \\ 
kreisfreie Städte eingeteilt, an deren l ß,eti<£ 
Kreis- und Stadthauptleute stehen. Auch pj^eit' 
den der Kreis- und Stadthauptleute sin yerb>’ '
behörden (§ 3 der VO. v. 1. Aug. I jJ  FinheitÜL 
düng mit § 7 Abs. 2 der VO. über die 
Verwaltung). . nistrikt

§ 4 regelt die A m ts s p r a c h e  im L ' [ie; w» 
zien. Amtssprache ist die deutsche sp «gcn]v
rend aber im bisherigen Gebiet des Ge ^  ¿e _ 

its nur die polnische Sprache neb ^  neUe.
sehen 
Gebiet
sehen Volkszugehörigen

enrs nur cue pomiscne sprang j elll 
:n Sprache zu gelassen war, ist ij* ukfali e 
iet im Hinblick auf die zahlreic ¡nisc"jj 
n Volkszugehörigen auch die u_„|iang ^¡e

Sprache  zu gelassen.  Im Z u s am ‘î1 e n. v 0 n ac *l „ trs- 
steht die Vorschrift des § 5 n ^ ts s e t^ r ,
V e r o r d n u n g e n  und sonstigen 1 L i nonwer 
akte künftig nicht nur in deutscher aChe sjei 
sondern auch in u k r a i n i s c h e r  »P fce'WU 
k ü n d e t  werden. Für die Rechtssetz | rjften L- 
es im übrigen bei den bisherigen V(? seifle bS,1

........... .......................... ......  v  vor iflI vo»“
die Verkündung geschieht nach vV1 eniefA, 
ordnungsblatt für das Generalgouv
1. Aug. 1941 an erscheint neben eil
deutsch-polnischen Ausgabe des 
sondere ukrainische Ausgabe

V

iifl Ä
Die §§ 6 u. 7 befassen sich mn W[s ¡frifl 

Galizien anzuwendenden R e c n t. ‘ jje » ge 
Oberbefehlshaber des Heeres un ö e" j 0 $
beauftragten Stellen kraft vollziehe ^
setzte Recht bleibt in Geltung, - „ e Veb'L V 
durch die Einbeziehung Galiziens jsio® ’ ^  
des Generalgouvernements geg®" des Bf 
übrigen ist die sofortige Aufheb ^ jer 
bisher geltenden Rechts verfugt» da. ReKh j  
der Verwaltung durch das Deut c f öd 0  
spricht. Von dem Sowjetrecht, das üb 
Gesetzes der UdSSR, v. 1. Nov. ^  S0#jjt &
gliederung der W est-Ukraine „-¡¡riittg
iin fr*r rrlp irÏT /p îfio’Pr WiedCfVCTt ^ 0

tnC

Ukrainischen-SS-Republik udc» cfaatS' „hei" aV
ist, ist also sofort das eigenthe gs js t1 (
fassungsrecht außer Kraft getre . '¡eten “  „e ld'rier 
daß auch auf den sonstigen O f ^ e J
kraftsetzung des Sowjetrechts nu„tsChlfis^|daiJi&t- 
Zeit sein kann. Wichtigste £ f r° s prüh, 
Generalgouverneur schon m orei ellufl£ 
bekundet, wenn er die Wiederlv deUCHU11UCI, WC1U1 V.1 v.»̂ . ■■ —  , Pnpihe1̂ ■ ¿llflii Apllt'
eigentums, die Sicherung Jint*npWährfelSjcfit V 11 
kulturellen Lebens und die . AdsS’ rSzVe "cr-
Religionsübung ausdrücklich 
Grundsätzlich steht in â .ef? r jm 0  e” . À11 Cd 
eine « ■ I c t a u t o W  çIle® zlvi[«e

i« .
n»
itef

nement geltende Recht bevor ^  f r  Z J Ä  
c h u n g  ist schon am ersten T  | ef O g  
tung  begonnen worden. So n V .j f i l f t  jfl1
neur noch am 1. Aug. 1^ ft  iiü P 0-d^es£J i tlt  
Ernährungs- und Landwirtsc J lU1d & h l ai ‘i  ^  
zien, d ie V O , über das Forst (,je ge A j  
D is trik t Galizien, die VO. ^  0 »' en
von privatem  Vermögen ita ¡m
VO. über die Finanzverwaltung Eise*1 ,.g V 
die VO. über die Verwaltung u 0 er 
im Distrikt Galizien und die

■fls
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de«; 'D  ̂ i.

i afeien ur|d Fernmeldewesens 'im Distrikt
tun»
die 
öelt, 
den

7j. über ¡ leic5fa^  am 1 • Aug. 1941 vollzogenen

i ___* w .uuvm v.rw v.w  a*i* ĵ jlovaaivc
v!ngsberpi0i!Z0S?n- Für alle die genannten Verwal- 
0 am 3iClf  ,s'nd grundsätzlich die Regelungen, 
Ve‘ltun& Ju‘i 1941 im Generalgouvernement in 
7 neuen n?’ vom i - Au§- 1941> 12 Uhr ab> auf 
rrMer übertragen worden.

f»7. ^oer Ho 7  am *. n u g . 1 ^ 1  vu iuugcucu
a'bien a Aufbau der Rechtspflege im Distrikt 

dM des h i,/ au4 dem Gebiete des Strafrechts 
l7 ll|n?en „gnnünücn Rechts die Gesetze und Ver- 
' i ’ also 7 Cd-er 'n Kraft gesetzt, die am 31. Aug.
halbes ^ nni‘d:elbar vor Beginn des Polenfeld-
H i f  ’ gegolter * — ‘
entsc|leuA s.°fort eingeführt worden; eine nicht- 
Ö1 der nüLlchtsbarkeit ist proklamiert, bedarf aber

S[F"I « "  t e 1 Ausgestaltung.
tu ft n ibe r i o ? n r a n k n u p i u n g  an  d e n  i m  rünS an<J , 39 u n t e r b r o c h e n e n  R e c h t s -  
rr,eg ^alizieneC ^en a**c Gründe. Daß die Überfüh- 
rn 3 ang h,„ * ln den europäischen Kulturzusam- 
steh'Scben p f r[^ndsa4züehe Abkehr von der Sowjet-

*mr o- s 11,1 uL/i igvu neu uu. u  ulei
Stan7 M0na7 ens unter das sowjetrussische Recht 
art ?Pnnkt ¿er I edauert; diese Zeitspanne ist vom 
%ih rz> daß Kechtsentwicklung aus gesehen der- 
licht l̂ichen n Sl,e die Wiederherstellung des ur- 
193g 7  etitj *Szustandes ohne weiteres ermög- 
jftx 7 vgl. Vn S un den Rechtszustand v. 31. Aug. 
sW 7ner%rii’., er den Aufbau der Rechtspflege 
%  V‘ 3l nnnement), teils an den Rechtszu-

v Ä ^ e i bS n £  Recht!: 
aV v nI>eit ri-Ü f^ iüp ft wird, so ist diese Ver- 
^ Ö T t^ a l tü n ^ b  zu erklären, daß nicht auf 

o 7 rnetnpn+ deichen die während der Genc
in  dp tlS'aleo,T„SVerwaltUng im bisherigen Gebiet 
^ V 7 3 echts 7 rne]uents getroffenen Abänderun- 
KNeh ? in df»,7 ebemaligen polnischen Republik 

uUd ein.rr 7-!VfUen Distrikt eingeführt werden 
•k luhrt zu werden brauchen. An der

grundsätzlichen Einstellung über die Notwendigkeit 
zur Wiederanknüpfung an den im September 1939 
unterbrochenen Rechtszustand ändert das nichts.

Die in der zurückliegenden Zeit der Sowjetherr
schaft a b g e s c h lo s s e n e n  T a t b e s t ä n d e  mit 
einem Federstrich aus der Welt zu schaffen, liegt 
nicht in der Macht des Gesetzgebers. Zwar lassen 
sich die Fortwirkungen dieser Tatbestände künftig 
nach neuem Recht beurteilen, aber die Tatbestände 
selbst können nur in gewissem Umfang rückgängig 
oder in anderer Weise wiedergutgemacht werden. 
Daß der Generalgouverneur auch die Wiedergut
machung geschehenen Unrechts in seine Absichten 
einbezogen hat, ergibt sich aus der Proklamation. 
Im einzelnen werden hier besondere Verordnungen 
abzuwarten sein.

Gleichzeitig mit der VO. über die Verwaltung 
von Galizien hat der Generalgouverneur einen E r 
laß  ü b e r  d ie E i n s e t z u n g  eines  V e r w a l 
t u n g s r a t e s  f ü r  G a l i z i e n  vollzogen. Diesem 
gehören der Staatssekretär der Regierung des Gene
ralgouvernements, der Höhere f f -  und Polizeiführer 
im Generalgouvernement und der Gouverneur des 
Distrikts Galizien an. A u f g a b e  des Verwaltungs
rates, der grundsätzlich bis zur völligen Rechts
angleichung in Tätigkeit bleiben soll, ist d ie  e i n 
h e i t l i c h e  A u s r i c h t u n g  und  S t e u e r u n g  
s ä m t l i c h e r  f ü r  den  neuen D i s t r i k t  zu t r e f 
f e n d e r  M aßnahm en .  Die Einrichtung einer der
artigen Instanz war geboten, damit die Aufbauarbeit 
in dem neuen Gebiet den Verhältnissen angepaßt 
wird. Die hierfür nötigen Entscheidungen können 
nur von einer mit der g esa m te n  Lage betrauten 
Stelle getroffen werden.

Die Grundlagen für die neue große Aufbauarbeit, 
zu der die Verwaltung des Generalgouvernements 
vom Führer aufgerufen ist, sind gegeben. Das Werk 
ist begonnen; der 1. Aug. 1941 wird ein entschei
dender Wendepunkt in der Geschichte Galiziens 
sein, der Beginn einer Epoche des. Aufschwungs 
im Zeichen friedlicher Arbeit.

i ! > S a!eBedc

Die Vermieterkündigung
Rückblick und Gedanken zu ihrer Neugestaltung

Von Reichsgerichtsrat Dr. B u c h w a ld ,  Leipzig

r'1 S°H 7 , 7 7 der G r u n d s t ü c k s m i e t e
& ■ .

i ; der Volksgenossen, die nicht in

'Pr* Hark 4. 1 G l U II II & UAL IV b III
C Q,eH z i ^de t  r|SR - d behandelt werden — ist 
7  gsige 7  a]j^r 7 7  Biese Rechtse.inrichtung der

, sjnd, o.-.i . ■ v iiw g u iu ä a cu , u ic  m ein m
Mlue.verr5 7 ng der (\Y/ un tlie Scholle zu binden, 
'V A  7 i*eIt. F.'J ^o h n u n g  °der der Arbeits-g * C ' sich“ ! ';  fü r
K \ si ' h a"

ej den, der in der Lage und ge-
eJ a n d e rn  es,timmten 0rte seßhaft zu 

Pe Rechtseinrichtungen zur Ver-
% ^intiFünd verii,naurecht’ Heimstätte usw.). 
2°ch'|in7uSse des v * ^ are es> dem Mieter über 

11 *- Qes Vermieters gebotene Maß hin-
... cVf» / atl£r 7 7 ' ..Kündigungsfrist, allenfalls 

^Itnisspc , Kündigung) die Lösung
>0?'S itA ch te s  ^  dUrCh ¡^srhtlnL.nnrr » in »Beschränkung seines 

ju.des M io+ rSchweren- Die sog. F re i -  
1%  rter h ? recht J,-te rs . muß gewahrt bleiben, 
11 ü 7 " rch niir ln?n Zweck erfüllen soll. Der 

^ lt ihm Erlass.!1 Intercsse daran, den Miet- 
Pfleeiip ng an cinen zahlungsfähigen 

11 umgehenden Mieter zu ver

werten. Die Gefahr, den Mietraum nicht in dieser 
Weise verwerten zu können, kann ihm nicht abge
nommen werden. Anders steht es mit der K ü n d i 
g u n g  des V e r m ie te r s .  Sie entzieht dem Mieter, 
in aller Regel gegen seinen Willen, sein und seiner 
Familie Heim oder, was mitunter noch schwer
wiegender ist, die Arbeitsstätte, auf deren örtlicher 
Lage vielleicht die wirtschaftliche Grundlage seines 
Daseins beruht, und bürdet ihm in jedem Falle mehr 
oder weniger erhebliche Aufwendungen auf. Stößt 
die Beschaffung einer neuen Wohnung oder Arbeits
stätte auf Schwierigkeiten, so droht ihm die Gefahr 
der Obdachlosigkeit, zu deren Beseitigung letzten 
Endes die Allgemeinheit eingreifen muß, oder des 
Verlustes der wirtschaftlichen Daseinsgrundlage.

Der Mangel vor allem an Wohnraum, der sich 
schon in den letzten Jahren des Weltkrieges stark 
bemerkbar machte, in den Jahren nach dem unglück
lichen Kriegsausgang noch weit größeren Umfang 
annahm und der auch bis zum Beginn des jetzigen 
Krieges noch nicht völlig behoben werden konnte,
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hat sowohl den Gesetzgeber des Altreichs als auch 
den des ehemaligen Österreich dazu gezwungen, das 
Kündigungsrecht des Vermieters gegenüber dem 
sich aus dem allgemeinen bürgerlichen Recht er
gebenden Rechtszustande einzuschränken. Diese 
Rechtsentwicklung sei im folgenden kurz dargestellt.

I .  Die Rechtsentwicklung
1. Das f r e i e  K ü n d i g u n g s r e c h t  

Sowohl das BGB. (§564 Abs. 2) als auch das 
ABGB. (§1116) gesteht dem Vermieter das sog. 
f r e i e  K ü n d i g u n g s r e c h t  zu. Die Kündigung 
bedarf grundsätzlich weder des Vorhandenseins noch 
der Angabe eines sie rechtfertigenden Grundes, ist viel
mehr in das Belieben des Vermieters gestellt. Durch 
die Mieterschutzvorschriften (s. unter 2, 3 a—c, 4) 
war das freie Kündigungsrecht stark zurückgedrängt, 
hatte aber mit der zunehmenden Lockerung des Mie
terschutzes wieder an Bedeutung gewonnen. Natio
nalsozialistisches Rechtsdenken führte dazu, auch für 
die Vermieterkündigung den Grundsatz von der 
Pflichtgebundenheit der Rechte aufzustellen und 
gegenüber einer ohne triftigen Grund ausgespro
chenen Kündigung den Einwand der unzulässigen 
Rechtsausübung zu gewähren. Zur Zeit hat das freie 
Kündigungsrecht nur ein sehr beschränktes Anwen
dungsgebiet, da durch die Dritte VO. zur Ausf. der 
VO. über Kündigungsschutz für Miet- und Pacht
räume v. 5. Sept. 1939 (RGBl. I, 1670), für die Ost
mark und das Sudetenland durch die AusfVO.en von 
demselben Tage (RGBl. I, 1671 [1742], 1673) der 
Mieterschutz mit wenigen Ausnahmen auf alle Miet
verhältnisse ausgedehnt worden ist.

2. D ie  E i n s c h r ä n k u n g e n  der  K ü n d i g u n g  
im ö s t e r r e i c h i s c h e n  Rech t  

M it gesetzlichen Maßnahmen zur E i n s c h r ä n 
k u n g  des f r e i e n  K ü n d i g u n g s r e c h t e s  des 
V e r m i e t e r s  g i n g  Ö s t e r r e i c h  voran. Dort 
wurde am 26. Jan. 1917 die VO. über den Schutz 
der Mieter (RGBl. Nr. 34) erlassen. § 7 dieser VO. 
bestimmte, daß der Vermieter nur aus w i c h t i g e n  
G r ü n d e n  den Mietvertrag kündigen dürfe, und 
führte eine Reihe von Kündigungsgründen an, die 
als wichtig anzusehen sein sollten (z. B. Zahlungs
verzug, ungehöriges Verhalten, nachteiliger Ge
brauch der Mietsache, Eigenbedarf des Vermieters), 
ohne damit aber eine erschöpfende Aufzählung der 
wichtigen Kündigungsgründe vorzunehmen. An die
ser Gestaltung des Kündigungsrechtes ist in der 
Zweiten VO. über den Schutz der Mieter v. 20. Jan. 
1918 (RGBl. Nr. 21), der Dritten VO. v. 26. Okt. 
1918 (RGBl. Nr. 381) sowie in § 19 des noch heute 
in Geltung befindlichen Bundesgesetzes über die 
Miete von .Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten 
(„Mietengesetz“  —- MG.) v. 7. Dez. 1922 u. 22. Juni 
1929 (BGBl. 1929 Nr. 210) festgehalten worden. Nur 
wurde die Liste der als wichtig geltenden Kündi
gungsgründe nach und nach erweitert (BGBl. 1933 
Nr. 325; 1936 Nr. 184; 1937 Nr. 235). -  § 21 MG. 
schreibt (übrigens auch für die Kündigung des Mie
ters) ferner vor, daß Mietverträge nur g e r i c h t 
l i c h  g e k ü n d i g t  werden dürfen. Das bedeutet, 
daß die Kündigung nur in dem Verfahren nach den 
§§ 560—564, 570—575 ÖstZPO. erfolgen kann. Die 
Kündigung ist also bei Gericht anzubringen, das 
dem Gegner aufzutragen hat, entweder den Miet
gegenstand zur bestimmten Zeit bei sonstiger Exe
kution zu übergeben oder binnen einer Frist von 
8 bzw. 3 Tagen seine Einwendungen gegen die Auf
kündigung bei Gericht anzubringen. Erhebt der

[Deutsches Recht, W o c h e n ^
so

Mieter innerhalb der Frist keine Einvven ^ r,4 
wird der gerichtliche Auftrag vollstreckba■ v» vef' 
EO.). Andernfalls ist auf Grund fnU,n('  j„ngefl v 
handlung durch Urteil über die Einwen ng ajs 
entscheiden. An der Rechtsnatur der K^|j[£nserlila’ 
einer einseitigen, rechtsgestaltenden w 
rung hat das MG. mithin nichts geänder •

A i+r e i c 11
3. D i e R e c h t s e n t w i c k I u n g i m A wenigef
Im A l t r e i c h  war die Rechtsentwickl 8

einheitlich. ,, . ; ts e r. *.rs
a) N a c h t r ä g l i c h e  U n w i r k s a m *  y era i f  

rung.  Das freie Kündigungsrecht de ^eStenej  
blieb der äußeren Form nach zunacn daßA
wurde aber praktisch dadurch aufgeh0 , ’¿¡e v 
Einigungsamt (Mieteinigungsamt) dur „Qg), OV 
zum Schutze der Mieter v. 26. Juli ly j . 'A  cPA- 
„Mieterschutzverordnung“  =  MSchV' AyeßA  
tigt wurde, auf Antrag des Mieters, u i e]ien JV 
lieh nach Zugang der Kündigung ksamkeLefi 
nach billigem Ermessen über die .w» ekünü Ae 
Kündigung, über die Fortsetzung des s ¡¡befj.pg 
Mietverhältnisses und ihre Dauer so poftse y  
Erhöhung des Mietzinses im Falle ac also 
zu bestimmen. Das Einigungsamt '  gOn 
dann, wenn dem Vermieter nach ° gtaf 
Recht zur fristlosen Kündigung zur { Vv f  |r 
fugt, nach billigem Ermessen, das * f lg f  Jtfl 
Nachprüfung unterlag, d ie  K ü n d ig  ¡j, ¡jt 
t r ä g l i c h  f ü r  u n w i r k s a m  zu e r*  p a0zigztuii 
Gebiete der bisherigen Freien Sta geE jß 
diese Vorschrift noch jetzt f , es e tf '0 s-
Schutze der Mieter v. 29. Dez. 1 9 ^  ^940 k v’OU1UUC U tl m iCIEI V. - _ nl  -7

11, § 2 ; VO. v. 23. Dez. 1939, RQB1: ]654). um; 
Abs. 2; VO. v. 23. Dez. 1940, R 9 i « e t  

b) N o t w e n d i g k e i t  v o r h e r i g  19, 
m u n g. An die Stelle der Bek. v- ^ ‘ 93. SePj 
die Bek. zum Schutze der Mieter ■ J f  eifle!!
(RGBl. 1140), die durch die VO. J - noCA „ A
^RGB1.591) e rgänzt yyurda S t e p p e
Schritt weiter, indem sie in § 6 rSlIjne® A 
besonders starkem Mangel an Mit■ _. ePArkP
rloorroM+rnlKnl'iÄl'Hon 'IW  fipi* AtlOT 111 reejj^g ß i fdeszentralbehörden zu der Anord 
daß der Vermieter das Mietverhal ^ „  v, 
nur m it  v o r h e r i g e r  Zu s t i m m * 0nde ^ enur m i t  v o r h e r i g e r  Z u s t i n u  
g u n g s a m t  s k ,ü n d i  g e n könne, ‘̂ ietste if  
die Kündigung zum Zwecke dei fiir zAh
folgte. Von dieser Ermächtigung: 1 1 ,en> Al f  t i f  s 
Gemeinden Gebrauch gemacht deA,iriS’
Regelung galt sowohl^ für die 
mäßigen wie

Aiid1, 3gS'
f  v e f f r

w  mi_ . .  jg & f-
einzige Richtlinie war dem

It sowohl tur u it -■ r/unci‘6;lCli •>,,
für die der fristlose aInt a /.

sein billiges, keiner Nachprüfung gih A f 
messen gegeben. -  Diese R e g f  
der Daiiziger Bek. zum S c h u f a. E- f l ie f f  jd 
29. Dez. 1920 und den unter a /  i0  »s
Übcrleitungsvorschriften noch j  je d ^ fu iig  ,ir|r 
bisherigen Freien Stadt Nanz g, ^ u s t ijf  911̂1 
Besonderheit, daß eine ohne , da*1 
Einigungsamts ausgesprochene , N f  ef AAs- 
same Kündigung n a c h t r a f l * ' “  e 
w i r k s a m  e r k l ä r t  werden ka > ^ 910 1 eJl1 
auf Erteilung der Zustimmung einge8n3l
termin bei dem Einigungsamt „  1
Durch die VO. des Senats v. 3ü\ aJß V e f  des ^ l  
anz. I, 33) ist ferner bestimmt 
Wohnräumen ohne vorherige ^ nfJ sie j  K
gungsamts kündigen können, ßung
BGB. zur Kündigung ohne Einh 
gungsfrist berechtigt sind. fh e b 11. jrtd

c. Sys tem der  fe s te n  ^ U j.z). N,c 
s tände  ( M i e t e r s c h u t z g e s

tßf
st* V
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(V'Mgen r; 'Zerschlitz Vorschriften gemachten un- 
,eSetzeo .'Ehrungen führten zum Erlasse des 
Ln.*SUnrrtt:- ?r M i e t e r s c h u t z  und  M ie t -i ̂  ̂  & 55 a r*

daÜe Meo-p . " “ s c s u r  =  iviacnu.,1, aas vö llig  
f  Hecht Mg- Es beseitigte grundsätzlich

Id; , . r s  die ä? tlYerm ieters, gegen den Willen des
Îlnirv.. V̂UllÖSUnO' Hac /Vt i A'fxrArli q Htx ioo ac- (JuTCh

M

n,, ' ^ r Spii1nl te r  v. 1 -Juni 1923 (RGBl. I, 353; 
■ Ue 1We,,pChnl l t zg ese tz “  =  MSchG.), das völlig

(echt dpln^ hIug. Es beseitigte grundsi........
Mi .,.rs die A?,fXermieters, gegen den Wille 
p,'nnt%Utm l„ Vsung des Mietverhältnisses 
hau Hlao-p Ibei?uführen, und gab ihm statt dessen 
q *‘ »¡8 8*8 a,Y A u f h e b u n g  des M i e t v e r -  
deh i erschr\nt . i edoch nur auf bestimmte, im 
bfc'nt i  (SvJ+end geregelte Gründe gestützt wer- 
erha nde) iv tn .dcr fes te n  A u f h e b u n g s t a t -  
gesi u auf di,, £  Aufhebung des Mietverhältnisses 
WurH endes I tfi des Vermieters durch rechts- 
v. io6 Nieder i  1 , des Gerichts. Diese Regelung 
riCLJ;,febr inT,11fchbrochen durch das im ÄndG.

|cHe Kü8n i ? QBI-H  17) vorgesehene ge- 
Mter

ct)e je.-; vaudi. i, u )  vorgesehene ge- 
rater rikann, w i Z f ' P ’̂ s  v e r f a h re n .  Der Ver- 
kla~ u®tien er , , e Voraussetzungen vorliegen,
gUw1 könnte „• Aufhebung des Mietverhältnisses 

s sei,...., > in von ihm Unterzeichnete! Kündig e
dn

^schreiben r- Von ihm unterzeichnetes Kündi- 
¡•'If ®chtsbele’hr|lli r d,as c‘n bestimmter, zugleich

Miet«®!1. lassen Y n iaL> ueni m ie ie r aurcn aas a u . 
sPriich 'ritien /u , . eSen die Kündigung kann der 
fUtipi! erheben i ler Y^ochen beim G ericht W ider- 
4bê  p^fahrgn' ;  jhesem Falle geht das Kündi
g t "  D-„bebt der jva- ,as Aufhebungs-Güteverfahren 
? Hinn^eri ihn p , ; 1 e*er keinen W iderspruch, so er- 
??s eiUer \v /mHnSsbefehI. Gegen diesen kann 
uMgeJMhren °che Einspruch einlegen, w om it 
oYHpriu jedoch r  j  ^ Aufhebungsstreitverfahren 
^  ^.e nur*® de>‘ -n diesem Verfahren eine

hilft UpMge Künd.v mmten Voraussetzungen statt. 
V « °  ,lllir  dann^JSserk lä rung des Vermieters

^  J W W  o«

ö UCr rynlt v" vuv'“  »w iiu iiiui tim.
fh'.c «ihö'Aj. Unter k„ 1- nd gemachten Aufhebungs- 
vH.hrt nu'hge Kij n Vfhmmten Voraussetzungen statt, 

hür dam u.HSserklärung des Vermieters 
-wi herbc; ”  die Beendigung des Mietver- 
11 Häün?en die izoe j 1? der Mieter weder Wider- 

pH) ,Bn M.^befeh}11̂ 1,1"^  nocl1 Einbruch gegen

Hei ?icht nö r d e."Vv,e 1 \  d u r c h A u s s p r u c h  d e r  
Vnckskom m Mief« d,eJ’enigen Mietverhältnisse, 
¿ ■ < m> 8ar ff i* r8i :.hutz unterlagen, erließ de/ 

'  M a ß n a h i  dle P re isb ild u n g ’ (R fPr.) die 
ver ^Prii M ief. , de,r Preisbehörden bei Kündi- 
V. 2°4dnun^ 9 (Rg b i ?d Pachtverhältnissen vom 
M rl'J u tif K S chV n7 99; »Kündigungsschutz- 
V ^ Q e h -939 (RO! iYC? nebst einer D urchfVO .

i 'a g abnete ¿es ah  ’• l 091)' Die KSchVO., die 
dp eIash,nngSvvorten Y 'Y Y  gaIt> bezweckte nach 

F®sta?+ Heoh+g dureji ,d5n Schutz der Mieter gegen 
für Y^Udc,! Mdiatur ,i(>1 nverschuldete Kündigungen. 
k J  Ä  i rhlärudnei  Kündigung als einer rechts- 
Y c Y 1 gahY bormYnanderte sie nichts, schrieb 

de(nde,tn M ieterSHein^ scIiriebenen Briefes
* %* .^ermipfpr das Recht, binnen zweier 
V N e r ^ i e f  Ä  gegenüber durch einoe-der y rief de(. "  gegenüber durch einge- 

hatte P rrilieter ,inn,,lgunl? m  widersprechen. 
r(|is V in r InnerhaiiY Kündigung aufrechterhal- 
£  W f r p n ic h ,  br,-ZWSier W uchen nach Emp- 
f^Pgt . ei> Wid(.,dle Entscheidung der Preis- 

K ü n Ä Uch a* beantragen. Diese 
i §r & eu l’ Wenn ,tr. g i1.11 S f ü r  u n w i r k s a m  

ein k£ " ei?. A ,lh>h zuA/l; cr mSSf>r ie; e;n . Keinen amai) zu
K r V ' C  Voraussuna zur Kündigung war 
5 S Vor& g der v ? i  ngCIl  .(z‘ B' bei crheb- 
s'^ k ° r? er >Ctl eines p rbagsPbichten durch den 

^  3 AufimK rUnde® zur fristlosen Kün-
’chW^chQ.'i Sf li ng ,des Mietverhältnisses 

War n ,nS,a s Segeben anzusehen, 
"u t der durch die Vü. vom

Ks

5. Sept. 1939 (RGBl. I, 1670) erfolgten Ausdehnung 
des Mieterschutzes im wesentlichen gegenstandslos 
geworden und ist daher durch diese bis auf wei
teres außer Kraft gesetzt worden.

4. G e s t a l t u n g  des K ü n d i g u n g s r e c h t e s  im
R e ic h s g a u  S u d e te n la n d

Im Reichsgau Sudetenland richtet sich — mit den 
sich aus der VO. v. 5. Sept. 1939 (RGBl. 1,1673) er
gebenden Änderungen — das Kündigungsrecht des 
Vermieters nach dem (tschechoslowakischen) Gesetz 
¡über den Schutz der Mieter v. 28. März 1928 (Sd- 
GuV. Nr. 44) in der Fassung der Kundmachung vom 
24. März 1934 (SdGuV. Nr. 62). Danach kann der 
Vermieter von Wohnungen den Mietvertrag nur mit 
B e w i l l i g u n g ^ d e s  A m t s g e r i c h t s  kündigen, die 
nur aus w i c h t i g e n  G r ü n d e n  erteilt werden darf. 
Das Gesetz zählt in § 1 Abs. 2 eine Reihe von 
Kündigungsgründen auf, die als wichtige Gründe 
anzusehen sind. Erschöpfend ist diese Aufzählung 
jedoch nicht. Die Bewilligung der Kündigung er
folgt auf Grund einer Tagsatzung im außerstreitigen 
Verfahren durch Beschluß, der zugleich dem Mieter 
unter Exekutionsandrohung aufträgt, die Wohnung 
zur bestimmten Zeit zu übergeben.

I I .  Künftige Gestaltung
Diese Übersicht ergibt ein überaus buntes Bild 

der verschiedenartigen Gestaltungen der Vermieter
kündigung, die in den letzten 25 Jahren im Gebiete 
des Großdeutschen Reiches Gegenstand praktischer 
Erprobung waren und es zum Teil noch sind. Auf
gabe der Rechtserneuerung wird es sein, eine end
gültige Gestaltung der Vermieterkündigung zu fin
den, die selbstverständlich einheitlich für das ganze 
Gebiet des Großdeutschen Reiches sein muß, die 
aber auch einheitlich für alle Arten von Mieträumen 
wird sein müssen, damit die jetzige, auf der Unter
scheidung zwischen geschützten und mieterschutz
freien Mietverhältnissen beruhende Rechtszersplitte
rung beseitigt wird. Die Vermieterkündigung muß 
daher eine Ausgestaltung erfahren, die für alle 
Raumarten und für alle Mietverhältnisse paßt.

Die aus dem Weltkrieg und der Nachkriegszeit 
stammende Mieterschutzgesetzgebung verdankte ihre 
Entstehung nicht dem Streben nach einer Rechts
erneuerung, sondern — abgesehen von der KSch
VO. des RfPr., die der Durchführung des Vier
jahresplanes zu dienen bestimmt war — dem durch 
die außerordentlich große Raumnot begründeten 
Zwange der Verhältnisse. Es war vielfach nahezu 
unmöglich, einen Mieter, der durch eine Kündigung 
des Vermieters sein Unterkommen verlor, anderweit 
unterzubringen. Diese Verhältnisse zwangen dazu, 
Kündigungen des Vermieters möglichst hintanzu
halten und neben Kündigungen, die lediglich eigen
nützige Zwecke verfolgten, auch solche Kündigun
gen zu verhindern, die an sich keineswegs zu miß
billigen, sondern vielleicht durchaus berechtigt 
waren. Dabei mußte in Kauf genommen werden, daß 
sich in manchen Häusern Zustände herausbildeten, 
die die Entstehung einer Hausgemeinschaft gerade
zu ausschlossen und für alle Beteiligten oft uner
träglich waren.

An die endgültige Neugestaltung der Vermieter
kündigung wie des Mietrechts überhaupt wird unter 
völlig anderen Voraussetzungen herangegangen 
werden können. Durch das Wohnungsbauprogramm 
des Führers (Erlaß v. 15. Nov. 1940 [RGBl. I, 1495]) 
ist dafür Sorge getragen, daß die Wohnungsknapp
heit, von der besonders die kleineren und billigeren
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Wohnungen betroffen werden, in absehbarer Zeit 
behoben wird. Nicht eine Raumnot, sondern der Oe
danke, den Mieter vor einem gegen seinen Willen 
eintretenden Verlust seiner Wohnung oder seiner 
Arbeitsstätte zu sichern, soweit dies auf dem Boden 
des Mietrechts überhaupt möglich ist und solange 
er selbst seinen Pflichten nachkommt, wird daher 
den für die Neugestaltung der Vermieterkündigung 
maßgebenden Gesichtspunkt zu bilden haben. Über 
die Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Zweckes 
notwendig sind, wird aber auch nicht hinausgegan
gen werden dürfen. Es muß berücksichtigt werden, 
daß die öffentliche Hand nicht in der Lage und auch 
nicht gewillt ist, die gesamte Wohnungsbautätig
keit allein zu übernehmen, daß vielmehr der pri
vaten Bautätigkeit ein weiter Spielraum überlassen 
werden muß, damit die Befriedigung aller Wohn- 
bedürfnisse gesichert ist. Maßnahmen, die hier hem
mend oder gar abschreckend wirken könnten und 
deren nachteilige Folgen daher letzten Endes die 
Mieter selbst zu tragen hätten, müssen vermieden 
werden. Dies war auch der Grund, weshalb Neu
bauten bisher vom Mieterschutz völlig ausgenom
men waren. Weiter kommt in Betracht, daß schon 
bisher die Gemeinden und gemeinnützigen Woh
nungsunternehmen, von denen eine unsachgemäße 
Ausübung der Kündigungsbefugnis nicht zu er
warten ist, in zunehmendem Maße als Vermieter 
aufgetreten sind und daß sich diese Entwicklung 
mit der Durchführung des Wohnungsbauprogramms 
des Führers weiter fortsetzen wird. Als nicht un
wesentlich erscheint schließlich der Gesichtspunkt, 
daß sich eine Inanspruchnahme der Behörden in 
einer Zeit, die gewaltige Aufgaben zu erfüllen hat 
und die daher mit den vorhandenen Arbeitskräften 
haushalten muß, nur rechtfertigen läßt, wenn sie 
nicht zu umgehen ist.

Bei Berücksichtigung aller dieser Gesichtspunkte 
ist es zunächst sicher, daß an e ine W i e d e r h e r 
s t e l l u n g  des sog. f r e i e n  K ü n d i g u n g s r e c h 
tes des V e r m i e t e r s  n i c h t  zu denken  ist, da 
dies mit der nationalsozialistischen Auffassung von 
der Pflichtgebundenheit der Rechte unvereinbar 
wäre. Auszuscheiden hat aber m. E. auch die Bei
behaltung des Aufhebungsverfahrens, wie es im1 
Gebiete des Altreichs durch das MSchG, eingeführt 
worden ist. Dieses Verfahren stellt einen unnötigen 
Zwang zur Anrufung der Gerichte und zur Äuf- 
rollung der gesamten Verhältnisse vor Gericht dar 
und ist daher nur dazu angetan, bestehende Span
nungen noch zu vertiefen. Die Beseitigung des 
Aufhebungsverfahrens würde dazu führen, die Kün
digung als einseitigen, rechtsgestaltenden Akt wie
derherzustellen. Eine Notwendigkeit, für die Kündi
gung unter allen Umständen die gerichtliche M it
wirkung vorzuschreiben, sehe ich nicht als gegeben 
an. Wenn § 21 Abs. 1 MG. vorschreibt, daß Miet
verträge nur gerichtlich gekündigt werden können, 
so richtet sich diese Vorschrift gegen die außer
gerichtliche Kündigung, die nach dem in der Ost
mark geltenden Recht (§§ 565, 566 ZPO.; § 1 Nr. 18 
EO.) ohne gerichtliche Mitwirkung zu einem selb
ständigen, privaten Exekutionstitel werden kann und 
die es daher dem Vermieter ermöglichte, sich unter 
Ausnutzung der Rechtsunkenntnis des Mieters einen 
Exekutionstitel für die Herausgabe des Mietraums 
zu verschaffen. Für diese Besonderheit wird im 
künftigen Recht ohnehin kein Raum sein. Das ge
richtliche Kündigungsverfahren aber, das durch das 
ÄndG. zum MSchG, v. 13. Febr. 1928 im Altreich 
eingeführt wurde, war lediglich das Ergebnis eines 
Kompromisses zwischen politischen Gruppen, von

[Deutsches Recht, Wochea^E
■a be

denen die eine die Wiederherstellung des ¿¡e 
Kündigungsrechtes des Vermieters, die an' ¡lUtzes 
uneingeschränkte Beibehaltung des Mieter ¿en
erstrebte. Wirkliche Vorteile brachte es weder 

von bei'
dkVermietern noch den Mietern. Es ist daher u, 

den Seiten lebhaft bekämpft worden. ur(Tr icld' 
Wiederzulassung der p r i v a t e n  (außerg 
l iehen) K ü n d i g u n g  lassen sich m. es s*c5 
Bedenken nicht geltend machen. Nur vYu „ (ren 
zur Hintanhaltung unüberlegter Kündig1'11̂  j(iiri' 
zwecks sicherer Feststellung des Zugangs L ej0ge- 
digung empfehlen, für sie die Forni^ fl .eS diiru1 
schriebenen Briefes vorzuschreiben, wie voR 
§ 3 der DurchfVO zur KSchVO des p-rvViinsCgr 
24. Juni 1939 bereits geschehen waf. ¡«di!?'!11,, 
wäre ferner die Vorschrift, daß für die ^  
ein bestimmtes, von der Reichsregierr^ 
stellendes Muster zu verwenden ist, d*1 ue)1 ¡ja" ' 
eine Rechtsbelehrung des Mieters zu entn ¡vtuäW 
Zwecks sachgemäßer Ausfüllung dj£s: rhäftsŜ  
würde der Vermieter die Hilfe der Ges 
des AG. in Anspruch nehmen können. ^ ,¡$1

Was nun die Gründe anlangt, die den ^  p  
zur Kündigung berechtigen, so läßt si .egei>P, 
behaltung des dem MSchG. zugrund -X) £, 
Systems der festen Aufhebungs- (Kündigi 0- e
bestände für die Neuordnung des Mie , n|ct s\ q, 
nicht befürworten. Dieses System ve , 0 ° ,^
Entstehung der zur Zeit des Erlasses titid Pg 
bestehenden außerordentlichen Raum*1 G,
Bestreben, mit Rücksicht auf diese ein A
des Vermieters nur in den dringends 
zulassen. Für die Zeit nach Behebung orexit*if . 
wird dem Vermieter das Recht nlCh :;c[{Ziifor jeH1 
werden können, den Mietraum z u (rCniibe(̂ t -  
wenn er daran ein Interesse hat, _das ge» ^der Beibehaltung^ jSt,^ e

und im Einzelfalle o ft recht unbe n e r»I^ 
suistik. Die Aufstellung einer y  neneyMc0,ll  
ist daher vorzuziehen. Eine s0 ,cVviO- vSclu

Interesse des Mieters an 
raums als das überwiegende anzuer^'z.^ etyvjg 
mal wenn die Möglichkeit geschat*e”  ^ 
für den Mieter cintretende Härten du sZug\c>. in
einer Umzugskostenentschädigung ^  F&1 ’ an
Durch starre Gesetzesregeln werde ^ te s  
denen dem Vermieter ein berechtig* . 
der Kündigung zuzubilligen ist, 
den können. Das System der fesYen unff^jiri ^ 1 
bestände führt vielmehr nur zu YiniYiCdigen, |3tis c

G eaoen#*]S5S
enthält bereits jetzt § 19 Abs. 1 . ¿je
nur aus „wichtigen Gründen' )• ..„iidausf ’hst  ̂ ii 
des RfPr. enthielt in § 1 eine 
insofern zu eng gefaßt war, als s ^ßnd ig^,'0gei  
ob der Mieter dem Vermieter zu , Agende V  
regeben hatte, also z. B. den Fall g j1“^ ¡ t  g  v 
jedarf s des Vermieters nicht dec ^  ¿nrch w ^e -

uie s ie is  zu r rvuuu igung i r i= - ' u m p
sentlichen die Fälle, die bisher^ <}ie

ueuaris ues verrrneicia ***>-“ - ;  ( eS uu* - ,. 
Stellung einer Generalklausel \ res tg0 °! jrn üi- 
einbar, daß im Gesetz die Grunde f ^ ^ i s o  ^  
die stets zur Kündigung berec S fristK^jtpisL
sentlichen die Fälle, die bishei ^¿etvei jst 
gung oder die Aufhebung “  ¿¡gtefl)- D3 jd 
mit sofortiger Wirkung rechi , etl wobj raiiN*V 
MG. und in der KSchVO. YeI^ s e i t  2V  
Regelung des MG. ‘̂ tztn^ erf ^ g e g f & ^  
Geltung ist, wird davon a S ^  b e {\ „ ;
können, daß sie sich in der de*1 . he ;  
Die Generalklausel hat aUß ^ . Versch* ieteü aß. , 
sie die Berücksichtigung orthen^ iten ;
ermöglicht, mit denen in den ^eCf,öet V #e( ^  
üroßdeutschen Reiches stets g , ¡„geWie^,.ng'sSC 
I111 übrigen kann noch darauf gündG 
daß auch der arbeitsrechtlicti
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Önin,,üeneralkIauseI beruht (§ 56 des Gesetzes 
Die F der nat*0,iaIen Arbeit). 

a1' E ein^e ider Fassung der Generalklausel ist 
Mtraa-n rloS0l?ile zweiten Ranges. In meiner im 
*aßtenK Sh 61-..Akademie für Deutsches Recht ver- 
„echts“  u 1};* . » N e u g e s ta l t u n g  des M i e t 
e r ,  o-prrwii ,*ck darauf abgestellt, ob ein sorg- 
„le, VoIifQ~„ denkender und seiner Pflichten gegen 
/E r  den f etT\5inschaft bewußter Hausverwalter 
> ngsrctl ge" encn Verhältnissen von seinem Kün- 
t>ar hierbei Cu ebrauck gemacht haben würde. Ich 
i»Sotlderlip;+„avoi1 ausgegangen, daß sich eine den 
d̂ epaßte j/ 0 des Rechtsverhältnisses der Miete 
shiiirechtsui.LCllri^ ^c'inunff empfehle, mit der auch 
liJungen Volksgenosse bestimmte Vor-
\W-I!ng ist ,viu den könne. Gegen diese Formu- 
«nt^'^keit nCd:end £emacht worden, daß sie in 
So ^Ite. HxuUr eine völlig farblose Umschreibung 
A h^de  ,man diesen Einwand für begründet, 
Gn, '1 Mo ,JIn nacksten liegen, auf den in § 19

Be* l i , f  dcs ” " richl« e"

lastetSVerkG[rd^ ^ Us^  kat den Nachteil, daß sie den 
Möb-i- dieser 7 11*, ebler gewissen Unsicherheit be- 
eirnS ‘phkeit -,k uM,and der Ungewißheit muß nach 

.aUs£esrJ > rzt wei'den. Ist die Kündigung 
^irko Miln; k ,0(dlen ,worden, so muß jeder Ver- 
M rdait,keit Qewißheit haben, ob er mit ihrer 
S(% nv°m M;pf rechnen hat oder nicht. Zunächst 
grun, ^ in  er. verlangt werden müssen, daß er 
Frist s 211 bestrf>-+S Morliegen eines Kündigungs- 
Schafr5Urri A,Kueite.n> binnen einer kurz bemessenen 
Weht er bringt, also Klarheit darüber
MgpDf1h ciieSpni VKuncligung hinnehmen w ill oder 
rfPfUru etl Schi-;f+^cke kabe ich in meiner oben 

u„ksVer 1a Ul die Einführung eines W i d e r -  
^kVo. 1 ri r ns vorgeschlagen. Dem war 

flQ. ftdch e  p L R,fPr- v. 19. April 1939 gefolgt.
S Vor^erb. m ^ p k in g  findet sich auch in § 21 
h g  h fSthen £ eRn §§ 562, 571 ff. OstZPO. Dort 
l l aSentlrien e’ine' t  de,r Mieter gegen die Kündi- 
/^unrr*.&egen ,in nsi  von 8 °der gegebenenfalls 
\ bM V a den ip .n Versäumung die Wiederein- 
jiPwpnh 4 M o °c1i e,n Stand zulässig ist (§ 21 
kfC,1Prufdlltlgen“  'D .P , 146 ff . OstZPO.), bei Gericht 
a P .C H  des v? eb«> muß> um die gerichtliche 
liat^erdigs&i'UndesIi1 Vermicter geltend gemachten 
gl der d.ea rechtzpiP M ög lichen  (s. oben unter I,
' u?des y ermietCr ,lg  Einwendungen erhoben, so.^S » .“ Ueter rl„ “ ‘ “ " u w u u g a i c inuucn, so 
rr!legenna^kzuweis„as bestehen des Küudigungs- 
h^hre!! e!nes KiinrP" m anderen Falle steht das 

SerP*reLfest. A h w Ui.ngsgrundes fü r das weitere 
» 2 1 g e lte n lcichnend hiervon ist nach der 
st>ra LS% n r ^achn rn f Reg eIllng die M öglichke it 
bef i S ä m itde n m ” g  d.es Kündigungsgrundes 
k h K  £ 1) Soad e r n ^ P nu.tzten Ab,auf der W ider- 

se lb s t'u P 8* 111 d  Erlaß des Räumungs- 
gew^dnftii^ 1 h jucJ 1/  P cht ausnahmslos, ausge- 
5 » V  D a S » ) ;  Für die übernähme in

f e j j S S S S K “ Schaden bei'
der M ne rhaß h^0 , katte der Mieter den

dem  v m ^ a!  “ ch E™P- , i . ch (Unj  V e r m i e t e r  ge g e n -
s * \v0iu r Durchfvn31" durck eingeschriebenen 
N X *  Uer v ^ :  7- 24; Juni 1939) zu er- 

d £  s° hatto mie^ r die Kündigung auf- 
Mieter ( l r d ês innerhalb von zwei 
Zu erklär en âhs. durch eingeschrie

en und innerhalb derselben

Frist die Entscheidung der Preisbehörde über den 
¡Widerspruch zu beantragen. Die Nichteinhaltung 
dieser Fristen führte zum Rechtsverlust (§ 4 Durchf- 
VO.). Daß sich diese Vorschriften auf die Dauer 
bewährt haben würden, erscheint recht fraglich. Die 
Feststellung, ob alle diese Fristen gewahrt sind, 
wäre aller Voraussicht nach in zahlreichen Fällen 
auf die größten Schwierigkeiten gestoßen, weil keine 
Gewähr dafür bestand, daß alle hierfür erforder
lichen Urkunden von den Beteiligten, in deren Hän
den sie sich befanden, der Behörde beigebracht 
werden konnten. Zweckmäßiger ist es daher, daß 
der [Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung, 
wie nach § 1 d MSchG, und nach § 562 OstZPO., 
beim Gericht angebracht wird. Das weitere Ver
fahren wäre dann vom Vermieter ebenfalls beim 
Gericht zu betreiben, wie dies bereits jetzt nach S ie  
MSchG, rechtens ist.

Für die Entscheidung über den Widerspruch hatte 
ich in meiner bereits erwähnten Schrift „Neugestal
tung des Mietrechts“  ein besonderes, nach den 
Vorschriften des FGG. abzuwickelndes Verfahren 
vorgeschlagen, während eigentliche Rechtsfragen 
(z. B. die Frage der vertraglichen Zulässigkeit, der 
Rechtzeitigkeit der Kündigung) nach wie vor im 
Streitverfahren nach der ZPO. entschieden werden 
sollten. Hiergegen ist geltend gemacht worden, daß 
vor dem Richter der freiwilligen Gerichtsbarkeit das 
rechtliche Gehör nicht genügend sichergestellt sei. 
Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß sich das 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit für andere 
Streitsachen, bei denen o ft weit wichtigere Belange 
auf dem Spiele stehen, z. B. für Aufwertungssachen, 
Erbhofsachen, das Verfahren vor den Erbgesund
heitsgerichten, durchaus bewährt hat. Der Einwand 
ist um so weniger berechtigt, als nach meinen Vor
schlägen die Entscheidung über den .Widerspruch 
jedenfalls in erster Instanz nur auf Grund münd
licher Verhandlung ergehen darf. M it viel größerem 
Rechte läßt sich gegen die Einführung eines beson
deren .Widerspruchsverfahrens der Einwand er
heben, daß hierdurch eine unerwünschte und un
nötige Zweiteilung des Verfahrens geschaffen wird. 
In der Tat wird es, wie namentlich auch die in der 
Ostmark geltenden Vorschriften zeigen, durchaus 
möglich sein, die Entscheidung über den .Wider
spruch mit in das Streitverfahren über die Räu
mungspflicht selbst zu verweisen. Es ist nicht zu 
verkennen, daß eine solche Regelung, die die Er
ledigung aller Streitpunkte in einem einheitlichen 
Verfahren ermöglicht, erhebliche Vorzüge gegen
über einer Zweiteilung des Verfahrens aufweisen 
würde.

Die Fälle der sog. unechten Kündigung und der 
durch bloßen Zeitablauf eintretenden Endigung des 
Mietverhältnisses werden sich, wie schon im bis
herigen Recht, ohne Schwierigkeiten in einer den 
vorstehend entwickelten Grundsätzen entsprechen
den Weise regeln lassen.

Zum Schlüsse mag noch eine Frage erörtert wer
den, der bisher wenig Beachtung geschenkt worden 
ist, die aber im Falle der Neugestaltung der Ver
mieterkündigung eine erhöhte Bedeutung erlangen 
wird, nämlich die Frage des R e c h t s m i t t e l 
zuges in Räumungsstreitigkeiten und die damit 
eng zusammenhängende weitere Frage, ob und in 
welcher Weise für die Wahrung der R e c h t s e i n 
h e i t  gesorgt werden kann. Sowohl im Altreich wie 
in der Ostmark sind Räumungsstreitigkeiten aus 
Mietverhältnissen ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes den AG. zugewiesen (8  23 Nr 2 
GVG.; § 7 MSchG.; § 49 Nr. 5 JN.). über die Be-
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rufung gegen ihre Urteile entscheiden die LG. Da
mit ist im Altreich der Rechtsmittelzug erschöpft. 
Nach dem in der Ostmark geltenden Recht war da
gegen bisher grundsätzlich die Anrufung des Ober
sten Gerichtshofs als dritter Instanz mit dem Rechts
mittel der Revision zugelassen (§ 3 Abs. 2 JN.; 
§ 502 Abs. 1 ÖstZPO.). Auch gegen bestätigende 
Berufungsurteile konnte in Kündigungsstreitigkeiten 
aus Mietverhältnissen, die den Mieterschutzvor
schriften unterliegen, unabhängig vom Streitwert 
Revision unter Beschränkung auf den Revisions
grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung und 
unter der Voraussetzung eingelegt werden, daß sie 
im Berufungsurteil als zulässig erklärt war (§ 502 
Abs. 4 ÖstZPO.). Durch § 4 Abs. 1 ÜberlVO. vom 
28. Febr. 1939 (RGBl. I, 358) ist auch für die Ost
mark (und die sudetendeutschen Gebiete) die Revi
sion gegen die Berufungsurteile der LG. ausge
schlossen worden. Für das gesamte Reichsgebiet ist 
mithin nunmehr der Rechtsmittelzug in Räumungs
streitigkeiten auf zwei Instanzen beschränkt. Dabei 
wird es auch in Zukunft im allgemeinen bleiben 
müssen. Der unbeschränkten Zulassung einer dritten 
(Revisions-) Instanz steht schon das in derartigen 
Streitigkeiten bestehende besondere Beschleuni
gungsbedürfnis sowie die Gefahr einer Überlastung 
des RG. mit diesen Streitigkeiten entgegen. An der

bisherigen Ordnung der sachlichen Zuständig 
wird ebenfalls nichts geändert werden ko £r. 
Gleichwohl wird zu erwägen sein, ob nicht 
zielung einer einheitlichen Rechtsprechung 
nungsstreitigkeiten in irgendeiner .Weise 01. eßs- 
rufung des RG. ermöglicht werden soll. Für A 3 flZ 
Streitigkeiten ist das RArbG. als Revisionsl% jU. 
geschaffen worden. Die soziale Bedeutung 9er njCht 
mungsstreitigkeiten aus Mietverhältnissen >SI. ¿er 
geringer, sondern eher noch größer als i.gerer

Kreis von Volksgenossen in Betracht konü 'bs, 3 
nächsten dürfte es liegen, eine dem § 
ArbGG. und dem früheren § 502 Abs. 4 u ,;e ße- 
entsprechende Regelung zu treffen. Um j.lir fern' 
Visionsinstanz ungeeignete Sachen von r eS gebei> 
zuhalten, könnte dem RG. die Befugnis » = 
werden, die Entscheidung durch einen kein .
fPII Rp-OPrimrfiinnr hprlürfonHon R/acnfilll ß . .. £jfl'reu Begründung bedürfenden Beschluß — ,£[ , 
In Frage käme aber auch die Übernahme ¿4 de.r 
richtung des Rechtsentscheids, wie sie in |^_ unj* 
Anordnung für das Verfahren vor dem A ¿ml, 
der Beschwerdestelle v. 19. Sept. 1923 L  § - 
889) vorgesehen ist, während sich der 
Abs. 2, 3 FGG., § 79 Abs. 2, 3 GBO. zur c* • 
einer einheitlichen Rechtsprechung e‘n .̂eL  
Weg für ein streitiges Verfahren nicht eig

rene

Zum Rechtsschutz des Mieters und Pächters im Kriege
Das Verhältnis von § 537 BOB. zu § 4 VHV.

Von Anwaltsassessor Dr. K eg e l ,  Berlin, zur Zeit bei der Wehrmacht*)

Vor die Gerichte kamen letzthin einige Fälle der 
Miete oder Pacht von T a n k s t e l l e n .  Die Mieter 
oder Pächter hatten diese Tankstellen nach Kriegs
ausbruch schließen müssen, weil sie infolge der 
staatlichen Regelung der Benzinversorgung kein 
Benzin mehr erhalten hatten. Es fragte sich, in 
welchem Umfang sie aus den staatlichen Maß
nahmen eine Erleichterung ihrer vertraglichen 
Pflichten herleiten konnten.

I. D ie  R e c h ts l a g e  nach  dem BGB.
Im Rahmen des BGB. kommt § 537 für die Miete 

und — nach § 581 Abs. 2 — auch für die Pacht in 
Betracht. § 537 versteht unter einem Fehler der 
Mietsache zunächst nur eine Beeinträchtigung des 
S a c h k ö r p e r s ,  z. B. die Beschädigung oder Zer
störung von Mieträumen bei einem Luftangriff. Die 
Rechtsprechung hat aber neben diese körperlichen 
oder, wie sie sagt, „natürlichen“  Sachmängel die 
Gruppe der u n k ö r p e r l i c h e n  Sachmängel ge
stellt.

So wurde z. B. ein Fehler der Mieträume nach 
§ 537’ Abs. 1 BGB. angenommen, wenn der Ge
brauch einer Privatwohnung durch die bloße G e 
fa h r  des Artilleriebeschusses gestört wurde, gleich
viel, ob tatsächlich nachher ein Sachschaden eintrat

eit’1

*) Der Aufsatz wurde unmittelbar vor Ausbruch des 
Krieges mit Rußland bei der Truppe geschrieben. Eine 
juristische Bibliothek stand mir ’ nur während weniger 
Stunden zur Verfügung. Es ist daher möglich, daß 
neueste Äußerungen aus Rechtsprechung oder Schrifttum 
übersehen sind. — Vgl. zum Thema den Aufsatz von 
R o q u e t t e :  DR. 1941, 967ff. sowie die Entscheidungen 
KO.: DR. 1940, 2113 16; KG.: DR. 1941,650“ ; OLG. Celle: 
DR. 1941, 64813.

(OLG. Königsberg: JW. 1915, 1377 A)- ¡eter 
polizeilichen Tanz  v e r b o t  wurde der 
T a n z l o k a l s  durch Gewährung des , (t ( 
rechtes nach § 537 Abs. 1 BGB. geS ¿er MLe. 
RGZ. 87, 277; 89, 203), nicht d a g e g e n ^  
einer gewöhnlichen Gastwirtschaft h, ¿ej

t r

hauses (RG.: JW. 1918, 88«). Ähnlich 
trächtlicher Herabsetzung der P o n z® V, ß. K„es 
Pächter eines N a c h t l o k a l s  Schütz >Ger

tu n dg(jZ;

mer eines a c n 11 o k a i s Vä.chie{
88, 96), wiederum aber nicht <jel ‘j etu Ogitf* 
Kaffeehauses (RGZ. 93, 144). Aue • -v 
einer T a n k s t e l l e  wurde schon üü Kriß£ -cliel1
Ausbleiben von Benzin „infolge de1 beiiöid 'bä. 1 
nisse und der dadurch veranlaßt0 537 
Maßnahmen“  das Minderungsrecht ¡¡.
BGB. zuerkannt (RGZ. 94, 267). „ cßeri r . 0

Das RG. hat versucht, die ünkörp cjit ej 
mängel, die vor allem auch \m ^ on So SP jJ

eHsind, in eine feste Formel zu bann • aü°,'aeiil 
in RGZ. 81, 64 (68) von einer »st3*11 ^festg^ gigf , 
der Herrschaft des neuen Rech U 1,nte t „
Rechtsprechung des RG. 
schäften einer Person oderscuanen einer rersuu out. hP ~ pe»-',
§119 Abs. 2 BGB., und e iner Sache ¿ei * fte
§ 459 Abs. 2 nicht nur die n a tu rb U ^ ^ s c n .^

w o n a c h ¿es
Sache » s in g V

oder Sache an sich zukommenden^^ r^¡¿¡¡e ^
sondern auch solche tatsächlichen ive 9:, solche tatsaenneu- sjnd, y ef - 
vernaltrnsse derselben zu verste p rs0netf heit 
ihren Beziehungen zu anderen „  sChaftenrtgiihren Beziehungen zu anderen R sChaftc ¿etf 
chen wurzeln und zufolge ihrer AnSch^!!lJflgJit- 
vorausgesetzten Dauer nach den ^ ê schaV.v,erli^e 
Verkehrs einen Einfluß auf die _ ReC\\iete 
Sache in allen oder doch in gewis j ie ¿v 
nissen zu üben pflegen“ . Vgl- ,,75). 
ähnliche Formel in RGZ. 95, 1 ‘
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lllt Ein [rf

t ’e, Rechtsrfrl^mi<: ?oIcIieri Formulierungen stellte 
„allen feT  m den genannten und anderen
hörende p’ . das die Abwicklung des Vertrages 
i, Fan/i-f.rKniiS Tr regelmaßig ein staatliches Ver- 
n a' — auf T r  ’ Vorverlegung der Polizeistunde 
7i acIltsaCh • Eigenschaften der M i e t -  o d e r  
o den F;nv,e eiInw'rke oder in anderer Beziehung 
»¿¡■he, inl f chaJ ten der M i e t -  o d e r  P ach t -  
S « . Sie lei+i+0nc!ere zu ihrer „örtlichen Lage», 

^smäßiaen p af aus f lne Beeinträchtigung des 
„„■ Mieter f5i ! ^hrauchs her mit der Folge, daß

^nnte r T?,Cht- r nach, § 537 Abs. 1 BGB. 
§ Vom,;' i  eiiweise wurde sogar Unmöglich- 
VT3 BQB „ „ j  e.r'  ?der Verpächterleistung nach 

e..ages T  d damd ein Dahinfallen des ganzen
m itCht mang n,omrnen’ )■
gê jd̂ Hen dit^o l?° sehr auf die Begründungen, 
Selbst Ct hat, ds^htspreehung ihre_ Ergebnisse aus-

g S a ß f
sich t i g  von ,T .^.'-‘Hsponusenen Wertungen un- 

j i? Sendes- iUrisMschen Deduktionen, so zeigt

gcnT  0ctrac iitrr v,e!mcIir auf niese trgebr 
aM ;.ttlaßgebCll,i man aIso die für die Entschei- 
sich ^ .‘g von iu .^chtspolitischen Wertungen 

n i? Sandes- iUnstlschcn Deduktionen, so j
Pas E r P-
g ieEoder p f  L i ’ das in  die Abw icklung des 
T 'T ,  ein T .ChIVf.rt,rages hörend e ingre ift (der 
h°i), t r if f t  g^S(Äzliches oder behördliches Ver- 
t P-h ef  h a l grundsätzlich jedermann und lieg t 

2. rfl6n2). ° des B e r e i c h s  b e i d e r  P a r -  
„ 5® ®törend» p •
M^hüch  v Brei.gn‘s muß gerade den haupt-

diese Ergebnisse 
Entscheidun- 

un-

T ,ct> ode'r ^ r e i n b a r t e n  G e b r a u c h  der 
3. D,»Lr hiaciit[n|,a.!i 1hsache (z. B. als eines Tänz

le:1;  haunt S i s), beeinträchtigen.
£ t : oder phll.C l vereinbarte Gebrauch der 

, öa, trachtisi * achtsache muß e r h e b l i c h  be-
‘^iL^etzt ein>
SieU  Beeintrfchunnte Erfordernis der erb 
& tscfieid,rgibt sini,t ?uIlg des vertragsmäßigen

eb-
M"lsche;a‘ s l° t  siph "&“ üs ucs vertragsmäßigen Ge- 
£ ClltloS'ngen, nachB'uaUS de i,1 scl'011 genannten 

( lern niIr h r K d i ne. n , dcf  Pachter eines 
(T  I  537^?hzeistiii,u b e t r ä c h t l i c h e r  Vorverle- 

' ^0  ■ ,Ahs. ] i i f dQ durch das M indeningsrecht 
f t V . J V  lg ,«  Ja -geschütz t  w ird  (RGZ. 88, 

■. 8153). Ähnlich erlaubte man¡ fe J d S *  eine;*^: öl5.3)- Ähnlich erlaubte mar
fr j  sciionaLniUlernd LWn LSChr ft nur bei voIlstän- 
Mih> ä ? " dbei bloßer R pStan,cIl^ r E i n s t e l l u n g ,^ Ulim!» .uc* O C S r n r a  t i ln m  rv ¿qj-

i  auf das
.... . ... (RQZ. 90,VonH

Ir,,! ßerg L1'? der'L^yähE^.hen Ergebnis Überein- 
H T ji t  dp 1 ^S cha f tT - tk,neg angewandten Lehre

Ä T  -  
1,ä,tSCr,,nd

h k c i t 
herr- 

g r u n d l a g e
AC “®beiT'n KriemTT eine e r h e b l i c h e  Schä- 

W W w r,Par t e S , i er a,Jderen außerhalb des 
betroffnegende,n Ereignissen (z. B. 

^ ¿ e r  T ’ it dem t liUo Cn,,Sclulldners v°rausset- 
\ > r ) ^ e r  S a c h i > T hled’ daß sie nur dem 

nicht _,!?tVilg <z- B- Verkäufer, m, Wie hier ’ -  - - - ’
!n ei8eral,e!̂ rl'n,ßies

Ul,

dem Schuldner

hci . K e g e l - R u p p -  
iH  ßer u ClUt,f? Dpirfg i des Krieges auf Verträge

Frankreichs, Eng-

w,o

von Amerika“

-uLeJCbe in Up-,chi von „außerordentlich

Eng-
1041,

V>,cn ih. ,züsaT ‘e in keiner w  "■ »ail|ierordentiiciien 
nmmenhänapM ^ else mit der Person 

,e;es Kriep-^ l fi Wle *•* behördliche Maß-
geführte Verhäitnisse“ . ' 80nsdge durch

einer G e l d l e i s t u n g  (Mieter, Pächter) zugute 
kommen3). 6
. Ef-bren w ir jetzt zu unserem Ausgangsfall zurück 
(Schließung einer Tankstelle wegen staatlicher Ein- 
steliung der Benzinlieferungen), so wird nach dem 
BGL.  (§ 537 Abs. 1) der Mieter oder Pächter der 
lankstelle geschützt. Der Mietvertrag bleibt zwar 
grundsätzlich bestehen (falls nicht etwa § 323 BGB 
anwendbar ist); aber der Mieter oder Pächter kann 
je nachdem ob die Benutzung der Tankstelle für 
ihn erheblich beeinträchtigt oder gar gänzlich wert
los geworden ist, die Miet- oder Pachtzahlungen 
erheblich mindern oder überhaupt gänzlich ein
stellen.

II. D ie  R e c h ts la g e  nach der  V e r t r a g s -  
h i l f e v e r o r d n u n g

Wesentlich anders liegen die Dinge nach der Ver- 
tragshilfeverordnung (VHV.) v. 30. Nov. 1939. S 1 
Abs. 1 VHV. stellt folgenden Grundsatz auf:

„Ein Gewerbetreibender, der infolge der Auswirkun
gen des Krieges genötigt ist, seinen Betrieb stillzulegen, 
umzustellen oder erheblich einzuschränken, und hier- 
durch in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
wesentlich beeinträchtigt wird, kann, um eine plan
mäßige Abwicklung seiner Verpflichtungen herbeizufüh
ren, die in den nachstehenden §§2 bis 5 vorgesehene 
Vertragshilfe des Richters in Anspruch nehmen.“  
Insbesondere für den Miet- und Pachtvertrag be

stimmt § 4 VHV.: ä
„Unter den Voraussetzungen des § 1 kann der Rich

ter bei einem Miet- oder Pachtverhältnis, das der 
Gewerbetreibende über Räume oder Grundstücke der 
im Abs. 3 bezeichneten A rt vor dem 1. Sept. 1030 ge
schlossen hat, auf Antrag des Gewerbetreibenden die 
Miete oder Pacht für einen bestimmten Zeitraum um 
emen bei Berücksichtigung der Verhältnisse beider 
Beteiligten angemessenen Betrag, jedoch um nicht 
mehr als die Hälfte, herabsetzen, 
j-  ^Herabsetzung nach Abs. 1 ist nur zulässig, wenn 
die Miete oder Pacht in einem -erheblichen Mißver
hältnis zu dem verminderten Ertrage des Gewerbe
betriebes steht und der Gewerbetreibende auch bei 
angemessener Berücksichtigung seiner sonstigen M ittel 
rucht in der Lage ist, die bisherige Miete oder Pacht 
selbst bei Bewilligung von Stundung oder Teilzahlun- 
gen weiterhin zu bezahlen. Die Herabsetzung ist un
zulässig, wenn bei Berücksichtigung der gesamten 
Verhältnisse der Beteiligten die Auflösung des M iet
oder Pachtverhältnisses geboten erscheint oder wenn 
sich die Weiterführung oder spätere Wiedereröffnung 
des Betriebs volkswirtschaftlich nicht rechtfertigen läßt.

Die vorstehenden Vorschriften gelten nur für Miet- 
oder Pachtverhältnisse über Räume und Grundstücke, 
die für den Gewerbebetrieb benutzt werden, und für 
Wohnraume, die wegen ihres wirtschaftlichen oder 
räumlichen Zusammenhangs mit den Geschäftsräumen 
mit diesen zusammen vermietet oder verpachtet sind.“
Neben der in § 4 VHV. geregelten- H e r a b s e t z u n g  

der Miete oder Pacht für Geschäftsräume eröffnet 
§ 5 VHV. dem Mieter oder Pächter die Möglichkeit 
der A u f l ö s u n g  des Miet- oder Pachtverhältnisses.

III. Das P r o b le m
W ir sind also in folgende Lage geraten: Es gibt 

Fälle, die sowohl die Bedingungen für die Anwen
dung von § 537 Abs. 1 BQB. wie die Bedingungen 
für die Anwendung von § 4 VHV. erfüllen (— und 
derartige Fälle treten natürlich nicht nur bei der 
Miete und Pacht von Tankstellen, sondern auch bei 
anderen Miet- und Pachtverträgen sehr häufig eint 
Nach § 4 VHV. kann die Miete nur bis zur Hälfte

s) Hierzu im einzelnen K e g e l - R u p p - Z  
a. a. O. S. 71 ff., besonders S. 120 f., 191. weigert
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herabgesetzt werden, nach § 537 Abs. 1 BGjB. kann 
sie auch über die Hälfte hinaus herabgesetzt, ja 
gänzlich gestrichen werden.

Es fragt sich, welche von beiden Bestimmungen 
in solchen Fällen anwendbar ist.

IV. D ie  b i s h e r  v e r t r e t e n e n  L ö s u n g e n
Das soeben formulierte Problem hat bereits mehr

fach die Gerichte und das Schrifttum beschäftigt. 
Dabei haben sich drei Ansichten herausgebildet:

1. Die R e c h t s p r e c h u n g  wendet, wenn die 
Voraussetzungen sowohl von § 537 Abs. 1 BGB. 
wie auch von § 4 VHV. erfüllt sind, auf Antrag 
des Mieters oder Pächters § 537 BGB. an. Sie 
meint, die VHV. habe nirgends zum Ausdruck ge
bracht, daß allein sie den Schutz des vom Kriege 
betroffenen Gewerbetreibenden übernehmen und 
insoweit die allgemeinen Grundsätze des BGB. 
außer Kraft setzen wolle. Außerdem würde — und 
das ist der Hauptgrund — die alleinige Anwendung 
der VHV. dazu führen, daß der gewerbetreibende 
Mieter oder Pächter, der nach § 4 VHV. eine Her
absetzung seiner Miete oder Pacht nur bis auf die 
Hälfte erreichen kann, schlechter stünde als ein 
anderer Mieter oder Pächter, dessen Miete oder 
Pacht nach § 537 Abs. 1 BGB. auch über die Hälfte 
hinaus herabgesetzt, ja sogar gänzlich gestrichen 
werden kann. Ein solches Ergebnis sei widersinnig, 
weil die VHV. doch gerade eine B e g ü n s t i g u n g  
des vom Kriege betroffenen Gewerbetreibenden her
beiführen wolle. Der Ansicht der Rechtsprechung 
— es handelt sich, soviel ich sehe, bisher nur um 
zwei Entscheidungen des KG. (DR. 1940, 211315 
und 1941, 650u) und um eine Entscheidung des 
OLG. Celle (DR. 1941, 648«) *) — ist V o g e l s ,  
der führende Erläuterer der VHV., beigetreten 
(Apm. zu DR. 1940, 2113“ ).

2. Gegenüber dieser Ansicht der bisherigen Recht
sprechung, die praktisch auf den Vorrang des BGB. 
vor der VHV. hinausläuft — denn kein Mieter oder 
Pächter wird sich freiwillig mit dem geringeren 
Schutz der VHV. begnügen und den weiter reichen
den Schutz des BGB. verschmähen — vertrete ich 
den V o r r a n g  de r  V H V .  v o r  dem: B G B .4 5 6). 
Allerdings nicht in dem Sinne, daß § 537 Abs. 1 
BGB. durch § 4 VHV. a u ß e r  K r a f t  g e s e tz t  sei. 
Vielmehr glaube ich, daß der in der VHV. zum 
Durchbruch gelangte neue Rechtsgedanke eine Um
wandlung bestimmter Rechtssätze des BGB. nach 
sich ziehen sollte mit dem Ergebnis, daß hinfort 
beide Rechtsgebiete, das BGB. und die VHV., zu 
den gleichen Lösungen führen. Das wird im folgen
den (unter VI.) näher zu erläutern sein.

3. ¡Während die beiden bisher genannten Ansich
ten entweder den Vorrang von § 537 Abs. 1 BGB. 
vor § 4 VHV. oder umgekehrt den Vorrang der 
VHV. vor dem BGB. vertreten, hat neuerdings 
R o q u e t t e  (DR. 1941, 967ff.) eine Meinung ver
fochten, die in der Mitte zwischen den beiden an
deren steht.

V. K r i t i k  de r  f r e m d e n  A n s i c h te n
Ob R o q u e t te  gegenüber der Rechtsprechung 

mit seiner scharfsinnigen, aber praktisch nicht 
schwerwiegenden Behauptung recht hat, § 537

4) Nur die erste dieser drei Entscheidungen konnte 
ich noch in den Umbruch von K e g e l - R u p p - Z w e i -  
g e r t  a. a. O. S. 213 hineinarbeiten. Die beiden anderen 
lagen mir bei Abfassung des Aufsatzes nicht vor; ich folge
insoweit dem Bericht von R o q u e t t e  in DR. 1941,967ff.

6) K e g e l - R u p p - Z w e i g e r t  a.a.O, S.191—196,213,

(Deutsches Recht, W o c h e n ^
abe

Abs. 1 BGB. sei, soweit er den Mieter oder P UIlCj 
mehr schütze als § 4 VHV., a l l e i n  anwend0 y  
es habe nicht etwa der Mieter oder PaCtl ¡j da- 
W a h l  zwischen beiden Vorschriften, kann 
hingestellt lassen. Denn ich glaube, daß § 4 
Fällen, die unter beide Vorschriften Pa®.s, ’ niü- 
VHV. sich dem § 537 Abs. 1 BGB. ¡nh. £ cnweiclie 
gleichen hat. Dann aber ist es gleichgültig» 
Bestimmung angewendet wird. _

Dagegen irrt m. E. R o q u e t te  mit ^^¿"¡-dlich®1 
Scheidung zwischen „gesetzlichen oder beiii ^¿tlic» 
Maßnahmen, die ein Gebrauchsverbot m -rgerid' 
der Miet- oder Pachtsache darstellen und i ^ jus* 
welchen Beziehungen zu den Mieträumen sei « und 
besondere zu ihrer örtlichen Lage stell < ¿ef 
daher unter § 537 Abs. 1 BGB. fallen, “ j]gerTiei' 
nicht unter diese Vorschrift gehörenden 
neu Verboten, die die Warenbeschaffung 
ren oder verbieten“  (z. B. das Verbot der ,, aucU 
von Benzin an Tankstellen), oder, wie cr )̂errnietcr'

- c 'W  “ f‘ a n f jausdrückt, zwischen Störungen auf der ^ 
seite“  einerseits und auf der „Mieterseite g ab
seits. Er beruft sich für diese Unters® fL 
die Rechtsprechung. Er meint, das RU_< jn a 
seinem Standpunkt, sei nur vorübergen 
Tankstellenentscheidung (RGZ. 94, 26'./ 11̂ llerdif1|{ 
des Mieters davon abgewichen und die nie 
mit Tankstellenfällen befaßten OLG. def Reß 
dieser Ausnahmeentscheidung, sondern aulO 
des RG. folgen und § 537 Abs. 1. g „jfl
Betracht lassen müssen. Darin liegt ein eCtiii o
ganz zutreffende W ürd igung  der RGRee
RGZ. 94, 267 fällt trotz einer gewissen d£f e 
keit in der Formulierung keineswegs < s 6). i y  
heitlichen Linie der Rechtsprechung 0 darin», ß. 
Neue dieser Entscheidung lag höchste a-.
sie über die bisherigen rein örtlichen ^  pon*, 
ortspolizeiliche Tanzverbote, Kürzunge ,etl SU'y, 
stunde u. a.) hinaus auch allerorts wir 0der * ,naU 
maßnahmen die Fähigkeit, auf die Mi hic'
Sache einzuwirken, zuerkannte. L)ai  ̂ g. 
aber in der Folgezeit unbeirrt fest (v& ’
146, CO; 147, 304) a u rc I fS / t

fl
ra n O r
■ V «

Dennoch hat R o q u e t te  das m- “ ‘ m in ilTI. 
tige Gefühl gehabt, daß die Rechtsp^jm Si f l ^  
Annahme unkörperlichcr Sachmang ega 
§ 537 Abs, 1 BGB. teilweise zu wen & r 
und den V e r m i e t e r  und V e r p 11 ndere°,¡ete( 
belastet hat. Sie ist aber dafür in ¿gtii ^  
nicht weit genug gegangen und n 
und P ä c h te r  zuviel aufgeburdet- ivn

Bevor indes hierauf näher eingcg»

b?

6) R o q u e t t e  hält sich m.E. z u s'Tankrt?Ilct^rd  
Aber abgesehen davon, daß hier die pflügt RÖ.-dr 
düng RGZ. 94, 267 sogar a u s d rü c k lic h  ,as K ?g - j  
S. 159), ist zu berücksichtigen, da wUrde d § ||.
RGZ. 90,374 abweicht. In
ter einer Bierwirtschaft das Winde anna \cC.b*rrf,.
Abs. 1 BGB. nur bei vollständiger [0ßer ^ e,aßt $je( 
ständiger E i n s t e l l u n g ,  nicht bei ^gegen ¡ypgye  
k u n g  der Bicrlief erringen gewah - ch r aI ^  Ö ^ e  
147,157 bei der Mühlenpacht eme B ̂  A i ^ c J  M  
Vermahlungsquote ausreichen. Nu g0,3. pachtsgiH'
stellt cs die Behauptung auf»Jn ts auf <ilCi0|ChC ¡cfn 
Einwirkung des staatlichen Vcr.bo s -t eine . j,!®
Vorgelegen, während in firkhchhm  uflg d » „ £  ^  
Wirkung vorlag, nur daß diese E , um „ßß. t \,cK
für e r h e b l i c h  genug erachtet w u rd ^  , r J V
der Pachtsache im Sinne des an
gründen. M. a.W.: Die A n fo r d e r ^ ¡ chß* ^  
l i eh  k e i t  der Einwirkung des sL q £, 147 1 
die Miet- oder Pachtsachc sind in ko» j 3, 
dert. Vgl. dazu oben im Text uni
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dai

?er bis^ h e‘ner kurzen Bemerkung zu der Ansicht 
bältnis v Ä n R e c h ts p r e c h u n g  über das Ver- 
N Ä  § 537 Abs. 1 BGB. ztT § 4 VHV. Die 

lu.n£ begründet das W  a h I r e c h t  des 
^nciun" 8 einerseits damit, daß die VHV. die An- 

ein nur f S B(aB- n*cht ausdrücklich ausschließe 
e -.Hit, daß pcniales Argument —, andererseits aber 
Kriege [.„2 er,"ertragshilfeschuldner (d. i. der vom 
Schlechter 1+ betroffene Gewerbetreibende) nicht 
^tere diii-f* en dürfe als andere Schuldner. Das 
> m ll]l!r zutreffen. Indessen kann die Überein- 
rreicht « ,  er Vorschriften nicht bloß dadurch 
A*ich noch 'i en’ daß dem Vertragshilfeschuldner 
bs. l  gQg er weiter reichende Schutz des § 537 

cv, ^durch ^uf esPr°chen wird, sondern genau so 
im ährt , keinem Schuldner größerer Schutz 

. im f0] ajs nach § 4 VHV. Eben dies möchteich
'veis,

Vi

en. senden als die richtige Lösung nach-

g
pDje p ^ r h n d u n g  d e r  e ig en e n  A n s i c h t
Ä r  t  weicher Weise der M ie ter oder 
Wir°i^e des k v *  ankstelle zu schützen ist, wenn er 
L  bii(j.ef , '.Ic2es nicht m ehr m it Benzin beliefert 
ai)f 1  des k, ;«11611 Te il der Frage nach der E inw ir- 
Wip/erträo-P ,-,?es, auf M ie t- oder Pachtverträge, ja 

n„,U ■rhauPt» und auch diese Frage ste llt 
'anpiem> i i i Ä “  Ausschnitt dar aus dem großen

ge
heim

’■ er: ?Weit „veränderte Umstände
. mit denen die ParteL.. __

nicht gerechnet haben und auch

. •'mer* łtvv

« Ä f f “nrechöenKen_
__ >tiim . mit

îr'ki

$ i b Í H % ' < i c Wr

mußten — auf den Vertrag ein-

wurde bekanntlich in früheren 
sog. c la u s u la  re b us  sic2,fSes tm lr

fpls T V  0<JK- c ia u s u ia  re u us  sic 
^  .S a n  H;S;™ an ging vom Parteiwillen aus 
die k t ßschwoirf 1 !arteien hätten den Vertrag unter 

r i c h i i C i . p n d e n  Vorbehalt geschlossen, daß 
sie st;!̂ Sscidu|i '.Verhältnisse so blieben wie beim 
Und ■!, ibus xx,',.17le .Lehre von der clausula rebus 
N  ^ ar Von d r v r w?  19. Jahrhundert aufgegeben, 
d% ^  RechteCr Wissenschaft schon im Anfang, 

it inDabcisnr piitC,ll|ng im Laufe des Jahrhun- 
,L M" h ' -  erster Stelle die Stetig-

* Ä * » b a r f S i “ “ ,

keit 
%  " der

1 Sn.» Y" 1UUS mi
-v, EnPt a.ck wohl an ei

des W irtschaftslebens m it, 
kehrcCa uns fi i(.Ln Katastrophen verschont blieb. 
sch „, Von ^ s?Ui Grunde auch fand wohl diedein 011 der Er Grunde auch fand wohl die 
aUfstei,c,1 Um riip V o r a u s s e t z u n g ,  die W i n d  

'J&ie keinen des V0r isen Jahrhunderts

^ r'chteem,! Entwicklung war, daß die deut- 
der w in?  ?usgebildete Lehre zur Hand 

d-tsleben 1- r]eg katastrophenartig auf das

Ankiang 
.......L

• . o ......... ................... , s ............ .
kp îdne .einziErpClA -̂irk.te- Im Rahmen des BGB. 
hl' del6} ui den J^°ghchkeit einer Hilfe für den 
] Ihm  heistu' ^Urschriften über die Unmöglich- 
t l ’ci]« Und ste||tp 11 hegen. Von hier ging man da- 
^ k Iic K > ö g Iic h u -7  BQB- geregelten „natür- 
Qr klinjbkeit; . . die w i r t s c h a f t l i c h e  Un- 

hScb?fr ^UmöiTi; sPäter wurde die wirt-
h ij»8 k dsg rn l^ Ill'k e it von der T h e o r i e  deru sgri in/ iT cit von der 

-huÜptsächh>kai e ahgelöst.dtri "Ur • upfg^chii ,
iu? W j gröbs+eü bemerkenswerte an diesei 
, '̂Sckl dem Weii? ?ngedeuteten Entwicklung ir 

;bnic - leS7) war nicht so sehr dasVÍS ;
. tz u n *1*Ü ' n der Frage, unter welche.
,N ; 1U s f i i j V ^  n dem Schuldner zu helfen sei

i v« 5 ie r f r,i«he n * ,
° d ^ h i i fa' a- O. S 7H fIU(1L , bei K e g e I - Ru p P -

kay;! im kHeü "• > v£b aucb meinen Autsatz 
S l 940,724f,f Und trüberes Schuldrecht“ :

Denn man war sich im wesentlichen darüber einig, 
daß hierfür eine erhebliche Erschwerung der Lei
stung des Schuldners durch außerhalb des Bereichs 
beider Parteien liegende Ereignisse genüge, wenn 
auch — namentlich durch die Theorie der Geschäfts
grundlage — die Tatbestände, in denen Hilfe ge
währt wurde, in gewisser Weise vermehrt wurden 
und vor allem die Anforderungen an das Ausmaß 
der Leistungserschwerung eine gewisse Milderung 
erfuhren.

Vielmehr liegt der eigentliche Fortschritt in der 
A r t  der Hilfe, die man dem Schuldner gewährte. 
Bei der wirtschaftlichen Unmöglichkeit sah man 
anfangs den Vertrag analog der natürlichen Un
möglichkeit (§ 323 BGB.) als automatisch aufgelöst 
an. Später räumte man dem Schuldner nur noch ein 
Rücktrittsrecht ein. In der Nachkriegszeit — und 
zwar sowohl bei der Aufwertung wie bei der Theo
rie der Geschäftsgrundlage und hier wiederum vor
zugsweise bei ihrem wichtigsten Anwendungsfall, 
dem Ausgleichsanspruch — ging man zu einem 
Schadensausgleich unter Berücksichtigung aller Um
stände des Falles und insbesondere der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit beider Vertragsteile über. 
Hielten sich die Umstände des Falles und die w irt
schaftliche Lage der Parteien die Waage, so mußte 
man folgerichtig den eingetretenen Schaden zu r 
H ä l f t e  auf beide Vertragspartner verteilen, wie 
es das KG. als Berufungsinstanz in der mexikani
schen Goldpeso-Entscheidung (RGZ. 142, 23 [26, 
33]) getan hat.

Eben dieses Prinzip, daß grundsätzlich der Scha
den zur Hälfte auf beide Vertragspartner verteilt 
wird, daß aber die Schadensquote sich nach den 
Umständen des Falles und insbesondere nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien ver
schiebt, herrscht auch in den ganz auf die Billig
keit abgestellten Vertragshilfeverordnungen (VHV., 
EnergiewirtschaftsVHV. v. 1. April 1940 und Liefer- 
vertragsVO. v. 20. April 1940), wie ich an anderer 
Stelle eingehend dargelegt habe8). Hier sei lediglich 
bemerkt, daß die Berücksichtigung der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit der Parteien dahin führt, 
daß der wirtschaftlich Stärkere entsprechend seiner 
größeren Leistungskraft den größeren Teil des 
Schadens auf sich nehmen, ja, wenn der andere 
Vertragsteil ganz unverhältnismäßig schwächer ist, 
den gesamten Schaden allein tragen muß. Dabei ist 
freilich unter „Schaden“  nicht jeder irgendwie durch 
den Krieg für die betroffene Partei erwachsene 
Nachteil zu verstehen — ein solcher würde nur bei 
der Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit ins Gewicht fallen. Vielmehr kommt 
lediglich der Schaden in Betracht, welcher der be
troffenen Partei aus einer unveränderten Fortset
zung des Vertrages entstehen würde. Die Änderung 
des Vertrags muß in der Weise erfolgen, daß dieser 
Schaden soweit herabgedrückt wird, bis er zu dem 
Schaden, welcher der anderen Partei aus der Ver
tragsänderung erwächst, in dem vorher (unter Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit beider Teile) festgelegten Schadensverhältnis; 
steht9).

Der rechtspolitische Gedanke ist hierbei folgen
der: Der Krieg und andere außerhalb des Bereichs 
beider Parteien liegende Ereignisse — wie z. B. 
Währungsabwertungen, gesetzliche und behördliche 
Maßnahmen (Tanzverboie, Kürzungen der Polizei
stunde, Räumung bestimmter Gebiete u. a.) — tref-

8) K e g e l -R u p p -Z w e ig e r t  a. a.O. S. 159ff.
8) K eg e l -R u p p -Z w e ig e r t  a.a.O. S. 164ff.
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fen grundsätzlich jedermann. Es is t daher n icht ein
zusehen, warum die daraus entstehende Störung des 
Vertrages von einer der beiden Vertragsparteien 
allein getragen werden sollte. V ielmehr muß der 
Schaden von beiden gleichmäßig, nur eben unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Falles und 
insbesondere der w irtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Parteien, übernommen werden.

Nachdem sich diese fortschrittliche Lösung in 
der Nachkriegszeit für den Schuldner der S ac h 
l e i s t u n g  (Verkäufer, Vermieter usw.) durchge
setzt hat (übrigens ohne daß man sie ausdrücklich 
auf den Sachschuldner beschränkt hätte, aber wohl 
unter dem Eindruck von § 279 BQlB., der bei G e l d 
schulden die Unmöglichkeit der Leistung nicht als 
Befreiungsgrund zuläßt) und nachdem die VHV. 
sie ausdrücklich und in erster Linie auch auf den 
Geldschuldner erstreckt hat, muß sie in einem Falle, 
in dem § 4 VHV. (neue Lösung: Schadensteilung) 
und § 537 Abs. 1 BGB. (alte Lösung: Schadens
tragung entweder allein vom Vermieter oder allein 
vom Mieter) Zusammentreffen, den Vorrang be
haupten.

Daher kann der Mieter oder Pächter einer Tank
stelle, der infolge des Krieges nicht mehr mit Ben
zin beliefert wird, nicht ohne weiteres — wie unter 
Umständen nach § 537 Abs. 1 BGB. — die ganze 
Miete oder Pacht streichen. Vielmehr ist die Miete 
oder Pacht unter Berücksichtigung des Umstandes 
daß nicht nur der Mieter oder Pächter durch die 
Fortzahlung der Miete oder Pacht, sondern auch 
der Vermieter oder Verpächter durch die Herab
setzung der Miete oder Pacht einen durch den Krieg 
verursachten Schaden erleidet, bei gleicher w irt
schaftlicher Lage der Parteien auf die Hälfte herab
zusetzen [falls nicht überhaupt der Miet- oder Pacht
vertrag vorzeitig aufzulösen is t10)], bei ungleicher 
¡Wirtschaftslage aber nach Verhältnis der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit der Parteien zu ermäßigen. 
Nur wenn ein sehr wohlhabender Vermieter oder 
Verpächter auf der einen Seite und ein ganz un
bemittelter Mieter oder Pächter auf der anderen 
Seite steht, wird eine gänzliche Streichung der Miete 
oder Pacht zu erwägen sein11).

Durch ein solches Vorgehen wird § 537 Abs. 1 
BGB. nicht außer Kraft gesetzt, sondern bloß in
haltlich umgewandelt. Denn der fortschrittliche Ge
danke der Schadensteilung, der in der ganzen VHV. 
und auch in ihrem § 4 enthalten ist, kommt m. E. 
nicht nur dann zum Durchbruch, wenn ein Fall 
vorliegt, der die Tatbestände sowohl des § 4 VHV 
wie des § 537 Abs. 1 BGB. erfüllt. Er g ilt vielmehr 
m. E. auch in Fällen, die allein unter die letzte Vor
schrift gehören. Ein solcher Fall ist gegeben, wenn 
die allgemeine Voraussetzung der VHV. (durch den 
Krieg verursachte wirtschaftliche Notlage eines Ge
werbetreibenden) fehlt, d. h. wenn ein Mieter oder 
Pächter Schutz fordert, der n i c h t  G e w e r b e t r e i 
b e n d e r  ist, oder der vom Krieg zwar erheblich 
betroffen12), aber gleichwohl nicht in eine w i r t 
s c h a f t l i c h e  N o t l a g e  geraten ist. Auch einem 
solchen Schuldner kommt § 537 Abs. 1 BGB. zu-

,0) Darüber, wann die Vertragsauflösung und wann 
die Miet- oder Pachtherabsetzung stattfinden muß, siehe 
K e g e i - R u p p - Z w e i g e r t  a. a. O. S.170f., 163.

11) Umgekehrt muß in dem allerdings weniger häu
figen Falle, wo der Mieter oder Pächter sehr vermögend 
und der Vermieter oder Verpächter wirtschaftlich lei
stungsunfähig ist, der Mieter oder Pächter den Schaden 
allein tragen und auf eine Herabsetzung der Miete oder 
Pacht verzichten.

12) Zur Erheblichkeit oben I 3.

gute, wenn auch mit der Umwandlung, die er du 
§ 4 VHV. erfahren hat. uan

Ja, man sollte hierbei nicht stehen bleiben- ^  
sollte vielmehr ebenso wie den vom K r i e S . . ^  
troffenen Mieter oder Pächter auch solche deS 
oder Pächter, die von anderen außerhalb gf , 
B e re i c h s  b e i d e r  P a r te i e n  l iegenden .e[1 
e ig n i s s e n  (z. B. gesetzlichen oder behorm 
Anordnungen, die nicht mit dem Kriege zus 
hängen) betroffen sind, durch Miet- ^^ inden8' 
herabsetzung nach dem Grundsatz der Sen 
teilung schützen. ¡lUid-

Der neue, in der VHV. auch für den GeM^.)UI1g 
ner durchgedrungene Gedanke der Schadens def 
hat aber noch eine andere Folge als die, °* gcpa- 
Mieter oder Pächter nicht mehr den gesamte’ ¡zeii 
den auf den Vermieter oder Verpächter Ahndel1 
kann. Denn die Idee, daß ein Ausgleich sta j efcn
muß, wenn info lge des Krieges (oder eine» flCieii 
außerhalb des Bereichs beider Parteien n ^  für 
Ereignisses) die Durchhaltung des Vertrag ^  
eine der beiden Parteien erheblich erschw ^ eC[it- 
läßt auch die bisherigen Bemühungen , n k ö r p efj  
sprechung, in bestimmten Fällen einen «n  ^enj 
l i c h e n S a c h m a n g e l  zu konstruieren, ^  ¿ f 
neuen Lichte erscheinen. ¡Wenn es genüg1, . i«1
Schaden, den der M ie te r oder Pächter erit ^ e t i  
Kriege oder in  einem gleichwertigen Erejg seii£ 
U r s p r u n g  hat, is t es nicht mehr 
W i r k u n g  mehr oder weniger künsthen angei-> 
der Konstruktion eines unkörperlichen ba- l7en.v'e’ 
auf den Verm ieter oder Verpächter abztivv 0d 
mehr muß in a l l e n  Fällen, in denen der *  f  Päcl  
ein gleichwertiges Ereignis dem M ieter « ^  U 
ter die Durchhaltung des Vertrages z ert, ei 
sprünglichen Bedingungen erheblich ersc.

rzw isch f/ve /;

opiuugllUiV.U UCU1UPUUPUI CIIIGUMXW IV-
Schadensteilung erfolgen. Die bisher von « eiii 
sprechung getroffene Unterscheidung ^  r teO V jfl
Störung des h a u p t s ä c h l i c h  v e r e i n o •_ . für K
tragsmäßigen Gebrauchs (z. B. T an zv^Di,sStöra „ 
TanzIokaH lind  einor snnsticren Geb1* fyaTanzlokal) und einer sonstigen G e b r a t d *  
(z. B. Tanzverbot für ein Kaffeehaus) <P,
nur noch die rein p r a k t i s c h e  Beu ver e' £. 
bei einer Störung des h a u p t s ä c I D ■ <irungs,|jcf
b 
maß

viuvi o iu iung  ucs i i a i i | n j « Y  prfa*11 ü
arten vertragsmäßigen Gebrauchs t „g-elrf1,

■näß le ich te r  ein e rheb l icher  ltn päc
ein höherer Schaden für den Mieter flllf e L|t 
ieintritt als in den Fällen, in , nC gerl vef
von mehreren Gebrauchsmöghclü<
wird13). . . ^  dir

Ebenso, wie die Rechtsprechung lj ^ s. \ v ¡n
körperlichen Sachmängel des § 
durch den neuen Gedanken der Sc« .  CI  Abs- 
§ 4  VHV. eine wesentliche Umwandt A 37A ^  
«,,,n __ t. j ! .  D - i.« jii,n ff der***,0.«

oder
Auch

m ä n g e l  einer Revision, soweit sie rUfsacf,t die 
ein gleichwertiges Ereignis W*
bei ihnen, z. B. bei Fliegersc ■ gest 

M iete oder Pacht n icht ohne we‘ , ,1([et de„rtz def 
werden. V ie lm ehr muß sie (unbesc k rlmdsa nf.werden. V ie lm ehr muß sie (unbesc - ^ , 0dsa fliif 
liehen Entschädigung) nach dem und 
Schadensteilung herabgesetzt vverd ¡lältn 
unter besonderen Umständen 0 ^

1S) Die bisherige Rechtsprechung gliaf eft, i«dede« 
zwar in  d e r A r t  d e r  H i l f e  — ai»_ ¿cfZ.WUl 1H u t, t A 1 l U V 1 1 » 1 » > v
bestimmten Fällen den Schaden (D 
mieter oder Verpächter

Schaden S.aI15 0g

— und zwar in  d e r  G e w ä h ru n g  ’ .7e in 
h a u p t nicht weit genug, indem 
Wirklichkeit gleich oder doch ähnlicn rsagte- 
dem Mieter oder Pächter allen Schutz
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S? 5 °der Ä aftIiche Leistungsfähigkeit des Mie- 
3  Um deanCh erS> P nzIlcl? wegfallen. Der Scha- 
dJ'* der Qehäi.u S1C>1 ,dabei handelt, ist natürlich 
p/jh Fällen i  deSc 1,aden, sondern wie in den an- 
Cr,.ĉ er aus c F laden, der dem Mieter oder 
P^achst | FortzahIung der M iete oder Pacht 

suchen i n +eii n er sich ¡" fis ch e n  neue 
¡5 Scilaclen d. !lte^  und auf der anderen Seite 
e ig ne r v’em5 ,de!n Vermieter oder Verpächter 

gjHt. ‘-rminderten Miet- oder Pachtzahlung

cinl?UAn gWdie pUi i V02 der M ie t'  und Pacht h e r  a b -  
Bo-.^iet- und ^d " f s £ ib t aber entsprechend auch
t? v Cht’ Wen d dnaĈ t e r h ö h u n ^  Sie kommt in 
des Vnm Krieol d i  V e r m i e t e r  oder V e r  p ä c h - 
bctrpn reichst,L ° 5 cr von emem anderen außerhalb 
Miet,ften wird ,, ‘d,er. Parteien liegenden Ereignis 
eine' °dcr Par i t ld ,hm daher die Fortsetzung des 
«der ^rhehlichen ^  den alten Bedingungen
■Uni? .acBterh(i r,,Schadf n b ringt. Eine solche M iet- 
l 'n l.^ e s  A u lT ig -e u0lgt ift Form der Gewäh- 
> d iu htet ein sg j l c h s a n s p ruchs11) ~  m. E. 
^ V k , es sich inu twaigen Pre isstops15). H ierbei 
f^enwV-nichts 7., ? Seil  T  em ProbIem> das m it 
Aus a7rtigenTr r tu,n bat> sondern schon vor dem 
^>e§te\Chsansprupng/ durch die Rechtsprechung zum 

ß!; .geklart ^ enn aucfl n icht gerade fü r die 
\ e n 6lchs diP?po r,de,n Ist und daher außerhalb
i sPruchanf die RCd !f? atzei! lieg i Es g*enÜgt des' 
N u n ? ’ msbesonu tsprechung zum Ausgleichs- 
, Nür ?? zu v rn “  dere zur Pfund- und Dollarab-• Nllr ZU Vpn„ • Zl 

ein Bed p ^ eisen 16).
hepd -*de'bf abschließend noch zu er- 

J d l f l  der g  dari"> daß §4 VHV. die Herab 
«rlauiu iV,. °dcr r  - "

> S rechung ‘T 'e wir s ~ a ______
a>ls (* r die Vh v  Ur (l en.. S a c h s c h u I d n e r und

$ri!i)endp!ltI vom * auch für den G e l d s c h u l d n e r
VrSenl . 'St) V(„, ege hart betroffener Gewerbe- 
Ä ief t IünK aus iemer, grundsätzlich hälftigen 
\ ? SchafuFartci /I, \  verschiebt aber die Quote des

isnrCrhuibtU\Y/;°dcr Pacht nur b is  a u f d ie  
‘tVpU'ng ‘ füp U?r sagten, geht die bisherige

SckafU' , rfei verschiebt aber die Quote des 
\ . lcher i ... tragenden Schadens nach deren 
■ Vw "" 1 f=e’ so daß jeder an dem Schaden

V e r t r a g s a u f h e b u n g  mi t  
a cIL  §3 VHV. • ’
,a- a-0 . S. 168f.

W  Vg|
ku ade; auch rl. aph y i ser 1 die
. w.  • * at z i “ >s = « t u  m ig  m n
S f ^ z u  l gert a a o § l  Und dazu K e g c l 'ie\.U K' egel  p ' u - ^ 168f-

' K u p p - Z w e i g e r t  a.a.O. S. 168Vg!- k f
JPP-Zweiger t  a.a.O. S. 102f.

nach Verhältnis seiner wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit teilhat. Es entsteht die Frage, ob bei der 
Übernahme des neuen Gedankens der Schadens
teilung in den § 537 Abs. 1 BGB. auch die 50<yo- 
Grenze der VHV. zu übernehmen ist. Ich glaube, 
man sollte dies nicht tun. Denn bei der 50o/0- 
Grenze handelt es sich nur um einen unglücklichen 
Ausdruck des Gedankens der grundsätzlich hälf
tigen Schadensteilung. ,Warum sollte nicht beispiels
weise em unbemittelter Mieter, der bei einem reichen 
Hausbesitzer wohnt und wegen Fliegerschäden aus- 
ziehen muß, bis zum Ende des Mietvertrags bloß 
mit einer unter der Hälfte der vertraglichen Miete 
liegenden ganz geringen Zahlung davonkommen, 
vielleicht gar gänzlich befreit werden? Selbst in 
einem' Falle, der sowohl unter § 4 VHV. wie unter 
§ 537 Abs. 1 BGB. fällt, sollte man dem Mieter oder 
Pachter die Berufung auf die letzte Vorschrift und 
damit unter Umständen eine über die Hälfte hinaus
gehende Miet- oder Pachterleichterung gewähren.

VII. D e r g r ö ß e r e  Z u s a m m e n h a n g
Die vorstehend entwickelten Gedanken, deren 

rechtspolitische Absicht vielleicht noch manchen be
fremdet hat und die auch mit Rücksicht auf den 
verfügbaren Raum nicht durch reichhaltige Beispiele 
anschaulich gemacht werden konnten, beruhen 
gleichwohl auf einer einfachen Tatsache — auf dem 
Umstande nämlich, daß die Rechtsprechung des 
Weltkriegs und der Nachkriegszeit in F o r t b i l 
d u n g  des BGB. und neuerdings die VHV. klar
gestellt haben: Es g i b t  e ine A n z a h l  von  E r 
e i g n i s s e n — u nd  zu ih n e n  g e h ö r t  v o r  a l lem 
der  K r i e g —, de ren  F o lg e n  man n i c h t  mehr  
dem e in en  o d e r  ande ren  V e r t r a g s t e i l  au f 
b ü r d e n ,  s o n d e rn  au f  d ie S c h u l t e r n  b e id e r  
P a r t e i e n  v e r t e i l e n  w i l l .  Dieser neue Ge
danke stellt die dem heutigen Rechtsempfinden ge
mäße Lösung des Problems der veränderten Um
stände dar. Er muß notwendig immer weiter um sich 
greifen und in die bisherigen U n m ö g l i c h k e i t s - ,  
G e f a h r  t r a g u n g s -  und S a c h m ä n g e l v o r 
s c h r i f t e n  eindringen. Das hier behandelte Ver
hältnis von § 537 Abs. 1 BGB. zu § 4 VHV. bildet 
daher nur einen kleinen Ausschnitt aus dem 
großen, langdauernden und nach vielen Seiten aus
greifenden Kampf eines neuen Rechtsgedankens um 
seine Geltung.

'er

Die Interessenlage bei der Eigenbedarfsklage
V° n Rechtsanwalt und Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.) 

Stand des Problems

lap-e m aui1 ucii v^rsucn,
Q« sj.'-'Pe p. zu v c n u t  lttcI zur Behebung der

Vicle Vermic,,:r

§ .“! ^ u S k l ae' e . Versuch.

ie J&enb
:s
^lep.G'nr;

b ^ X i -
der Wohnung unvoll- 

a'‘ri %  g^Zahl und p^jctung sei beabsichtigt,

in, C  \v/1 u,lr|c beiiru- age 111‘t  der Begründung,
i  V(. A w oflnraullle d8en> uni eine bessere Ver-
¡¡> e?a|tnS’ng üer Wohn2Unehinen,; gegenwärtig  ̂ Onnuno- r l11rosb rlon AAist-lnv

kn?*11 Und r  -O nß  sei bcabsicI 
te«hu£ i e & fzahl von ¿°aßC-,der Wohrnng

ist V *
Bestreben der ’

ent- 
des

Die Recht- 
Vermieter viel

fach entgegengekommen und hat die Freistellung 
der Räume mit der vorstehenden Begründung ge
billigt. Auf diese Weise wird dem Vermieter düs 
Recht zugesprochen, Mieträume zu dem Zwecke frei 
zu machen, um sie einem anderen Mieter zuzu
weisen, der eine größere Familie hat und zur Zeit 
unter der Wohnungsnot zu leiden hat.

So hat kürzlich das LG. N ü r n b e r g  in der Ent
scheidung DR. 1941,189415 der Eigenbedarfsklage des 
Vermieters gegenüber einer alleinstehenden Mieterin 
stattgegeben, weil der Vermieter behauptete er 
wolle diese Wohnung einer dreiköpfigen Familie 
bestehend aus einem Ehepaar und einer Tochter’ 
vermieten. Das LG. B ie l e f e l d  hat in der Ent’ 
Scheidung, welche in DWohnA. 1940, 186 veröffent
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licht ist, die Klage eines Vermieters gegen einen 
alleinstehenden älteren Mieter zugelassen, weil er 
diese Wohnung einer sechsköpfigen Familie geben 
wollte, in  der Entscheidung des AG. S aa l fe ld :  
JW. 1936, 3593 wurde eine vierköpfige Familie zur 
Räumung verurteilt, weil der Vermieter die Räume 
einer siebenköpfigen Familie abgeben wollte. Die'se 
aus der veröffentlichten Rechtsprechung mir be
kannt gewordenen Fälle ließen sich noch durch 
zahlreiche andere Fälle ergänzen, die in der Praxis 
vorgekommen sind. So steht auch dem Grundsatz 
nach das OLG. K a r l s r u h e :  HöchstRRspr. 1940, 
905 auf dem gleichen Standpunkt, wenngleich es 
in dem von ihm entschiedenen Falle trotzdem zu 
einer Klageabweisung gelangte. Im Schrifttum hat 
sich S to ß b e rg :  DWohnA. 1940, 185 ebenfalls in 
diesem Sinne geäußert.

Die Gerichte konnten in diesen Entscheidungen 
nur deshalb zu dem angegebenen Ergebnis gelangen, 
weil sie in allen Fällen ein eigenes Interesse des 
Vermieters an der Erlangung des Mietraumes im 
Sinne des § 4 MietSehG. als gegeben ansahen.

Das LG. N ü r n b e r g  erklärt den Vermieter für 
befugt, eine sozial gerechtfertigte Verteilung des 
Wohnraumes durchzuführen, denn er sei Treuhänder 
für die Volksgemeinschaft hinsichtlich der ihm ge
hörigen Wohnhäuser. Sein Bestreben, der Raumnot 
in höherem Maße Rechnung zu tragen, liege im 
Interesse der Volksgemeinschaft, durch dessen Wahr
nehmung er „sich als ein das Volksgemeinschafts
interesse begründender Hausbesitzer bewähre“ , und 
deshalb sei dieses Bestreben als sein eigenes In
teresse anzusehen. Der Vermieter war in dem vom 
LG. Nürnberg entschiedenen Falle, was besonders 
hervorgehoben zu werden verdient, eine Einzel
person. Gerade dadurch gewinnt die Begründung, 
die das LG. Nürnberg gibt, eine äußerst weit- 
tragende Bedeutung, die kaum dadurch etwas ein
geschränkt wird, daß es erklärt, es bedürfe in jedem 
einzelnen Falle einer genauen Prüfung der Um
stände und hierüber könne nur das Gericht ent
scheiden. In den Fällen des LG. Bielefeld, des AG. 
Saalfeld und des OLG. Karlsruhe war Vermieterin 
eine Gemeinde. Diese hatte unter Berufung auf die 
Ihr als solche obliegende Vernichtung zur Unter
bringung kinderreicher Familien die Freistellung 
der Wohnung durch den bisherigen Mieter verlangt. 
In solchen Fällen klingt es schon etwas überzeugen
der, wenn das Gericht das eigene Interesse damit 
begründet, daß die Klägerin als Gemeinde die 
öffentliche Pflicht erfüllen müsse, ein dringendes 
Wohnbedürfnis eines Ortsansässigen zu befriedigen 
(so O LG . K a r l s ru h e )  oder wenn zur Begrün
dung ausgeführt wird: Es sei zu berücksichtigen, 
„daß die Klägerin als Stadtgemeinde die Aufgabe 
habe, dafür zu sorgen, daß den in ihrem Gemeinde
bezirk ansässigen kinderreichen Familien aus
reichende und gesunde Wohnungen zur Verfügung 
stehen. Wenn danach die Klägerin die Räumung 
der streitigen Wohnung durch den Beklagten ver
langt, um darin eine kinderreiche Familie unter
zubringen, so geschieht das, um dieser ihr obliegen
den Aufgabe, deren Erfüllung gleichzeitig im öffent
lichen Interesse liegt, gerecht werden zu können. 
Aus diesen Erwägungen heraus muß man der 
Klägerin ein dringendes Interesse an der Erlangung 
des Mietraumes zugestehen“  (LG. B ie le fe ld ) .  
„Dieses Interesse (an der Wohnung im gemeinde
eigenen Haus) besteht“ , so führt das AG. Saal-  
f e l d  aus, „in  demselben Maße auch für die Ge
meinde selbst. An sich gehört es freilich nicht zu 
ihren Aüfgaben, dafür zu sorgen, daß jeder Ge

[Deutsches Recht, Wocli-henausg^

meindebürger die Wohnung bekommt,_ die £jö- 
Verhältnissen entspricht. Darum muß sich. d al)5. 
zelne selbst kümmern. Hier liegen die Pin?errei  ̂
nahmsweise anders. Die Familie G. ist km eSanic 
und erbgesund . . .  Kinderreiche und erbg ^¡t-
Familien sind nach nationalsozialistischeren^,

weil sie seinen Bestand in eine ferne •ZT r <  
bürgen. . .  Sie zu fördern, ist heute eine d aych 
tigsten Aufgaben aller Behörden und d3” 1 girier 
der Gemeinde. Daß dabei die Beschaff 
wenigstens einigermaßen ausreichenden J  Pje 
mit an erster Stelle steht, liegt auf der r* wüh£ 
Gemeinde als Trägerin staatlicher Aufgau f ¿je 
ihre öffentliche Pflicht verletzen, wollte sl KanltIieI 
Dauer mitansehen, wie 8 Menschen in eine 
von nur 2,90 x 5 m schlafen. . . “  ^  $c'

Man darf keineswegs verkennen, dal £in^’ 
streben der Gerichte, Gemeinden oder a u rfejc&\, 
Vermietern bei der Unterbringung km“ ;st. o . 
Familien behilflich zu sein, anerkennensW jedoc' 
von den Gerichten eingeschlagene Weg K feinf .
nicht gebilligt werden. Die Unterbring11” f 
reicher Familien sowie die Behebung SPatL
nungsnot im allgemeinen ist Aufgabe ^¡ig 0 ( 
Dieser hat notfalls im Wege der g
Wege autzuzeigen, auf denen die cri Apn so»-ie( 
hoheitlichen Aufgabe durchgeführt 
jetzt hat der Staat die F r e i m a c h u n g,9  q ̂  nu ßS „ 
W o h n u n g e n  z u g u n s te n  von  w
losen  ode r  vo n  k i n d e r r e i c h e n  ^
noch nicht angeordnet. Dieses Ziel ”  . xefS zh<ea 
über die Eigenbedarfsklage des Verm ^aiis, G 
reichen, geht über den Funktionsberem %t\fi 
der Gesetzgeber der Eigenbedarfsklag ° %

Man muß nur bedenken, daß der. Ein^Wol1' 
in der Eigenbedarfsklage seine so«a 1&  .
herausgestrichen und sich als f aJr. b&ec\ue( 
nungsloser oder kinderreicher Farm o, 
hat, durchaus nicht verpflichtet ist, eine .m H 
Freistellung der Wohnung diese aUC ^II'
nungslose Familie oder an eir!e” in£r hat ecjc jh1

fest'Mieter zu vergeben. Bei der Vermiet e ^ie 
kommen freie Hand. Eine Bestimm &’ y^bf- ^¡et' 
MietSehG. fü r das Sudetenland i t r  9 *  die ßer- 
gelegt ist, daß nämlich der ,nld d” 1
räume dem M ie ter w ieder vernuetei njcfit ¿etf1 
dem schadlos halten müsse, wenn M ie t i f ^ t f  K  
v ier Wochen nach der Räumung d* W
Zwecke zuführt, dessetwegen die erlthan, ^  w 
w ill ig t wurde, ist im MietSehG. m ejnen !'¿ar>s 
Verm ieter hat es also in  der Han > 
bequemen M ieter über den W eg d geg 
klage m it einer sehr sozial k ling  fii
auszuklagen. ■ ,-e &

P rü ft man die G r u n d e ,  die u ge
ihre U rte ile  gegeben haben, so ^ ¡¡ t jvU1 
Feststellung gelangen, daß die. § 1 
s e t  z I i c h e n B e s t  i m m u n g e . e n.
S c h G ,  n i c h t  i m  E i n k l a n g  s

. ra kte f
I I .  Der Ausnahmech

der Eigenbedarfski b ^
D i e E i g e n b e d a r f  s k 1 a g e t  f  a |  f f  -
e s p r o c h c n e n  A u s n a h  ¿¡e
ündigungsschutz fü r M i e t - ^ ^  daß 3 | t iP | cfi'
on dem G r u n d s a t z  getrag t,t v e r - 
le b u n g  von  M i e t - u n d  Pa(V. : ete»\ö 
i n m ö g l i c h  i s t , w e n n  d e n  0  jvi 
er se ine P f l i c h t e n  aus
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(]jc ^ g e  erfüllt 0. Nur bei Pflichtverletzung 
i^Ung zu b i^ °g 1C/ ked’ das. Mietverhältnis zur Auf-ACbungzu bw ° g 1 , e‘L das Mietverhältnis zurAuf- 
tFsnahrj,.,ngen (§2, 3 MietSchG.). Die e inz ige  
Spt§enbeda ,d iesem G r u n d s a t z  bildet die 
vV be r vvm uk age des § 4 MietSchG. Der Ge- 
r/,rniietcrc , e r ^c h t i g t e n  I n t e r e s s e n  des 
tr\Unie aurh an der E r l a n g u n g  d e r  M i e t -  
Gr>ûsPfIir'f,+ § e£ eni i b e r  e inem seine  V e r -  

DjbnS verschaffenV<>11 e r i ü I I e n d e n  M i e t e r
iw  man U!|J,iIlrae9harakters der Eigenbedarfsklage 
f l S  bev^ßth i S  der Auslegung des Gesetzes 
ttiütSet2u r i0. „ b e ij en- Die 1 a tb e s ta n d s v o r -  
Ä t t  dc?hnn d e r  E i g e n b e d a r f s k l a g e  
W oijd nian hPf  a e,ng a u s g e le g t  werden .
EigetJi man damier^A l’S AgUng ,wei™erzi&  50 er- , 'darfsunamit den Anwendungsbereich der
k]ar1crC3es Kündun aUf Fä,Ie’ die mit dem °rund- 
Voâ 11 brino-p^PSsschutzes nicht mehr in Ein- 
setz5eb Und paSl£ d‘ DadlIrch wird die Aufhebung 
“  s“ o ^ S lvei ä"" te e n  über die vom Oe-
Sun
basT er ge,  ' : v-“ lvernaitnissen über die vom Ge

deu te t nrnu^ 1 , Grcnzen hinaus ermöglicht, 
«e nSchutzes n- cb eine Lockerung des Kündi- 
lefuM.echtsPrecbnieSe durchzuführen, ist aber nicht 

st. ung, sondern nur der Gesetzgeberb.

^ ¿Je h pecharakt.er der Eigenbedarfsklage 
^ Ä S c h G ^ F m u n e r u n g  des Gesetzes  
Hu,, ^eters an lcbdscbon jedes eigene Interesse

MietvPrn"uM-ieträumen &enü§F zur Auf- 
S i p ^  d rin^ .f^ 'F m sses, sondern nur ein b e 
fe r^  j Aufpru le s  e ‘ genes In te re s s e  des 
riCr Mief teresse ¿5* v  muß abcr das dringende 
S  [ i i railme Vermieters an der Erlangung
I 6' iiespa ten derg M-ClaS- ln teresse des Mieters an 
f!S Ver5  Abw;. M'eträume abgewogen werden. 
,? g e tj^e rs  ahflik g nvuß das eigene Interesse
r e?eUri- aber a M )erwiegend sich herausstellen. 'eu 1 aiPcQ. auchw sen rf- “«er -,„„r '-*y*'-gcuu »ich neraussreiien. 

f- f 'ter;it|eses i ntp̂ b Wiederum nicht jedes Über- 
Crlr ^en v  die F PSsf ’ VlcImehr muß das Gericht 

i S i ertn ie tPrS t -t e I l u n ^  ireffcn’ daß sich 
1;ir % e ^ rc,c' Wenn De' g r o b e  U n b i l l i g k e i t  
jSpo)getl dipc„_ 1 c.r die Räume nicht erhielte.
?ie bliche plers d 
hat p?chtSpre°rrnul

die* c d  °  Tatbestand ausgeweitet. Sie 
i p ä 8etrss. über f e e n  des Eigeninteresses des

X r Stí - aríen Betonung des Aus-

d i c r u f e Ä  ,di<:Jruiulien.„ s -'r‘‘ ul-udii!,Kiage uuren uie
C ^ r s ä f h u n g  d e K l f r Voraussetzungen hat 
‘  , leter<f die cIr(f n Tatbestand ausgeweitet. Sie

sapk *aßt Uöer aes mgemnteresses des
A ,  anic Jn der pp ,r erweitert, andererseits 
feh^erni i deuen s chSn- dlC Festste,1ung der Tat- 

en so«̂  e rbeiVorpnÄ grob? LJnbiHigkeit "
1 Enthaltung der M ieträume

pl l ' %
K N > J reSSe Und Frem dinteresse
>  rffagp l SetZu

fü r
er-

J'is^Setf6 'st dasnp -^ r d‘e Erhebung der Eigen- 
^iat ^ e rm^erIangt J geain.Fcresse des Vermieters. 
H b u j y - ' t e r *  * d r i n g e n d e s  I n t e r e s s e  

*5« 8. Das d *  d e r  E r l a n g u n g  des 
J* A ß e d  die E r lnCresse des Vermieters muß 
N % S e8 andp“ e ? ,"8  des u n m i t t e I -  

R;!,St ni,r tfentK M i e t r ä u m en  richten. 
A r  A  für Utaie benmkbar’ .wenn der Vermieter 
Z  Wid> sei. es zu Wohn-
i.,̂  si(UtTle n. b*,chen 7,Vrcu,lc Eamilienangehorigen 
S L l i r f r t  zu dem ^ ' T  Wil1 der Vermieter 

u<!'ch ^  Weiter '^w eeke in Besitz nehmen, 
Ü  V'T>- Won snreo|lprgebenr> dann kann man 

ê n^getidp„ Cn’ daß er an der „Er-
i,ch an11 wird

e AUsführuil[! on Miete gesprochen, jedoch 
lrilngen auch auf die Raumpacht.

angung des Mietraumes“  ein dringendes Interesse 
habe. Es muß verlangt werden, daß der Vermieter 
die Räume selbst benutzen w ill; denn ohne Be- 
nutzung hat er von dem Besitz der Räume keinen 
Vorteil. Das E ig e n in t e r e s s e  des V e r m i e t e r s  
i s t  m i t h i n  g l e i c h z u s e t z e n  m i t  dem E i g e n 
bedar f .  Hier ist auf die Parallele zu dem Miet- 
SchG. für das Sudetenland § 1 Ziff. 10, 12, 13, 14 
und auf das MietG. für die Ostmark § 19 Ziff. 5 
und 6 zu verweisen. Dort ist das Eigeninteresse des 
Vermieters gerade im Sinne des Eigenbedarfs ge
regelt.

In Schrifttum und Rechtsprechung wird grund
sätzlich ein Unterschied zwischen dem Eigenbedarf 
und dem Eigeninteresse des Vermieters gemacht2). 
Es wird erklärt, daß das Eigeninteresse ein weiterer 
Begriff sei als der Eigenbedarf. Nach den obigen 
Ausführungen kann dieses nicht zutreffend sein. 
Indessen ist das Ergebnis, zu welchem Schrifttum 
und Rechtsprechung auf diesem Wege gelangen, so 
lange durchaus anzuerkennen, als man das Interesse 
des Vermieters auch dann noch bejaht, wenn der 
Raumbedarf bei seinen Familienangehörigen oder 
bei ihm sonst nahestehenden Personen bestehen 
soll, denen er Unterhaltspflichtig ist und die dann 
den Besitz und die Nutzung der Räume übernehmen 
sollen3). Man muß sich allerdings darüber klar sein, 
daß hier schon n i c h t  m eh r  e in  re in e s  E i g e n 
in te res s e  des V e r m ie t e r s  vorliegt, s o n d e rn  
e i n  F r e m d i n t e r e s s e :  Nicht der Vermieter, 
sondern dritte Personen haben Interesse an der Er
langung des Besitzes an den Mieträumen. Indessen 
besteht hier durch besondere Umstände eine V e r 
k n ü p f u n g  des E ig e n in te r e s s e s  des  V e r 
m ie te r s  m i t  dem F r e m d in te r e s s e .  Diese Ver
knüpfung liegt in den persönlichen oder familiären 
Bindungen des Vermieters mit den dritten Per
sonen, welche die Mieträume in Benutzung nehmen 
sollen. Es können auch unter Umständen geschäft
liche Gründe vorliegen, welche eine solche Ver
knüpfung des Eigeninteresses mit dem Fremd
interesse gegeben erscheinen lassen. Indessen muß 
man bei dieser Feststellung besondere Vorsicht 
walten lassen. Wenn der Mieter eines Ladens aus
zuziehen droht, falls ihm nicht eine Wohnung in 
dem gleichen Hause vermietet wird, kann man in 
Zeiten, in denen Ladenmieter schwer zu haben sind, 
eine Verbindung zwischen dem Interesse des Laden
mieters an der Wohnung und dem Eigeninteresse 
des Vermieters bejahen *). Grundsätzlich jedoch kann 
ein solches Interesse nicht bejaht werden, wenn der 
Vermieter die Absicht hat, die Wohnung ander
weitig zu vergeben, etwa weil er sich dadurch Vor
teile irgendwelcher Art verspricht. Die bloße Er
wartung von Vorteilen kann unmöglich genügen, 
um ein so dringendes Eigeninteresse des Vermieters 
an der Freistellung der Mieträume zu bejahen, daß 
der Mieter räumen muß. Auch dann, wenn der 
Vermieter mit einem neuen Mieter in Verbindung 
steht, der aus ganz besonderen Gründen Interesse 
an der Freistellung gewisser Mieträumlichkeiten hat, 
kann unmöglich das Eigeninteresse des Vermieters 
bejaht werden; das Interesse hat dann ausschließlich 
der Dritte.

Damit ist bereits die Grenze für das Eigeninteresse 
des Vermieters aufgezeigt: Wo noch eine gewisse

2) Vgl. E b e l ,  Erl. la  zu §4; K r i e g ,  Erl. 2 zu 84 
MietSchG.; S t a u d i n g e r - K i e f e r s a u e r ,  Vorbem 120 
vor § 535. ’

/>) VgL K r i e g ,  Erl. 2 zu § 4 MictSchQ.; S t a u -  
d i n g e r - K i c f e r s a u e r ,  Vorbem. 120 vor 8 535

*) Vgl. Ebel,  Erl. la  zu §4.

I
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Verknüpfung des Eigeninteresses des Vermieters 
mit einem Fremdinteresse vorliegt, kann man im 
Sinne des § 4 MietSchO. das Eigeninteresse noch 
bejahen. Dabei muß man sich aber darüber klar 
sein, daß es sich hier schon um eine Ausweitung 
des Begriffs des Eigeninteresses handelt, also um 
eine Ausdehnung des Gesetzes auf einen rechts
ähnlichen; Fall. Wo dagegen diese Verknüpfung 
fehlt, muß das Eigeninteresse stets verneint wer
den. Es ist nicht angängig, daß der Vermieter er
klärt, er mache das Fremdinteresse zu seinem 
eigenen Interesse. M it dieser Erklärung wird nicht 
die Verknüpfung des Eigeninteresses mit dem Fremd
interesse herbeigeführt, sondern das Eigeninteresse 
durch ein Fremdinteresse ersetzt.

Wenn nun die Rechtsprechung in besonderen 
Fällen das Eigeninteresse des Vermieters auch schon 
dann bejaht, wenn eine Ersetzung dieses Eigen
interesses durch ein Fremdinteresse vorliegt, dann 
liegt darin bereits eine Überschreitung der Grenzen, 
die dem Anwendungsbereich der Eigenbedarfsklage 
gezogen sind. Eine solche E rs e tz u n g  des E i g e n 
i n t  eresses d u r c h  ei  n F r e m d i n t e r e s s e  l i e g t  
s te ts  dann  v o r ,  wenn  der V e r m i e t e r  b e 
h a u p te t ,  er nehme das In te re s s e  e in e s  
W o h n u n g s l o s e n  w a h r  u nd  w o l l e  d iesem 
eine W o h n u n g  bescha f fen .  In diesem Falle 
erhält zwar ein Wohnungsloser eine Wohnung, 
jedoch muß der bisherige Mieter der Wohnungs- 
losigkeit anheim fallen, weil unter den heutigen 
Verhältnissen die Beschaffung einer Wohnung eine 
völlige Unmöglichkeit ist. Der Wohnungslosigkeit 
ist also nicht abgeholfen. Ebenso  liegt aber auch 
der Fall, w enn  der V e r m i e t e r  b e h a u p t e t ,  
er müsse e in  ö f f e n t l i c h e s  I n te re s s e  w a h r 
nehmen,  indem er einem Wohnungslosen eine 
Wohnung beschafft oder einer kinderreichen Familie, 
die in schlechten Wohnverhältnissen lebt, ange
messene Wohnverhältnisse verschafft. Die Begrün
dungen, die die oben angeführten Urteile des LG. 
Nürnberg, LG. Bielefeld," AG. Saalfeld und OLG. 
Karlsruhe gegeben haben, liegen sämtlich auf dieser 
Linie. Sie übersehen, daß das Eigeninteresse des 
Vermieters nicht dadurch hergestellt werden kann, 
daß er erklärt, er mache das öffentliche Interesse zu 
seinem eigenen. Dieses haben die Urteile des AG. 
Berlin v. 11. Jan. 1941 — 253 C 1240/40 -  und 
LG. Hamburg: DR. 1941, 1892u  richtig erkannt. Sie 
verweisen mit Recht die Wahrnehmung dieses öffent
lichen Interesses an die dazu berufenen Stellen des 
Staates oder der von ihm beauftragten Körper
schaften.

IV . Die Interessenabwägung
Bei der Abwägung, ob das Interesse des Ver

mieters das des Mieters überwiegt, ist stets davon 
auszugehen, daß grundsätzlich das M i e t e r -  
i n te res s e  als b e s o n d e rs  s c h w e r w ie g e n d  
behandelt werden muß. Dieses ergibt sich aus dem 
Gedanken des Kündigungsschutzes. Der Mieter, der 
sich im Besitze von Mieträumen befindet, soll nach 
dem Grundgedanken des Kündigungsschutzes in 
seinen Mietrechten nicht gestört werden. Sein Be
sitz an den Mieträumen ist grundsätzlich unantast
bar. Dieses entspricht dem H e im g e d a n k e n ,  der, 
ursprünglich nur für Wohnungen maßgebend, jetzt 
durch die 3. AusfVO. zum Kündigungsschutz vom
5. Sept. 1939 auch auf Geschäftsräume und Pacht
räume ausgedehnt is t6)- Das Heim und der Berufs-

5) Vgl. zum Heimgedanken eingehend R o q u e t t e ,  
„Rechtsgrundlagen der Wohnungsmiete“  S. 69 ff., R o 
q u e t t e ,  „Mietrecht“  S. 194 f.

[Deutsches Recht, Woc

raum sollen dem Mieter unter allen Umstände11̂  
sichert werden. Wenn er gezwungen werd s0 
sein Heim bzw. seine Berufsstätte aufzuge^ngUng
inuu uas nmaesse ues Vermieters au . j q
der Mieträume noch stärker sein. Dies 
der Fall sein, wenn auch auf seiten des yc ;vejiii 
der Heimgedanke eine zwingende Rolle sPiê 0öii^i 
er also für sich und seine t amilie Räume gen
uin darin ein Heim bzw. eine Berufsstätte g€nd 
den. Dieses Interesse muß aber besonders Lqjig 
sein. W ill der Vermieter lediglich die s°
oder Berufsstätte wechseln, so ist daS. ^ jvüeU 
dringendes Interesse, daß demgegenüber u werdea 
zur Hergabe seiner Mieträume gezwungc . ejt M 
könnte. Es muß eine dringende Notwenu S ¿et 
den Vermieter bestehen, seine Wohnung n de

-------- - - - - -  -  * B-
“ Cll v UHvlvl l/vöLLllLllj oLlllL W oi*
Berufsraum zu wechseln. Dieses ist z- r>- 
Fall, wenn er selbst in seinen jetzxgejLines y. 
Mieter ist und auf Grund Eigenbedarls ^  Ve 
mieters zur Räumung verurteilt ist. Bern nern 
urteilung zur Räumung dagegen auf el8 njcht a'i 
schulden (§§ 2, 3 MietSchO.), dann ka" L endiggf 
erkannt werden, daß eine zwingende 
besteht, nunmehr im eigenen Hause et zsVinV‘l

der
durch eigenes Verschulden selbst zy cher
Denn diese Zwangslage hat sich del ^red e 
durch eigenes Verschulden selbst z'aeicher sC 
Darunter kann dann nicht ein Mieter, w . e„. 
Vertragspflichten erfüllt hat, zu leiden _ q 

Stellt das Gericht im Einzelfall fest
teresse des Vermieters gegenüber dem f / t e  ./jifi 
überwiegt, so muß es weiterhin best i  ^
c f  ä r u l  p  fp c + e - fp llp n  a n e  r1.pn .pn S lC U  •,stände  feststellen, aus denen sich erg jeter eu  
Vorenthaltung der Räume für den v .. j e. W , j 
schwere  U n b i l l i g k e i t  darstellen gsg^oe- 
Regel wird diese Feststellung Unterlassung ^  
auch nicht, wie es häufig geschieht, . g  ]iins ¡̂r 
rieht einfach die Behauptung als 3 at 
daß die Vorenthaltung der Räume ei n viel '
hillirrlrpi-f f i ir  rlptr Vormip+Pf CP1. 0S 1^biiligkeit für den Vermieter sei, es J111!!“wefden’iescS 
e inze lne  T a ts a c h e n  a n g e g e b e ¡ st y  ^  
welchen die grobe Unbilligkeit er ,fntj<rgik fl‘r ck11 
ist schon im Interesse einer Se*us 1,1 v°r'
Gericht unerläßlich. Hätten die ^
eingangs erwähnten Fällen s*,r t-iilinkßi* 
gelegt, worin denn die grobe Unbm , t $
Vermieter bestehen würde, wenn c.e j gje ly ^e t  
nicht zu räumen brauchte, dann ha . e? ko 
einer Aufhebung des Mietverhalt erW^gs 
können. Denn gerade in den eing , ¿er geL [ 
Fällen erwuchs dem Vermieter nie* ^  ¿e
Nachteil vd'

ef'
At

. xr i\0 e
Nachteil, wenn der je tz ige  Mieter die 
Einen Nachteil erleidet lediglich d 1Ljstejl^?Ler 
Vermieter die Räume nach ¡hreY „  ejn P‘ e i 
mieten wollte. Diesen Nachteil, d a y  d
leidet, kann aber der Verm iete ,gJ. er 
eigenes Konto buchen. Der Ver genaa ,o- 
Miete von dem gegenwärtigen Mi Woh" 
von dem neuen Mieter, dem er ajs eUU^iiCt 
mieten will. Man kann es auch m j der w “ qi 1. 
teil für ihn bezeichnen, daß da \y[e „,tßeyf.ti,LC1L IUI 11111 Jpnll
not nicht abgeholfen werde; und a j 
dieser Nachteil nicht sein eigen ’geht
wird tatsächlich der Wohnungsn sSen j
sie wird nur von einem Volksg ¡j
anderen abgewälzt.

Bei der Feststellung der groben a
!o/~v x t i ln z lo r i t n i  r l  i P  f r i H T P  P * C P ^  1 1 P  cO .ualso wiederum die Frage gepr

der Vermieter selbst Interesse an j ntercsÄ t r alJ.cs 
Wohnung hat. Hat er ein eigenes d£( ¿v> ,je 
deutet für ihn die Vorenthalt1 & 
einen Nachteil. Dieser wird sich m
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& L aUch be1eHpmrw ^ 'e)n *asscn> und dann wird 
grnh Zl1 der Pplr+Vrerr8: eich mit dem Mieterinteresse 
niSe ^ b iL FS tell- g kommen können, ob eine 
”5 er da J 5 keit w rlieg t oder nicht. Hat der Ver-i f  / - v __f  i . _
v.ipiPfllriggnh+n !1Ur ein Fremdinteresse ohne Ver 
i eSe Feststcl[Un lfenem [nteresse> dann läßt sich 
^ f PVerk« ü n fS  ®?hlechtcrdings nie treffen. Bei 
°nbiii- m‘t einem p GS Eigeninteresses des Ver
de« fl'Skeit Fremdinteresse kann die grobe 
dem aiK 1  ̂ * ’dcht von dem Standpunkt 
also t ndnuni.f ®rto’gen, sondern immer nur von 
^  d( estkesteli , CS Vermieters aus. Es muß dann 
2iehpt,in Dritten me™'en> wieweit seine Bindungen 
nichf l  U|id iill;i ' kn persönlich in Mitleidenschaft

freigestel t „  ch,teile zufügen, falls die Räume 
y ^  werclen.

V ^ n  j.,fUri5ition der EigenbedarfsklagerSych 'Ch m:.
als Min v° i  V e ,J ° iStd,cndcn Ausführungen den 
^Utz* zur C|i ,nllc1ersede, die Eigenbedarfsklage 
‘J? VerLn> entge!rf.nK' i Un>r der Wohnungsnot alls
te auf 1 ^ " ^ r e te n  bin, so ist dieses nicht
kSonde ltle Belieh,0ffen,tllchen Bela'ige geschehen, 

^Ziei^e auf ( L ^ 1? der Wohnungsnot und ins- 
^eebn; ^eine Anbringung kinderreicher Familien 
r eJen iiedigIich CAgUng des § 4 MietSchG. be- 
> z J ^  Funkte,1: Anwendung des Gesetzes auf 
!l^a&lÛ en, die unen der Figenbedarfsklage zu- 
ffr auS!cllütees J u  nach dem Gedanken des Kün- 
¡k 'e  ?er KlarstP t ° mmen- Das bedeutet: Es liegt 

v edl'g lic h  daß die E i g e n b e d a r f  s-

üSp ,aus lu s t  d ie B en u tz un  
hauer An^eraus ‘ “ ä n d e r n  e i g e n e m  In -  
0% ,  d ZllR e r m ö g l i c h e n .  Man kann
dim^es B- sie un 7 .^-f MietSchG. nicht entgegen- 

clif,r‘chtiR ppf eitpunkt der Entstehung des
^ nwicthmGSeil  se,in m°ge> Jetzt aber 

gtfi'i ' W  A le Knl v, ,vi§ dcr Verhältnisse überholt 
d iuk<1 li',?tlicl'en Verhältnisse, die zu

bat den 'i^ a r fu n g  der Wohnungsnot 
gU? die des Kün r esGtzgeber dazu veranlaßt, 
aHt\gSsehu^ber emr / / digungsschiitzes auszudehnen 

b aufUtzes au? gezogenen Grenzen des Kündi- 
keWerbi¡eh *a!?d*che Wohnungen sowie 

Raume und Pachträume zu

erweitern. Daraus ist zu folgern, daß der Gesetz
geber selbst von dem Gedanken des Schutzes und 
nicht von dem Gedanken der Lockerung des Schutzes 
ausgeht. Deshalb ist auch die Auslegung des § 4 
MietSchG., die die Eigenbedarfsklage als Ausnahme 
von dem Grundsatz des Kündigungsschutzes be
handelt und demgemäß eine enge Auslegung fordert 
durchaus dem gegenwärtigen Standpunkt des Ge
setzes entsprechend6).
e >V^ V \ nter Anwendung meiner Auslegung des 
8 4 MietSchG. auch Gemeinden die Anwendung der 
Ligen bedarfsklage zur Behebung der Wohnungsnot 
abgeschnitten wird, so geschieht damit kein Nach
teil. Denn einerseits muß bei Mietern in gemeinde- 
AigGjnGn Däusern ebenso wie bei allen sonstigen 
Mietern, die ihre Mieterpflichten erfüllen, unter- 
stdlt werden, daß es sich um anständige Leute 
hande t, die auch ihrerseits ihre Pflichten innerhalb 
de/' ,Volksgemeinschaft erfüllt haben und laufend 
erfüllen. Sie verdienen deshalb ebenso den Schutz 
des Gesetzes wie diejenigen, denen die Recht
sprechung durch Ausdehnung der Eigenbedarfs
klage helfen will. Andererseits genießen die Ge- 
memeten ohnehin eine bevorzugte Stellung im 
Rahmen des Kündigungsschutzes. Denn nach §32 
MietSchG. können sie außerhalb des Mietaufhebungs
verfahrens Räume in gemeindeeigenen Häusern, ja 
sogai Räume in Gebäuden, die nur in ihrer Ver
waltung stehen, durch Kündigung frermachen, wenn 
sie dm Gebäude oder die Teile der Gebäude zur 
Unterbringung von Angehörigen ihrer Verwaltung 
bestimmt haben oder bestimmen. Es ist dann die 
einzige Voraussetzung, daß sie die Räume für eigene 
Zwecke dringend benötigen. Daß es sich bei diesen 

Zwecken nicht um die Unterbringung von 
Wohnungslosen oder kinderreichen Familien han
delt, bedarf weiter keiner Ausführung.. Indessen ist 
ja von dem Gesetzgeber für kinderreiche Familien 
durch besondere Verordnungen eine Sonderbehand
lung eingeführt worden, über deren Umfang hinaus 
eine Berücksichtigung bei der Unterbringung von 
Kinderreichen nach dem Willen des Gesetzgebers 
offenbar nicht erforderlich ist.

. 6) Der von F r e i s l e r  in DGWR. 1940 Nr. 15/16 be- 
nanaelte Fall hatte besondere Voraussetzungen, die eine 
andere rechtliche Beurteilung ermöglichte. Diese spielen 
aber in den von mir behandelten Fällen nicht hinein.

Rechtspolitik und Praxis
¡1 des Pachtamtes
,S c l i^ tsch0 .v.an r..,: ....... , .

fü r-„.;3° ',Juh 1940 kann das Pacht- 
Laufenen v T * ksam erkIären, einen ohne

.“»age
-• t<|+estel

läiÄ EnT und ob \V< UIJ ein reentswirksamer 
§25 j%¡?£en anĈ eiclet über pUndi£ung ordnungsmäßigth. Kr. ^^Cll rl.. . ,vUCr di eso Crr!111í1Ir>nr«t-irJr>«i m ni,.

W8t
•n \/„. IIienen v - .^ .Mra cr.Klarcn- einen ohne 

h“*£e Crtrag w;p/ ‘rtrag verlängern und einen

i? * '*  ¿ L Í ' I uI h " ob™”  sct" ” ' w "  istein rechtswirksamer
-«  a.. ;~*aet üb,.,, v.u,,yls UIIS orunungsmamj
ka! O V  üas p ^ L dlefe grundlegenden mate 
te^trej ?>inte”  kts. wäilre!!t1am,t.- Die RPachtschO. ent- 
V l ”« So’ l”  st ein A,,'d dli: preuli. PachtschO. in 

/''is t 7 'at das p “ ?l?r.Uc.h nach Grund und Be- 
¿de* ÄU setzen ^ ateia,gungsamt den Beteilig- 

WiM "Spruchs ,u !rha ? welcher wegen des 
h i„ ,die Frist va,S ,?rdentliche Gericht an 

Ua^ltige^'ehtlicb versäumt «a i.o+ n»«!.*

4i,
üb.Mi^r

-m ilch ri„V„er?,au"1*> so hat das Pacht- 
c'es Antr , cn  Stehens des Anspruchs 

kn dis», "gagstellers ;.l« t,v u ¡„H?. diese deng A*eßers a s richtig zu unter
er kemäR «^.nspruck schlüssig begriin- 
Qeu ? Besteh J  2, zu .entscheiden. Die Ent- 

cht vorbei/,ndeS Anspruchs bleibt dem 
len. Für die Zeit bis zur

rechtskräftigen Entscheidung kann das streitige Pacht- 
veihaltnis durch einstweilige Anordnung geregelt werden.“

Man darf nun nicht etwa aus der Tatsache, daß eine 
solche Bestimmung in der RPachtschO. fehlt, den Schluß 
ziehen, daß nunmehr über jene Fragen zu entscheiden 
Sache des Pachtamtes ist. Die RPachtschO. ist keines
wegs eine Fortsetzung des preuß. Gesetzes, sondern ist 
ein in sich selbständiges Gesetz, das bewußt Neues 
schafft. Es kommt also darauf an, wie aus dem Gesetz 
selbst jene Fragen zu beantworten sind. Nach § 17 ist 
das Verfahren in Pachtschutzsachen eine Angelegenheit 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ln § 12 FGG. v. 17. Mai 
1898 heißt es: „Das Gericht hat von Amts wegen die 
zur Feststellung der Tatsachen erforderlichen Erm itt
lungen zu veranstalten und die geeignet erscheinenden 
Beweise aufzunehmen.“

Sowohl P r i t s c h  ( Das Pachtnotrecht des Deutschen 
Reiches S. 39ft.) und H o p p  („RPachtschO.“  S 28ff  4 
vertreten den Standpunkt, daß das Pachtamt die Vor
fragen in eigener Zuständigkeit entscheidet. Es ist ohne 
weiteres klar: Eine. Kündigung kann nur für unwirksam 
erklärt werden, wenn sie wirksam erfolgt ist. Ein Ver-

>235
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trag kann nur verlängert oder nach Ablauf wieder in 
Kraft gesetzt werden, wenn der Vertrag wirksam ge
schlossen ist oder war. Im Streitfall muß über diese 
Fragen vorab entschieden werden. P r i t s c h  sowohl 
wie H o p p  verweisen zur Begründung ihrer Ansicht auf 
§ 12 FGO. M ir scheint, daß sich hierdurch die Ansicht 
nicht begründen läßt. Natürlich muß das Pachtamt die 
zur Feststellung der Tatsachen erforderlichen Ermitt
lungen anstellen, nämlicli in erster Linie über jene 
w i r t s c h a f t l i c h e n  F r a g e n ,  die für die Beurteilung 
der Kündigung oder für die Verlängerung des Vertrages 
in Frage kommen. Daß dazu aber auch die eigentlichen 
R e c h t s f r a g e n ,  nämlich die „Vorfragen“ , gehören, ist 
in keiner Weise ersichtlich. Aus Sinn und Zweck der 
RPachtschO. kann man mit mehr Recht folgern: Das 
Pachtamt soll gerade als Gericht der freiwilligen Ge
richtsbarkeit eine rechtsgestaltende Tätigkeit in Hinsicht 
auf bestehende Pachtverträge (was Kündigung, Verlänge
rung, Vertragsinhalt anlangt) ausüben. Das hat aber zur 
Voraussetzung, daß die zugrunde liegenden V o r f r a g e n  
des materiellen Rechts entweder zwischen den Parteien 
klarliegen oder d u r c h  das P r o z e ß g e r i c h t  klar
gestellt sind. Die Folge davon ist, daß das Verfahren 
vor dem Pachtamt in der Regel auszusetzen ist (analog 
§25 der preuß. PachtschO.). H o p p  sagt: „Im  Einzelfall 
mag die Aussetzung angebracht sein; regelmäßig sollte 
sie vermieden werden, um schnell Klarheit in die Rechts
beziehungen der Parteien hineinzubringen. Das gebieten 
die Erfordernisse der Wirtschaft, aber auch die persön
lichen Verhältnisse der Beteiligten . . . “  Es wird schwer 
sein, eine Grenze zu ziehen. Lediglich der Gesichtspunkt 
der schnellen Abwicklung kann und darf nicht entschei
dend sein, schon mit Rücksicht auf die noch zu be
sprechenden Konsequenzen. P r i t s c h  ist sich bei 'der 
Erörterung der Streitfrage der eintretenden Folgen durch
aus bewußt. Er hebt mit Recht hervor, daß die Entschei
dung der Vorfragen dahingestellt bleiben kann, wenn 
nämlich das Pachtamt die Wirksamkeit des Vertrages 
(der Kündigung) unterstellt und aus anderen Gründen 
den gestellten Antrag abweist. Das Prozeßgericht ist 
immer nur gebunden — darüber besteht allseits Ein
verständnis — an die nach Maßgabe der RPachtschO. 
vom Pachtamt getroffene Anordnung, nicht an die Be
urteilung der Rechtsfragen, insbesondere der sogenannten 
Vorfragen. Entscheidet das Pachtamt, daß ein wirksamer 
Vertrag geschlossen ist, so kann das Prozeßgericht in 
einem Räumungsprozeß oder bei einer Klage auf Fest
stellung der Unwirksamkeit des Vertrages die Wirksam
keit des Vertrages verneinen und deshalb der Klage 
stattgeben. Die inzwischen vom Pachtamt getroffene An
ordnung auf Verlängerung des Vertrages „hängt in der 
Luft“ . Hat umgekehrt das Pachtamt das Bestehen eines 
Vertrages verneint und demgemäß den Antrag auf Ver
längerung abgelehnt, so ist das Prozeßgericht in keiner 
Weise gehindert, einen wirksamen Vertrag anzunehmen, 
und dann hat der Pächter erneut das Recht, einen An
trag auf Verlängerung beim Pachtamt zu stellen. Ähnlich 
ist die Rechtslage, wenn die Kündigung ausgesprochen ist.

Es bedarf keiner Ausführung, daß hier ein ganz un
gesicherter Rechtszustand geschaffen wird. Man denke 
besonders an den Fall, daß die Klage wegen Nicht
bestehens eines wirksamen Vertrages (obwohl schon vor 
dem Pachtamt geltend gemacht) erst geraume Zeit später 
erhoben wird; und nunmehr entscheidet das Prozeß
gericht, daß ein wirksamer Vertrag nicht bestand. Der 
vom Pachtamt getroffenen Anordnung fehlt mithin von 
Anfang an die Grundlage.

M. E. muß man zu dem Ergebnis kommen, daß nicht 
nur ausnahmsweise, sondern in vielen Fällen gerade im 
Interesse der schnellen Klarstellung der Rechtsbeziehun
gen der Parteien und im Interesse der Erfordernisse der 
Wirtschaft die Aussetzung des Verfahrens geboten ist. 
Wenn wirklich ernstlich das Bestehen eines Vertrages 
oder die Ordnungsmäßigkeit der Kündigung bestritten 
wird, so ist auch anzunehmen, daß gleichzeitig oder bald 
darauf eine Klage im ordentlichen Prozeßverfahren er
hoben wird. Natürlich kann im Einzelfall von der Aus
setzung abgesehen werden. Ergibt sich beispielsweise 
aus dem Vorbringen einer Partei, daß deren Auffassung 
bezüglich des Nichtbestehens des Vertrages ohne wei
teres unbegründet ist, so wird das Pachtamt verständiger-

[Deutsches Recht, Wochen^

SchikaIie?weise nicht aussetzen. Auf diese Weise kann ^ e 
entgegengetreten werden. Wird das Verfahren an

§27 erfolgen, denn es heißt allgemein: Das 1 utz.' 
kann auf Antrag, s o l a n g e  e i n e  P a c h t  ^ält»1’ 
Sache bei  i h m  a n h ä n g i g  i s t ,  das Papu 
und die Bewirtschaftung des Betriebes oder Crfu j„ de 
für die Zeit bis zur Rechtskraft der Entscheidu b
Hauptsache vorläufig regeln. d«5durch <he

* w M u a u u w a  —  a u i u n  i i d u i  s c iu c i  z-uoa»***-- . .  fr.
ist, oft schwierige, auf rein juristischem

Die diesseits vertretene Ansicht wird 'AÜC\Zadoe 
Erwägung gestützt, daß es eigentlich nicht A^ ‘fzltng 1 
Pachtamtes — schon nach seiner Zusammen^ ¡¡egeii

~ , - SllöV-UV-111
Fragen zu entscheiden, ob ein Pachtvertrag 1 ¡, ...
sam geschlossen ist und ob eine Kündigung. gesehen 
gäbe der gesetzlichen oder der im Vertrage v & 
Bestimmungen ordnungsmäßig erfolgt ist. ^  s&Zt.

Das 
innerhalb

Pachtamt wird eine angemessene i 
lb welcher das ordentliche Gericht am

ufe»vef:umernaiD wcicner uas oraentncne uenu» -  ± «,
W ird die Frist versäumt, so setzt das Pachta 
fahren fort und entscheidet selbst über die ,,v ajies K. 
Auf diese Weise ist seitens des Pachtam 
schehen, um die Doppelgeleisigkeit mit ihren .
ten Folgerungen zu vermeiden. .,  g d&Ztpnl'

Während des Druckes ist eine Entscheidu b veröU,j, 
Kassel v. 17. Febr. 1941 bekannt geword em,^ in v . 
licht im Recht des Reichsnährstandes R ,prtreten, ch* 
eher entgegen dem LG. der Standpunkt v * ¡¡¡t, »
daß das Pachtamt keine allgemeine ßefuS„P stfe ,• 'eineVerfahren bis zur Entscheidung über ß 
Rechtsfrage auszusetzen, denn das Verta . e 
willigen Gerichtsbarkeit kenne eine so „ r

d e r j j

RPaC. f t
nicht. In der Begründung heißt es, noc,!'/,en tsp feC||1'ei[ie

:las;enthalte eine dem §25 PrPachtschO. , 0tw 
Bestimmung nicht, und daraus sei zu i 01̂  jajleti 
dem § 25 entsprechende Regelung üeW^ er A«111;
sen sei. v. B l a n c  nimmt bereits in eu“ "‘n di(?5.r’ $  
zu der veröffentlichten Entscheidung geS etz **u. ¿tf 
fassung Stellung. Es ist richtig, daß das gefugt; eifle 
freiwillige Gerichtsbarkeit keine allgeiuel , ng ¡ibc ge?
Richters, das Verfahren bis zur Entscheidu df,
Rechtsfrage auszusetzen, kennt. ..uecinsirage auszuseizen, Keniu. ^ — rt.en u**- p" 
sind in § 95 FGG. für Nachlaßteilungssacu Ma'Lj,!f
§§ 127 und 159 für Registersachen ge£. . t dej r|j f  
aber aus dem Aufbau des Gesetzes ^ c jst, A ^ e i^

e r b o t e » ^ ^ziehen, daß die Aussetzung » v.. -  ~ aU, e
RErbhofG. bezieht sich in § 11 EHVfO- f  § 1 *

lige Gerichtsbarkeitg »ĥ reiggesetz über die freiwillige

aber nicht zu folgern 4

n \_i vv m ~  ntrt j** l-.nl
nichts über die Aussetzung. Aus dies -  veft) .

Elgern, daß"die A u s s e tz u n g ^

esetzte.^* fct i

(Vgl- V o g e l s ,  Anm. 6 zu § .l 2^-Verfahren 
w i c h t i g e n  Fällen wird man das v e n Jipcretid^Üw i c h t i g e n  Fallen wird man aas ,:indlegejT,fl] 
damit das ordentliche Prozeßgericht grugta fldP  
fragen entscheidet. Der entgegengesetz . e0 a<-
auch bei Pachtstreitsachen den Bedu ^¡tsgröh

da5 „je?nicht gerecht. Schon aus Zweckmäßig1̂  8 j,
man die Aussetzungsmöglichkeit beja c{, u

Der dahingehende Beschluß muß ^  V<>rg. Z  
' : Pachiamt ergehen, nicht durc . „e e£(i

5 23 RPachtschO. findet.keine A»m S f 0e
besetzte 1

Sachentscheidung, keine vorDcu.*^" . tsn»1 „i, 
den Aussetzungsbeschluß ist das K _ geSe, 
fachen Beschwerde nach § 19 . ’ßesch^ 
RPachtschO., der von der sofortige '
delt, findet keine Anwendung. ; f leke,iV 

RA. u. Notar Dr. R e l f l£K

------------e fl#  ̂
Untervermietung und ErS^ J 0Iietef® &  

ohne Zustimmung des Z D R . . Ä
Die vonAusführungen von W e i g ^  Beitrag ¡„d 

stellen nicht nur einen wertvol Sie - g ^¿e "
mäßen Auslegung des § 552 BGB- 553, heb*0
hinaus unter ‘Berücksichtigung u|tehe°d rt Z  
noch erweiterungsfähig für die na . ^
Fälle; .. . welche eftd e’

Viele Wehrmachtsangehönge, W0“ ”  drt ‘
Front befinden oder weit von 111 0ft v° 
bei der Wehrmacht Dienst tun, stet
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len ^ meradenICA ^ 0li r r^ume £anz oder teilweise ande- 
F i° len. di( l i d+er.IVolksgenossen zur Verfügung stel- 

ter ine enclg ü iw r a drlngend Wohnung benötigen.
in gr P uf8,abc der Wohnung durch die Mie- 

W  [nissen nicht ing R U+nieL den gegenwärtigen Kriegs- 
es ¡“tb,ar. A n d e r * « B?tracht und ist ihnen auch nicht
artijS nteresse der6 v  u esteht .kei"  ZweifeI daran, daß 
Hur te’.,zUr Zeit Volksgemeinschaft liegt, wenn der- 
Settol,1 Weise a uP P  id! ra Bieter überhaupt nicht oder 
HUn~ŝ n überIao£enutzte Wohnungen an andere Volks- 
rin, rf bDenötigen n- w !;rden> welche dringend eine Woh- 
äberi *a die ^ J i i r  .Schwierigkeit besteht einmal da- 

• assut!g rtü  e ic h e n  Vorschriften eine Qebrauchs-
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« u i? > g  / e Sw  ? en 1 _________
daß Sr/es VermiZ ° hnuut!g an Dritte von 4er Zustim- 
bW eg.eImäßig „„5? abhängig machen. Hinzu kommt, 
«Jieters uberlas^inffUa« n  P en ,Mietsverträgen eine Qe- 
einsiVu® ausgPs,.t,,?_an Dritte ohne Zustimmung des Ver-xxn n KT mlit- ..11. \ r.... * _ j . • iausgeschln 3 _ J ü p
V h / iSv°II ßem!° Sen. w ird- Nicht alle Vermieter sind 
S»«e

aiif1̂15 das
' aLueite dpil l »A-e J nteresse in diesen Fällen immer

h<C uu gernier c , u* wlcnt alle Vermieter sind
,n> sicli dP!r  mU den Vorschlag des Mieters ein- 

, r d ienbeugen ’ Notwendigkeiten der Kriegsverhält- 
^ ren ri° aUer derUAk einer Überlassung der Wohnung 
2l'slitn tf lChaus f.ira,b|WesenIleit des Mieters an einen an- 

Baß h0, b lcbwertigen Mieter ohne weiteres zu-

'er
2 *  » o f f n e n W e T u 8 Ilcgt’ ist klar. Es muß dann 
*ben, gegen h ge,ve.n’ dieses überwiegende Inter

im  duJ1?6 daß ; dea Willen des Vermieters durchzu- 
laa ch den \ j  r Hintergrund eine fristlose Kündi- 

fcbeeh SP  in Ä tef  d robt Bei Oberer Betrach- 
li '% e n  \ine dem L J aL b^ reits nach dem geltenden 
‘- X g  Wünschen ° y entllchen Interesse und den be-

’Ib^i^oh esStehtSi eitfä^ r finden1̂ * 6”  W6Tdendej er.,^cn S(-e, , L‘ c*
!n QrunH°« nun zwar entsprechend seiner 

tiefer grruUndauffassung auf dem Standpunkt,Ina rs di« ,er grunric- t r SSUng auf dem standpu 
. v lsieht h-^°hnunt aiiZ!lch gegen den Willen des ' 
M;e„ri rags,„.b}efin irf.,£ .keinem Dritten überlassen di

Ver-
diirfe,

hnu
KlipVraesw,:licrin £ei?*k“ v'‘ llc,m lJ,lttcn "Oerlassen dürfe, 

¿ j‘dnge“ kegebenenfalls eine „unbefugte“  bzw.
, zWei{® ,votn Br.R a??unS der Mieträume durch den 

C  ay c.a-i er Art- Ü' lleran geknüpften Rechtsfolgen 
y">g, lten des v  .
Z' »’■* vernneters das Recht fristloser Kün-

aeiten u

Sta„aItung der das Rccht zur Kündigung
t i  » dürfndl>unkt i ge*etzlichen Frist.
? \ e > i c l u > n de? mV*5’’ dai? aIso iede Partei kün- 
S f gJlcheni Hgen wnn ter s,ch dem Willen des Ver- 
P s L P  Q n Wohnun e> ™?g für die geordneten und 
’’C e.Sewi!Setzes d PgSP rba‘tnisse zur Zeit der Schaf- 
?s d Ist (],- Setl sein 11 ,einfachste und naturgegebene 
N f t i Ä *8 ¿ S Ä "  den gegenwärtigem Verhält- 
?\,8er̂ klicj1 ^üngsbaup scdan£e jedenfalls unmöglich, 
^dge^entm? harrtP Agraram des Führers noch seiner 

K ü n d ig 1 § P °  BQH-> welcher das 
h6thäliebr d ’ stellt ^Hgst-echt für Wehrmachtsange- 
Da" altni“~ „ e?n je ist dr1C Sachlage geradezu auf den
fehnisps t^jdem Mjt gerade unter den gegenwärtigen 
{¡% P a8ig leg.es seine \v/d,arUm zu tun> während der 
C p  l̂ I i w - ietlen F;in^° ’ nung zu behalten. Die ver- 
^ i iS  ruibeaU’,rend des %  ^  den-en Wehrmachtsange- 
S n  riubrtoen.. dabei sefkP leges lhren festen Standort 
X g  ??s Pällen wi>rnVersbandlich außer Betracht. 

K t  die ^N ers Ä man aber auch gegen den 
^ eSe sinnvoller Gesetzesaus- 

ein Abvermietungsrecht für

b r|WL die ¿ieters in, w/ .alJC* Kcttc“
Mpi mbtsa„ ^ riegsd.lUp̂ e.ge sinnvoller Qesetzesaus- 
Ä r P eser Aebörige ^ f r , '6111 Abvermietungsrecht für 
■ zyr Ak Se’nandei-CBtesonderen bejahen können. 

:s.d des ¿ vermietu etz“ ng .über das Recht des
S f " !  W S » » » i * S S Ä »* °Ust rch k

!ter 
äve 
'Gel 
da,
Ah

ifT*?l si;c[ siPsemäßen 'ac.-Vivv- eieoraucüsiiberiassuni

estpaiimungssclin+lCbst das gesetzliche Ktindi- 
slchc|,e Vatlgsvnll iads das P r„ cbt auszuschalten, weil 
P  'Vl^ÜsrppiP'hren vprP ,SIP  des Mieters in das 
fl.Pvpehr mbt des Bo rC loben w ird ’ ohne das ma- 

l*PrtL.ßti* ,arUm. auszuräumen Fs hrmrlßl-r AkUrtl> den Rp ?uszuräumen. Es handelt
ihrt'1’ ZeifVermietun^ kn ffeP unbefugter und VC1' sjdet sipjPemäßem P - w- Gebrauchs Überlassung

Pun, Mic(Srkr-M i,ctSchQ- v- 30. Juni 1929. 
gesammeif ‘ £die...Voraussetzungen für 

aufgeführt. Vor allem aber

war in §29 MietSchO. mit einer willkürlichen Erlaubnis- 
erteilung bei Untermietungen Schluß gemacht und nur 
eine Weigerung aus wichtigem Grund zugelassen worden.

Eine unmittelbare oder wenigstens analoge Anwen
dung .des MietSchG. auf a l l e  Fälle der Untervermie
tung scheitert aber an dem Ausnahmecharakter des Ge- 
setzes. Außerdem ist §29 MietSchG. seit dem 1. April 
1932 weggefaHen (Teil 2 Kap. IV  Art. II Nr. 3 NotVO. 
y. Gez. 1931 [RGBl. I, 699]). Die Anwendung der Schi
kanevorschrift des § 226 BGB. führt bei der auch heute 
noch bestehenden Scheu der Gerichte vor jener Vorschrift 
selten zum Ziel. Die Abneigung der Gerichte beruht im 
übrigen auf berechtigten, tatbestandlichen Gründen, weil 
nach der Fassung der Schikanevorschrift der Vermieter 
schon mit einem einzigen, nicht ganz unbeachtlichen 
Grund die Anwendung des § 226 BGB. vereiteln kann.

Eine gerechte Lösung der ganzen Zweifelsfragen läßt 
sich aber finden, wenn man auf den inneren gesetzgebe- 
rischen Grund des § 553 BGB. und seine zeitgemäße 
Iragweite abstellt. Letzten Endes ist der Grundsatz des 
freien Verfügungsrechts des Vermieters über die Mict- 
raume eine Folgerung des liberalistischen Eigentumsbe- 
griffes. M it der Ersetzung dieser überholten Eigentums
auffassung durch die auf das Gemeininteresse abgestellte 
Lehre des Nationalsozialismus bedarf auch der § 553 
BGB- einer Revision im Wege der Gesetzesanwendung 
und Auslegung. Den Angelpunkt hierzu bietet der H in
weis des Gesetzes auf die mangelnde Befugnis und eine 
etwaige Vertragswidrigkeit des Mieters. Dabei ist auf 
den zweiten Grundgedanken des § 553 BGB., das Schutz
bestreben für den Vermieter vor unliebsamen Mietern, 
zurückzugehen. Daher sieht das Gesetz auch nicht je
den vertragswidrigen Gebrauch der Sache durch den 
Mieter als ausreichenden Grund zur fristlosen Kündigung 
an, sondern fordert außerdem noch eine damit in ursäch
lichem Zusammenhang stehende, erhebliche Verletzung 
der Rechte des Vermieters. Die Untervermietung wird, 
wie der Ausdruck „insbesondere“  beweist, hierzu nur 
als Sonderfall angesehen. Die Frage spitzt sich also da
hin zu, wann die Gebrauchsüberlassung an den Dritten 
durch den Mieter unbefugt ist. Das tägliche Leben be
weist, daß dieses nicht bei einer jeden fehlenden Zu
stimmung des Vermieters der Fall ist. Hierzu gehört die 
Aufnahme von Verwandten, Gästen und Besuchern auf 
längere Zeit. Niemand wird auf den Gedanken kommen, 
zuvor die Erlaubnis des Vermieters einzuholen oder 
allein deswegen fristlos zu kündigen. Auch dagegen, 
daß besonders unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
der einberufene Mieter seine Wohnung von Verwandten 
beaufsichtigen läßt, hat wohl kaum jemand von der 
Vermieterseite etwas einzuwenden gehabt. Von hier aus 
bis zur Überlassung der Wohnung auf längere Zeit oder 
für die Dauer des Krieges an Volksgenossen oder Karne- 
raden, die unter dem bestehenden Wohnungsmangel lei- 
den, ist aber nur ein kleiner Schritt. !hn zu gehen, recht
fertigt sich aus der Notwendigkeit der Kriegsverhält
nisse und aus öffentlichem Interesse. Der von bester 
Absicht getragene Wunsch des Mieters kann schließlich 
nicht an der mangelnden Einsicht einzelner Vermieter 
scheitern. Im übrigen geht diese Folgerung nicht einmal 
ganz so weit, wie die von W e i g e l i n  mit guten Grün
den bejahte Verpflichtung des Vermieters, bei vorzeiti
gem Auszug des Mieters anderweitig vermieten zu 
müssen.

Zuzugeben ist allerdings, daß der Grundsatz der Ver
tragstreue es verbietet, jede vorzeitige Vertragsauflösung 
oder Vertragserfüllung durch Dritte schlechthin im Miet
recht gutzuheißen. Insoweit bedürfen m. E. die Ausfüh
rungen von W e i g e l i n  einer sachdienlichen Einschrän
kung. Es muß vielmehr immer zunächst festgestellt wer
den, ob der Mieter zur vorzeitigen Vertragsauflösung 
bzw. Untervermietung .wirklich zwingende, von der A il-

gemeinheit gebilligte und in ihrem Interesse liegende 
ründe hat. Hierzu gehört dann aber in erster Linie das 

Bestreben des Mieters, einem anderen Volksgenossen zu 
helfen und damit gleichzeitig den leerstehenden Wohii- 
raum zu nützen.

Es bleibt aber weiterhin immer noch auf seiten des 
Vermieters zu prüfen, aus welchen Gründen er wider
spricht. Im allgemeinen w ird es ihm gleichgültig sein ob
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der Mieter tatsächlich die Wohnung benutzt oder nur 
den Mietzins entrichtet. Meistens liegt der Hauptgrund 
für seinen Widerspruch in der Person des Unter- oder 
Ersatzmieters. Hierbei tr ifft ihn in vollem Umfang die 
Behauptungs- und Beweislast. Sein Widerspruch ist 
dann erheblich, wenn er sachliche Gründe, wie man
gelnde Zahlungsfähigkeit oder Verstöße gegen die Volks
und Hausgemeinschaft, ins Feld führen kann. Maßstab 
und Richtlinie bietet hierbei der Begriff des wichtigen 
Grundes, welcher mit Recht in § 29 MietSchG. in das 
Mietrecht eingeführt worden war. Gegen Treu und Glau
ben handelt derjenige Vermieter, welcher ohne wichtigen 
Grund und damit ohne erhebliche Verletzung seiner 
Rechte fristlos zu kündigen beabsichtigt (§§ 157, 242 
BGB.). Sein Widerspruch ist alsdann unbeachtlich. Im

hübrigen wird dem Interesse des Vermieters naci «¿er
gäbe des § 549 Abs. 2 BGB. Genüge getan. ZüWi jlßg 
fluß wird der Mieter sich in der Regel auch 
auch weiterhin zur Erfüllung seiner Vertragsp 
ausdrücklich verpflichten. . zur

Zusammengefaßt liegt mithin eine den V erii)ieietzvtä 
fristlosen Kündigung berechtigende Vertragsve v0r,
durch Unter- oder Ersatzvermietung dann n1 
wenn sie

1. aus sachlichen Gründen notwendig gevvordCI\  ,tingen
2. der Vermieter keine sachlichen EinW«-1̂ ¡ eters

gegen die Person des Unter- oder Ersatz 
geltend machen kann. ¡¡e,

RA. L u d w i g  N o e t z e l ,  z. Z. bei der LufW2

Blick in die Zeit
Protektorat

1. Sprachenrege l ung bei  Reg i s t e r e i n t r agungen
Nach einer Verordnung der Protektoratsregierung dür

fen Firmen von Einzelkaufleuten, Handelsgesellschaften 
und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in das 
Handels- oder Genossenschaftsregister nur in deutscher 
Sprache oder müssen wenigstens auch in deutscher Sprache; 
eingetragen werden. Die Bestimmung tr ifft auch bereits 
eingetragene Firmen. Die Registergerichte haben die Be
teiligten durch Ordnungsstrafen zur Antragstellung an
zuhalten. Erforderlich werdende Satzungsänderungen von 
Gesellschaften oder Genossenschaften können unter er
leichterten Bedingungen beschlossen werden. Eintragun
gen, die bis zum 30. Sept. 1941 beantragt werden, ge
nießen Gebührenerleichterungen.

Die Vorschriften über Eintragungen in Grundbücher 
sowie Berg- und Eisenbahnbücher, deren Führung eben
falls ausschließlich den Protektoratsgerichten zusteht, 
werden durch diese Regelung nicht berührt. Hier muß 
aus technischen Gründen an der bisherigen Übung zu
nächst festgehalten werden. Demnach sind Eintragungen 
grundsätzlich in der Sprache des Antrags zu vollziehen. 
Erfolgt die Eintragung ohne Antrag, so ist die Sprache 
der erledigenden Verfügung maßgebend. Erfolgt diese 
in beiden Sprachen, so hat die Eintragung in deutscher 
Sprache zu erfolgen. Auszüge aus öffentlichen Büchern 
und Registern sind in der Sprache der Eintragung ab
zufassen. Bei Abfassung in tschechischer Sprache ist auf 
Verlangen eine amtliche deutsche Übersetzung gebühren
frei beizufügen.

2 . T ä t i g k e i t  de r  d e u t s c h e n G e s u n d h e i t s ä m t e r
Die deutschen Gr yndheitsämter im Protektorat, die

im Herbst vergangenen Jahres eingerichtet werden konn
ten, haben die Gesundheitsfürsorge für deutsche Säug
linge und Kleinkinder nach Reichsrichtlinien geregelt. 
Auch die gesundheitliche Überwachung der Schulkinder 
wird mit Nachdruck betrieben. Hierbei werden Gesund
heitsbögen nach Reichsmuster angelegt.

Generalgouvernement
1. Ü b e r l e i t u n g s m a ß n a h m e n  i m D i s t r i k t  

G a l i z i e n
Der Generalgouverneur erließ eine Reihe von Über

leitungsverordnungen für den neuen D istrikt Galizien 
des Generalgouvernements. So besagt eine Verordnung, 
daß im D istrikt Galizien eine deutsche und eine nicht
deutsche Gerichtsbarkeit stattfindet. Die deutsche Ge
richtsbarkeit wird gemäß den bestehenden Verordnungen 
ausgeübt; die Ausgestaltung der nichtdeutschen Gerichts
barkeit bleibt Vorbehalten. Auf dem Gebiet des Straf
rechts und des bürgerlichen Rechts treten die Gesetze 
und Verordnungen, die am 31.Aug. 1939 dort gegolten 
haben, wieder in Kraft. Ferner traten mit Rückwirkung 
vom l.A u g . 1941 die Verordnungen über die Ernährung 
und Landwirtschaft samt Ergänzungsverordnungen und 
Durchführungsvorschriften sowie das in Geltung befind
liche Forst- und Jagdrecht in Kraft.

Das gesamte sowjetrussische Staatsvermögen wurde

vorläufig sichergestellt. Seine Erfassung und u)1g & ' 
obliegt der Hauptabteilung Wirtschaft der Reg 
Generalgouvernements. esetis, m“

Die Verwaltung des gesamten Eisenbahnv ^bah1
mit allem Zubehör in das Sondervermögeu ” ^ 
übergeht, ging auf den Leiter der Hauptabte■ 
bahnen in der Regierung des Generalgor 
über. Gleiches g ilt für die Verwaltung^  ^

afl1Post- und Fernmeldewesens, das dem Leiter 
abteilung Post übertragen wurde. ttcweseI1

Auf dem Finanzgebiet wurde das Hausha nts 
die Steuerverwaltung des Generalgouverne pis1 
wirkend mit dem 1. Aug. 1941 eingeführt.
wurde in das Zollgebiet des Generalgouver j^fjnaiL^. 
gegliedert und das im Generalgouvernemen 0|e 
Recht der Zölle, Verbrauchssteuern und A „t
geführt. irynave^aaW

Das Verordnungsblatt für das Generals ûsf>
wird ab l.A ug. 1941 auch in einer ukrainis
erscheinen.
2. B e t e i l i g u n g  a u f  de r  L e i p z i g e r  ê .

Das Generalgouvernement wird auch a;Vl ßeres f̂»pdeS 
Herbstmesse wieder Vertreten sein. Ein a rJ)e-
für die wirtschaftliche Fortentwicklung die- raigo: 
ist die Tatsache, daß der Stand des r j ,e|.„ r ju
ments auf der Messe mit 800 Quadra Erll;JerC 
wesentlich größer sein wird, als der a’i L llCralí0,tlerii , 
messe es gewesen ist. Die Wirtschaft des u  jjenÇ 
ments wird die Gelegenheit dieser Mes«higke|t 
einer umfassenden Schau die Leistung3 
Industrie darzustellen.

Norwegen s c 1' u 1¿eil*'
1. G r ü n d u n g  e i n e r  d e u t s c h ^  _ e¡jief ^  

Der Reichskommissar hat die ErrjÇ T u¡lU[e 'v'r ea ffe 
sehen Schule in O s l o  beschlossen. Die Kh1' t.lirL> 
Kindergarten für Kinder unter 6 Ja“  Unu 
4 Grundschullehrgänge von 6 bis 10 J 
Klassen einer höheren Schule erhalten. ^ geh11
2. N e u r e g e l u n g  d ê r  n o r f f e g i ® c ^

tm

in D e u t  sc I r l and 2 v o . Ä  
?UIlg,iic s.lCS a»Nach einer Neuregelung über die A . en, tl|da%t' 

den norwegischer Firmen an Untern ,|£ Sc ,cf dAft 
deutschen Reichsgebiet befinden, sm jj^odeJ q&0' 
die derzeitigen Eigentümer bzw. * enn d ,eI) ¿¡e 
sehen Unternehmen zu bezahlen, auc V®1
mit dem früheren Besitzer abgesen nüf oescw cd
Andererseits kann der neue Eigen eioe i:egt, f 
Bezahlung der Schuld verlangen, '  vor jst.
gung der zuständigen deutschen ts uerechüo 
der er zur Führung des Geschäfte

Niederlande
1. S t a a t s a n g e h ö r i g

te „ g e n i Ja'
1. b ta a i s a n g e u o i i s "  i$sars~ m,

Eine neue Verordnung des Reichskon^ S ta ^ g ^ 1* ¡s1'
ein Niederländer seine mederlandi ugeho ^¿rig
keit beim Erwerb der deutschen SO ^  jnind - 
daną verliert, wenn er oder, falls
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f e  daß'Sh' r,FVe^ reter im Zeitraum eines Jahres er- 
din- Verzichtet n-Seme niedcrländische Staatszugehörig- 
j f e  BürgerL ? +lese Erklärung muß vor dem zustän- 

abeeirphier oder dem ZentraIen Bevölkerungs- 
pe ^nde I  ben werden. Die Erklärung hat riick-
, 0,1 clie (lenfcrl aUJrd?n Taff> an dem die betreffende 
2- Beha eutsche Nationalität erhielt.

Sarl Uciei1 haben1 ” 5 j ü d i s c h e n  K a p i t a l v e r m ö g e n s  
Effeunverzü£dipn •icmer Verord»ung des Rcichskommis- 
sPa^e Und Quthaklhre B.arbeträgc und Schecks, ihre 
n.. kassen ailc aben sowie ihre Depots bei Banken oderaan'
l ren;‘ze

m
1 auf «• i ,  uw,e Ulre repots oei tiant 
Atns+Pr!? Konto bei dem Bankhause 
i 1 n n rw -1?1. ~  unter Freilassung ein1000

— .............L i p p -
Freilassung einer Frei-Das ;«u ujoo n  i j  i  icimMuug eiuci r re i-

0rcln,i lche gilt r iU t i n — zu zahlen bzw. einzulegen. 
'viderig anfallendp d e ,nach Inkrafttreten dieser Ver- 

hatldIung Barbeträge und Schecks. Die Zu- s wird bestraft.

tetur. Komm,vaNfe.ue S o z i a l g e s e t z e  
Burchffi'ßte zw ; J r  die konfessionellen Gewerkschaf- 
?Ullächc*Un§; in ,n !C . '^e soziale Maßnahmen an, deren 
ISSen,SsWirci einalI ^ I C¥ er Zeit zu. erwarten ist*). -la

$0r
vira ein *-clL zu erwarren is t1;. —
endlich KranIicnVersicherunSsg:esetz er-

nre>ser? S p r ic h t nC1? Grundsatz einer allgemeinen Ver- 
, tersf;um Notzeit« gerade den finanziell schwächsten 
alltltiie v̂ Utlg sichert & r Krankheit eine anständige 
f h ^ ^ d ^ r j  ' B ' n c '1 Teil der Versicherungs- 

tniko^hrne,^ Arbedgeber zu tragen verpflichtet. Der
h6lL% s^^erhaltnTc11"0, Wle es im Reich üblich, den 
h ht0ben etl auch * m  ?6n entsprechend angepaßt. Gleich
e n  .^erden E ^ ‘tng^ der Invaliditätsgesetzgebung 

d*e Grunurlrd eK e vorläufige Regelung ge- 
bau bietet , , ! l  a| e ,für einen späteren vollstän- 

d doch zugleich sofort wirksam ist.

Belgien

iii

d !? è fassung Z rSfew e r b Neben W i r t s c h a f t  
v4 PerSo.ieWerbIichenU\Yr1? Eingliederung in die Gm- 
eine°rii,llHig1J¡bnd Untr-— rtschaft 111 Betracht kommen-e¡nR y,1«ncr i IK> Untpmôû V UU1“ UI1 Koinmen-
Arh A'lgem des V k l ^ hmünZ™ fand auf Grund einer 
C eV bp^eine Zähl, lftsminlsteriums am 15.Aug. 1041 
'à ttV c le , oder als Rpf .aber. Personen statt, die als 

® sind °der aL =JÍÍ.nf bskP er in der Industrie und 
elbstandige Meister im Handwerk

} e - Luxemburg
l c b s m a r k - B i I a i i z e nv l) ÖT. \ ,lüuri?iSpi: “ “ • « r K - d 11 a n z e n 

erílt* e"Esprecjl t  tu Großhandelsunternehmen und 
Udcn Verordnungen wurden inzwischen

Kapitalgesellschaften haben nach einer Verfügung des 
Chefs der Zivilverwaltung bis zum 1. Juli 1942 ihre 
Bilanzen auf Reichsmark umzustellen.

•
Elsaß

1. A n m e l d u n g  V o l k s -  und  r e i c h s f e i n d l i c h e n
V e r m ö g e n s

Nach einer Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung 
hat jeder, der in irgendeiner Form Vermögen von Volks
oder Reichsfeinden verwaltet oder verwahrt, dieses bis 
spätestens 30. Sept. 1941 anzumelden. Desgleichen ist jeder 
Schuldner eines Volks- oder Reichsfeindes verpflichtet, 
seine Verbindlichkeiten anzumelden. Die nicht zurück
gekehrten Elsässer sind nicht als Volks- oder Reichs- 
femde im Sinne dieser Verordnung anzusehen.

2. V e r s t ö ß e  g e g e n  d i e  A r b e i t s d i s z i p l i n  
Da das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit noch 

nicht angewendet werden kann, um Verstöße gegen die 
Arbeitsdisziplin zu ahnden und auch Betriebsordnungen 
im Sinne dieses Gesetzes z. Z. im Elsaß noch nicht be
stehen, hat der Chef der Zivilverwaltung in Anpassung 
an die im Reich gültigen Bestimmungen mit Wirkung 
vom 1. Aug. bestimmt, daß auch Verstöße gegen die 
Arbeitsdisziplin innerhalb des Betriebes durch den Be- 
tnebsführer mit geeigneten Maßnahmen (Verwarnung, 
Buße bis zur Höhe eines Tagesverdienstes usw.) ge
ahndet werden können. Zur Vermeidung von W illkür
maßnahmen hat der Betriebsführer vor seiner Entschei
dung dem Betriebsobmann der DAF. Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Gefolgschaftsmitglieder 
können außerdem die Entscheidung des Chefs der Z iv il
verwaltung anrufen.

Serbien
D e u t s c h - K u r s e

Die deutsche Sprache erhält in den neuen Lehrplänen 
eine viel stärkere Geltung als früher. Es wird die Stunden
zahl in Deutsch nicht unbedeutend erhöht, und wo früher 
Französisch neben Deutsch stand, wird jetzt Deutsch als 

Fremdsprache gelehrt. Darüber hinaus werden 
allenthalben Deutsch-Kurse durchgeführt.

Besetzte Sowjefgebiete 
D e u t s c h e  Z e i t u n g  i m O s t l a n d  

Seit dem 5. August erscheint in Riga als östlichste 
deutsche Tageszeitung die „Deutsche Zeitung im Ost
land . Auf altem deutschem Kulturboden gegründet, ver- 
bindct sie östliches und westliches Leben und schlägt 
zugleich eine Brücke zu skandinavischem Raum.

(Abgeschlossen am 20. Aug. 1941.)

f e Si n J vni 1941 f; tN i lc h r u f
¡m ¿ defn .Führer und die Freiheit des 

h ^ i c h s r ^ *  lm ° sten der Reichshaupt- 
¡Ni-J.19 e r d*r ^ -U n tp i^ i31” *68 und Hauptabteilungs- 
J > f d > n t \ Als GnternfK “ rmführer p g- W i l l i b a l d  

er nach !zier, m,d OA. in einem Artil- 
k  R. d r°nt ge‘ den Kämpfen im Westen jetzt

sider w ir 11 eingeensew!SCheWiSlnUS <re“  Se'nem
t«! !93>r£,nk. ^ ich * n i i i i l der a,(esten Mitarbeiter des 
ti!'iW2 -dtirc}iAni Aufba„  j S i lnd Generalgouverneurs 

J ifre*«oSe„ “  rde« NSRB. hat Pg. Schneider
^ ili(î 5?rf|Pfa4 U verdanlfPi?nJ5öen E,n.satz. P.Pgearbei

Alle seine Verdienste, insbesondere auch die vor der 
Machtübernahme in der SA. und dann im Stabe des 
Reichsführers f f ,  werden unvergessen bleiben; sie haben 
ihren sichtbaren Ausdruck in der Verleihung der Dienst
auszeichnungen der NSDAP, in Bronze und Silber gefun
den. Seine Mitarbeiter und alle, die ihn gekannt haben, 
werden dem kämpferischen Nationalsozialisten und guten 
Kameraden ein ehrendes Andenken bewahren und ihn nie 
vergessen.

K n,unaT ,ätier e.rad war': : 1 1\a'io„alsozialist und ein- 
K Ä f i* *  VePe,i hinaus über den Rahmen sei-
\ h t|is«er *ät!„'Valinno- i behannt und geachtet. Der 

% >  , L „d5  Stadt. Berlin bei der er
H leiS( ^irtsch .fi1 e f*! In‘* «einen gediegenen 

**»• chaftsrechfswahrer wertvolle Un-

M it Wirkung v. 1. Aug. 1941 hat der Reichsleiter, 
Reichsminister Generalgouverneur Dr. H. Frank durch 
Anordnung 16/41 für die Leitung der Hauptabteilung Ver
mögensverwaltung der Reichsdienststelle des NSRB. den 
bisherigen Leiter der Abteilung Haushalt- und Revisions
wesen, Pg. P. P a e t z o 1 d , berufen.

Neue Kurse des Arbeitswerks
Das Arbeitswerk des NSRB. führt im Arbeitsjahr 1941/42 

die folgenden Fortbildungskurse durch:
1. Für alle Rechtswahrer.
a) L e h r g ä n g e  ü b e r  b e t r i e b l i c h e s  R e c h -
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n u n g s w e s e i i ,  eingeteilt in einen Unterkursus: Dop
pelte Buchführung und Bilanz, einen Mittelkursus: Ko
stenrechnung und Preisaufbau und einen Oberkursus: 
Bilanz und Kostenrechnungsübungen. Dozenten sind 
Dr. habil. Beham, Dr. Fritzsche, Wirtschaftshochschule 
Berlin und Dipl.-Kfm. Koebel. Der Unterkursus beginnt 
am 24. Sept., der Mittelkursus am 22. Sept. und der Ober
kursus am 25. und 26. Sept. 1941. Es handelt sich um 
Abendkurse. Kenntnisse des betrieblichen Rechnungs
wesens setzt der Unterkursus nicht voraus.

b) V o r l e s u n g e n  ü b e r  das g e s a m t e  S t e u e r 
r e c h t .  S t e u e r r e c h t s ü b u n g e n .  Dozenten sind 
Wirtschaftsprüfer Dr. Beuck, Steuerberater Dr. Müller, 
Dr. Paret, Wirtschaftsprüfer Dr. Russig. Die Übungen 
über aktuelle Fragen des Steuerrechts beginnen am 
14. Okt., die Vorlesungen am 3. Nov. Übungen und Vor
lesungen finden abends statt.

2. Für Wirtschaftstreuhänder, Buch- und Steuerberater, 
a) Zur V o r b e r e i t u n g  au f  d i e  P r ü f u n g  als 

Wirtschaftstreuhänder NSRB. und vereidigter Bücher
revisor finden im Herbst F a c h w o c h e n  statt, und zwar 
im September, Oktober, November und Dezember je eine 
Woche. Die 1. Woche bringt das Steuerrecht, die 2. das 
Wirtschaftsrecht, die 3. Kostenrechnung, Preisbildung und 
Oewinnabschöpfung, die 4. Finanzbuchführung und Jahres
abschluß einschließlich Bewertungsfragen und Berichts
und Prüfungstechnik. Der Unterricht findet an jedem 
Tag der Woche vor- und nachmittags statt. Dozenten

jl3fte
sind Dipl.-Kfm. Teschner, Dr. Herbst und p*cb' 
Steuersachverständige. Die Form der geschlosse rüfs* 
woche ist mit Rücksicht auf die interessierten sott*' 
k a m e r a d e n  i m Re i c h  gewählt worden. Di * ^  bt' 
mer abgehaltenen Wochen sind aus dem Reictl jgrfiiis 
sucht gewesen. Ein Zeichen, daß sie einem aUCjj oll£ 
entsprachen. Es können einzelne Wochen ode
4 Wochen belegt werden. adcn ¿tefSoweit es der Platz gestattet, werden an(ierbef*L 
Rechtswahrer als Treuhänder, Buch- und vV0che  ̂
zugelassen. Dies g ilt besonders von der 3- . -jjöphtT 
Kostenrechnung, Preisbildung und Oewrnna |   ̂<jurc' 
Die 1. Fachwoche wird v. 15. Sept. bis 20. Sept. 
geführt. , rr!Pr BerUfl.

b) Für die Berliner und Brandenburg \ ]b ^ .  
kameraden werden 14tägig abends p r a k t i s  ^ ¡ftlR , 
gen  im  S te ile n * '* ''*1* t™* Anfprfio'U.n^ _ ria*

b) Für die Berliner und Brandenburg
Graden werden 14tägig abends p r a k t i s c  [̂¡c.

r e c h t  mit Anfertigung Ha'
Arbeiten abgelialten. Übungsleiter ist RegK- oe
Beginn 7. Okt. 1941. , . ,  alisfüfir! i er

c) Der Vertiefung des Wissens dient de sjcfi uL )  U  CI v u u t iu u ^  vv iaai.ua
Lehrgang über d ie  U m s atzs teu er^ , °eßinnt. ttfs:

weraen ,B<;‘"'aUßerP,a'jj 
kameraden, besonders die aus dem Reic*1p,,‘:;„p sin“

uenrgang uuei u ic  w in » a i  i c u

9 Abende erstreckt und am 23. Okt. 1941 D b;
Zu allen diesen Kursen werden sämtlicfte

zu haben.

S c h r i f t tu m
Dr. H e r t a  Quaas :  „ M i e t e r s c h u t z . “  (Veröffent

lichungen des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge, Heft 7.) 2., erg. AufL Leipzig-Berlin
1941. Lühe Verlag. 160 S. Preis kaft. 3 ¡UM.
Die Verfasserin gibt dem Begriff „Mieterschutz“ , den 

sie als Titel ihres Buches gewählt hat, einen besonderen 
Inhalt. Während der Begriff Mieterschutz sonst lediglich 
die Bestimmungen des MietSchG. einzuschließen pflegt, 
stellt die Verfasserin außer dem „Mieterschutz bei Auf
hebung von Mietverhältnissen“  auch den „Schutz des 
Mieters bei der Mietpreisbildung“  und den „Mieterschutz 
durch sonstige Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung 
und des Kriegssonderrechts“  in den Rahmen des Be
griffs Mieterschutz hinein. So kommt sie zu einer Drei
teilung ihrer Darstellung, der sie eine Einleitung über 
die sozialen Aufgaben des Mietrechts, die Entwicklung 
des Mieterschutzes in der Gesetzgebung und im Ver
trage sowie eine Begriffsbestimmung des Mieterschutzes 
im Sinne ihrer Darstellung vorausschickt und als letzten 
Teil den Abdruck der wichtigsten Gesetzesvorschriften 
anfügt. In systematischer Übersicht stellt die Verfasserin 
die gegenwärtige Gesetzeslage nach dem neuesten Stande 
dar. Die Darstellung ist kurz und knapp und allgemein
verständlich gehalten. Das Mietrecht des BGB., das 
nicht in dem Begriff des Mieterschutzes einbezogen ist, 
ist nicht dargestellt.

Es ist immer mißlich, einen Begriff m it bekanntem 
Inhalt auszuweiten und ihm einen neuen Inhalt zu geben. 
Das muß zwangsläufig zu Mißverständnissen führen. Die 
Verfasserin hätte besser daran getan, auch den Begriff 
Mieterschutz nicht über die Grenzen des MietSchG. 
hinaus zu erweitern. Denn dieser erweiterte Begriff ist 
der Sprache des Rechtswahrers fremd, und die Verfasse
rin kann auch nicht annehmen, daß sich in der Rechts
lehre der von ihr gewählte erweiterte Inhalt des Be
griffes Mieterschutz einbiirgern könnte. Die Ausweitung, 
die die Verfasserin dem Begriff gegeben hat, ist im 
übrigen auch nicht zutreffend. Man kann unmöglich die 
Vorschriften über Mietzinsbildung, die im RMietG. und 
in den Verordnungen und Erlassen des RfPr. enthalten 
sind, als Schutzmaßnahmen für den Mieter auffassen 
wie auch nicht die wohnungspolitischen Maßnahmen, 
wie das Verbot der Umwandlung von Wohnungen in ge
werbliche Räume und die Maßnahmen zur Beschaffung 
von Wohnungen für Kinderreiche. Die Vorschriften über 
Mietzinsbildung liegen im Rahmen der staatlichen Lohn-

r W eiset
und Preispolitik und richten sich in gle'c ier ¿elf
den Mieter wie gegen den Vermieter. hlAZ“  ^  n <s 

Im übrigen sollte das Wort „Mieter ' dê elite
Wortschatz des Rechtswahrers ver??h f iaSSutig' Miete' 
entstammt einer überwundenen Rechts ¡nzelnenJ , if 
handelt es sich nicht mehr darum, den Verllll^7¡ai^
mit gesetzlichen Maßnahmen gegen mit so ^  
schützen, sondern darum, das Mietr ^ sanu ¿etif 
Inhalt zu füllen. D ie  Wandlung 0 CsetZgebe' c’li ^

u
¡.pr.

Inhalt zu fidlen. Die Wandlung de‘ _ 
zeigt sich auch in der Sprache des G n(ir n
seit der VO. v. 31. Aug. 1937 spricht diese e«. 
„Kündigungsschutz für Miet- und I a. , -njgsber£ '

RA. u. Notar Dr. R o q u e t t e ,

Dr. E r i c h  P r i t s c h ,  MinR. n ö h e s .
n o t r e c h t  des  D e u t s c h e n  Re ¡s )<a ■ c|it,
Verlag Franz Vahlen. XVII, 522 s- .{lieben, ßfor 
Die Rechtsgrundlagen der [andwirtsc {|jrig fu

___: __ i r „ — in 1 IITC* . „ prS

•£

u n .  ivctiiiögiunuicigcn :^ " :U rp r
der Fischerei- und Jagdpacht in ihrer ersc . & 
Deutschland haben in diesem Wc e<j er t  sl h{ betL5, 
Darstellung gefunden. Das Buch & pach 
Teile: das Pachtnotrecht, a n d e r e ^ ^ d . V o l l  gnts^r

d*'und Konkursrechts, der KreditDCM der p1. rei-
düng, des Grundstücksverkehrsrec -> f , s c  gibt
Preisbildung, sowie des K lem garte ige. je .  
Jagdrechts und die Einheitspach das. 
durch eine lückenlose Übersicht ¡nen / t j,rasis '¡c[iS' 
wirtschaftliche Pachtrecht in alle: - „ r die *' s Kpfejs' 
und berücksichtigt we!*gellc+«lftmgnahnl elfiir ¿¡e

ei-steife
imen Anuiununucii unv« ~ - c
nährstandes und des Reiclisko

wertvoll «  eile, ?
bildende Erläuterung der R eichs^n^c^licb r »uuueuue Li lauici ung t 'übers»

idlich. Eine 
rtert, dabei i 
angen der f 

au**den Verteilu..,, —
Pachtpreises weitgehend Kecnnu.»

Wem, S. 58 «sag, Bt, « Ä r f g  8*1“”

die Darstellung ist tiefscnuriey“  -  ReC,“]Cie steJ‘~f f  
stündlich. Eine Fülle w e s e n tlic h e r^  u0d ^  de y

| rÄ d?=? & Ä «  “ «  v f nf * ef e stt s,!
sunden Verteilung der Boden» ^  f f

Wenn b. Oö gesagt im , tr!,Ss W rUng
RPachtschO. der gesamte y ert'fngsChränl<unt’ 
so bedarf dies doch wohl dei t-
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f i 1* g«ändertnS*anu obne Einwilligung der Beteiligten 
kaer îegenst-inrims-̂ .eson^ ere e'u bisher nicht verpach- 
Zü̂ n- Dies fijr k? ” lcbI dem Vertrag unterworfen werden 
dP;û ssen r o , me Grundstücksteile und Nebengebäude 
SteitFlüssigkeit 'i?r: J?dRN. 1941,196), dürfte zumal bei Fr. ng des de,5 Grenze nicht begründet sein. Zur 
ba„®e’ °b er , eJs.bauernfiihrers (S. 159) erhebt sich die 
Swrnführer p1,'ld?rt sein kann und ob der Landes-
EW7. Ifeten i..,, Eeschwerdeverfahren allgemein an seine 
Set, Vfirde f f i ’D: Be‘des dürfte zu bejahen sein. Eine 

Utlor nicht i > der erforderte Vorschuß trotz Frist-

36]

Zu nicht '-.“ V’1UC>1’= vuiaeuuu uuiz r n l
. erwerfg f  ■ abR wird (S. 173), dürfte als unzulässig 
.urii Au.* _ ein,

mi* Pachtr

lieh
hiltj
der

D en"iitn sein.Absch ur j
rorgfgu. c,es Buches bildet ein sehr ausführ- 

1Pi” " Eundo- Krßeitetes Sachverzeichnis. Das Werk 
cht rech*6 ! on Anregungen, es ist für jeden,

■S.m
ltrPf.i,A L nu itgu iigu i, ca lai lui jcUCHj

nt zu tun hat, ein wertvoller Ratgeber. 
KGR. D a h m a n n ,  Berlin.

StaJ‘ Und p , rsA U er: K r i e gs n o t  r e c h t f ü r  
J, t  Vom ac h t V e r h ä l t n i s s e .  Zweite Folge,
h. hweitzer v „  , e'3r- 1941. Berlin-München 1941. 

M  Verf. er rIa2- 162 S. Preis kart. 3,50 MM. 
- uber das^jvw >n diesem Heft sein Erläuterungs- 

1. PpK- i^n ftu tzrech t und bringt es auf den
SlancI 1; ulfl j

jW
uGR P  A i r-1-1 o î - ̂  ̂

»T 1. Fehr inV'.-'T“ *'^''“ 1 uuu cs aut oen
AnderiandSchVo ' Insbesondere ist die 5. AusfVO.

des Rm ;’ r o ' 194° und das Gesetz zur 
iasSP ? eme p ^ ie tG .  v. 15. Jan. 1941 erläutert. Weiter

d>öge
.“undere ■ V ciuiuuungeri una er

'viederpP„„k  Re'cbskommissars für die Preis 
der At-k ..•, en. Das Buch zeigt die gewöhntet

rHn
we¡

r?rB.
!eSo
'S de= 
;ndü s

tCr£;+lcn' P as Euch zeigt die gewohnten 
Stoffs ern. des.. Verf-: selbständige Durch- 

|Tin D a r s t e l l , are’ übersichtliche und leicht ver- 
)nri'cksichtin„„ ^  sowie eingehende Erläuterung 
des^it Itervor7ni,VOi.n Schrifttum und Rechtsprechung. 

pn7‘uij|lfr tVohniln„ l;'hebein ¡st die ausführliche Erörte- 
Woucheide<iSr zu s f  m c,,hes' Bei entsprechender An- 

Ko .hnmangG- ergangenen Rechts- 
\vailangel- • i 'si aber zu beachten, daß §8  teils 

fi. Heb :„,reud dir»I t  S mieterschutzrechtlichen Inhalt 
de!i!” Qp^'.iOieAnsiVhwc Vorscllrift nur mieterschutz- 
> h n ^ eiu z -i!sraum ' r,(K ,!2. L daß.c‘ne Wohnung nicht

i'*!s
D-,1 /4DCn^Us*uübenCß,c1S/k \in d) r Wohnung auch die

ßdcV" 1941, 375 '9)> ygl- den Rechtsentscheid

reicIiSsigererp MClmisnpru^kid^un^  durch ein eingehendes
Ä  Ä Ä L S S .

ein ,attsraiTm V  '*>> uau eine wonnung nicht 
C “«Ufr ^ “«chräniL, « fu s c h t  werden könne, dürfte 
tiê S Zulagen ejn '  n und z- B- dcr Tausch einer Miet- 
Srtfl M u  'g sein L ?ePachtete Gastwirtschaft mit W0I1- 
lfvn% r e Crs FraS,e- (>b die Absicht des"• a"s>„.-., 'eh ist, m der Wohnung auch die

l«n Wercii

rer dnmu ä erleichtert wird, ist ein zu- 
Es km« den, an Streitfragen besonders 
len. n l edem Rechtswahrer bestens

Dr
s *1̂ ' h 
Sieaj*en r;„Pl'iI.

jedem Rechtswahrer bestens 

KGR. D a h m a n n ,  Berlin.

Ber?UigsLeßc b t. Oian, 1,^  “ s c b: R e i c h s - H e i m -  
P r j r & e n s ,  Hef?ddu,cherei des Wohnungs- und 

j  D¡„S bart Z,ß  1940 Vp1?' 2’’ erg' Aufl. Eberswalde-
!es Í f b r i f t  5)30 eilagsges- Rudolf Müller. 180 S.

daSst<a- V. 25lSM^eicbsbe'mstättenrecht iKfchtfa 9asUktV' 25°NTpeiC1ilpheimstattenrecht im Sinne 
I Ä hru5svRHei^ t G ° Vv: 1937 dar- » fe  1. Aufl. be
V ¡tf c ÍVG vr indnilSen 920 nm1 i i "  í;in ,Wín,!l0llal.”  Ühn.. ■ '• bin; ln ’,

v°n 1920 und seine Länder- 
. iUn f d'e inzwischen durch die 

uS ^ Qzfaifsr E igen tum ^ ü!3« rholt sind' Nach einer 
r̂Ki ^ ¿ 'ncle Sn üs. die v,pnCgrdf und Bodenreclit des 

etwa, Leicht, das in Wahrheit doch 
Euortl9 p . behandelt ZU se ,r a*s bereits errungen 

' i S  t s c r ^ h S J S w ^ d .  die Parallele zwischen 
Ä  S ^ ep J y s te S iM  Z1" ht- f °Igt als Hauptteil 
ch^sQrrv1?s lsran̂ ^ l t  in r,kle .^ arstellung der Reichs- 

W H ^  schlagen bersjchtlicher Zusammenstel- 
A h X ^ a i i l V - - Chtcrt> aIlcs Wesentliche

^  in ? i?ruck(
Wahl Ho»-w aiits wcsentiicne 

'« e: "x^e des ~ r , / lnweise auf vorhandenes 
' « V nn 2usammei5xte? des Gesetzes und der 

'g ent?.rd|iung desdn C <t Von Qesetz und Ver- 
lalt neben Pkf-e*zcs schließen sich an. 

n W|chtigen Erlassen und Ver

fahrensvorschriften Muster von Heimstättenverträgen, die 
dem Praktiker willkommen sein werden.

Das Buch erfüllt ein praktisches Bedürfnis in an
sprechender Form. Die Meinung des Verf., von der 
Enteignung auf Grund der BehebungsVO. sei in den 
letzten Jahren kaum noch Gebrauch gemacht worden, 
ist irrig. Ob das vom Verf. dem Buch vorangestellte 
Schlagwort von der Reichsheimstätte als dem „Erbhof 
des Kleinsiedlers“  richtig ist, erscheint mir fraglich. Der 
Erbhof ist Heimat und Mittelpunkt der Lebensarbeit von 
Bauerngenerationen. Die Reichsheimstätte ist Heimat, 
aber in der Regel nicht Arbeitsmittelpunkt, ja sie kann 
— bei Werksheimstatten — mit dem Verlust der ander
weiten Arbeitsstätte sogar verlorengehen. Außerdem ist 
die Bindung des Erbhofbauern an den Erbhof eine un
gleich stärkere als die des Reichsheimstätters an die 
Reichsheimstätte und seine Abmeierung ungleich schwerer 
als die des Heimstätters.

Obermagistratsrat W e r n e r  P o h l ,  Oppeln.

Das V e r f a h r e n  z u r  Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g  
v on  G r u n d s t ü c k e n  und  S c h i f f e n  im Geltungs
bereich des Zwangsversteigerungsgesetzes des Altreichs 
von AQR. Dr. B e r n h a r d  H a m e l b e c k ,  Bonn. 
(Zivilrecht Heft 3.) Bad Oeynhausen (Westf.) 1941. 
Verlag August Lutzeyer. 167 S. Preis kart. 3 9tM.
Das vori. Büchlein bringt im ersten Teil einen voll

ständigen Überblick über die stark zersplitterten Rechts- 
noimen auf dem Gebiete der Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung von Grundstücken und Schiffen im 
Rechtsgebiet des Altreichs. Der Gesetzestext ist brauch
bar dargestellt, ohne Auslassung und ohne wesentliche1 
Zusätze. Besondere Hervorhebung verdient die allgemein
verständliche Sprache. Die Darstellung ist wie folgt ge
gliedert: Zulässigkeit des Verfahrens, Antrag, Anord
nung Versteigerungstermin, Zuschlag, Erfüllung, Titel- 
berichtigung, Forderung gegen den Ersteher. Im 2. Teil 
sind die Gesetzestexte selbst in der am 13. März 1941 
und auch heute noch geltenden Fassung wiedergegeben.

Schriftleitung.

F r e i s i n g e r  R e c h t s  b u c h .  Bearbeitet von Hans  
K u r t  C l a u ß e n .  (Germanenrechte Neue Folge. 
Schriften des Deutschrechtlichen Instituts, Abt. Stadt
rechtsbücher.) Weimar 1941. Verlag Hermann Böhlaus 
Nach! L, 360 S. Preis geb. 12,25 XM, brosch. 10,75 5?,«. 

D e u t s c h r e c h t l i c h e s  A r c h i v .  Erstes Heft. (Ger
manenrechte Neue Folge. Schriften des Deutschrecht
lichen Instituts, Abt. Beihefte.) Weimar 1940. Verlag 
Hermann Böhlaus Nachf. 96 S. Preis brosch. 3,60 MM. 
In der neuen Folge der Germanenrechte gibt das 

Deutschrechtliche Institut unter Leitung von Karl August 
Eckhardt das Freisinger Rechtsbuch heraus. Bearbeiter ist 
H an s  K u r t  C l au ße n .  ln dem Beiheft gibt C l a u ß e n  
eine Darstellung der handschriftlichen Entwicklung des 
Textes und des Überlieferungswertes der Handschriften. 
Seine Darlegungen erwecken besonderes Interesse, be
schäftigt sich der Jurist doch nicht alle Tage mit Text
entwicklungen alter Handschriften. C l a u ß e n s  Unter
suchung geht bei der Erforschung des Alters der Hand
schrift und bei der Lösung der Frage: „Urschrift oder 
Abschrift“  zum Teil ganz neue Wege. M it seiner Arbeit 
können eine ganze Reihe älterer Arbeiten zu diesen Fra
gen als überholt angesehen werden. Auf die Technik des 
Vorgehens kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden. Es ist eine eigene Methodik, die darzustellen 
den Rahmen einer Besprechung sprengen würde. Im 
Ergebnis wird festgestellt: Die Handschrift A, die neu 
herausgegeben wird, stammt aus dem Jahre 1328, sie ist 
eine Abschrift des Urtextes. Alle übrigen Handschriften
ucb rreibinger i\eeiiibuuencb miiu »[Jciieicn Ursprungs 
(15. Jahrhundert). Die Handschrift A ist mithin die älteste. 
Bei der Abfassung des Rechtsbuches hat dem Verfasser 
Ruprecht der Schwabenspiegel Vorgelegen. Auch die Ent
wicklung der anderen bekannten Handschriften sind ein
gehend dargestellt:. Auch hier bringt C l a u ß e n  eine ganze 
Reihe neuer Erkenntnisse, die bisherige Anschauungen 
widerlegen. Die Handschrift A steht dem Urtext am 
nächsten, sie ist eine unmittelbare Abschrift davon Die
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Handschriften der Gruppen B und C gehen jedoch auf 
eine gemeinsame Vorlage, die unbekannt ist, zurück.

Im Beiheft sind weiter enthalten Darstellungen von 
Gerhard Eis über das Reimnachwort im Meißner Rechts
buch und von Günther Ullrich zu den Quellen'des Meiß
ner Rechtsbuches.

Das Freisinger Rechtsbuch selbst w ird textlich neu 
herausgegeben von C I außen.  Zum erstenmal ist die 
Handschrift A 1802 von Westenrieder, später 1839 von 
Maurer, 1916 von Knapp herausgebracht worden. Die 
neue Ausgabe, die dazu dienen soll, den Urtext des 
Freisinger Rechtsbuches an Hand der heute vorhandenen 
Handschriften herzustellen und zur Veröffentlichung zu 
bringen, bringt einen möglichst buchstabengetreuen Ab
druck der Handschrift A. Eine Übersetzung in das heute 
gesprochene Deutsch1 erleichtert das Lesen der Hand
schrift ungemein.

Auch wer für Rechtsgeschichte weniger Verständnis 
aufzubringen geneigt ist, muß das Rechtsbuch mit Inter
esse lesen. Eine Vielzahl (278) von Bestimmungen bringen 
nicht nur Zivil-, Straf- und Prozeßrecht, sondern führen 
uns zugleich mitten in eine Zeit hinein, in der die Ein
flüsse des römischen Rechts noch nicht so entscheidend 
gewesen sind wie 100 Jahre später.

Aus der Fülle der Bestimmungen mag an dieser Stelle 
nur die Vorschrift über den judeneid herausgegriffen 
werden. In der Vorschrift 122: „Von den Juden“  heißt 
es u. a.: „Keines Juden Eid geht mit Recht über einen 
Christenmann.“  Auch heute stehen w ir wieder vor der 
Frage, ob es richtig ist, den Juden gegen einen Deut
schen zum Eid zuzulassen. W ir werden zu dieser alten 
deutschen Bestimmung, die vor 700 Jahren selbstverständ
lich war, zurückkehren müssen, wollen w ir nicht an 
einem inneren Zwiespalt in der Rechtspflege zerbrechen.

Interessant ist, daß auch im Freisinger Rechts buch 
bereits eine Bestimmung (123) enthalten ist, die sich mit 
der Vorschrift des § 3 BlutschutzG. deckt. „Die Juden 
sollen keine Christenleute bei sich haben, die ihnen die
nen, die ihr Brot und ihre Speise essen.“  Daß auch eine 
Bestimmung über Rassenschande (124) nicht fehlt, ver
steht sich von selbst. Ruprecht hat sich auch nicht ge
scheut, auszusprechen, daß das Recht der Juden, auf 
gestohlenes Gut zu leihen, ihnen „von den Königen 
g e g e n  das Recht gegeben wurde!“  (122).

Nach dem Studium des alten deutschen Rechtsbuches 
kommt einem immer wieder zum Bewußtsein, wie tief 
die Gesetzgebung des Dritten Reiches aus dem Born 
alten deutschen Rechtes geschöpft hat.

Für die unermüdliche Kleinarbeit gebührt Bearbeiter 
und Herausgeber unser Dank.

RA. Dr. S c h m i d t - K I e v e n o w ,  Berlin.

Aus Zeitschriften
Allgemeines

In der Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik“  ist eine 
vergleichende Aufstellung der Einkommen der Rechts
anwälte, der öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer und 
der praktischen Ärzte im Jahre 1938 unter Berück
sichtigung der Kinderzahl, für die Kinderermäßigung ge
währt wurde, veröffentlicht. Es ergibt sich daraus fol
gendes Bild:

Insgesamt 18426 R e c h t s a n w ä l t e  hatten 1938 ein 
Gesamteinkommen von 242245000 3U& m it einer Zahl von 
16110 Kindern. Für den einzelnen Anwalt ergibt sich so
mit ein durchschnittliches Jahreseinkommen vonl3146 5Ui 
mit einer p r o z e n t u a l e n  K i n d e r z a h l  von  0,87. Bei 
der prozentualen Aufteilung innerhalb der einzelnen Ein
kommensgruppen liegt der höchste Prozentsatz mit 18,99°/o 
bei der Gruppe 5000—8000 91M. Die Einkommen von 
51,31 o/o, also rund der Hälfte aller Anwälte, ergeben sich 
aus den Einkommenssätzen von 3000—12000 3tM jährlich 
(3000—5000 =  14,16o/o; 5000-8000 =  18,990/,; 8000 bis 
12000 =  18,16o/0).

Etwas günstiger liegen die Verhältnisse bei den prak
tischen Är z t en .  Insgesamt 45838 Ärzte hatten ein Ge
samteinkommen von 648432000 ¡UM mit einer Zahl von 
50551 Kindern. Es ergibt sich also für den einzelnen ein 
durchschnittliches Jahreseinkommen von 14146 ¡UM mit 
einer p r o z e n t u a l e n  K i n d e r z a h l  v on  1,10. Der

[Deutsches Recht, Wochen*^

höchste Prozentsatz mit 20,95<>/o_ der^Ärzte,
Einkommensgruppe von 8000—12000¡RM. Die Ew ß Gji 
von 52,54o/o ergeben sich aus den Einkommenss^^tpf
5000—16000 ¡RM (5000-8000 =  15,28°/o;

= 20,95o/o; 12000-16000 =  10,310/0j. . - ItnfcSe
Noch günstiger sind die Einkommensverna 1 gferfli 

den ö f f e n t l i c h b e s t e l l t e n  W i r t s c h a f  t s^ r
wobei jedoch vor allem die geringe Anzahl |ii
hörigen dieses Berufsstandes zu berücksichtig^,ejnlti 
gesamt 514 Wirtschaftsprüfer haben ein ues ,,a7.4SI del
men von 12 064 000 ÄÄ  mit einer Kinderzahl v° ” men 
einzelne also ein durchschnittliches J a ljJ ^ ip rz a ld vj e(UU1 V.HOV.U1IHIUVUVO J«*.- - -  A  ( * r

23470¡RM mit einer p r o z e n t u a l e n  K i n d  „¿gjo/o 
0,95. Flier liegt der höchste Prozentsatz mit S ¡60$ L  
Wirtschaftsprüfer bei der Einkommensgrupp^'¡rtscha| n 
25000 ¡RM. Die Einkommen von 56,42»/o a' „ rlmpei»'n(jO 
prüfer ergeben sich aus den Einkommens!?qqq—-lö 
8000—25 000 ¡RM (8000—12000 =  16,23 0/0;
=  17,12o/o; 16000-25000 =  26,07 °/o). b e fL

Daß diese prozentualen Kinderzahlen wird '  ̂
rungspolitischen Standpunkt erfreulich 
mand behaupten, zumal es sich um 1 Y Me.“r ßie 
handelt, deren Mitglieder einerseits ’n , ce;ts, 'v,egjr 
Träger hochwertigen Erbguts sind, a.nir eL jnstigetl 
Aufstellung zeigt, sich in durchschnittlich g 
kommensverhältnissen befinden.

(Wirtschaft u. Statistik 1941, 127.)

Wirtschaftsrecht q frllpPJjj.
S t e d t f e l d ,  „Die Entwicklung <jes ¿„geg1 
Zahlungsverkehrs mit den in das in 
derten Gebieten“ , DevArch. 1941, 3/ •

Arbeitsrecht
Das Kriegsarbeitsrecht gibt für die
.........‘ ---------2..„Nützlicher

besonderen - -

idern — 1 „ 
gebotenen Übergang

Red

erneuerung Lehren von grundsätzlicher

eine

Kriegsgesetzgebung, aus der besonder ^gjneh ^  
unseres Volkes im (fripere crehoren, Ste _<,pii !h“ „ /unseres Volkes im Kriege geboren, =“ ''''neben VTGiU 
der Rechtsentwicklung dar, sondern „ cmaßna „ ajistr 
durch die Umstände gebotenen Übergang® . na(soZ' (je1

klarere Hervorhebung leitender n vercliehs. 
scher Rechtsgedanken. Verf. macht , ¡tsrech* 
Versuch, rechtzeitig aus dem Kriegsar . je? ¿¡¡ei' 
für die Entwicklung des Arbeitsrechts die
schlechthin zu ziehen. Durch den..,^r-'AU res*!°„he 
schaftliche Stellung des Arbcitsverhältny ,vi)anusa 0^1

trachtungsweise führt zu zahlreichen r-o^ rC
rPph+an-pSf-hamirHpQ 7.1+1,n pitlCS ß c t e Ü i g .  3« ^ /rechtsgeschäftliches Zutun eines Bl s,trüss e s s 
sich Inhaltsänderungen des Arbeitsverm ¥
der selbsttätig und unmittelbar wirken p^äg^/Lb  f
Der Parteiwille tr itt zurück —• _ebens der dl'fje,
der Person eines Beteiligten, wie ¥
uuci ijciaunituiic unu gcmcniow*-*- - ^

die immer stärker hervorgehoben nn ent efKß[

Zumutbarkeit. An ihre Stelle ^ ei e„ 70gene L  f i^ I r
überpersönliche und gemeinschaftsbcz Ste}_„nt 'j,), 

zehobi 
mendf 
uch, V 
>en au

die Betriebsgemeinschaft nicht^au*

Parteiabsichten als bestimmendes .^ ^ u n g ^ 'a c li* ;  ‘
den müssen (Rechtsmißbrauch, VolIst;M^ ar gefl^ Kr_UCI1 iHUbbCH yixcuuanuuuiauv», - . 11|har pfi
Die Kriegsverhältnisse haben auch $ eflßu j5t, 5
rlif» tipherrnrnpinephnft nicht aUI

■ei?'

paifl’
Unternehmer, Arbeiter, Angestellter altCh 
dern weit darüber hinausgeht, u. •  ̂ {Cf'n|b
ungehörige erfaßt. etire» f » I»

( W i l h e l m  H e r s e h e ! ,  ’t^ \s s e ^ cl 
arbeitsrechts“ , Deutsche Rec 
81-109.) „c

Strafrecht
Die Kriegsverhältnisse erfor^ r" hränkung ä 

setzlichen Maßnahmen zur Emsc _.,:esenlia ,,
klagesachcn. Der Richter, der sich g par e 
sam um einen dauernden Ausgleich We& (_sam um einen ciauerncicn - hrens ' .
und von der Einstellung des ^ er rh ö h ,ridei:
fiirrirrtz-Ai'f pitipn TXX/prhlTiä ßil?Cn \   ̂ h £ ß

o f V ,

fügigkeit einen zweckmäßigen ^ ‘ ‘e beglll,!nai!!1'
eilt und die Einstelhmgsbeschmsmacht und die tinste im ngsu^-"- .. £I1 aiU 

auch jetzt eine den Kriegsverha • ¡jChe 
i___11.;._Dri,„,+Matrpsachen errriL'&

cli

handlung der Privatklagesachen err 
AV. d. RJM. v. 22. Jan. 1941 Nr. 413U. 

( N i e d e r r e u t h e r ,  „Die 
Kriege“ , DJ. 1941,786.)

p r iv a t ^ *
saC;:fleiI

¡1»



Rechtsprechung 1881

Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
ClUS dem Strafrecht S. 1881 N r. 3 ; M ietrecht S. 1891 f f .  N r. 13— 19; Preisbildungsrecht S. 1903 N r. 28

Strafrecht

nS'2<les r  2 Abs. 2 HeimtückeG. Böswillig i. S. des 
*aH0: u es. gegen heimtückische Angriffe auf Staat
'**• Schutz der Parteiuniformen vom'f in, ‘«4 IDCdT . UC1 I 411CIU1IUVIUIU1

w., §2 Ah i * ’ 1269) handelt, wer eine Äußerung
tili j _?• 1 miRhilliirfAn Art marlit weil HgqMli, auet  des v  n m'bbilligten A rt macht, weil er das 

■* 0,hes zur politischen Führung gefährden

feihäß »l^ag 
dt §J37 hdenV^QVp8 Pberreichsanwalts hat der 2. StrSen. 

. i,SiLQroßpn c die Entscheidung über folgende Frage 
2 ijZu .hric, m1}?* Ihr Strafsachen verwiesen:

% . Wllligpen Äii Rpritnrrf'n̂  im înnp rlpQ & 9

0d<:r°^tr,n^ani-^ reclinct, daß die gehässige,
8»
> >

QesJ s §2 ¿ ^Z u sa m m en ha lt der ersten beiden

Ä  Qruck

%
1 :‘ ,u ist t r 1 ^iratDarKcit die festste!-

^  n i e I w  f e i l "  f e f e
!%  |®.eignp+nt «nd m1?ri,ger ,9es>nnung zeugendenfeS» I  > e t

$e >?.%
ühf,yet sei her Möglichkeit gerechnet,
n lUtl2 », aaS. Vertrauen des Volkes zur nolil:t>0 :
Abs; r alZen. Q i « e r g i o r  sicn aus au- 

ßfi“erUn rUuktftzes des R O ,Ii an von dieser Auslegung 
ditng her e/P ?. HeimtückeG. aus, so kann 

ltita> daiieit an6 has Qpsafh arkeit bei nicht öffentlichen 
Vir 1 (1 hier . , Ctz durrh Hnc FrfnrrfPrn^ rlnrMli“1 (fei tlier"*§c° rd n e t ü  durch das Erfordernis der 
sei . da? \/das r r Tät e / n  ’ niiT dahin verstanden' wer- 
' ^ ! l n l drail esetz e n ta /f Er.ioIS angestrebt haben 
h i, /  der ^sJfuP des v /u genwirI<eri w ill. Das Gesetz

im sSn6S ?.ur Polnischen Führung 
hß» de» hnte/!1 ^>He rj.,rne. dmses Gesetzes handelt 
SfeSg ]ä te! raben o d e /t!  gen$?tet ist, dieses Ver-rhi/i?. fifters'

8j®f'gne/ / w t ê % dV licß’ daß er die 
.Mit Jnsowpir . Ualten hat, diese WirkungM lA w  i**>it ri ns°Weit „  a tei

M ö lv & g t«it i / t .  ¡v r Mogijh.nugt die Feststellung, daß 
^ & d f- Altöl. ^Cit einer snlrhan \Y/irlnincr12 Al Ausfegün®rt ,.einer solchen Wirkung 

Abs. 2 i ,gang. die der Beoriff HPr Rös-•2 Heim?’ , e der Begriff der Bös 
‘CimtuckeG. durch die bisherige

Rechtsprechung gefunden hat, bedarf hiernach einer ge
wissen Berichtigung. Sie ging dahin, daß der Täter „aus 
verwerflicher Gesinnung in der Absicht zu kränken oder 
zu schädigen“  gehandelt haben müsse. Entscheidend ist 
aber, wie sich aus dem Wortlaut und dem Zweck des 
Gesetzes ergibt, nicht der Wille, bestimmte Persönlich
keiten zu kränken, sondern das Streben nach einer Ge
fährdung des Vertrauens zur politischen Führung. Daß 
die Gesinnung, aus der ein derartiges Handeln entspringt, 
verwerflich ist, ist selbstverständlich und bedarf daher 
keiner besonderen Feststellung.

(RG., GSSt. v. 25. Juni 1941, GSSt 2/41 [C 105/411.)

der t .^tü c k /r ' 'ge n Äußerungen' im Sinne des § 2
lSir>Li ä̂tpr nur ftnlrTip X ii Rornnrrr-ri ■71t rprhnpn

macht nUs feinc 
Wb Wil%kei?amit zu
i ^ tr i^ ß t ist _sch°n dann gegeben, wenn der Täter

■ -mnt -«.» au f n.ur s°lche Äußerungen zu rechnen, 
1  Ba'.'äacht l s mmdlicher Gesinnung heraus in der
?!Ch k^lllio-ul-, am't ZU kränken nrier zu «rhärlicrpn oder

2. RG. — §§ 42 k, 2, 175 StGB. Die Anordnung der Ent
mannung ist bei Verurteilung wegen Vergehen gegen § 175 
StGB, auch nach §2 StGB, nicht möglich.

(RG., 3. StrSen. v. 30. Juni 1941, 3 D 271/41.) [He.]
geei„ no+v?n niedriger Gesinnung zeugende 
p.-.i l  ist, das Vertrauen des Volkes zurJ U° v U UdUV.ll Vivo v /.Ul

.Itcn i-^runn-^ Zu untergraben und er sich dadurch 
'e i 't8*-“  & nUs verwcrflichem Beweggründe nicht

J?z5ri/rtzgeber/ <J'n}tückeG. ergibt, ist nach Auffassung
V .  0dcr vcm° Äl!ßcrunkr- dic gehässig oder 
Ak Uüch a,m, v°n niedriger GesinntAk^ch ,i-res auch °'} niedriger Gesinnung zeugt, nicht

CtiCSOc alS „hösuiillio-n iinzucntion Wnr ifu
&  ^oS5p2,% !!!jF.‘l * n™ Ä  ! iur_ * } irnF/en. i?irafbark/ndt r? Erfordernis vorliegt, ist nach

h. caCn . . ^ OCl nirht nffon+liofinn ÄnRorniirronhi„meraus i / /  nicht öffentlichen Äußerungen 
8t darauf f / i  es hei öffentlichen Äuße-'Ul, » uaranf i * ts 1,11 oiieniucnen Aune- 

¿itr/atin. pUsdruci{ ^ukommt, ob der Täter selbst sei-

** 3 . RG. — § 266 StGB. Untreue. Bei Feststellung des 
Tatbestandsmerkmals der Vermögensbeschädigung ist in 
weitgehendem Maße der Gedanke der sogenannten Scha
densausgleichung zu verwerten.

Eine Handlung des Treueverpflichteten, die für den Treu
geber teils nützlich, teils schädlich ist, kann als vermögens
beschädigend nicht angesehen werden, wenn der w irt
schaftlich höherstehende Vorteil nicht anders als auf dem 
Wege über einen — wirtschaftlich geringeren — Nachteil 
zu erreichen war. f )

«lüA«atba,r':r eipp«;” '“ *.oder hetzen w ill oder ob die 
sachi- v0n ,e’t gen,- umdrigen Gesinnung entspringt. 
<&h<S p r  Innef Gdaß die Äußerung an sich, los-

Q??I>alt1 gpSi?.r* ,des Täters, nach Form ’oder 
W N^feniiZ,lnnUnrr ,  ass>g oder hetzerisch oder von 
V . f t w P ^ l . Ä e u d. Ä r; i gend ist. Danach kann wegen
'vMlPV°a wer rUn® unter Umständen z. B. auch

; )cse ........... _  __
^t^.'dorX/.änge,^ [!)laiRlhr entgegenzutre'ten oder sie 
ri^r3uchen ’/ch ¡S|  aß ziir Strafbarkeit die Feststel-

e/ ’derer ’ c»;anw*dcrlegbar behauptet, daß er 
>Utlg peF^Zulaabe .,!e aufgestellte Behauptung nur Ä».VrfoM. uan8-p ’ . . .

r , 3  Zu v ertrauen des Volkes zur poli- 
\l.„(/ä tzfcn. ,T rgraben, ergibt sich aus all-

’ s°  ist>d,t; r , zu gefährden. Ist dies der

Der Angeld, forderte als Baustellenleiter einer Bau
firma auch für d ie  Arbeiter Arbeitslöhne an, die die 
Arbeit ausgesetzt hatten. Die hierauf entfallenden Be
träge blieben ihm nach Auszahlung der geschuldeten 
Arbeitslöhne übrig. Aus ihnen bildete er eine schwarze 
Kasse, die er zur Deckung von Forderungen verwendete, 
die im Betriebe der von ihm geleiteten Baustelle ent
standen waren, insbes. zur Deckung von Forderungen 
für Lohnfuhren. Daß der Angekl. diese Gelder auch nur 
teilweise für sich oder sonst für außerbetriebliche Zwecke 
verwendet hätte, kann das LG. nicht feststellen. Gleich
wohl nimmt es an, daß durch das Verhalten des Angekl. 
das Vermögen der Baufirma i. S. des § 266 StGB, ge
schädigt worden sei; es führt hierzu zwei Gründe an: 
Erstens sei „die Baufirma durch das Verhalten des Angekl. 
außerStand gesetzt worden, über das Geld ihren eigenen 
Entschließungen gemäß zu verfügen, was bei dem ge
rade damals bei ihr herrschenden Mangel an flüssigen 
Mitteln besonders ungünstig für sie“  gewesen sei. Zwei
tens habe die Firma, wie der Angekl. ersehen habe, 
„vö llig  unnötige Aufwendungen an Krankenkassen- und 
Invalidenversicherungsbeiträgen sowie an Lohnsteuer
beträgen“  gemacht. Beide Gründe reichen nicht zu, unter 
den hier vorliegenden Umständen die Vermögensbeschä
digung der Firma zu begründen.

Für den ersten Grund beruft sich das LG. auf die 
Entsch. RGSt. 71,157. In dieser Entsch. wird die Untreue 
eines Staatsbeamten behandelt, der staatliche Gelder zu 
verwalten hatte und hinsichtlich der Höhe und. der Art 
der Verwendung der Beträge an den Haushaltplan ge
bunden war. Um Unternehmungen durchführen zu kön
nen, für die die Mittel nicht im Haushaltplan vorgesehen 
waren, hatte er auf Täuschung der Rechnungsstelle ge
richtete Buchungsmanöver durchgeführt und eine schwarze
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Kasse gebildet. Um einen solchen Fall handelt es sich 
aber hier nicht. Nach den Feststellungen des LG. muß 
vielmehr angenommen werden, daß der Angeld, aus. der 
von ihm gebildeten schwarzen Kasse ausschließlich For
derungen befriedigte, die mit Wissen und Willen der 
Firma im Betriebe der Baustelle notwendig entstehen 
mußten und entstanden waren und daß er darüber hinaus 
nicht eigenmächtig und in keinem Zeitpunkte des Be
stehens der schwarzen Kasse eigensüchtig handelte. Ist 
diese Annahme richtig, so kann dem Angekl. insofern 
kein ungetreues Verhalten zur Last fallen, als es sich 
um die E i n g e h u n g  dieser Verbindlichkeiten handelte. 
Was aber die B e z a h l u n g  der auf ordnungsgemäße 
Weise entstandenen Verbindlichkeiten anlangt, so tat der 
Angekl. nur, was die Leitung der Firma von sich aus 
hätte tun müssen. Durch die Zahlung tilgte der Angekl. 
Forderungen, die nicht nur fällig waren, sondern auch 
sofort gedeckt werden mußten; denn das LG. stellt fest, 
daß die Fuhrunternehmer für den Fall der Nichtzahlung 
die Einstellung der Fuhren androhten. Durch Tilgung 
einer fälligen Schuld kann grundsätzlich keine Verschlech
terung der allgemeinen Vermögenslage des Schuldners 
eintreten, da der Schuldner in demselben Maße von einer 
Verbindlichkeit frei wird, in dem er sich des Besitzes 
des Geldes entäußert. Wenn das LG. demgegenüber aus
führt, daß die Baufirma über das vorhandene Geld infolge 
der Handlungen des Angekl. nicht ihren Entschließungen 
gemäß habe verfügen können, so hätte es erst darlegen 
müssen, daß andere Forderungen vorhanden gewesen 
wären, deren Befriedigung zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes und damit zur Erhaltung des Vermögens der 
Firma vordringlicher gewesen wäre als die Befriedigung 
der von dem Angekl. aus der schwarzen Kasse gedeck
ten Forderungen. Gegenüber einer fälligen Geldforde
rung ist das Ermessen des Schuldners hinsichtlich der 
Verwendung seiner flüssigen Mittel vom Standpunkt einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft aus beschränkt, zumal wenn 
der Gläubiger auf Zahlung dringt.

Diese Erwägungen leiten über zu der Prüfung des 
zweiten der vom LG. angenommenen und oben an
geführten Gründe. Die unnötigen Aufwendungen an 
Krankenkassen- und Invalidenversicherungsbciträgen so
wie an Lohnsteuerbeträgen, die der Angekl. verursacht 
hat, sind, wie nach den Feststellungen des LG. angenom
men werden muß, von der Geschäftsstelle der Baufirma 
aus unmittelbar an die zuständige Kasse und nicht durch 
die Hand des Angekl. gegangen. Sie sind, für sich be
trachtet, ohne weiteres als ein Vermögensnachteil der 
Baufirma anzusehen. Aber auch diese Aufwendungen 
dürfen, ganz abgesehen von der Frage, ob nicht der 
Baufirma ein Anspruch auf Rückersatz gegen die Emp
fänger erwachsen ist, nicht losgelöst von dem Zusammen
hang betrachtet werden, in dem sie gemacht wurden. 
Wie bereits erwähnt wurde, drohten die Fuhrunternehmer 
nach den Feststellungen des LG. wiederholt mit der Ein
stellung der Fuhren, wenn sie nicht rechtzeitig ihr Geld 
erhielten. Danach kann die Sachlage so gewesen sein, 
daß die Fortführung der Arbeiten an der Baustelle des 
Angekl. unmittelbar gefährdet war und daß dem Ver
mögen der Baufirma unmittelbar die Gefahr der Un
durchführbarkeit des Auftrags und damit die unmittel
bare Gefahr des Verlustes des Auftrags drohte. Das LG. 
hätte prüfen sollen, ob es unter den gegebenen Umstän
den im Hinblick auf die gesamte Vermögenslage der 
Firma nicht besser war, die bereits erörterten „unnötigen“  
Aufwendungen zu machen, als den ganzen Betrieb an 
der Baustelle einzustellen.

ln der Rspr. des RG. ist die Verwertung des Ge
dankens der sogenannten Schadensausgleichung bei Fest
stellung des Tatbestandsmerkmals der Vermögensbeschä
digung in weitgehendem Maße anerkannt worden. Er 
kommt zunächst zur Anwendung in den Fällen, in denen 
unmittelbar gegen die Aufgabe eines Vermögenswertes 
ein entsprechender Gegenwert erworben wurde. Bei
spiele einer solchen unmittelbaren Schadensausgleichung 
sind der Erwerb von gleichwertiger Ware gegen Geld 
beim Kauf oder, wie im vorl. Fall, die Tilgung einer 
fälligen Forderung, wobei gegen die Aufgabe eines Ver
mögenswertes die Befreiung von der Schuldverbindlich
keit eingetauscht wird. Darüber hinaus ist von der Rspr. 
des RG. ganz allgemein ausgesprochen worden, daß eine

[Deutsches Recht,

TreUgei •'
Handlung des Treueverpflichteten, die für uej1 .pcscW' 
teils nützlich, teils schädlich ist, als vermöge ",‘“
digend nicht angesehen werden kann, wenn
schaftlich höher stehende Vorteil nicht ^ ^ g e re ^ p

g%. ^ ¡¡lie-dem Wege über einen — wirtschaftlich 
Nachteil zu erreichen war (RGUrt. v. 27. AugiNaem.cn zu crreicnen war rn u u r i. v. v*-r
726/34: JW. 1934, 2923^ und die dort an£ei^ [ e das 
ren Urteile). Unter diesem Gesichtspunkt n a g eite 
die Sachlage nach der äußeren und inneiT p p  
Tatbestandes betrachten sollen. Im v9l‘ \,T,,ctatideS *  
vornehmlich auf die innere Seite des J atöc„ic|ier 
kommen. Es wird daher festzustellen sein, w znr,L 
läge sich der Angekl. gegenübersah, als er 3 et 
düng der schwarzen Kasse entschloß, und 3
die Auswirkungen der Bildung und der ¿¡c« 
schwarzen Kasse auf das Vermögen der Bani 0h ^
Es wird hierbei zunächst darauf ankomm > t d  
Angekl. nicht auf dem ordnungsmäßige11 <er l e,VM 
dadurch Abhilfe schaffen konnte, daß ery erhalteD .¡<1, 
der Firma von der Gefahr, die durch das 
Fuhrunternehmer drohte, Kenntnis gab- Hau 
diesen Weg bereits vergebens versucht ou 
gehalten, und konnte er zu der berechtigt® poh11',, (1t)' 
kommen, daß die drohende Einstellung “1 ¿0ge° ¡e< 
selbst um den Preis der „unnötigen Aut”  ^
gewendet werden mußte, so könnte die nSbeS' 
vorsätzlichen Herbeiführung einer Verrn g 
gung auch insoweit entfallen. ^atreH5*11„<r s<‘

Einen weiteren Grund für eine vorm %ifüt,r ,,n2el1 
gung, der sich aus der Verwirrung der n AUsf^Li. 
geben könnte, hat das LG. mit zutreffende ^ ic “ . 
aus Gründen des inneren Tatbestandes a ° [ne' 

(RG., 1. StrSen. v. 23. Mai 1941, 1 D 158/4W
.fjpgrefl̂  w

Anmerkung: Das RG. gelangt im v gtandP^W't 
zu einer Verneinung der Untreue vom „ndiger )Sj,e- 
seit der Plenarentscheidung RGSt. 16,1 111 < 
sprechung vertretenen „wirtschaftlichen, nehrner e 
griffs. Den in der Bezahlung der Fuhrt® ,urCfi e> 
den Nachteil sieht das RG. aufgewog®“ n fälliS-f^n ^  
gung der den Unternehmern
den, die Aufwendungen an Versichert! ße 
Lohnsteuerbeträgen durch die Beseitigu■ B rejjd®J! ^  
den an der Baustelle des Angekl. durch21 ethio p f !  
mit der Einstellung der Fuhren bedroh1 • jlVVafze erfoL 
diese Aufwendungen und die Bildung de Fi^.,eg A  • ' 7 ,  , -v...i:^,nUng ofl Hi«1)? ! K

lChond^.tg desij, |
lachted • t des ¡ ¡ l

aus denen sie erfolgten, ohne Zustiminui g s _ 
Damit erhebt sich die Frage, ob nicht so« .. ¡. S.
über den Willen der Firma einen NaC .„„nkt d - 
StGB, bedeutet.
der Tat zu verneinen, w c .  ‘ V f<r h e ute.*;_ 
w i c k e l t e  V e r m ö g e n s b  e g r i f  ‘ , wirtŝ hie£*frli§
bar? Gegen die einseitige Betonung Unter p  j,
Gesichtspunkts — Vermögensschaden a st
sehen dem Geldwert des Gesamtwert ®0 ) ine 
oder Untreue und dem Wert, den sjCj, ¡m

. Diese Frage ist vom 0m ' 
erneinen. A b e r  i s t  ufe nd

baren Eingriff gehabt hätte — haben tl0£>en L  
namentlich zum Betrüge, Bedenke 1936,
G a l l a s ,  Festschr. f. Graf Gleispacn, #  
r a u s c h ,  Festschr. f. Schlegelberg > (i l (J i > 
D a h m ,  „Der Tätertyp im Strafr ^ rafred 
fragt sich, ob, nicht die dem heutig u s^neu.u ¿e>l 
liehe Betonung der Täterpersönhc f j ng 
und sittlichen Haltung eine Auflo de wei getr^ji 
mögensdelikte notwendig macht. Typus ? p p  ¿fr 
in der Volksanschauung lebendigen j isSy, 1 
des ungetreuen Vermögensverwal fbaf. t vrtr 
dürfte wegen Betruges auch derjenig r n»c 
den Abschluß eines dem Getäuschte y ertra£ 3 A  
lieh nachteiligen, aber unwillkomnie Vertrau®® 
delt, oder wegen Untreue, wer vom V® ^¡lle» 
berufen, über dessen Gelder gege ¡nem eiif-sA  
traggebers, wenn auch nicht. zu ,feueJ .'Ä ii 
Nachteil verfügt. Gerade für die on l 93n;ch 
Annahme nahe, da hier die Novel TreUGori 
punkt des Vertrauensbruchs und der ^  
besonders in den Vordergrund rt „Vei''1̂  f j ,
Fassung des vom „Nachteil statt . ° jC|,tigufl^hat s'Cen^ 
sprechenden Gesetzes eine Berll~. '.jpunkL ¡55 i  
Nachteile ermöglicht. Diesem St 71,
auch das RG. in der Entscheidung1'
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M; Mittel a,,UnßiiLasstee Verwendung staatlicher Haus- 
einnisterialhpa„  .“ “ düng von Sonderkassen durch einen 
, a> ts c hâ “  aj s Untreue ansah, obwohl dem Reich 

Caer Schaden im Grunde nicht entstanden

man nicht zu weit gehen dürfen. 
ers js('^:n_ln'Y?Ssetzen über den Willen des Auf-ew?Febers j®ich.h—>»vgscizB uoer uen winen aes a u i- 

Ä e n s te h lH n »Nachteil« i. S. des § 266 StGB. Der 
lieh sem, -  C ^ d lc  wüd namentlich dann nicht he-... w -— wird namentlich dann nicht be-
tnter0der sittlirhnn idas Verhalten des Treuhänders recht- 
»i«! -Sse rf»- ~_§ehoten war oder im wohlverstandenen

wie dies bei einer Be-Ä s
des T §eboten war o

Eben hierin ^K indlichkeiten in der Regel zutreffen 
RGSt ~jderscheidet sich der vorliegende Fall 
¡ntränii/-’ *55 erörterten Sachverhalt. So kann 

Wirj »Nachten* n i».unS der Veri'ügungsfreiheit sehr wohl 
»iciit af t l i r i ,  entbalten, auch dann,  wenn  ke in  
"lesspn r, den vrvrt-er Schaden ents teht .  Doch g ilt dies 
flüSsî  des Schiiifi1n®'endmi Fall, in dem wirklich „das Er- 
K̂ irtsef11 Mittel vners hinsichtlich der Verwendung seiner 
Rachton h ans k„011? Standpunkt einer ordnungsmäßigen 
•'eher wie der Hhränkt“  war- So ist der Be£riff des 
^diiat;1 er Wirtspi Ö?,s,. Vermögensschadens kein tatsäch- 
,v,Vo‘,v«r Begriff13etlicher, sondern ein rechtlicher und
^ s fu S t
besieh eLaters 
de,

einer den Typus, Gesinnung und
¡V1 ein A llSe fassenden Betraciitung scheint
¿darauf e8 wesentlich: Das RG. weist mehr

elte‘‘. ¿hens j > daß der Täter „in  keinem Zeitpunkt 
t;111 Wärp . sc“ Warzen Kasse eigensüchtig han-

H,be,stande HZ»Wai \d ie Meinung nicht richtig, daß 
[s25g. adeln p-et,::r Untreue ein geradezu selbstsüch- 
sgL̂ rersXer s e i n e s w*e dies etwa für die Hehlerei
delt ne k t iv

ater
L ‘ U Wal,

»näßi1111 Vnlhren

dürfte ,i'l,° ripds wegen“  . . . )  "erforderlich ist. 
es Tatbec*11 * ̂ bestände der Untreue doch ein 
*' der Ai!n-C'Se'eme,d eigentümlich sein. Han- 

n ?,lcbt, die Interessen seines Auftrag-14vn Um] ‘l wawi ö'-nivo
siVu“ 1 fi- =,Votl einoo ,*1m so gut wie möglich zu dienen, 
& ird K  dann L- V.ntreue s c hon  ta t b es t a n ds.i  

,'n Gesfehtfht die Rede sein, wenn der Täter 
S u b '̂lh ^  Zl1 sehr̂ în nl?t, C[5n z‘ B- d‘e Entscheidung
■X,, fine« ’Ü3'1 de,/ ön den Hintergrund rückt. 
die^5*1 Sta ^ ’ine <>„ begriff der Untreue im hier be- 
Hi%r dur^dpunkt tin eij f bt sich gegenüber dem bis- 
stärLrettl l tL i le Ansrion Umbau des Tatbestandes. Was 
Ebe„ fe Bpi3 ang o-p,.,-u.ng des Begriffes „Nachteil“  an 
Me5 ^erin °n.ütlg umi'c1] ’ das " verliert er durch eine 
llltieri'veniif.fPi.egeIt <.:„u raffung der inneren Merkmale. 

lchun» r ''>1 gan.,h auch auf diesem Gebiet die mehr 
uud Ethi«?n Strafrecht hervortretende Ver- 

mrung unserer Strafrechtsbegriffe.
'Prof. Dr. D a h m ,  Leipzig.

•»c  ̂ § 2^^

des § 4 VolksschädlVO. Die
tif rs 8cb\vero ° ‘kswohls reicht zur Annahme 

C  e fort, ren Falles i. S. §266 Abs. 2 StGB.
SiJ'n i.« !Sesr ■S
S J S  W(̂ Uade!i^f;iugi.mcllrercr Urkundenvernich- %A, iewe:i rden, 'dschuneen kann auch dann an-

ideen„der
weile WpMn j. WHKC« Kann aucn aann an- 

]> 18 eine a„ri” d'e Vernichtung oder Verfäl-

•ä&SgSü«*
andi» i wvlll,VÄ*iuug uuer veiim-

re Urkunde zum Gegenstände

gNicu8 des" v nnes RQ- steht fest, daß die
S g  p  'tisb^en Falle° ksWohls zur Annahme eines

d«  § 266 Abs. 2 StGB.
rii t I? tlpo \ r  . ' l C inP  ir lA /illrx-<ie I r  a?etin des V o lA f ^ine sofcbe ideelle Schädi- 
Eq ^ ratr‘.bat Schien werA61̂ /3116118 bl eine soziale Ein- 

S  d ^ A n w S udne"  ROSt-öO, 240 f.). 
k J h J h r  sä^ingekl i , 1®' t c;s § 4 VolksschädlVO. für 
V M u ^ f e ^ h e  st,-,f].r xichcnd gerechtfertigt. Das
NSSL^S? def An̂ ekL 3“f dneT8 e rk ,,rafe h;itf,. d lr  utld zwei Monaten- ak„ aenn„_ .Hatte es ........._____erk„ ‘ate ,UI1U zwei Monaten er-
fehjSig 1 könne SS f.derdings auch nach den 
> Ä s§ 4 v r- 1 StGRn> d‘e in den §§ 266 Abs. 2 
\ 3H-atfdaß bj^o'kssci,::,,.. aufgestellt sind. Die Aii- 

Eescj.] ten m 3usgesn,r wird aber nicht dadurch 
' v 7bLeiI?l Dfe  ̂ Khe.n!  Strafe im Rahmen der Mailg^ n “ at der Große Senat in sei- 

’ 5,64 1/41 ausgesprochen. Aus

diesem Gesichtspunkt sind daher keine Bedenken gegen 
die Anwendung der VolksschädlVO. herzuleiten. Aber 
auch soweit das LG. den Angeki. dem Typ eines Volks
schädlings unterstellt, sind seine Ausführungen rechtlich 
einwandfrei. Der Typ des Volksschädlings hat die Kenn
zeichnung des Täters durch sein Vorleben, insbesondere 
durch Vorstrafen nicht zur Voraussetzung. Daß der 
Angeki. in Not gehandelt hätte, schließt das LG. durch 
tatsächliche Feststellungen aus. Das Kriegshilfswerk für 
das Rote Kreuz steht in ausgeprägtem Maße mit dem 
Kriege im Zusammenhang; es bedurfte daher d ie  An
nahme des LG. keiner näheren Begründung, daß der 
Angeld, durch seine Straftaten die durch den Kriegs
zustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse aus
genützt habe und daß er dies gewußt habe. Wenn das 
LG. weiter annimmt, daß die besondere Verwerflichkeit 
der Straftaten einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu 
fünfzehn Jahren Zuchthaus erfordere, so kann diese An
nahme von hier aus nur gebilligt werden.

Dagegen hat das LG. zum Teil insoweit rechtlich ge
irrt, als es das Verhältnis der einzelnen gleichartigen und 
ungleichartigen strafbaren Handlungen des Angeki. zu
einander beurteilt. Der Irrtum besteht nach mehreren 
Richtungen.

Rechtlich einwandfrei ist allerdings zunächst d ie  An
nahme des LG., daß die einzelnen Untreuehandlungen 
und die einzelnen Unterschlagungshandlungen je auf 
Grund eines Gesamtvorsatzes begangen worden sind und 
daß sie deshalb untereinander im Fortsetzungszusammen
hang stehen; ferner hat das LG. rechtlich einwandfrei 
angenommen, daß die fortgesetzte Untreue mit der fort
gesetzten Unterschlagung in Tateinheit zusammentrifft.

Dagegen hat das LG. die Annahme von Fortsetzungs
zusammenhang der verschiedenen Urkunden„unterdrük- 
kungen“  (richtig: Urkunden,,vernichtungen“J und Ur
kundenverfälschungen zu Unrecht verneint. Die Möglich
keit eines Fortsetzungszusammenhangs der verschiedenen 
Verfehlungen des Angeki., die gegen die Unversehrtheit 
der Urkunden gerichtet waren, wird nicht dadurch aus
geschlossen, daß jede Handlung eine andere Urkunde be
traf. Eine fortgesetzte Handlung mehrerer Urkundenver
nichtungen und Urkundenverfälschungen kann auch dann 
angenommen werden, wenn die Vernichtung oder Ver
fälschung jeweils eine andere Urkunde zum Gegenstand 
hatte. Dabei kann für den vorliegenden Fall noch die 
Frage dahingestellt bleiben, ob nicht der Angeki. dadurch 
immer eine und dieselbe Urkunde verfälscht hat, daß er 
mit den Abänderungen der einzelnen Eintragungen in der 
Liste auch diese selbst, als Gesamturkunde betrachtet, 
verändert hat. T rifft aber der Grund nicht zu, aus dem 
das LG. die Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs 
ausgeschlossen hat, so ist nicht einzusehen, aus welchem 
Grunde die Erwägungen, mit denen das LG. Fort
setzungszusammenhang der einzelnen Untreue- und Un
terschlagungshandlungen angenommen hat, nicht auch zu 
der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs zwischen 
den einzelnen Urkundenvernichtungs- und Urkundenver
fälschungshandlungen führen sollten. Hat sich der Angeki. 
von vornherein vorgenommen, Gelder, die er im Wege 
der Sammlung eingebracht hatte, zu veruntreuen und sich 
anzueignen, so muß er sich ebenfalls von vornherein vor
genommen haben, wenn nötig, Änderungen an den Ein
tragungen in der Liste vorzunehmen oder sie zu besei
tigen. Der Fortsetzungszusammenhang kann daher von 
hier aus auf Grund der vom LG. bereits getroffenen Fest
stellungen ausgesprochen werden.

Das LG. hat weiter übersehen, daß die Verfehlungen 
des Angeki. in Ansehung der Urkunden tateinheitlich mit 
den Untreuehandfungen zusammenfallen. Denn die Ver
änderungen, die der Angeki. jeweils an der Liste vor- 
genommen hat, enthalten zugleich eine Verletzung seiner 
Pflicht zur gewissenhaften Ausübung seiner Sammeltätig
keit und damit seiner Pflicht, fremde Vermögensinter
essen wahrzunehmen. Durch diese Tateinheit zwischen 
den Untreuehandlungen und den Vernichtungs- und Ver
fälschungshandlungen werden die sämtlichen strafbaren 
Handlungen des Angeki. zu einer rechtlichen Einheit ver
knüpft. Eine rechtliche Einheit hat allerdings auch das 
LG. von seinem Standpunkte aus angenommen. Es hat 
aber seine Annahme nicht näher begründet. Offenbar ist
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es davon ausgegangen, daß die besonderen Voraussetzun
gen des § 4 VolksschädlVO. die sämtlichen Straftaten, bei 
denen diese Voraussetzungen vorliegen, zu einer Einheit 
verbänden. Diese Annahme ist rechtsirrig. Wenn sich 
Merkmale der Grundstraftaten nicht zu einer Einheit zu
sammenschließen, dann können sie durch den Nachweis 
allein, daß sie unter Ausnützung der Kriegsverhältnisse 
begangen worden sind, nicht zu einer Einheit zusammen
gefaßt werden. Es müßten in einem solchen Fall so viele 
Verbrechen nach § 4 VolksschädlVO. angenommen wer
den als Grundstraftaten vorliegen.

(RG., 1. StrSen. v. 27. Mai 194t, 1 D 2/41.) [He.]

Anmerkung: 1. Die Frage, wann eine Schädigung des 
Volkswohls vorliegt, welche die Annahme eines beson
ders schweren Falles rechtfertigt, ist in der Recht
sprechung des RG. wiederholt behandelt worden (vgl. 
hierüber: R i t t e r ,  „D ie Schädigung des Volkswohls als 
besonders schwerer Fall“ : JW. 1935, 2930). Die Definition 
des RG. wurde allerdings als zu eng beanstandet (vgl. 
vor allem S c h w i n g e :  JW. 1935, 29018 Anm.; 1938, 4507 
Anm.; S c h a f f s t e i n :  JW. 1934, 214717 Anm.). Die ma
terielle und immaterielle Schädigung werden gleichgestellt 
(vgl. RG.: JW. 1934, 2147«; 1935, 9442«), Die ideelle 
Schädigung kann z. B. in der durch die Tat hervor
gerufenen Minderung des Ansehens der Partei, ihrer Or
ganisationen oder in der Untergrabung des Vertrauens 
zu solchen Organisationen liegen. Eine „schwere“  Schä
digung des Volkswohls wird nicht verlangt (vgl. RG.: 
JW. 1939, 402s). Jedoch müssen bei der „ideellen“  Schä
digung des Volkswohls die nachteiligen Folgen, die von 
der Tat ausgehen, ernsterer Natur sein (so RG.: JW. 
1935, 296428 =  RGSt. 69, 240). Solche Wirkungen müssen 
ausdrücklich festgestellt werden (RG.: JW. 1935, 296427). 
Es wurde hervorgehoben, daß' geringfügige geldliche 
Schädigungen nicht ausreichen (vgl. RG.: JW. 1935, 9442S). 
Somit gewinnen trotz der Anerkennung des ideellen 
Schadens die finanziellen Auswirkungen der Tat doch 
immer wieder Bedeutung (vgl. z. B. RG.: JW. 1935,29018; 
1938, 4507). Bei den ideellen Auswirkungen muß jedoch 
berücksichtigt werden, daß bei Veruntreuungen und Ur
kundenfälschungen im Rahmen der Sammlungen des 
Roten Kreuzes die Gebefreudigkeit beeinflußt, das Zu
trauen der Bevölkerung in die Organisation beeinträch
tigt, Unruhe hervorgerufen und die Staatsautorität ge
schwächt werden kann. Der sog. „intellektuelle Ver
brechensschaden“  gewinnt hier besondere Bedeutung. 
Der Hinweis des Urteils auf solche ideelle Schädigung 
bei Störung des Volksvertrauens in eine soziale Einrich
tung ist durchaus gerechtfertigt, leider bietet aber die 
Rechtsprechung des RG. Schwierigkeiten, weil sie im all
gemeinen die Anforderungen an die Feststellungen in
soweit überspannt. Ob ein besonders schwerer Fall vor
liegt, ist im wesentlichen Tatfrage (vgl. RG.: JW. 1934, 
206728). Dem Urteil sind die näheren Tatumstände nicht 
zu entnehmen, daher kann auch nicht festgestellt werden, 
ob und inwieweit das RG. sich in der Frage des ideellen 
Schadens nunmehr zu einer freieren Auffassung bekennt.

2. Das Kriegshilfswerk des Roten Kreuzes steht in 
engstem Zusammenhänge mit dem Kriege. M it dieser 
Feststellung ist jedoch für die Anwendung des §4 Volks
schädlVO. wenig gewonnen. Die Bestimmung setzt eine 
„Ausnutzung“  der durch den Kriegszustand verursachten 
außergewöhnlichen Verhältnisse voraus, d. h. nach stän
diger Rechtsprechung, die Tat muß durch diese Um
stände irgendwie „erleichtert“  sein (vgl. z. B. RG.: DR. 
1940, 19371 m. Anm. Bruns). Hier ist diese Erleichterung 
allerdings zwanglos festzustellen, weil nach der allge
meinen Lebenserfahrung feststeht, daß bei der Bevölke
rung für solche Sammlungen eine erhöhte Gebefreudig
keit und Opferbereitschaft besteht, die der Angekl. be
wußt für seine eigennützigen Ziele ausgenutzt hat.

Die Anwendbarkeit des § 4 VolksschädlVO. setzt eine 
Überschreitung des Strafrahmens der Grundstraftat nicht 
voraus. Das wurde durch Urteil des Sondergerichts Essen 
(DR. 1941, 1453 m. Anm. d. Verf.) Unter Hinweis auf den 
Deliktscharakter des § 4 eindeutig klargestellt. Das RG. 
hat zunächst eine andere Auffassung vertreten (vgl. RG.: 
DR. 1940, 15231®, ferner bei F r e i s l e r :  DJ. 1940, 922). 
Hiernach sollte § 4 VO. nicht anwendbar sein, wenn auf

abe

eine Strafe erkannt wird, die sich in den 
ordentlichen Strafrahmens hält (vgl. dazu 8 
mann:  DR. 1941, 37). In einer Entsch. v. & A8>' 
(DJ. 1941, 289) ist jedoch das RG. bereits von 
fassung abgegangen, ohne auf die bisherig 
chung näher einzugehen. , t

Das RG. hält an seiner Rechtsprechung 1 j er 
J e  Bestrafung nach1 § 4 VO. nur eintritt, we ^  1 if* 
ein Volksschädling ist (vgl. z. B. RG.: DK inz'v‘s ■ '

[Deutsches Recht, Wochriy—Up

L/cl» JT\VJ. licllL clU bClllCl I \ C C l l l b | J l n (jef \'aQI
die Bestrafung nach1 § 4 VO. nur eintritt, we ^  1 if* 
ein Volksschädling ist (vgl. z. B. RG.: DK- [n i^sC\ et 
m. Anm. d. Verf.). Die Lehre vöm Tätertyp " . 
manchen Widerspruch erfahren und ist
Hinsicht (z. B. bei § 1 KriegswirtschaftsVO-) ifehie. V-uf
worden (vgl. dazu z. B. S c h w a r z ^  ¡_j;nbli>> ef.

die Gestaltung des Tatbestandes des § ’  Hes 
folgten Einbau wertender Elemente (ges aUSdrüc. fiif 
empfinden, besondere Verwerflichkeit) eU? |j|;ng ^'Val- 
Feststellung, daß der Täter ein Volksscna ^jieg88' ^
überflüssig (vgl. Verf. „Der Tätertyp **[Lst zvV' f  ob 
recht“ : DR. 1941, 235 [240]). Die 
der Beurteilung als Volksschädling und p # r?
die Straftat nach gesundem Volksempm 
verwerflich erscheint, wird auch vom K 'a  ¡rn uD per 
RG.: DR. 1940, 14237 m. Anm. d. Verf.)- f " uher;sche RÖ. 
der Typ des Volksschädlings keine vev?r.[iet v?n*gi^ 
sönlichkeit voraussetzt, wurde schon und ■■
hervorgehoben (vgl. RG.: DR. 1941, 3 es slC„tiv'en 
sich auch zwanglos aus der Tatsache, °°r bere'iS
um keinen kriminologischen, sondern u1L.f„r kan*1 
Typ im Sinne D ah ms  handelt. Der sei0- g ifl
durch eine Tat hinreichend gekennzeich Qarstri‘j5 jit f  

3. Die Tat des Angekl. muß nach d ¡j. b8‘ vpe 
Urteil als eine natürliche Handlungse sCh Ia |Ä  M 
werden, die sowohl die Untreue und Di elie 4L|äfre‘ 
die Urkundendelikte umfaßt. Daß die j.-.rfte z r i»tr8ll£, 
Unterschlagung in Tateinheit stehen, zip -M'
sein. Im Verhältnis der Urkundenfalsc ° ebrf’e.

liier

ist dagegen zunächst die Annahme der ^  d ie^efi^ 
liegend. M it Recht verbindet jedoch da ^ e bes iH1
lungen zu einer Einheit und weist a 
Treupflicht hin, die sich auch auf d g jeSe * *) K  
Behandlung der Sammlungslisten bezoii>eruni(eüuni^ w- 
scheint einmal durch die Aneignung ( Maßn£,J£ie Ar- 
Beträge, weiterhin aber auch durch c ejnes >°S,et ^¡| 
den Listen verletzt. Gegen die Annah j^n. 1' fjigKv
ten Urkundendelikts bestehen keine öf,e
ausgegangene Gesamtentschluß ,U'V,, “
der Einzelakte, wenn auch nicht de . ¡ üüg S e 
lungen, sind festgestellt, die Angriff 
gleiche Rechtsgut steht außer Frage- . „yO- , s 0f ß  

Jede Straftat gegen § 4 _ Volkssch^rtun^ 5o
Grundstraftat voraus. Mag sich die v0llzie‘’ 
nunmehr auf einer anderen Wertstute eWo Ä s f f j t  
Angriffsrichtung der Tat eine andei r 0 ^  
bleibt doch der Zusammenhang _ni ™-afeiiihel d&Jct' 
bestehen. Sind zwei miteinander m,,fiqetzUh2; J
Straftaten jeweils unter den Yor‘
VolksschädlVO. begangen, so liege QCStaH£ 
brechen gegen § 4 VolksschädlVO. raictiscB rgej> M 
Idealkonkurrenz vor, lediglich a? L PI ehr h| r, s C ^ V  
wird dies im Urteil regelmäßig nie , y erf-)* Ki<r ^¡*0!wira ciies im urieu regennaß —  , verw* Zmg iw "  
(vgl. RG.: DR. 3941, 3278 m. Anm- f  
auf mehrere Straftaten zutreffend p/ns j str& 
VolksschädlVO. noch keine Verbin ^¡e GF1 af. 
sie besteht nur, soweit sie vorher ben gen1 ‘
nach den Gesetzen der Konkurren j , aCh>

StA. Dr. H. M i * te
d>«

** 5. RG.
«. wantl ¡flfo!%ti'

.. . § 267 StGB. Zur Frag Wafltfjjjie A"
Zeichnung einer Urkunde mit fälsCa k0fi'
Zustimmung des Namensträgers K es
gung“  i.S. des § 267 StGB, darsK • m „g ,ic|ieSg 

Von der Anklage der Urkunden (,,fh.iSg dê ctiefl 
men hier nur die §§ 267, 2i f  J i sChen)‘ f 'eige8Pr 
fertigen“ ) in Frage, kein „Verf egl. U 
Abs 2 StGB. -  hat das LG. den Ang sS
Hierzu ist folgendes zu bemerken. pt

Nach den Feststellungen des ^ erd
neuen Urteil genauer zu treffen

jif

J
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der q  Angeld, als Bürgermeister die für Zah- 
dp teilen- j.emai.ndekasse nötigen Ausgabeanweisungen 
o-o die ibm selbst gegenüber vorzunehmen-
d;<?r(̂nete L n .mußte dagegen an seiner Stelle der Bei- 
w,Ser Vorsrh.-^n,weisung unterzeichnen. Trotz Kenntnis 
Mantsch:!!,1." hat der Angekl. die auf 253,50 M t  Auf- 
übp mh dem'N111® Hütende Anweisung v. 1. Jan. 1940 

WeitpNamen 4,68 Beigeordneten unterschrieben. 
Geuder Angel [  r5n Hergang, besonders darüber, ob und
l . f ; at,ch B-em' 11 ^ asse gegenüber von der Anweisung 
4tr A6rtleint *laL enthält das Urteil nichts. Das
gPor^gekl. j n ‘ Ehestand der Urkundenfälschung, weil

pjn " wurde n  ” ''lJ‘ c*uv-u öl-iiiv-o i ’iajiHi.iij» uuvuoiau-
zvjjf ,*nit frpmVami1: verkcnnt es jedoch die Rechtslage.
t r ^ich+ .m em  Namen n n te r 7 e ie h n e te  I Irtc iinH e  is t
^ in ro 'chnunJ^?ern Balle „fälschlich angefertigt“ ; die
pm.j U e b rp -- ' V ie lm e h r w e n n  d e r  N n m e n s irä c re r

Bntei
'¿wssefe ,;'-“ ritt 

k u ^a n n ^Ü -

Namen Unterzeichnete Urkunde ist

raucK v'elmehr, wenn der Namensträger 
Schrift Ênes Namens zugestimmt hat, eine 
lagen1 darsBehen, aber nur unter bestimmten
die 7i, j-

rUndsät/iipn ltntnunS des Namensträgers jene Wir- 
nach‘‘J.erhIärunrro t-nur hei r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e n  
klarunl eser Entschhabuen (vgl. ROSt. 69,117,119). Sie ist 
Olm ffen> Oie in ,°hne Belang bei schriftlichen Er- 
SaCL eWeiSe . 2erichtlichen oder sonstigen Verfahren 
°s se;,,n ,abge»oKEt ZUr Glaubhaftmachung von T a t -  
"isse a hei schrifti- y erden. Sie muß aber auch belang-

ö f f Ä ;  Ä , « 5'  im öffentlichen Recht be- 
“■ gliche,, in* ln diesen Fällen muß aus Gründen 

i^stehen ?rasse.s schon nach außen hin Klarheit 
angs~an5,e( Befnn„-aß, die Erklärung in der Tat von demL i t u c u u n g  in  u c i  1 eil v u u  u c iu

rdnpt 'Sune tr.!f herrührt. Für die hier erteilte Zah- 
Jeki „ .nicht m.n „...daher die Zustimmung des Bei-

ge°.

ps " • 'Jnt0*h°genolTTT’rh:unS haben, daß die von dem 
^a ig p ^ rsch fj,^  Unterschrift des fremden Namens als 

NamnrrHni f i._? Beigeordneten anzusehen war. Ein 
l HigenJ1'Cnsträgeri r> inwieweit das Einverständnis
¿dütn üh^ heseitify„ s Merkmal des fälschlichen An- 
V 40, 2*i„?'nen vermag, wäre ein unbeachtlicher 

dingst fdf ^)- a'rechtlichen Grundsatz (vgl. RGSt.

ttu* 2lJstimitlne de^ei5'cb der rechtsgeschäftlichen Erklä- 
hana?e’neIliiMinS des '^ e r lic h e n  Rechts nimmt übrigens 
r,a„n,djiing htanicn ,̂ !amensträgcrs der Unterzeichnung 
Ban ‘ch »«e. dann !e ^ ‘.ßenschaft einer Fälschungs- 
hoi+e.hilirte a.s%  ist <"/nnIeine Stellvertretung überhaupt 
C > r  §  IWSch RGSt. 09,117,118). Im vorl.
vW 8S i d S f f f i ! ! l l i  dazu, daß in Wahr- 
mjffhrift !; 9 erade h; 16 ûr 'h '1 selbst bestimmte Zah- 
erte;ier> Sonarbindern CSê  Ergebnis wollte offenbar die 

S Ä er« £ ’ " ach der hier nicht der Bürger- 
des C|^ießlich ° r Beigeordnete die Anweisung

den'n^Sers Strafrecht das Einverständnis
Rlärn? hins^hrauch ‘ " lcht als erheblich an, wenn 
die f,nS er^Aihch des n ^ emden Namens ein falscher 

a Ö  WerdPn ri?,ebers der urkundlichen Er- 
^rknjijj es umUh.rten Enic°ii (v? !' RGSt. 68,240,242 und

tSS i
, -«Un-i ts üiu"‘,“ en , '■v6 ‘- nuat. oö, z w , zaz una 
Bestehle ei“ n er[assenEJ*ch.; ferner RGSt. 75, 40). Das 

hi'orenele A ^ ehen. W  '  die weitere Verwendung der 
'>%elr der p ’°rdnun„  Sachverhalt und insbes. die 

Ü^Pfan^S zu Ctne’ndekac.?recj len "her dafür, daß der 
^ tÄ e n d e n  p.rhalten m6 d.afrauf achten mußte, eine
5n̂ e i^ erschHL\rgermeis+pr niClt von dem dic ZahIunS
eLAnr?n,§ au<:Leben War 8ondern von dem Beigeord- 

t>BieIe'd. niol?fi'hrt hN daß cr auch nur eine solche 
V n rt7 < d s Ä  in, V " aben würde und daß darüber

S e L der. o^rdnu'

dZe T icI g e ^ e n  ist.
" Sfr? Uflg Beruht p g e <i- von der Anklage der 

Sen- v. 15 iu .hlernach auf Rechtsirrtum. 
b-M a» 1941, SD 117/41.)§ U ^Q.. 

'43n \bs.
[R]

v al̂ ° r  §§ 43> 263 stGri-: 
N  «Je a« s £ U mann die . I8’ Au«' 1939 (RQB1- '•s„:rc,i pp *?eslel fp rs . e dun von einer W ehrw irt-1 «eit,„ «r k„ T'e n r von e,ner wenrw 

e,ls der , 8cHeuni2(eg] ‘ch(ke1‘,sbesclieinigung, auf 
*~leferiir,,,_ Au,s>uhrung von Heeresaul- 

ßrreichen soll, zur Erreichung

beschleunigter Ausführung anderer Aufträge durch andere 
Lieferfirmen aus, so kann er sich des versuchten Vergehens 
gegen § 4 UnlWG. und des Vergehens gegen die WarVerkO. 
schuldig machen.

Die knappen Erwägungen, aus denen das LG. die An
nahme eines Verbrechens nach § 1 Abs. 1 KWVO. vom 
4. Sept. 1939 (RGBl. 1, 1609) abgelehnt hat, sind mög
licherweise von Rechtsirrtum beeinflußt. Das Urteil führt 
dazu nur aus, für die Annahme einer Bedarfsdeckungs
gefährdung im Sinn dieser Vorschrift bestehe kein Raum, 
da eine Einengung des kontingentierten Bedarfes nicht 
erfolgt sei, im übrigen auch die in Rede stehenden 
Mengen verhältnismäßig unbedeutend seien. Daß die 
Angekl. durch ihre Machenschaften im ganzen 2470 kg 
Eisen und Stahl aus dem Gange der staatlichen W irt
schaftslenkung herausgenommen und insofern beiseite
geschafft haben, hat die Strafkammer offenbar nicht ver
kannt. Ob im Einzelfalle die beiseitegeschaffte Menge 
so groß ist, daß sie, sei es auch nur eine örtlich be
grenzte, Gefährdung der Bedarfsdeckung, d. h. die Ge
fahr der Möglichkeit eines Mangels, bewirkt, ist zwar 
weitgehend eine Frage des tatrichterlichen Ermessens 
(Urt. des erk. Sen. 5 D 249/40 v. 27. Juni 1940 sowie 
RGUrt. 2 D 521/40 v. 28. Nov. 1940). Dabei ist jedoch zu 
beachten, daß zur Gefährdung der Bedarfsdeckung schon 
das Beiseiteschaffen kleinerer Mengen genügt, wenn der 
Täter aus nicht bloß geringfügigen Verletzungen kriegs
wirtschaftlicher Vorschriften eine dauernde Einnahme er
zielen w ill und daher als Kriegsschieber anzusehen ist 
(Urt. des erk. Sen. 5 D 249/40 v. 27. Juni 1940).

Die Revision der Staatsanwaltschaft wendet sich gegen 
die Freisprechung der Angekl. auf Grund folgenden 
Sachverhaltes:

Die Angekl. hatten im Okt. 1939 durch eine Wehrwirt
schaftsstelle den Auftrag zur Lieferung von Stahlhelmen 
erhalten, dem unter der Bezeichnung „Lieferungsauftrag“  
eine besondere Bescheinigung beigefügt war, daß die 
aufgegebene Lieferung auf Grund der gesetzlichen Be
stimmungen sofort auszuführen und die Nichtausführung 
nach den geltenden Gesetzen unter schwere Strafe ge
stellt sei. Sie benutzten diese Bescheinigung — die den 
Auftrag, auf den sie sich bezog, nicht erkennen ließ —, 
um für andere Aufträge, die mit ihr in keiner Beziehung 
standen, bevorzugte Lieferung zu erreichen. Zu diesem 
Zweck ließen sie von der Bescheinigung 30 Photo
kopien herstellen, fügten sie allen möglichen gerade 
anfallenden Bestellungen und Mahnungen bei und wie
sen stets auf sie mit den Worten hin. „Aus beiliegender 
Dringlichkeitsbescheinigung wollen Sie die bevorzugte 
Lieferung erkennen“ .

Die StrK. nimmt an, daß die hierin liegende Vor
spiegelung, die Dringlichkeitsbescheinigung sei für die 
betreffende Bestellung erteilt worden, in keinem Falle 
zu bevorzugter Lieferung geführt habe und jedenfalls 
bei solchen Firmen keinen Erfolg hätte haben können, 
die das Verfahren der wehrwirtschaftlichen Lieferungs
aufträge kannten. Ob sich diese Annahmen mit dem In
halt der Auskünfte vereinbaren lasseji, die die Empfän
ger der «Photokopien im Strafverfahren der Staatsan
waltschaft erteilt haben, muß für das RevG. auf sich 
beruhen bleiben. Das LG. stellt jedoch ferner fest, daß 
die Angekl. bei der Absendung der Photokopien damit 
rechneten, bei einzelnen Lieferfirmen auf Unkenntnis zu 
stoßen und diese Firmen zu einer bevorzugten Lieferung 
zu veranlassen. Es sieht hiernach in dem Verhalten der 
Angeklagten einen bewußten Täuschungsversuch, ver
neint aber die Strafbarkeit, da weder die Merkmale des 
versuchten Betruges noch die eines Vergehens nach § 4 
UnlWG. vorlägen. Dieses Ergebnis kann auf einer nicht 
erschöpfenden rechtlichen Würdigung beruhen. Die W ür
digung hätte nach folgenden Richtungen vorgenommen 
werden müssen.

1. Versuch eines Verbrechens nach § 1 Abs. 1 KWVO.
Die von den Angekl. unternommene Täuschung der 

Lieferfirmen hätte dazu führen können, daß für die Be
stellung in der irrigen Annahme ihrer amtlich beschei
nigten Dringlichkeit Rohstoffe oder Halberzeugnisse ver
wendet wurden, die möglicherweise nur für wirkliche 
Dringlichkeitsaufträge bestimmt waren. In diesem Falle 
läge in der Fehlleitung jener Gegenstände ein Heraus
nehmen aus dem Gange der staatlichen Wirtschafts-

I
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lenkung und damit ein Beiseiteschaffen. Die StrK. hätte 
deshalb untersuchen müssen, ob die Angekl. die bei 
dieser Sachlage nicht fernliegende Möglichkeit einer Ge
fahr für die Bedarfsdeckung in ihren Vorsatz aufgenom
men und ob sie, da ih r Vorgehen ersichtlich auf eigen
nützigen Beweggründen beruhte, nicht auch böswillig 
im Sinne des § 1 Abs. 1 KWVO. gehandelt haben (vgl. 
hierzu RGSt. 74, 287, 289, 359, 366; RGUrt. 2 D 521/40 
v. 28. Nov. 1940 =  DJ. 1941, 163, C 130/40 v. 29. Nov. 
1940 =  DJ. 1941, 164).

2. Versuchter Betrug. '
Festgestellt sind die Täuschungshandlung der Angekl., 

ihr auf eine Vermögensverfügung des Getäuschten ge
richteter Vorsatz und ihre Absicht, sich einen rechts
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Das LG. 
nimmt an, daß es an dem weiteren Merkmal der Ver
mögensbeschädigung fehle. Die liefernden Firmen seien 
nicht geschädigt worden, weil sie den geforderten Preis 
voll erhalten hätten. Die übrigen Kunden dieser Firmen, 
die infolge der Täuschung hätten zurücktreten müssen, 
seien nicht in ihrem Vermögensbestande, sondern nur in 
einer Anwartschaft beeinträchtigt worden. Nach keiner 
dieser beiden Richtungen hätte aber ohne näheres Ein
gehen auf die Sachlage die Schädigung verneint werden 
dürfen.

a) Die Lieferfirmen hätten auch bei Erhalt des vollen 
Preises einen Vermögensschaden erleiden können, wenn 
sie im irrigen Glauben an die amtlich anerkannte wehr
wirtschaftliche Dringlichkeit der Lieferung Stoffe für sie 
verwendet hätten, für die sie nur beim N a c h w e i s  die
ser Voraussetzung selbst wieder Ersatz erlangen konn
ten. Diese Annahme lag bei den strengen Absatzbe
schränkungen für die verwendeten Stoffe, namentlich 
die Metalle, sehr nahe. Die an solchen schwer zu be
schaffenden Stoffen erlittene Einbuße konnte auch bei 
vollem geldlichen Ausgleich eine Verringerung des Ver
mögens bedeuten (RGSt. 74, 98, 99).

b) Auch die übrigen Kunden der Lieferfirmen hätten 
durch Verspätung oder Verhinderung ihrer Belieferung 
Schaden an ihrem Vermögen erleiden können. Soweit 
sie freilich selbst noch keine Bestellung gemacht oder 
nur eine unbestimmte Aussicht auf Erfüllung ihrer Be
stellung gehabt hätten, würde kein Vermögensschaden 
für sie eingetreten sein. Soweit sie aber zu den Liefer
firmen in einem vertraglichen Verhältnis standen, das 
mit Wahrscheinlichkeit die Belieferung erwarten ließ, 
würde d i ese  Anwartschaft schon einen Vermögenswert 
darstellen (RGSt. 73, 382, 384). Wenn endlich das LG. 
„em kongruentes Verhältnis zwischen dem den Angekl 
zugefallenen Vorteil und dem Schaden der Kunden der 
Lieferanten“  vermißt, so kann auch in dieser, nicht ohne 
weiteres verständlichen, Wendung ein Rechtsirrtum lie
gen. Jedenfalls braucht der erstrebte Vermögensvorteil 
nicht aus dem Vermögen des Geschädigten herzurühren; 
es genügt vielmehr, wenn Schaden und Vorteil zu der
selben Täuschung in ursächlicher Beziehung stehen 
(RGUrt. 1 D 22/1936 v. 18. Febr. 1936).

3. Unlauterer Wettbewerb.
Die StrK. verneint, daß der Versand der Photokopien 

eine Mitteilung bildete, die für einen größeren Personeii- 
kreis bestimme war. Hierin liegt möglicherweise ein Irr
tum über die Bedeutung dieses Rechtsbegriffs. Die in 
den Photokopien zum Ausdruck kommende Mitteilung 
sollte in ein und derselben, gleichbleibenden Erschei
nungsform unmittelbar verbreitet werden (vgl. RGSt. 64, 
247, 248). Sie sollte auch nicht nur an einen bestimmten 
Personenkreis gelangen, wurde vielmehr „allen möglichen 
gerade anfallenden“  Bestellungen und Mahnschreiben 
beigefügt. Die Zahl der Kopien war nicht so gering, 
daß sie gegen die Annahme eines größeren Personen
kreises spräche. Die Verbreitung unter einem größeren 
Kreis kann auch nach und nach geschehen (vgl. RGSt. 
40, 122, 129). Fraglich kann nur sein, ob die über den 
Anlaß oder den Zweck des Verkaufes gemachten un
wahren und zur Irreführung geeigneten Angaben auch 
in der Absicht verbreitet worden sind, „den Anschein 
eines besonders günstigen Angebots“  im Sinne von § 4 
UnlWG. hervorzurufen. Auch dieses Merkmal wird man 
jedoch hier möglicherweise bejahen können, weil das 
Gesetz auch das Angebot eines Käufers treffen w ill (vgl. 
KGJ. 51, 450, 453) und der Absatz der Erzeugnisse an

A„l
den Träger eines wehrwirtschaftlich dringlich^ Ztß.
träges für die liefernde Firma unter Umstan > ge- 
hinsichtlich der Beschaffung von Rohstoffen uno ^  m  
reitstellung von Arbeitskräften, günstiger vvar njclit 
Absatz an andere Kunden, die solche Auttras
hatten- .dnung4. Vergehen gegen die Warenverkehrsveron ĵf des

dem landgerichtlichen Urteil jedenfalls au* J  ¡in t  ’ 
mit Recht aneewendet worden ist. Sie veröl ^
-----------  -------- --- -  V / * .V W  J V. v* V » .  » —-

mit Recht angewendet worden ist. Sie * V ~..ng 
bei der Erteilung eines Auftrages zur Liefef“  gem ;
Zeugnissen aus Eisen und Stahl gegenüber U u- 
tragnehmer unrichtige Angaben hinsichtlich „  <l»e
Auftrages zu machen. Zuwiderhandlungen gj ® stra^u 
Verbot sind durch § 6 ausdrücklich unter An̂ en 
Schriften des 8 12 WarenverkVO. gestellt. J-* ervyeCK ■ 
haben dadurch, daß sie den Anschein sjCn ,£,
suchten, die Dringlichkeitsbescheinigung ,bez . -• A*a ■suuucn, uic wiiiigiiciiKcitsoescneinigung, ~ êi
die von ihnen gemachten Bestellungen, dies prMLe 
ferfirmen als wehrwirtschaftlich anerkann linricH 0 
keitsaufträge erscheinen lassen und dadur ____ ,
Angaben über die Art der Aufträge gemac • r  

(RG., 5. StrSen., Urt. v. 15. Mai 1941.

* , rs aus^l
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bestand vollständig regeln wolle und ejnzig^ pö
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heitsstrafe auch im § 401 b nur ^ d s t r # ,
für jeden Fall zwingend angedroht spr<-’für jeden Fall zwingend angeaio...- , 
und nunmehr muß. Für diese Ausle» 
Gründe: „ ml b

a) Daß die Strafdrohung des § 4
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p;r die Stei?pri?;d *1S ’ )iolSt s<-'hon daraus, daß die im § 401 
, i J ni rzi,e„hunS angetlrohten Nebenstrafen der 

s f""g  des w / .«  Wertersatzes auch bei strenger Aus- 
,«'!> treten or autes neben' die Gefängnisstrafe des

deMm ,fesê geberischer Grund dafür einzusehen, 
sollt unhctiu ?el  al1 zw>ngend vorgeschriebenen Geld- 
M  der d,e Tlrtankter Höhe derjenige Täter frei sein 
Kevc- des s ‘J;,1unter den besonderen Erschwerungs-Ä  8 1 1..............
^ s tra fe  !eser '
jeder ̂ dr, dalä̂  1:1 m6 VZollG. — spricht“ vielmehr durch
lief "'ehtunn- i.f,,1 , re?elung die erschwerten Fälle nach 
Die „,lte der fiel,? ,scl]ärfer bestrafen und nicht etwa 

• a nach s ,!£afe din besserstellen wollte als bi:
nach 

bisher. 
Geldstrafe würde

uinu Wa nach a ü r K " m besserstellen v 
t  der Geldst2/ /  StQB- zulässige G 

(ien V chon deshliu drol?.ung des § 396 RAbgO. in jedem 
"Ur,̂ "Vorschrift uzurücköleiben, weil sie auf einer blo- 
a"sseti Hilfe des « “ .oruht. Auch der Höhe nach würde.sie 

cj pu"Sen au ,r , c StGB, und nur unter dessen Vor
halt dp . "sowenia*6- *es.§ ^96 RAbgO. heranreichen. 
?edm:iRr)enige, der innerer Grund dafür gegeben,
^(Jiaii ^ °der ,L ,d!" Steuerhehlerei gewerbsmäßig, ban- 
8ei"solhder QefdsTrai  Sam be?eht> mit einer “  infolge des 
Würditri . ah der d -3, , ~  geringeren Höchststrafe bedroht 
N e n ifd  wird dK“ ckfal!ige nach § 404 RAbgO- An Straf
e t  z„ili hen und „ L i^ ^ t a l l  häufig hinter den besonders 
I 3t) HieU Nbleibeng tahr ‘Chen Begehungsarten des § 401 b

|?ehr 5 Abgo, der Urteilsbekanntmachung ist im
8a"gnis 8 ?b0 ^ ,, zngelassen, wenn auf Geldstrafe von 
L-°l b n[kLn"t wird d! r n e b e n G e l d s t r a f e  auf Ge- 
ün B . ! ,  auf Geldft' 6 fware deshalb, wenn im Falle des 
h^HässS abrlichste„ ¿a e erkannt werden durfte, gerade 
htuHenri,' Has wj "  Formen der Abgabenhinterziehung

unvereinbar m it dem gerade hier'MicfT6" Bedarf •-
allen Mitteln, auch dem der 

aik9"1 WnQ; hiernach bunS’ abschreckend zu wirken. 
"icßfr"ch T la"! zu p„den § 4*i} b RAbgO. durch ein Haf-
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2Ur,l’ .s0Weit m P i1*», aV8Seleßt hat, bedarf der Straf- 
Whf}.ei aueli au?11-keide Angeld, auf Gefängnis undta n  ^«theh n auch a „ r  oei° e A "g ekl. auf Gefängnis und 

ia l"> dai[br' lng. F)a *-e! " e Geldstrafe erkannt worden ist, 
daß“ Wär dle erkannter1* vö llig  ausgeschlossen werden 

““ Tn",’ Wem, Gefängnisstrafen anders ausge- 
eben aUc]. h das LG. bewußt gewesen wäre,

Ulf» rv..i ^Ul CHIP Oplrlotrafi» oi-lzttti rinn mniiln

.^r »"sii
Aufhe 

daß

>n da'tu aUch auch n..c ” 7” ‘- VJ- UC"UUI gewesen wäre, 
(-Rp., c „ die erkannt' eiJJe Geldstrafe erkennen mußte, 

HQ$t §H'Sen v , „  en Gefängnisstrafen aufzuheben. 
s  ‘ /5> 188.) ' 12‘ M ai 1941, 5 D 741/40.) [R.]
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;eit

§ 5 Al
1 8' 2n^annwG-! Gnadenerlaß für die 

GBl. I, 1549).
den auf Grund des Gnaden- 

1. Sept. 1939 erlassen sind, 
^erfallerklärung gemäß § 5 
erden.

diesl^dr Rerf,„u®s S 5 Abs. 2 genügt es, wenn die
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£  8er"äß § 5 Abs. 2 des GesWar 

also
; ,8o4 "echtskrfff 

l ^ rt- 'G > fa !, i0 kt- l 94oft 
dLnen Einsä

Im übrfg 

‘ skr!
B ° » ; vu‘ uen als w ert der vorr 
Url!?idz? ,21 000 MM für verfalle!

Z  "echtskrll- wurde die Rev. verworfe 
„?• Gkt. Hurch landgerichtlich..

Eenen Fi;. -,Wurden als Wert der vom
;Jles"s Ö r tO T  21 000 Ä Ä  fü r verfallen 

feo’d dePzoii0,"zwische,, L hat der Angeld, abermals 
V J R G uÄ -  Die h "  , st de" BeschwF. zur Wehr- 
G ^ r d ^ l . I  jr " "e r lasse J . P t s t r a f e n  sind daher auf 

arpSet, 549) e r ia c fcÜr dle Wehrmacht v. l.Sept. 
H C b das V e r lu 11' Dle Entscheidung der 

Sesetzt wer,, reP wegen der V e r f a l l 
en kann oder niedergeschla

gen ist, hat der Senat im ersten Sinne entschieden. Er 
vermag zwar in der Fassung des § 5 Abs. 1 des Gnaden
erlasses: „wenn keine höhere Strafe usw. zu e r w a r t e n  
ist“ , einen Grund für diese Auffassung, wie ihn S c h ä 
f e r s .  54/55 seines Kommentars zu dem entsprechenden 
§ 1 Abs. 2 des Ges. über die Gewährung von Straffrei
heit v. 30. April 1938 annimmt, nicht zu finden. Wenn im 
§ 5 des Gnadenerlasses die Einstellung anhängiger Straf
verfahren davon abhängig gemacht wird, daß keine 
höhere Strafe als die daselbst näher angegebenen Frei- 
heits- oder Geldstrafen zu erwarten sind, so spricht dies 
ebenso wie die entsprechende Fassung im § 2 des Gnaden
erlasses weder für noch gegen die Anwendung dieser 
Bestimmungen auf Nebenfolgen oder Nebenstrafen. Viel
mehr ist die Regelung bezüglich ihrer selbständig im 
§1 der AusfBest, zum Gnadenerlaß v. 1. Sept. 1939 (RGBl. 
1,1551) getroffen. Diese Bestimmungen haben daher der 
zu treffenden Entscheidung als Grundlage zu dienen.

Die V e r f  a 11 e r k 1 ä r u n g ist im § 1 Abs. 2 der 
Ausf Best, ebe ns o  wie die E i n z i e h u n g  v o m E r l a ß  
rechtskräftig erkannter Strafen (§§2 und 4 des Gnaden
erlasses) ausdrücklich a u s g e n o m m e n .  Hinsichtlich 
der N i e d e r s c h l a g u n g  ist nur die Bestimmung ge
troffen, daß das s e l b s t ä n d i g e  E i n z i e h u n g s v e r -  
f a h r e n  zulässig bleibt. Der Grund dafür, daß bezüglich 
der Verfallerklärung nicht dasselbe bestimmt ist, liegt 
nach der Auffassung des Senats lediglich darin, daß die 
StPO, ein s e l b s t ä n d i g e s  Verfahren für die Verfall
erklärung nicht kennt (RGSt. 68,404), nicht aber in sach
lichen Erwägungen. Den Vorschriften im § 1 Abs. 2 der 
AusfBest. entnimmt der Senat, daß der Gesetzgeber die 
Verfallerklärung ebenso wie die Einziehung grundsätz
lich aufrechterhalten wissen will. Dafür spricht auch die 
große innere Verwandtschaft beider Maßnahmen. Dieser 
erkennbare Wille des Gesetzgebers hat für die Lösung 
von Zweifelsfragen, denen die Fassung des Gesetzes 
Raum gibt, zur Richtschnur zu dienen. Da im vorl. Fall 
die Verfallerklärung ein selbständiges Verfahren nicht 
erfordert, vielmehr ein persönliches Verfahren nach 
rechtskräftiger Verurteilung zu Hauptstrafen nur noch 
wegen der Verfallerklärung anhängig ist, so bleibt 
dieses zulässig, ebenso wie die Einziehung in einem 
entsprechenden Falle bei sinngemäßer Auslegung des 
Gesetzes zulässig bleiben würde. Dieses Ergebnis wird 
gestützt durch die Erwägung, daß Straffreiheitsgesetze 
nicht ausdehnend auszulegen sind (vgl. RGSt. 72, 5, 6 
=  JW. 1938, 741 2).

Die Verfallerklärung ist auch nicht etwa deshalb nicht 
mehr möglich, weil kein Urteil mehr da ist, dessen Teil 
die nachfolgende Verfallerklärung bilden könnte. Nicht 
das Urteil als solches ist durch den Gnadenerlaß be- 
seitigt, sondern nur seine Vollstreckung.

Das Urteil gehört in das Strafregister und würde ge
gebenenfalls auch Rückfall begründen. Dabei ist nicht 
übersehen, daß die in Abs. 2 des S 1 der AusfBest. vom 
1. Sept. 1939 gleichfalls vom Erlaß ausgeschlossene Un- 
brauchbarmachüng in Abs. 3 daselbst nicht aufgeführt ist 
(anders § 1 Abs. 3 der AusfBest. v. 13. Sept. 1939 zum 
Gnadenerlaß für die Zivilbevölkerung [RGBl. 1,1760], vgl. 
auch § 1 Abs. 4 der 1. VO. zur Durchführung des Gesetzes 
über die Gewährung von Straffreiheit v. 30. April 1938 
[RGBl. I, 435]), obwohl das oben hinsichtlich der Verfall
erklärung erörterte prozessuale Hindernis hi^r nicht be
steht. Welcher Grund den Gesetzgeber zu solcher unter
schiedlichen Regelung veranlaßt hat, ist dem Senat nicht 
erkennbar.

II. Sachlich-rechtlich begegnet die von der Rev. be
kämpfte Verfallerklärung nach den vom LG. im an
gefochtenen und im Urt. v. 8. Jan. 1940 getroffenen tat
sächlichen Feststellungen keinen Bedenken.

Im ersten Urteil stellt das LG. fest, daß sich der 
BeschwF. von F. Geld zur Anlage von Rennwetten auf 
von ihm für aussichtsreich erachtete Pferde habe geben 
lassen. Die Abwicklung des Renngeschäfts sei in der 
Weise erfolgt, daß der frühere Mitangekl. B. im Auf
träge des meist im Auslande befindlichen BeschwF. auf 
Grund der von diesem durchgegebenen Pferdebennungen 
die Wetten für F. bei Buchmachern angelegt habe. Der 
durch die Wettanlagen erzielte Gewinn sei zwischen F 
und dem Angekl. V. vereinbarungsgemäß je zur Hälfte 
geteilt worden, während B. sein Entgelt von V. aus dem
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von diesem erzielten Gewinnanteil erhalten habe. Dem
entsprechend wird im angefochtenen Urteil die Fest
stellung wiederholt, daß F. „dem Angeld.“  die Summe, 
deren Wert für verfallen erklärt worden ist, zur Anlage 
auf Rennwetten gegeben habe. Aus diesen für das RevG. 
bindenden Feststellungen ergibt sich, daß die Wett
einsätze, mögen sie auch von B. in Empfang genommen 
worden sein, nach der Annahme des LG. fü r  R e c h 
n u n g  des BeschwF. gezahlt worden sind, daß w i r t 
s c h a f t l i c h  betrachtet d i e s e r ,  nicht aber B., der 
Empfänger der Einsätze war. Das genügt zur Anwendung 
des §5  Abs.2 RennwG. (vgl. RGSt. 68,113ff.).

(RG., 4. StrSen. v. 16. Mai 1941, 4 D 719/40.) [R.J 
*

9. RG. — § 8 VO. über die Einführung des deutschen 
Strafrechts in den eingegliederten Ostgebieten v. 6. Juni 
1940. Gewalttat ist jede strafbare Handlung, die unter An
wendung von Gewalt begangen wird. Die Frage, ob der 
Täter im Angriff oder in der Abwehr Gewalt ausübt, kann 
nur dann bedeutsam sein, wenn die Abwehr sich gegen un
berechtigte oder wenigstens vermeintlich unberechtigte An
griffe richtet.

1. Der Angekl. hat am 21,Okt. 1940 in Litzmannstadt 
einem in rechtmäßiger Ausübung seines Amtes begriffe
nen Polizeibeamten mit Gewalt "Widerstand geleistet. Er 
war angetrunken; seine Einsichts- und Willensfähigkeit 
war dadurch erheblich vermindert. Er hat sich gegenüber 
dem im Rahmen seiner amtlichen Befugnisse gegen ihn 
einschreitenden Beamten heftig gewehrt, wiederholt mit 
den Fäusten um sich geschlagen, mit den Füßen nach 
dem Beamten getreten, ihn dabei auch am Bein getroffen 
und ihm Kratzwunden an der Hand und an der Stirn 
beigebracht.

Das Sondergericht hat in dem festgestellten Sachver
halt nur eine in Tateinheit mit Widerstand gegen die 
Staatsgewalt begangene Körperverletzung gefunden und 
den Angekl. dementsprechend nach den §§ 223, 113, 73 
StGB, verurteilt.

Eine Verurteilung nach dem § 8 der VO. v. 6. Juni 1940 
hat es abgelehnt und dazu ausgeführt, aus der schweren 
Strafdrohung dieser VO. ergebe sich schon, daß unter 
„Gewalttat“  i. S. des §8 der VO. nur eine Tat von be
sonderer Schwere zu verstehen sei, durch die die Sicher
heit der deutschen Herrschaft in den eingegliederten Ost
gebieten gefährdet werde und zu deren Sühne in der 
Regel die Todesstrafe erforderlich sei. Eine solche Tat 
liege nicht vor. Der Angekl. habe sich seiner Festnahme 
widersetzt und dabei um sich geschlagen. Sein Verhalten 
sei ausschließlich und unmittelbar auf die Abwehr einer 
körperlich auf ihn einwirkenden Handlung des Polizei
beamten gerichtet gewesen, sei es auch, daß eine solche 
Handlung erst unmittelbar bevorgestanden habe. Es habe 
also kein selbständiges, über einen bloßen Widerstand 
hinausgehendes Vorgehen enthalten. Ein solches Verhalten 
könne weder nach dem Willen des Gesetzes noch nach 
dem Sprachgebrauch als „Gewalttat“  angesehen werden.

2. Die Nichtigkeitsbeschwerde des Oberreichsanwalts 
ist begründet.

Die VO. bietet keinen Anhalt für die Annahme des 
Sondergerichts, daß unter Gewalttat i. S. des § 8 der VO. 
nur eine Tat von besonderer Schwere zu verstehen sei, 
die die Sicherheit der deutschen Herrschaft in den ein- 
gegliederten Ostgebieten gefährde, und daß solche Hand
lungen,^ die nur auf eine Abwehr gerichtet seien und nicht 
über einen bloßen Widerstand hinausgingen, überhaupt 
nicht unter den Begriff der Gewalttat i. S. des § 8 der 
VO. fielen. Weder aus dem Sprachgebrauch noch aus 
dem Willen des Gesetzgebers können solche Einschrän
kungen entnommen werden; sie würden vielmehr beiden 
widersprechen.

Der Sprachgebrauch begreift unter Gewalttat jede 
strafbare Handlung, die unter Anwendung von Gewalt 
begangen wird (RG., BStS 2/39 v. 18. Dez. 1939 == DJ. 
1940, 69). Die Frage, ob der Täter im Angriff oder in 
der Abwehr Gewalt ausiibt, kann hiernach nur dann be
deutsam sein, wenn die Abwehr sich gegen unberechtigte 
oder wenigstens vermeintlich unberechtigte Angriffe rich
tet, dagegen nicht, wenn ein rechtmäßiges Eingreifen 
eines Trägers der öffentlichen Gewalt abgewehrt wird. 
Auch der Sinn der VO. erlaubt nicht die vom Sonder

[Deutsches Recht, Wo!

gericht angenommenen Einschränkungen. Daß sSrbder VO. sich nur gegen Taten von besonderer 1 der 
wende, wird durch seinen zweiten Absatz mü^ näei1̂  
ausdrücklich für minder schwere Fälle eine n p1jJrig'el1 
der Strafe bis auf einen Tag Gefängnis zuläßt, n 
stellt der §8 der VO. die zur Vertretung .r „ nen u<de‘ 
Staatshoheit in den Ostgebieten berufenen P£1S iche f ei’ 
erhöhten Schutz. Dieses Schutzes bedürfen s polirel' 
sonen, namentlich Wehrmachtsangehörige pJ*n j,ei de 
beamte, sogar ganz besonders dann, wenn «tn 
Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten gewaltsam 
stand entgegengesetzt wird. , iseS

3. Die Anwendung des Rechts auf den ;  femj . 
Sachverhalt ist demnach fehlerhaft. Infolge di S. A , 
ist das Urteil des Sondergerichts auch ungere jviög])?.. 
§ 34 der VO. v. 21. Febr. 1940, denn es liegt gae ^
keit sehr nahe, daß der Tatrichter bei zutret ^¡s g 
digung des Sachverhalts zu einem anderen [ ' j / llCh k® 
Ianut sein würde fRGSt. 74. 2611. Im SchulüSF^ ^langt sein würde (RGSt. 74, 261). Im ^ ‘"ilpncldL 
das Urteil des Sondergerichts von hier aus t>e eI1 
den, denn es enthält alle tatsächlichen Festst der Ae 
äußeren und zum inneren Tatbestand des t̂ik*™, 
v. 6. Juni 1940 und der §§ 223, 113 StGB. Da “  0 erhoD f 
auch bereits aus dem § 8 der VO. v. 6. J.ulAidigUr|£ „.ge
worden war, hat der Angekl. seine Vert ^ re tr  ® zn 
dem Sondergericht auch in dieser R ichtung^^r ne 
nen. Ober den Strafausspruch wird der l at 
entscheiden haben. 5$  i f f

(RG., 5. StrSen. v. 7. Juli 1941, C 222/41 1

** 10. RG. -  § 20 OberleitVO. v. 28.
358); § 281 Ziff. 11 ÖstStPO.; Versuch des ye | 940 (K 
§ 1 Abs. 1 Ziff. 2 VerbrReglStrVO. v. 6. APn uefl
1, 610) i. Verb. m. § 8 ÖstStG. vere*° (Jrfej

Im amtsgerichtlichen Verfahren . und 1 n das w.ci> 
Verfahren vor dem Einzelrichter beim Lu- werde7arres' 
mit Berufung aus dem Grunde angefocM Jagff.c vßI! 
das Gericht statt einer Strafe, an deren ® der We>‘ Lres 
treten kann, Jugendarrest verhängt hat jugeD 
der Möglichkeit, statt einer solchen ot ^ es,
zu verhängen, keinen Gebrauch gemacm eni®PL v'u 

Dein Grundgedanken des § 20 Oberlei /UZUlass(e/jff. d 
die Nichtigkeitsbeschwerde auch deshal . g 28* fl' 
der Erkenntnissenat des LG., ohne eine beg^^a®
ÖstStPO. rügbare Gesetzesverletzung c|jj aug 
Vorschriften über den Jugendarrest zu ¡#"
oder nicht angewandt hat. \notkd-

Der zur Zeit der Tat 15
1mg. m der von seinem .zum Weh^ ^
Bruder gepachteten Fleischliauerei -- aau~- 
einer größeren Fleischmenge an di g t a d 2lf ea 
reichen gesucht, daß er unter die an eil ö r. clikarl 
amt G. abgelieferten Fleischmarken * von Fl u
schnittene Teile der Stammabschnit s flU
mischte. .„hten ® V '

Der Angekl. ist deshalb des versu ^ in- 'ged®™- 
§ 1 Abs. 1 Z. 2 VerbrReglStrVO- »• unter deS j
schuldig erkannt und nach § f  dies. Stra'e vei'afl
nähme auf §11 Abs. 1 Z. 2 JOQ- * ^ oOBtefl ?81 
fängnisses in der Dauer von zw j es »dea
worden. h tic rked& a tfd^  „

Die Beschwerde macht den Nich 8 u auß tgl- 
Oo ActQtPn nrpiff-nd und bekami i q,

ie » rv ^ V̂ e i l e i i . ; i
(RGBL C  358),”  die "die Berufung g ^ e l r i ^ f  R ¡La] 
mit Ausnahme der Urteile gingen - jg m* .^fli ^fl 
einfachten Verfahren beseitigt «l  A  vof, ..erA Ö5' 
leitVO.), kann der Strafausspruch* A^tsbesc» £. 1* «jr 
gefällten Urteils nur mit Nie h g  ^  §5'■ fleA|ilei
zwar aus dem Nichtigkejtsgrun yberled anSe° 
StPO, oder aus dem durch die V° 20 ,e .
geführten Nichtigkeitsgrunde at « jlt.’W L
werden. . m genat f A

Das angef. Urteil ist von einem ^ eru rte f ̂  {l)^  
Nach §42 Abs.2 JGG. kann der v ve rtie r11 #

Z. 9 a ÖstStPO. geltend und

de, OberleitVO- “¿ Ä

1MÜU1 y r\us. ^ J •*—--- ... r die . p»'- 
aufschiebung des Ausspruchs uß ^  m it £je ■
heitsstrafe (§ 13 Abs. 1 östJGG-) bs \ c 
anfechten. Ebenso kann nach § 0
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£ aÄ & S nt?8; v: 23- > b 1920 (StGBI.Nr.373) 
teil1 ^dingten c* d| r ^ ‘¡¡schweigende Entscheidung über 
w ü es VernrteinfnachIaß zu&unsten oder zum W h -  
die t e  es sei dein" «  rr .T11* , B e ru fu n g  angefochten 
^efn^^oheidunfj- rfl ® Abs. 2)’ daß das Gericht durchHffn a i;l £> ÜuCr dpn hivli'nrrffMi Qtr'ifnAr.hfnß __.■"^idunrr r,u Vö j ^ Uö‘ v̂> UcllJ Utli5 'Jt-iiciiL ciLiren 
veril “ 's übersHir!*!6r ^ en bedingten Strafnachlaß seine 
! Ä > e c h ü f f i  v  (§,281 Z U  ÖstStPO.) oder die 
« fiA «  (§ 281 z  5 l Ä f l  des § 5 BedVerurtG. ver- 
^•3 ™ en Fall "i.f ^S tP O .). Es kann daher im gegen- 
aufsCh?ei5 11 östSHJnem- ci ie Voraussetzungen des § 281 
»oeftbung des a n ic it v°rliegen, weder die Nicht- 
«Üt Ä . Nicht?ewsuSSprUcIls über die verwirkte Strafe 

h,. .cbtigkeitshf>9i riII1)? des bedingten Strafnachlasses 
recht®̂ ichtanwp ,chwerde bekämpft werden.
§ 20 pA s  § 54n« t^ß' ,des außerordentlichen Milderungs- 
nach o , rleitVo ' kann den Nichtigkeitsgrund des 
r iih ^  ' AKo n vorliegenden Fall nirhf hiirfanK-gs- M ; ‘“ S. 2 StA ,V0,r,i5Sendei1 Fall nicht bilden, weil 
Rechts Ün,(1 CTmwanHiüpVO' die dort angeführten Milde
rnden’ darunte oiungsvorschriften des österreichischen 
der 0’s t> n  die s w dCS § 54.StG., keine Anwendung 
Schrift la'ark anzn«,/ '? nacb eincr in den Rcichsgaucn 
!f"- Zu betnesserT^1* enden reichsrechtlichen Straf vor- 

1 Oefätnr.. ■ Ist- Ebensowenig kann die Verhän-^itsbeloi! Qefänl,d 0 St' Ebensowenig kann die Verhän- 
?Mnpv(Jnverde f nn.L an. Stelle von Arrest mit Nichtig- 
n ngnis nri »en» i5ei?cht®n werden, weil nach § 3 Abs 1 
Ustttiark der Haft de  ̂ Strafvorschrift Zuchthaus, Ge- 

v *Uf dieSe c*ge,drobt ist, in den Reichsgauen der
sicb die N f  3 en zu erkenneu ist- 

;,"r|iän[rt ?rstgericht bgkeiHbeschwerde dagegen richtet, 
2» Porm^at. statt aueflnre zweimonatige Gefängnisstrafe 
bekr> e n  1 -T ^ o c heilI U?.endarresi  in_einer * * « r  bei- 
^  ^  ö s Ä st 1

(v

! erh

70rin„ F'ffendarrcst in einer seiner bei- 
Drcrc.+,lend c.arzer oder Dauerarrest — zu

desi, 9stStPo ,^ePrüft werden, ob im Gcltungs- 
SQnacl1 la n ab mit N,v?!- VrtciI eines landgerichtlichen 
- nti.ern Weil d ‘c|itigkeitsbeschwerde angefochtenauf'“ ’ . weil da* £  g • , sbeschwerde angefochten 
s ta rre s t! ei<m strafe ° f ncllt nicht auf Jugendarrest, 
ah n|er A ^ eten karm rper,Kannt hat> an deren Stelle Ju- 
straf̂ rsatzfrrrBe.?t oder Ar? C t Sira-fe sowie Gefängnis, Haft, 
Straffe)» odereiHeitsstrafe f Se-1 es aIs HauPtstrafe oder 
* * £  .iugeL deshalb, wP!f,U.r. „ ei n,e uneinbringliche Geld-

, ’ ,°der 
• .luge;

J?4
61e« E 
1 ln d<

irif*V- I94n ÄS m und V m s u c S f  aucimicnt 
te« fürU ,dtGlii d i i l , der Ersten DurchfVO. vom f1lp n * . > 1541) aiifrrpcfplHnti Q ™ ,

rin uaib uu'-Humiiynuie ujciu-
dn .in derd?,rrest ’ verh- u™£ckehrt statt einer solchen 
Js?kt 1940 rn°- zur Fhr " gt worden ist. Darüber ist 

in dp nen i !  (^GBl j iqo??nzung des Jugendstrafrechts 
N L in.denrĈ b r u n n s ^ ” ^ch in einer der dazu bisher

•nu;
eetnff entiTa|t5ie ReichU!541^ , aufgestellten Sondervor- S nch C n- Hie S aue der Ostmark eine ßestim- 
(§ i 1 JugChi Schrif te n p i» ort muß daher aus den all- 
1, uAbs, j adarrest • . ^Wonnen werden.
S 8kI|); d o ^  § 2 D u rÖ h fv^m ilte l, aber keine Strafe 
Sh,„ Priirtv ch vB̂ rit nrchfvo. v. 28. Nov. 1940 fRGBI.SPrÛL
»Uf ?
auf

'Üch. daR vcrtri UnCi r yO- v' 28‘ Nov. 1940 fRGBI. 
9 « [auf /¿ »ach  § 10 N r.3 dieser VO. der 
'ai QefeStrafe ^ 8 0dArti si, erkannt wird, den Aus-Si* Jü"‘“  Gehi„t° trafe ökn ‘^ st, ereannt wird, den Aus- 

M ^ d a t J S  des l3§m760RZ- 3 östStPO.). Damit wird 
S f e gRich^st erkannt zf.ß̂ echts der Ausspruch, daß 
ä C  Wie dp^Rilt und r7prd’ >,dera Ausspruch über die 
gV i, r,cbtlic? r Strafau denselben Rechtsmitteln unter- 
'v ( ,Hiil0r del’1 Verfahren UCĥ  P araus folgt, daß im 
- e'l a,'„m EinzelrirPt Uli d im vereinfachtem Ver- 

m Grnn!]„ beim LG. das Urteil mit
angefochten werden kann,Ii,“ es 1 trert statt P l a"geiocnten werd 

hafedclarVDn der”  »fann, ruti"PSi raie’ an deren Stelle Ju- 
y, Mög,ichf e ndarrest verhängt hat oder

»hi39 (RQR,nachV erba«gen V / - att ei2 er, solchen' strafe 
I, L l en §§ i 7 H q ‘T n Oebrauch gemacht 

K S C S )  kann !,’ 18 HberleitVO.SeZ V ® richtii3  kann der a ÜberIe>tVO. v. 28. Febr. 
k^bränk cben u ‘ r i .r  Ausspruch über die Strafe

N ^ U e ” e d e r ^  m>t Beruf! ve,reinfachten Verfahren 
^  S,rafaim, Urtei| „ ; funLrr bekämpft werden. Da- 

® Uiir Ussrirn»  ̂ __lne? landgerichtlichen Senats
:igkTif!ue s,cbon oben ausgeführt 
^pmtsbesebwerde aus den Nich- 
.. ^  ÖstStPO rtrioi" riae Q Oil’S 6« v

! ^ t * J v* 9o 7  i i  'v^ u'- au* uc“  iNicn- 
ä ln T,8;  pebr. iqoq11 ÖstStPO. oder des § 20 

S Ä * "  zur E n « ™ .  1, 358) angefoch- 
% . Strd des sP'UcIi kei St Cldun^  stehenden Falle 

aHstlafe I  § ,281 2 i i  A anogel an> der den Nich- 
im R lm0StS,tP 0 ' biIden bannte; 

n' Her Ninhl™fn des gesetzlichen Straf- 
mhtigkeitsgrund des § 20 Über-

leitVO. ist nach dem Wortlaute dieser Vorschrift nur ge
geben, wenn das Gericht das außerordentliche Milde
rungs- oder Strafumwandlungsrecht (88 54, 55, 260, 261 
266 StG.; § 265 a ÖstStPO.; Art. VI StPNov. 1918) zu 
Unrecht angewandt oder nicht angewandt hat. Bei der 
Erlassung dieser dem Strafensystem des österreichischem 
Strafrechts angepaßten Vorschrift wurde nicht berück- 
sichtigt, daß auch reichsrechtliche Straf Vorschriften in den 
Reichsgauen-der Ostmark anzuwenden sind. Dem §20 
ÜberleitVO., der im Verfahren vor den Erkenntnissenaten 
die in diesem Verfahren abgeschaffte Berufung gegen den 
Strafausspruch zu ersetzen hat, liegt aber offensichtlich 
der Gedanke zugrunde, daß jedes — nicht nach § 281 
Z. 11 ÖstStPO. rügbare — Abgehen von dem gesetzlichen 
Strafsatz auf Grund einer Vorschrift, die eine Milderung 
oder Umwandlung der vom Gesetz angedrohten Strafe 
gestattet, mit Nichtigkeitsbeschwerde anfechtbar sein soll, 
wenn die Milderungs- oder Umwandlungsvorschrift zu 
Unrecht angewandt worden ist, und daß der Strafaus- 
spruch ebenso auch umgekehrt mit Nichtigkeitsbeschwerde 
angefochten werden kann, wenn der gesetzliche Strafsatz 
angewandt wurde, obwohl das nach den Vorschriften 
über die Milderung oder Umwandlung der Strafe nicht 
hatte geschehen sollen (RGSt. 74, 114 [119]). Diesem 
Grundgedanken des § 20 ÜberleitVO. entspricht es, die 
Nichtigkeitsbeschwerde auch deshalb zuzulassen, weil der 
Erkenntnissenat des LG., ohne eine nach § 281 Z. 11 
ÖstStPO. riigbare Gesetzesverletzung zu begehen, die 
Vorschriften über den Jugendarrest zu Unrecht ange
wandt oder nicht angewandt hat. Denn hier handelt es 
sich nicht bloß um eine Umwandlung der im Gesetz an
gedrohten Strafe in eine Strafe anderer Art, sondern so
gar um die Ersetzung der Strafe durch ein Zuchtmittel 
das überhaupt nicht als Strafe i. S. des StG. zu werten ist.

Gegen die entsprechende Anwendung des § 20 Überleit- 
VO. in diesen Fällen könnte eingewendet werden, daß 
in anderen nicht weniger wichtigen Fällen der im U r
teil eines Senats enthaltene Strafausspruch seit der Be
seitigung der Berufung durch die ÜberleitVO. unanfecht
bar sei. Es ist zwar richtig, daß es seither gegen die 
Aufschiebung oder Nichtaufschiebung des Ausspruchs 
über die verwirkte Geld- oder Freiheitsstrafe nach § 13 
ÖstJGG. und — soweit nicht der Nichtigkeitsgrund des 
§ 281 Z. 3 oder 11 ÖstStPO. vorliegt — auch gegen die 
Gewährung oder Versagung des bedingten Strafnach
lasses nach § 1 des Ges. über die bedingte Verurteilung 
kein ordentliches Rechtsmittel gibt. In diesen Fällen steht 
aber einer entsprechenden Anwendung des § 20 Überleit
VO. der ausdrückliche Gesetzesbefehl enigegen, daß ge
gen Entscheidungen dieser Art die Berufung, das Rechts
mittel, mit dem sie früher angefochten werden konnten, 
nicht mehr stattfindet, daß sie also unanfechtbar sein 
sollen, soweit sie bisher mit Berufung angefochten 
werden konnten. Beim Jugendarrest steht der entsprechen
den Anwendung des § 20 ÜberleitVO. ein solches Hinder
nis nicht entgegen. Es findet sich keine Bestimmung, die 
entnehmen ließe, daß der Gesetzgeber das RG. von der 
Prüfung, ob vom Jugendarrest zu Unrecht Gebrauch oder 
kein Gebrauch gemacht worden ist, trotz der großen Be- 
deutung dieser Frage habe ausschließen wollen.

Die Anfechtung des Strafausspruchs aus dem Grunde, 
weil der Senat eines LG. zu Unrecht nicht auf Jugend
arrest erkannt hat, muß sonach als zulässig angesehen 
werden. Sie findet aber ihre Grundlage nicht — wie die 
Beschwerde meint — im §281 Z.9c ÖstStPO., wonach 
nur die unrichtige Lösung der Frage, ob die nach dem 
Gesetz erforderliche Anklage fehlt, einen Nichtigkeits
grund bildet, sondern in dem entsprechend anzuwenden
den § 20 ÜberleitVO.

Das Erstgericht hat die Nichtanwendung des Jugend
arrestes damit begründet, daß die Schwere und Gemein
gefährlichkeit der Tat die Anwendung dieses Zuchtmittels 
ausschlössen. Durch die Schwere und Verwerflichkeit 
der Tat wird die Anwendung des Jugendarrestes aber nur 
dann ausgeschlossen, wenn diese Umstände im Zusam
menhalt mit den übrigen Strafzumessungsgründen eine 
längere Freiheitsstrafe erfordern. Daß diese Voraus
setzung im vorliegenden Fall nicht zutrifft, hat das Erst- 
gericht selbst dadurch anerkannt, daß es eine Gefängnis
strafe in der Dauer von bloß zwei Monaten für aus-
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reichend befunden hat. Nach Punkt 1 der AusfVO. des 
RJM. v. 6. Nov. 1940: DJ. 1940, 1243 kann der Richter 
davon ausgehen, daß der Vollzug des Jugendarrests so 
gestaltet wird, daß ein Monat Jugendarrest an Empfind
lichkeit hinter drei Monaten Jugendgefängnis jedenfalls 
nicht zurücksteht; es ist daher in Fällen, "die bisher mit 
Gefängnis bis zu drei Monaten geahndet wurden, regel
mäßig Jugendarrest zu verhängen. Ob im vorliegenden 
Fall bei Berücksichtigung aller in Betracht kommenden 
Umstände eine Ausnahme von dieser Regel geboten ist, 
hat das Erstgericht nicht untersucht. Insbesondere hat es 
sich nicht mit der Persönlichkeit des voll geständigen, un
bescholtenen Angekl. befaßt, der zur Zeit der Tat erst 
15 Jahre alt war. Es hätte insbesondere prüfen müssen, 
ob die Tat auf eine schlechte Anlage oder auf eine ge
meinschaftswidrige Gesinnung des Angekl. zurückzufüh
ren ist, in welchen Fällen eine strenge Strafe geboten 
wäre, oder ob der Angekl. ein gut veranlagter Junge ist, 
der die Tat in jugendlicher Unbesonnenheit begangen 
hat, ohne sich ihrer verderblichen Folgen für die Volks
gemeinschaft bewußt gewesen zu sein. Letzterenfalls 
wäre auf Jugendarrest zu erkennen, der dem Angekl. die 
entehrende Wirkung der Freiheitsstrafe erspart, ihm aber 
durch die Strenge des Vollzugs seine Pflichten gegenüber 
der Volksgemeinschaft eindringlich zum Bewußtsein 
bringt und dadurch wirksame Hemmungen gegen weitere 
Verfehlungen schafft.

(RG., 6. StrSen. v. 16. Mai 1941, 6 D 152/41.) [He.]
*

RG- — §§ 101, 174 II c ÖstStG. Das Beiseiteschaffen 
von Postgut und die Entwendung seines Inhalts durch 
Postbeamte ist nicht als Mißbrauch der Amtsgewalt, son
dern — soweit die sonstigen Voraussetzungen des § 174 II c 
ÖstStG. voriiegen — als Diebstahl anzusehen.

Der Angekl. hat als durch Handschlag verpflichteter 
Postfacharbeiter beim Postamte 146 in Wien bei der Ver
sackung von Postpaketen nach und nach 20 Pakete (Feld
postsendungen, Kriegsgefangenensendungen, gewöhnliche 
Päckchen, gewöhnliche Pakete und Mischsendungen) auf 
die Seite geschafft und davon, wenn die übrigen Beamten 
des Postamtes dasselbe nach Dienstschluß verließen, die 
Umhüllungen abgerissen; den ihm wertvoll erscheinenden 
Inhalt hat er nach Hause getragen, während er den übrigen 
Inhalt und die Umhüllungen in Säcken versteckte, die am 
Postamt zur Sammlung von Altpapier dienten.

Der österreichische Oberste Gerichtshof hat in der letzten 
Zeit seines Bestandes solche Verfehlungen von Postbeam
ten stets als Verbrechen des Mißbrauchs der Amtsgewalt 
nach § 101 StG. beurteilt, weil die Pakete Gegenstand von 
Amtshandlungen der Postverwaltung seien und der Post
beamte seine Stellung als Organ der Postverwaltung miß
brauche, wenn er den ihm durch diese Stellung ermög
lichten Zutritt zur Aneignung von Paketen benütze. In 
älteren Entscheidungen dagegen hat der österreichische 
Oberste Gerichtshof den Standpunkt vertreten, daß in sol
chen Fällen Diebstahl, nicht aber Mißbrauch der Amts
gewalt vorliege; denn der Postbeamte mache hier von 
seiner Amtsgewalt überhaupt keinen Gebrauch, eigne sich 
daher die Pakete nicht im Wege des Mißbrauchs der Amts
gewalt an; die Tat des Postbeamten unterscheide sich von 
dem Diebstahl der Postpakete durch einen Nichtbeamten 
nur dadurch, daß der Postbeamte in einem durch sein Amt 
bewirkten besonders günstigen Gelegenheitsverhältnisse 
stehe.

Der erk. Sen. schließt sich dieser—  vom österreichischen 
Obersten Gerichtshof früher vertretenen —  Auffassung an. 
Nicht jede von einem Beamten (i. S. des § 101 Abs. 2 StG.) 
in Schädigungsabsicht begangene Verletzung seiner Dienst
pflichten bildet das mit schwerer Strafe bedrohte Ver
brechen des Mißbrauchs der Amtsgewalt nach § 101 StG., 
sondern nur ein in Schädigungsabsicht vorgenommener 
„Mißbrauch der einem Beamten anvertrauten Gewalt“ . 
Unter der „Gewalt“  ist die Staatsgewalt zu verstehen, die 
der Beamte nach seinem amtlichen Wirkungskreise als 
Organ des Staates auszuüben berufen ist. Ob die Meinung 
zutrifft, daß unter der „Gewalt“  auch die einem Beamten 
zustehende Ermächtigung zu verstehen sei, den Staat im 
bürgerlich-rechtlichen Verkehr zu vertreten, kann uner- 
örtert bleiben. Denn der Angekl. hat dadurch, daß er Post-
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Sendungen nicht in die zu ihrer Beförderung ’¿er ei" 
Säcke eingelegt, sondern sich angeeignet hat, w 
von ihm auszuübendes Hoheitsrecht des Staates ¡fl
noch auf andere A rt als Staatsorgan Rechtshändig ®uf N 
Namen des Staates vorgenommen; er hat vielten Ja' 
der Verrichtung einer ihm obliegenden Arbeit a*vsfp f® 
durch gebotene Gelegenheit zur Verübung von V ,fir W

si<benutzt. Da diese Diebstähle in Räumlichkeiten 
an beförderten Sachen vorgenommen wurden, w 
nach § 174 II c StG. das Verbrechen des Diebsfn s(eige 
falls der Wert der gestohlenen Sachen 25 S 
sollte. iß]

(RG„ 6. StrSen. v. 27. Juni 1941, 6 D 198/41.)

** 12. RG. — § 171 ÖstStG. Die widerrech,.— or0tn‘»- -m 
von Brotmarken ist als Diebstahl zu bestrafen- v al)cli1 
sind als Sachen i. S. des StG. anzusehen, w s0nd"rli.j, 
Vermögenswert nicht in ihrem Eigenwert heg ’ ¡¡pff si> 
den rechtlichen Beziehungen, die mit ihnen ve u V

d?
frei-Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanv j 

kämpft das Urteil des LG., weil es den „  llfjmarken 
Anklage des Diebstahls von 350 bis 400 cfis
gesprochen hat. Die Beschwerde hat Erfolg- freispr“ je 

Das Erstgericht führt zur Begründung de ^  fm ^ 
aus, Diebstahl setze voraus, daß der Tate aus V et 
bewegliche Sache um seines Vorteils wl pfefit- 
anderen Besitz ohne dessen Einwilligung e grottf1" v,0n 
Vorteil könne nur ein Vermögensvorteil sei ■ ßezj-wjjir 
stellten lediglich eine Art Legitimation z pje *ef0 '  
Brot dar, besäßen jedoch keinen Eigenwe % ¿¡e 'Vji- 
mungen über den Diebstahl seien daher “ anvvenpjClr 
rechtliche Aneignung von Brotmarken ^ l n \ ve r ^ t n be"

TluDieser Auffassung kann nicht beigetrete "frefnâ e i' 
tig ist allerdings, daß die Aneignung e_in ireah^eLsi^' 
weglichen Sache nur dann als Diebstahl e v ^  
den kann, wenn die Sache einen Vermog S ^ L  ^  
Dieser wird in der Regel der Eigenwert ^  V1’
Anders verhält es sich jedoch dann, wenrprf- hat e 
keinen oder einen ganz geringen Eigenw 
terer Wert innewohnt. Der Wert ;einert fSäcl
sich nämlich nach der Gesamtheit ^}rer

tf"“
81«

rechtlichen Beziehungen und hach der 5 gell . Ö 
danach im Wirtschaftsleben findet. 50 ^  bloß if j 6» 
können einer Sache ohne Rücksicht aur 
brauchs- oder Nutzungswert einen den ginc Uf, f£d\,
lieh überschreitenden Sachwert verleihen- £ 
wertbestimmende Wirkung kann insbesc ^  Sa 
liehen Beziehungen z u k o m m e n , ^  „eg^ifl
knüpft smd (RGSt. 40, 10, 13; 51, -11 p 1 v OUIU [l\VJOli TV/J 1U) } ’ .. ItlCfCD ** ,.1

Wird von diesen rechtlichen Erwagnnßß^fliar »- -j 
so ergibt sich, daß der Angekl. di ett 
seines Vorteils willen“  an sich 
Er gibt zu, daß er die Marken eutwen ^  ßr 
seines Urlaubs Brotmarken zum AnK . ÄngeKvyeiI $8 
sitzen. In der Hauptverhandlung hat nmen> h3be’ 
er habe die Brotmarken deshalb £V (J.egebeD ef  
Frau IL nur einige Fleischmarken m » °
für 14 Tage nicht ausgereicht hätten. in^

Die gewinnsüchtige Absicht konn 0 P- p (/d- 
neint werden, als der Angekl. von r  c “, r di? fl 
nicht alle ihm oehührenden Brotmar

für

ken,-ot in ¡ t fß

nicht alle ihm ' gebührenden 
zeit erhalten und er sich nur so 
eignet hätte, als ihm für diese £ * U1 
jedoch der Angekl. mehr Brotmar . 
tatsächliche Möglichkeit gewinnen, eplicb ¿¡g 
ren als der ihm in der Kriegszeit g »
Menge zu erlangen, so wollte er *  i.teil sßn <- V 
Aneignung der Brotmarken zum N , e;l(C $
erreichen t  .Afisbet r a f ŝ fV

Für die Berechnung des Scftad ’ jgjd^T ¡¡f,
nicht der Vorteil des Amgekl. e n t ejSter ? eißjüeßjL
Nachteil, den der bestohlene ̂ Back g|.0firiai'k j er ..«i
für diesen haben die abgelieferten ' jilacj* 
Psmipra/ert iih erst ei PC 11 dcTl SilCu  ̂ .„utetPapierwert übersteigenden l Sa Fp f e i l t e t  s’ ie t eiLarl 
der von ihm abgelieferten Marken g. züg^n 
des Mehl es, die ihm zm Verarl . n)fllerw vjc 
Werden ihm ordnungsmäßig ztig nichtJ  uiii
widerrechtiich entzogen, vermafi . niüß" ’ 
marken abzuliefern, als er ablieie

d>A
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&  gebühiendenl ,k l'" d''"k' ei' die ¡¡im vorechrifts-
sat*:? von Brntm , tmcnSe m  verkaufen. Durch den 
de' ®üglich|teit l ,^?rk,en verringert sich daher die Um
teil rvCkermeisfrrod dami,t . der Verdienst (der Gewinn) 
Frao?lese Gewinm er. erIeidet so einen Vermögensnach- 
V»ie von P,Jelnvc rr)ngm ing wird daher auch für die

•an- Uewim, öü einen vermogensn
Veal  v,°n Bedenf I ernn?emn? wird daher auch für 

mrechen des rv ni? ,sein> °h eine Übertretung oder
wQ., 6. StrSenebotahIs vorIieSt-

ein

en' V. 22. April 1941, 6 D 500/40.) [R.]

Zivilrecht □
ligj*.; OLG " T 1' und Pachtrecht

der rein|tpi,BGo VE.S isi ein Erfordernis der Bil- 
d’e Ehegatte a” ^heidung, daß der allein schuldig
'Venn i®,ner Par(p: n dle bisher gemeinsame Ehewohnung, 
’i?,ra?htS°n,iere sitfi;Üi!m^,le,ei’ ver,äßE Das gilt erst recht, 
fl*e Woi erscheinpnThe BelanSe sein weiteres Verbleiben 
''dien h 'nu,nS auf p,'ass?n-,Die Tatsache, daß die Parteien 
r* dieSp ̂ Suchen WniiUnd eines gemeinsamen Iebcnsläng- 
Ä C  Ergebnis. jrinangsrechfs innehatten, ändert nichts 
t.r die ?5.escEiedenenn r ,escm Ealle iedoch kann dem allein 
^ egatW “ntersanf”« gaite" das Wohnungsrecht nur 
\  hip pa û,s*eht. f )  Werden, während der es dem anderen

¡¡/des Reinhard -n Anwesen ihrer Kinder Rosa, 
If.dglich ? ln.Ungsrerhtln i d'’ Sch.-Platz I 7, e‘n lebensläng- 
]Ä r n  gp®Slchert i s t i v 33 dllrch Eintrag im Grundbuch 
J 4 aus f lnSeräumV  , «es Recht wurde ihnen von den 
stVinein e2?der H i n d S diese das .Anwesen im Jahre 
Ä  n '* r°hnraumd erwarhen. Die Wohnung besteht ‘'Hebe *vaitm von m nm n,;;n„ * __

;sen s r u‘n mit T" Von fü 9m Größe, einem 6 qm
uichttige bewnßlek tl'ertem Fußboden und einer 
»  V o rh ^ ° hnbare Räume sind in dem'Ch l~nt vorh

! p]e Ehe i lnung ,fürn/i Die genannten Räume dienen
ihi4:,°kt io i r ParteLde-ni n5unj,ähri8fen Sohn Reinhard. 

eden aiK< . „ c? .lst durch rechtskräftiges Urteil

in 
Räume

An
dienen

5»ch

> - l v

C ^ v o l^ b ra u c h 6'« 1.. machen noch von dem Woh- 
¿ W ' f i  schlaf hKend dCr BekL in dCm &r0ßei1 
da f n Rani8 ^ o h n -1*), bcenJitzt die KI. zusammen mit 

rvn zwh? i sie schlaf? S<rbla/ raum den kleinen, 6 qm 
! ln+Si Beh dort 1 Î l lt  dem Sohn *n einem Bett, 

3at. beant,.,°rt fernen Platz hat.

urtei 
• her

tnV.uaß sie t? L °" l Cln unnaitDarer unerträg-
h'^fe'v rrCke dem Bek?tz7der Scheidung in der engen 
/abe. vern.3 .? ero-eK„.. '• zusammen wohne. Der ReM

Bekl. ab 24. Okt. 1940 nicht

sftFü«:
?tra?> f

?ü vctn^M  Wohnung zu benutzen, 
d an Sj„  | eden, die Wohnung sofort

? S ta > eHC S e W i e b e n
sUtijnr daß ’ ,es sei ein uni

zu

unhaltbarer unerträg-

Ä  Der Bekl.
^rtrs^h b 'Vörden ?d ^ei scllon zu einer Gefängnis- 
I%o?Slich«ac.f> der <aJI’_.'Yeif er sie schwer mißhandelt

fortgesetzt inK ^ t ^ Ä “»Khabe er sie ..........
(S  beschädiatgt’ bedrohE Türschlösser ab-
H^ns ^eU i i  ? en- Es JeheUnd Gegenstände unberech-
C  ^ ¿ lte‘i Jn? kIeinfnhL ar!}Ch ? cht an’ daß sie mit
di!Ser Ai?)? ¡U e?ld gesundf,11-/0 des zementierten Fuß- 

BeÄ'fesehädlichen. Raum hausen 
^  Bn,u4  P sei nur rl3i afe? müsse- Die Beseitigung
n ^ ^ h a t  b?6- Ch mögIich- daß der Bekb
^h^du^dich^äumun^’ d̂ e R'age abzuweisen, für den 
S & h S  för d? E''mesfenei?ri eiit werdc- eilicn Betrag 

’ h tirf^ erzic i.i 4esfzusetzen, den die KI. als 
<h V r hat?m Ä  aUf das Wohnungsrecht zu 

'»aurtfr v0a AbredegÄ ene Räumungsfristzu s rih h^0tl ihr ^ Qe gesteht, die Ki heHmf,+ „n,iSS?
-40h »Oh •, Räumüngsfrist zu

b’ aiii" Lc? ^at ep rbr geschnrfS?  *’ die Kb bedroht und 
{' ^  n W ,ha t^  bestrftien i1dertea Weise belästigt j 

aa -etl Bei.i ’ dcm 1 runk ergeben zu «pi
Ho ' " t-' ”  tlsc ociasilgt ZU

Bekl '» „ A fa n k  ergeben zu sein. 
Kl. her„ rude‘It, die Wohnung zu 

i AnwVi?ü?ei,en- und ihm eine 
?ltl tH äalef0ciitist im We«e2ir9f4 bewilligt. 

raßli ider D n,en Urteil •1?,cben unbegründet.
C 'er Ki^ E  die WoU* °  ne Rodenkcn darin zu 

S aild zwieeininun,g raumen muß, damit 
en den Parteien hergcstellt

die

und der mit der Scheidung verfolgte Zweck, die Gemein
schaft zwischen den Parteien völlig auch äußerlich zu 
osen, erreicht werden kann. Die tatsächlichen Feststel- 
tmgeu des LG. über die Art und die Einrichtung der 

Wohnung und über das in dem Scheidungsstreit offen 
gelegte Verhalten des Bekl., die zu dem Ergebnis führen, 
daß ein Zusammenwohnen der Parteien in den engen, 
nur für eine Haushaltung ausreichenden Räumen ohne die 
Gefahr ständiger aufreibender Zusammenstöße und Rei
bungen nicht möglich sei, sind auch durch die Ausfüh
rungen der Berufungsbegründung nicht erschüttert. Sie 
lassen auch keinen Irrtum erkennen. Sie können daher 
der Entscheidung zugrunde gelegt werden.

Nachdem die Ehe der Parteien aus alleinigem Ver- 
schulden des Bekl. geschieden ist, ist es ein Erfordernis 
der Billigkeit und der reinlichen Scheidung auch der äuße- 
ren Lebensverhältnisse der Parteien, daß der Bekl. die 
Wohnung, die nur einer Partei Raum läßt und nicht ver
teilt werden kann, verläßt. Er hat durch sein schuldhaftes 
Verhalten die Ehe zerrüttet und damit ein weiteres Zu- 
sammenleben mit der Kl. unter einem Dach unerträglich 
und dem natürlichen Empfinden widersprechend gemacht. 
Laßt es sich schon im allgemeinen sittlich nicht recht- 
fertigen, geschiedene Eheleute in einer engen unteilbaren 
Wohnung zusammenzuhalten, so kommt hier noch hinzu 
daß die Anwesenheit des Bekl. in der Wohnung ange
sichts seiner im Scheidungsstreit festgestellten Trunksucht 
und Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe wegen schwe
rer Mißhandlung der Kl. eine über das gewöhnliche Maß 
hinausgehende, besonders starke Beunruhigung der KI. 
bedeutet. Außerdem erfordern auch die gesundheitlichen 
und sittlichen Belange, daß die KI. nicht weiter mit ihrem 
Sohn m dem kleinen, kalten Raum hausen und in e i nem 
Bett schlafen muß, auch aus diesem Grunde ist es ge
boten und billig, daß der Bekl. der Ki. und dem Kinde 
I latz _ macht. M it Recht weist der Vorderrichter darauf
hin, daß hier nach gesunder Volksanschauung angesichts 
der gesamten Umstände die Kl. den besser begründeten 
Anspruch auf Alleinbenutzung der Wohnung hat. Der 
Bekl. hat demnach das Recht verloren, weiterhin neben 
seiner geschiedenen Frau in der Wohnung zu bleiben 
Sein hartnäckiges Verbleiben in der Wohnung ist unzu
lässige Rechtsausübung. Es verstößt gegen den das ganze 
Rechts- und Gemeinschaftsleben beherrschenden Grund
satz, daß jeder in Ausübung seiner Rechte so zu handeln 

. hat, wie es Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Ver
kehrssitte, das sind die Belange der Gemeinschaft, er
fordern. Dieser, aus den §§ 242, 157 BGB. abgeleitete 
Grundsatz g ilt nicht nur für das Schuldrecht, sondern für 
alle Rechtsbeziehungen, auch für die Ausübung dinglicher 
Rechte. Er muß dazu führen, dem Bekl. das Verbleiben 
in der Wohnung zu untersagen und ihm die Räumung zu 
gebieten. b
,. Dam,it jst es aber noch nicht gerechtfertigt, ihm das 

dingliche Wohnungsrecht für alle Zukunft und unter allen 
Umstanden abzuerkennen. In diesem Rechtsstreit, der das 
Verhältnis des Bekl. zu den verpflichteten Eigentümern 
nicht berünrt, kann nur über das entschieden werden, was 
die Interessen der K l ä g e r i n  erfordern. Es kann dem 
Bekl. daher die Ausübung des Wohnungsrechts nur für 
die Zeit untersagt werden, während der der KI. das Woh
nungsrecht zusteht. Verliert sie das Recht infolge Ab
lebens, Verzichts oder aus anderen Gründen, so besteht 
von ihrer Seite kein berechtigter Anspruch mehr, den 
Bekl. aus der Wohnung fernzuhalten. Insoweit bedarf 
das angefochtene Urteil der Einschränkung.

Die Zubilligung einer Entschädigung für den Entzug 
des Wohnungsrechts hat das LG. mit Recht abgelehnt, 
da der Bekl. selbst und allein es zu vertreten hat, daß er 
die Wohnung räumen muß. Die Vorschriften des Art. 44 
BayAG. z. BGB. können hier nicht angewendet werden, 
sie betreffen lediglich das Verhältnis zwischen Berechtig
ten und Verpflichteten, nicht aber die Beziehungen zwi
schen zwei Mietberechtigten. Auch Billigkeitserwägungen 
können die Gewährung einer Entschädigung nicht recht- 
fertigen.

(OLG. Zweibrücken, Urt. v. 7. Mal 1941, 1 U  29/41)
[R-I ’

Anmerkung: Die Entscheidung ist für den gegebenen 
Fall zweifellos als richtig anzuerkennen. Die Gefahr, daß
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der Mann in seinem Trünke die Frau belästigt, bedroht 
und schwer mißhandelt, erfüllt im Zusammenhang mit der 
Tatsache, daß er aus ähnlichen Gründen im Scheidungs
urteil für allein schuldig erklärt ist, sicherlich den Tat
bestand der unzulässigen Rechtsausübung hinsichtlich sei
nes Wohnrechts, zumal die gemeinschaftlich von den ge
schiedenen Eheleuten bewohnte Wohnung nur aus einem 
Wohnraum mit Kammer und Küche besteht. Der Mann 
hat sich durch sein Verhalten außerhalb der zwischen ihm 
und seiner Ehefrau bestehenden Wohnungsgemeinschaft 
gestellt, indem er den Wohnungsfrieden dauernd stört, 
und muß deshalb das Verbot der Ausübung seines Wohn
rechts hinnehmen. Es m uß j e d o c h  d a v o r  g e w a r n t  
w e r d e n ,  aus d i e s e r  E n t s c h e i d u n g  e i n en  a l l 
g e m e i n e n  R e c h t s s a t z  h e r z u  l e i t e n .  Nicht in 
jedem Falle ist das Verbleiben des schuldig geschiedenen 
Ehegatten in der früheren Ehewohnung als unzulässige 
Rechtsausübung anzusehen. Allein die Tatsache, daß ein 
Ehegatte im Scheidungsurteil für schuldig erklärt wird, 
macht noch nicht die Ausübung des gemeinschaftlichen 
Wohnrechts zu einer unzulässigen Rechtsausübung. Es 
bedarf immer noch der weiteren Feststellung, daß der 
schuldige Ehegatte durch sein Verhalten, das sich auch 
noch über die Scheidung hinaus fortsetzen muß, ein 
gemeinschaftliches Wohnen unmöglich macht. Diese Fest
stellung kann durchaus nicht in allen Fällen, wo ein 
Ehegatte für allein schuldig erklärt ist, getroffen werden. 
Die bloße Tatsache, daß die Ehegatten nach einer Schei
dung gegenseitig verärgert sind, läßt in allen Fällen der 
Scheidung die räumliche Trennung der Ehegatten wün
schenswert erscheinen. Die heutigen Wohnungsverhält
nisse lassen es aber nicht zu, daß die Ehegatten die Ehe
wohnung aufgeben und ein jeder sich nun eine neue 
Wohnung sucht. Die Notwendigkeit einer Trennung er
gibt sich in den Fällen, in denen die Scheidung ohne Ver
schulden ausgesprochen wird, ebenso wie in den Fällen, 
in denen beide Ehegatten für schuldig erklärt sind, und 
in den Fällen, wo ein Ehegatte allein oder überwiegend 
schuldig erklärt ist. Hieraus ist aber noch kein sachlicher 
Gesichtspunkt dafür zu gewinnen, in- welcher Weise nun 
die Auflösung der Wohnungsgemeinschaft zu erfolgen 
hat. Ebensowenig ist ein sachlicher Gesichtspunkt für die 
Aufhebung der Wohnungsgemeinschaft aus dem Hinweis 
zu entnehmen, daß es die Billigkeit und eine reinliche 
Scheidung auch der äußeren Lebensverhältnisse der ge
schiedenen Ehegatten erfordere, einen der Ehegatten zur 
Räumung zu zwingen. In beiden- Fällen bleibt es nichts 
als eine willkürliche Anordnung, daß gerade der schuldige 
Ehegatte (oder auch der überwiegend schuldige Ehegatte) 
dem anderen weichen müßte.

Es ist dabei auch zu berücksichtigen, daß der Schuld
ausspruch im Urteil durchaus nicht den wirklichen Ver
hältnissen zu entsprechen braucht. Es kommt bekanntlich 
recht häufig vor, daß ein Ehegatte unter Verzicht auf 
einen eigenen Scheidungsanspruch die Alleinschuld an 
der Ehezerrüttung auf sich nimmt, um durch eine M it
schulderklärung den anderen Ehegatten- nicht bloßzustel
len oder ihm sein Fortkommen zu erleichtern oder ihm 
eine neue Ehe zu ermöglichen u. dgl. Wenn sich die 
Rechtsprechung der Gerichte auf den Rechtssatz fest
legen wollte, daß der schuldige Ehegatte stets seine An
rechte an der Wohnungsgemeinschaft verliert, dann kann 
ein verantwortungsbewußter Rechtswahrer stets nur da
vor warnen, wenn ein- Ehegatte aus den angegebenen 
Gründen die Alleinschuld übernehmen will, obwohl es 
doch nur anerkennenswert ist, wenn aus den angegebenen 
Gründen ein Ehegatte die Schuld auf sich nimmt. Wenn 
schon jetzt der Kampf um die Alleinschuld oder um die 
überwiegende Schuld aus Gründen geführt wird, die sich 
auf die Zeit nach rechtskräftiger Scheidung erstrecken, 
nämlich im Hinblick auf die Unterhaltspflicht und auf 
das Kindererziehungsrecht, so wird dieser Kampf in Zu
kunft noch verschärft werden durch die Sorge um das 
Recht an der gemeinschaftlichen Ehewohnung. Daß diese 
Folgen ein anzustrebendes Ziel sind, vermag ich nicht 
einzusehen.

Die vorliegende Entscheidung konnte sich allein auf 
die Umstände des besonderen Falles stützen, die eine 
unzulässige Rechtsausübung des Mannes hinsichtlich des 
gemeinschaftlichen Wohnrechts auf den, ersten Blick er-

[Deutsches Recht, Wochen^

gaben. Sie brauchte sich deshalb nicht der ? ^ tsVef 
Frage zu unterziehen, was für ein Gemeinscn E? 
nis zwischen den Parteien hinsichtlich ihrer , 
steht und in welcher Weise dieses Gemeinsch 
nis nach der Ehescheidung liquidiert werden k ^  an 
Regel werden aber die Gerichte dieser Fr?|r ẑ ing* •
wpirhpti iTÖrmpii rlpnn Hip Mplirznhl der räU Mq

Di«weichen können, denn die Mehrzahl der F a u j d i e  
einer klaren Stellungnahme zu diesen Frag > j i 
Schrifttum bereits mehrfach erörtert wor?-‘ (|crien ,,i 
Gerichte werden dann auch zu den versCtlie , uung

p;
______  _____  ________ _______ ‘ s te l l t  Ï
nungen, die im Schrifttum vertreten werden» l rinr liic( 
nehmen haben. Da die vorliegende Entscne 
keine Stellung nimmt, bedarf es auch nie 
örterung dieser Fragen an dieser Stelle, Es 
folgende Äußerungen im Schrifttum verwi 
R o q u e t t e :  JW. 1939, 392; R o q u e t t e ^ .K o q u e t t e :  j w .  ryjy, oyz; --- riß
S.46; S t u t ze r :  DR. 1939, 1358; Scho l tz :  V*- 
Dahm:  DR. 1941, 1593. „ . .  -^e rg

RA. und Notar Dr. Roque t t e ,  Konin,
i.P

14. LG.
* s V e <

§ 4 MietSchG. Der E ig e n b e d a rf^  j-pif1
ters kann nicht damit begründet werden, “ • n 
eines Zimmers zwecks Ausbaues einer n .£ 
aus Gründen der Wohnungsnot geboten sei- e. p ie 
der Wohnungsnot ist ein öffentliches Inter j dern 
rung des öffentlichen Interesses kann ment Jo<1 ¿i

¡„ul

def
öiientlichen Interesses Känn 

zu einem privaten Interesse gestempelt ¿¡eses 
Vermieter erklärt, er wolle zur Befriedig'■ b ^
liehen Interesses das Seinige beitragen. 7 -nm er<  dei

Der Bekl. bewohnt als Mieter eine 5V ri{ p er * W 1 
im dritten Stockwerk des Hauses des ’{-[atis6* 
bereits in den unteren Stockwerken- c' iiandenef  MSf11' 
Abtrennung von Zimmern der dort v gat»' n ei"“; 
nungen je eine weitere Wohnung £eŝ ' I,bat'en’ ,TroH' K  
nun auch das dritte Stockwerk so üffl . sind^  
dritte Wohnung entsteht. Zu diesem *■ . zjrnri^
freigewordenen ö'/rZitnmcrwohnung 2 ejnern 
trennt worden. Aus diesen Räumen 1‘ . mer, 1d“.j0g F, 
Wohnung des Bekl. abzutrennenden Z 
als Schlafzimmer benutzt, soll die d . diese5auf ;Vl»; 
schaffen werden. Der Bekl. weigert s ^ ntrag îi". |ei

*S$
das.“ f

herzugeben. Der KI. begründet seinen dieses <rlicb̂ r 
hebung des Mietverhältnisses Ttinsicht de«i % ig ,L
damit, daß der Umbau unter Einbeziehung ^  ß  
Zimmers dringend erforderlich sei, v)' ungen & mi 
bestehenden Wohnungsnot neue W g hahe ês j, 
werden müßten. Die Gemcindeverwalti ^  s
mitgeteilt, daß der Umbau des dri e pei« ^  
Interesse der G e m e i n d e v e r w a l t u n g w j - * zil te 
wenn der Umbau in der vorges 2400 (j b ^L i 
geführt werde, ein Staatszuschuß c 
Umbaukosten zugesagt worden. F , ein OPfes sV%e< 
die Aufgabe des einen Zimmers 1,1l mige “ “ ms r„f d‘e
nur eine Unbequemlichkeit. Er b o £ sich ,^s fP en- 
Zimmer gar nicht. Der Bekl. w g y-grstaud 
Starrköpfigkeit; sein Standpunkt la ^gsno1̂  W .cj, 
heutige Zeit und die vorhandene j  auch, j,e. %jD
In der heutigen Zeit könne es, . 'Ä e s e r t  .J? ^  ,
wirtschafts- und Siedlungsamt h s_eselle e Miif 
verantwortet werden, daß ein Jungg ße, ¿¡c
merwohnung bewohne.

Der Bekl. hat geltend gernacht: NÄ  *
i'frmb**, I"

Der Bekl. hat geitenu gern««---- ]ani ^  
tung wolle der Kl. dureh den gePeinhe 
Wohnungsnot zum Nutzen der Al g ejgen^' ^  v'c 
Wirklichkeit verfolge er nur größfr. iclcs cf., 
Interesse, durch die Schaffung ein M
wr„i------ Dcntnhilität des Sto1Wohnungen die Rentabilität 
bessern. Der erstrebte Zweck, j“ 1■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  « " » « i
dritte Wohnung zu schaffen, „ “ ¡""Vreich4 t fS de( 
Zunahme eines Zimmers des B ,‘ ren ¿i«1̂  2if” IV  
i:„i, w , „ a h m p  eines weItL1rl0ch aV* jgn r

'fl jl  ̂ 1
lieh durch Hinzunahme eines
ren Wohnung, deren Rest i ^ L - r a d e  
halten würde. Dem Bekl. ' ieg » vjel. [iiaucn wuiuc. ui-m “ aprs
herausverlangten Zimmer beson f V J C
geführt.] „

Das AG. hat eine Äußerung des

.rfscWigt A

Siedlungsamts in H. über d-e No w r, C e[j&g 
des streitigen Zimmers h e r b e i ' £VvieSe 
Schafts- und Siedlungsnmt hat a abg 
jaht. Das AG. hat dennoch die ^  *

A
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begriitkiaP r*u eingelegt. Die Berufung ist aber 
■r _• . et- Der Kl. hat im^ ersten Rechtszug erklärt,

J' -das Verl^aUS eiaen wirtschaftlichem Interesse 
ru!tiern daß f n g£n nacb Herausgabe eines Zimmers richte, 
Ä  der \v/nh!! 'lhn das allgemeine Interesse an der Linde- 
Vr t̂szugg ctf!iun§snot entscheidend sei. Auch im zweiten 
Sck^rgrunrt f d5I Kl. das allgemeine Interesse in den 
te 0, AberSa das Klagebegehren auf § 4 Miet-
h! ne intereL p Aile^ c*l(a- bietet keine Handhabe, das allge- 
e des Ki • atJ der Schaffung einer neuen Wohnung im 

aoschten rt , ,r von ihm und der Gemeindeverwaltung 
'eia. oT,gestalt zum Ziele 7.1 führen

H 
ft™

o -.werhäu • bani1 der Vermieter auf Aufhebung 
gün Jrül>den j tnsses klagen, wenn für ihn aus besonde
re-. n so dringendes Interesse an der Erlan-
eino ® der V e rf-u e.s besteht, daß auch bei Berücksich- 
aiid, s«lwere I rii5i5?lsse des Mieters die Vorenthaltung 
^ern,d*e besonn«.1 '^keit für ihn darstellen würde. Wenn 
t|enni!e*ers vornf™.*? Gründe, die hiernach auf seiten des'■15) V o r l i p  VJ1 u i i U C j  LIIC 111L I lli.lLll d UI oLllUl1 Uti
peKs.? kann ge.n müssen, mannigfacher Art sein kön‘ SO- ■ • 1 .
«ein. ?ni 'che sich doch immer nur 

Interessen des
um p r i v a t e  

V e r m i e t e r s  han-
r  -> 8 4 keia 4 ^Schützt werden. In dieser Hinsicht 

e"thait nde iQr n?. Ausnahme dar in der Gesamtheit der 
^Schi^den rp.,. e Aufhebung eines Mietverhältnisses 

p^.^mmungen des MietSchG. Ein durch § 4
^hebun®
S Ung dfc

JJn tlich , _ _ _ _ _  _  _ itj _  _ _  _  
^ ^ teri3 ist ahpt-^^ e n̂gegliederten öffentlichen Körper-

C/,1 . Uk-1 niPhf Cnnt,. ____ _________ r\-

nfchTut2̂ s i « —_________ _.... vi> ^
¿¡Lẑ r Behel^!es *ntèresse des Vermieters ist es aber 

jntet Behebuivrtî.®' der Wohnungsnot beizutragen. 
^ 3atJSe-ö ffenit. der Wohnungsnot ist ein öffentliches 
w%teUtl<? der in -u n̂l eressen zu wahren, ist Sache des 
^ahr»?’ ist ahpr* ■ ^gegliederten öffentlichen Körper
et deÜf s°lcher Sache einer Privatperson. Die
'Verdpnni ,^ege ‘gütlichen Interessen kann auch nicht 

, « , ti-o . -u einem privaten Interesse gestempelt
lediguntf ,,<:,mieter erklärt, ihm sei daran gelegen, 

Der p?ses öffentlichen Interesses das Seinige 
i  ah« 'S^ubedarf des Kl. an dem streitigen

■ $ 5 5 * .  r ..
„Ie HPr kann aU«''^^bedarf des Kl. an dem streitigen 
d^®sHotÜS8abe deJ1’^  damit begründet werden, daß 

geboten‘ .b. zjmmers aus Gründen der Woh- 
*C,ds zu 3_eV Hieran vermag auch der Hinweis 

hrSun>.des Kiierr«™.’ .daß der Reichsarbeitsminister 
?Ur Ve?n Mittel zur Teilung von Groß- 

g ß0|d4teus2 durch d f gesteIlt habe‘ Wenn die Er-
5? ist ^er

ZUr Verfü g ^ ................_
Ziefegk^die lîereitstellung staatlicher Mittel

heitert,
fihlst da«r an dem *\vr.jlnze'nen Fab auf Schwierigkeiten 
d,Ls‘tnii«„n°cb iie; iderstand des Betroffenen senei 

erklär« ru,1d> die Bereitstellung der M 
h o-eri^>,.wenn nicht der Widerstand 
der o, mhchen Zwang gebrochen wei 
zur h « ^  inbaber großer Wohnun 
sich ;i,ergabe eines Wohnungsteiles 

agnahme ^ eg Seboten> die Mögl 
wied«.' die Hänri’ WJe sie in Seiten früherer Woh- 

dfli licht k einzuführ« Gemeindebehörden gelegt 
Dab der jetzige Staat diesen

V  îed,

rcih^ci  AhJ*es zu^ ' h «3̂ ’ ?e'gt> daß von der Ausübung 
^r’vatert i nd gen0!r?rgabe V011 Wohnungsteilen ab-?lls

oft,
.‘*®tpr 7 Seno«, b  ̂ VU11 wonnungsreuen aD- 

j'hns'eht a rdereSS(J nr!ien worden ist. Das dem Schutz 
der |J lchen i i  We,r ’ dienende MietSchG. bietet jeden- 

A^gsni11 eresse n-r Ausübung eines Zwanges im 
dti(j Sefzgebyn r*lerfiir kann auch ein Beispiel aus
^han^hträ,^ der V c f rugef,übrt  werden. § 4 der 3. VO. 
§dw,11issesUme erleir in*ub?r Kündigungsschutz für Miet- 

die Aufhebung des Miet- 
fp11 t)afr Velrd; Nach 8 \ aT  für kriegswichtige Zwecke 
i S »  & eier hie§ 3u der 5 AusfVO. kann sich je- 
>Ses5s° niou^egswich^ n -̂r berufen' wenn er selbst 

Ä d aTaCnht d a V s i f e . .  Zwecke benötigt. Es recht-Sicher I - p. uciiuu^i. j_s recni-
daß (je häufig vorliegende allgemeine 
die Aufhck " m kriegswichtigen Zwecken 

e i| ‘nUndet den bU,n/  des Mieteverhältnisses, 
ei? Vp,,seinr.!netl Der?ü.,r- ,agansPrucb in zweiter Lir 
¿ 0 '"

Sri.■ ifier ■ Persönü«F* . prucn 111 zweiter Lime 
tiefeii i esSer ^genen Dar!1/ 1,1, lnteresse. Zwar bewegt 

bat Ä  der Ênt-Îum i"? “ «ht^das Bestreben,

daaÎ>tUi1,vV̂ n

ba„l5s in* r hat'*? Uer RP„'* nicnr aas ßestrel
¡n!i r eSs,i aber na„i Hbihtät des Grundstücks 

v°fer,i der Durchfrv,r Behauptung ein finan- 
d’ip.a s die Ai,C1̂ ililrung des geplanten Um- 

t1' daß des F?er AiisfQi szahlung des staatlichen Zu- 
ricbt i g ĥ " g abhäugig ist. Ist die Be- 

le andere '}nd folSt man dem KI. auch 
osung des Planes der Schaf

fung einer 2-Zimmerwohnung als die der Einbeziehung 
eines Zimmers des Bekl. praktisch nicht finden läßt, so 
würde der KI. allerdings durch den Fortfall des staat
lichen Zuschusses eine nicht unbeträchtliche Schädigung 
erleiden. Diesem einzigen Grunde, den der KI. zur Be
gründung seines Anspruchs auf das streitige Zimmer an
führen kann, stehen aber beachtliche Gründe des Bekl. 
an der Beibehaltung des Zimmers gegenüber. Für den 
Bekl. ist bei seinem Alter und seinem rheumatischen Lei
den gerade das streitige Zimmer als das einzige Süd
zimmer als Schlafzimmer besonders wertvoll. Der Bekl. 
verlangt auch mit Recht eine Berücksichtigung dessen, 
daß er die Wohnung seit 25 Jahren innehat, daß er in 
der Wohnung alt geworden ist und sich durch gewissen
hafte Erfüllung seiner Mieterpflichten einen gewissen An
spruch darauf verdient hat, an seinem Lebensabend nicht 
ohne zwingende Notwendigkeit in seinem Besitzstände 
geschmälert zu werden. Berücksichtigt man dies alles, 
was zugunsten des Bekl. spricht, so kann allein aus dem 
Grunde, daß der Kl. den Umbau ohne staatlichen Zu
schuß durchführen muß, ein Nachteil, der ihn bei seinen 
Vermögensverhältnissen vielleicht nicht so schwer tr ifft, 
in der Vorenthaltung des streitigen Raumes nicht eine 
schwere Unbilligkeit für den Kl. erblickt werden.

(LG. Hamburg, Urt. v. 24. Juni 1941, 7 S 86/41.)

Anmerkung: Das LG. Hamburg hat mit dem vor
stehenden Urteil den vielfach von Vermieterseite gemach
ten Versuch, die Eigenbedarfsklage zu einem Behelf zur 
Behebung der Wohnungsnot zu stempeln, zurückgewie
sen. Damit hat es erfreulicherweise die Anwendung des 
MietSchG. auf die Grenzen zurückgeführt, die der Gesetz
geber dem MietSchG. von vornherein gesetzt hatte. Die 
Auslegung, die das LG. Hamburg dem § 4 MietSchG. 
zuteil werden läßt, kann nur in vollem Umfange gebilligt 
werden. Es ist insbesondere richtig, daß der Begriff des 
persönlichen Interesses des Vermieters auf die Person 
des Vermieters beschränkt wird und daß damit die Ver
suche, der stets im eigenwirtschaftlichen Interesse er
hobenen Klage aus § 4 MietSchG. ein soziales Mäntelchen 
umzuhangen, abgeschnitten werden. Zutreffend verweist 
das LG. Hamburg die Sorge für die Behebung der Woh
nungsnot durch Beschaffung von Wohnungen an die 
dazu berufenen Stellen, nämlich den Staat oder die dem 
Staat eingegliederten Körperschaften, und lehnt den Ge
danken ab, daß über den Weg des § 4 MietSchG. ein 
Zwang zur Hergabe von Wohnungen oder Wohnungs
teilen ausgeübt werden könne.

Eigenartigerweise macht jedoch das LG. Hamburg zum 
Schluß einen merkwürdigen Sprung. Es erklärt, der Kl. er
leide durch den Fortfall des staatlichen Zuschusses eine 
nicht unbeträchtliche Schädigung, und aus diesem Grunde 
habe er eia Interesse an dem Erhalt des Zimmers. Eine 
Schädigung könnte man nur annehmen, wenn der KI. 
einen Anspruch auf den staatlichen Zuschuß hätte. Ein 
solcher besteht aber nicht. Der staatliche Zuschuß wird 
lediglich für den Fall des Ausbaues der Wohnung ge
zahlt. Kann nun die Wohnung deshalb nicht ausgebaut 
werden, weil der Beld. das Zimmer nicht herzugeben 
braucht, dann kann man doch nicht weiter schließen, der 
Kl. erleide aber gerade dadurch doch einen Schaden, und 
zur Vermeidung dieses Schadens müßte der Bekl. doch 
sein Zimmer hergeben. M it dieser Beweisführung dreht 
man sich nur im Kreise, zumal ja das Gericht schließlich 
doch den Bekl. wegen seines überwiegenden Interesses 
zur Hergabe nicht für verpflichtet erklärt.

Der Satz, daß über den Umweg des § 4 nicht Miet
räume zum Zwecke der besseren Raumverteilung frei
gemacht werden können, entspricht dem eigentlichen 
Grundgedanken des MietSchG. Dieser liegt darin, daß 
jeder Mieter in dem Besitz seiner Wohnung grundsätzlich 
nicht geschmälert werden soll. Die Rechtsauffassung des 
LG. Hamburg wird auch vom AG. Berlin geteilt, welches 
unterm 11. Jan. 1941 unter dem Aktenzeichen 253 C 1240/40 
die Klage des Vermieters gegen einen alleinstehenden 
Mieter auf Hergabe seiner Wohnung zwecks Unterbrin
gung einer kinderreichen Familie mit der gleichen Be
gründung, wie das LG. Hamburg, abgelehnt hat (vgl 
BayMZ. 1941 Nr. 7). Es wäre wünschenswert, daß diele 
Rechtsauffassung bald Allgemeingut der Rechtsprechung 
würde. RA. Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg i P
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15. LG. — § 4 MieiSchG. Das Bestreben des Vermieters, 
der Raumnot Rechnung zu tragen und eine sozial gerecht
fertigte Verteilung des Wohnraumes an Familien mit K in
dern sicherzustellen, vermag beim Vorliegen besonderer 
Umstände, die von Fall zu Fall zu prüfen sind, ein dringen
des Eigeninteresse des Vermieters nach § 4 MietSchG. zu 
begründen, f )

Für die Anwendung des § 4 MietSchG. ist' keineswegs 
erforderlich, daß ein Eigenbedarf des Vermieters vor
liegt; es genügt ein Eigeninteresse (vgl. Ebe l  l a  zu 
§ 4), demgegenüber die abzuwägenden Belange des Mie
ters zurücktreten müssen. Welche Belange des Vermie
ters als schutzbedürftig anzusehen sind, ist aus der Stel
lung des Vermieters in der Volksgemeinschaft unter Be
rücksichtigung _ der Raumnot zu entnehmen. Die Zweck
bestimmung einer Wohnung ist die Bereitstellung für 
das Wohnbedürfnis der Volksgemeinschaft. Der Miethaus
besitzer kann nun zwar nicht auf Grund gesetzlicher Be
stimmungen gezwungen werden, die Abgabe von Räumen 
über das volksgemeinschaftlich nicht angemessene persön
liche Bedürfnis eines Volksgenossen hinaus zu verweigern; 
doch ist sein Bestreben, der Raumnot in, höherem Maße 
Rechnung zu tragen, ein eigenes Interesse; denn dadurch 
bewährt er sich als ein das Volksgemeinschaftsinteresse 
begründender Hausbesitzer.

Damit ist keineswegs nun anerkannt, daß grundsätzlich 
der Hausbesitzer einen Anspruch auf Räumung durch
setzen kann, wenn er die Wohnung für eine größere 
Zahl Volksgenossen abgeben w ill und dadurch also die 
Raumnot mindern würde; ein Maßstab, welchen Raum 
ein Volksgenosse beanspruchen darf oder mit welchem 
Raum er sich begnügen muß, besteht nicht. Es k a nn  
d a h e r  n u r  von  F a l l  zu F a l l  e n t s c h i e d e n  w e r 
den ,  ob g e g e n ü b e r  dem I n t e r e s s e  des H a u s 
b e s i t z e r s ,  i n  h ö h e r e m  M a ß e  de r  R a u m n o t  
R e c h n u n g  zu t r a g e n  d u r c h  e i ne  f ü r  d i e  V o l k s 
g e m e i n s c h a f  t e r g i e b i g e r e  V e r m i e t u n g ,  das  
E i n z e l i n t e r e s s e  des  M i e t e r s  z u r ü c k t r e t e n  
muß.

M it Recht hat der Kl. darauf hingewiesen, daß ein 
solcher Fall vorliegt. Wohl kann der Raumnot auch durch 
Untervermietung entgegengetreten werden, und diese 
Untervermietung hatte der Kl. auch gestattet. Untermie- 
räume sind aber immerhin noch viel leichter zu erhalten 
als Familienwohnungen, welche dem Heimgedanken nach 
wertvoller für die Volksgemeinschaft sind. Im vorliegen
den Falle handelt es sich um eine Einzelperson, welche 
den Wohnbedarf nur für ein Zimmer hat; sie hat zudem 
nur die Ausstattung einer Küche und eines Schlafzimmers, 
bedarf also der übrigen Zimmer nicht etwa zur Auf
bewahrung von Hausrat und Verwertung desselben zu 
einer möblierten Untervermietung. Nach den obigen 
Grundsätzen muß also in diesem Falle § 4 MietSchG. 
angewendet werden. Unbehelflich ist der Hinweis der 
Bekl. auf die gesetzliche Möglichkeit, die Genehmigung 
des Hausherrn zu einem von ihr beabsichtigten Tausch 
ersetzen zu lassen. Die Frage, ob die Voraussetzung des 
§ 4 MietSchG. vorliegen, ist unabhängig von der Tausch
frage zu entscheiden; dieser Anspruch des Vermieters ist 
gegenüber dem Anspruch auf Ersetzung der Tausch
genehmigung primär, da er seine Grundlage im materiel
len Mietrecht hat und ein allgemeines Recht des Mieters 
zum Wohnungstausch nicht besteht. Gerade die Anerken
nung des Bestrebens des Hausbesitzers, im höheren Maße 
der Raumnot Rechnung zu tragen, als ein Belang nach 
§ 4, erfordert die Erhaltung seines unbeschränkten Be
stimmungsrechtes über die Verwendung der Räume. Von 
dieser Geltendmachung volksgemeinschaftlich anzuerken
nender Belange kann der Vermieter nicht durch die Ein
leitung _ eines Verfahrens auf Ersetzung der Tausch
genehmigung abgehalten werden. Es wäre unbillig, wenn 
im vorliegenden Fall zwar die Bekl. nicht gezwungen 
werden könnte, mit der vom Vermieter ausersehenen 
Familie zu tauschen, andererseits aber der Hausbesitzer 
gezwungen wäre, gerade die der Mieterin angenehme 
Partei in das Haus zu lassen. Über den Raum würde dann 
faktisch der Mieter verfügen, nicht der Flausbesitzer, wel
cher als der Treuhänder für die Volksgemeinschaft anzu
sehen ist.

(LG. Nürnberg-Fürth, Urt. v. 14. März 1941, 2 S 4/41.)

Anmerkung: Das LG. Nürnberg beschreibt 
vorliegenden Entscheidung einen gefährlichen, 
die Grundsätze dieser Entscheidung in der Reentsi .ê eI1de 
allgemein aufgenommen würden, würden sch'Vp ie 0 0 , 
Folgen für alle Mietverhältnisse sich ergeben- L> , eM< 
sätze der Entscheidung stehen mit dem Oesf , 
richtigen Auslegung nicht im Einklang. Bs, ^  
nur dringend davor gewarnt werden, dem Lu. 
auf diesem Wege zu folgen. ., „g  erib

Das G e f a h r  morn en t ,  das in der Entsche* ¡̂duHi 
halten ist und das die Auswirkungen dieser Ln q fW  
so verhängnisvoll macht, liegt darin, daß das ^  s0ji 
berg den V e r m i e t e r  für befugt erklärt, u, 
gerechtfertigte Verteilung des Wohnraumes reizt 
ren. Dieser Grundsatz klingt verlockend J 1” s°WcV 
Nachahmung, ist aber nicht zutreffend. Ein Sti" 
B e f u g n i s  des V e r m i e t e r s  b e s t e h t  ni p 
verständlich ist es Pflicht des Vermieters, m1 ¡ge«,^ 
werbern einer freigewordenen Wohnung anj tP?sjjC|i
zuwählen, der vom sozialen Standpunkt 
Anspruch auf die Wohnung hat. Indessen kan"  * * -- -T)I*Ov*’C tnÜ
von einer Befugnis des Vermieters gesprĉ ‘*'Ac|iefli 
eine Wohnung erst zu dem Zwecke frei ZV v enn>cW ' 
„eine für die Volksgemeinschaft ergiebigere ¿er 
durchzuführen. Diese Befugnis hat der^Gese _o

bis;sse

nicht einmal Behörden übertragen, w enn 
kinderreicher Familien gewisse Anordnunggewisse esjässe!
nungsbeschaffung getroffen sind, so hanu erj,aP‘ s. 
diesen nicht um Eingriffe in bestehende M sefl
sondern nur um eine behördliche Lenkung' a )iaCfi QLoi. 
marktes. Die Befugnisse, die die Behörde ¿„ein ¡̂r  
Anordnungen erhalten haben, bestehen nur n̂ie*er 0  
schlagsrecht, wonach die Behörden dem köo^jn i11' 
derreiche als Mieter in Vorschlag hringelnungen „¡ch1 
Recht, Kinderreiche in freiwerdende ':? neS 
weisen, besteht nicht. Den Behörden !s: „U['ige,Lj ^  
gestattet, Wohnungen, über die noch Mie .:cbe j 0  
zum Zwecke der Zuweisung an Kniä 
machen. Wenn also der Gesetzgeber n* ^W# 
hörden die Befugnis eingeräumt hat, 0 lu nysß0:So 0 '
cryjJal crpmr'hif f»r+irr+r»ti W^f+nailnner dCS »v O ^ gSp̂sozial gerechtfertigten Verteilung des J g urch 
nungen frei zu machen, so kann n‘c R-fugnis 0 So0 v't 
sprechung Privatpersonen eine solche p ,-ufend 
chen werden. Damit wird die vom Staat1 Ê trs O ^cnen weracn. uamit wird die vorn , i^e er^ 
lierte und in einzelnen Beziehungen Kele, p t i^ K e t^ 9’ 
des Wohnungsmarkts der Lenkung dur 1 . f^et ß  
überlassen. Dies muß als unerträglich D ’

Die F o l g e n  einer allgemeinen Rech/I obig0e
sich die Grundsätze des LG. Nürnberg (/ri
Scheidung zu eigen machen würde, wäre ^  ei« 0pig 
B e u n r u h i g u n g  d e r  M i e t e r s c h a  . te P ¡ee'it
w i r r n  n n* „ ti f H p »n \Y/nh n UllffS m*1 ,nr, ivhlv
Entscheidung des LG. Nürnberg g>b<: ^ ¡ e bi
geradezu einen Anreiz dazu, dort, i^,?pren ^ er,^,itnissê ls°

w i r r u n g  a u f  dem W o h n u n g sb’J ‘ ¿eti ^ g ii< Ä

^ u d u t t u  t m u i  n i l H ' i i  u u z u ,  ■. v
einer nach ihrer Auffassung ergiebiger- gjßau ( 
steht, die Aufhebung bestehender iagen Ieiite.i{s' 
verlangen. Eine Flut von Eigenbedarfskia^^ 
zu erwarten. Einzelpersonen, insbeson efSte 
wie alleinstehende Ehepaare, würden 
objekt bei diesen Klagen darstellen- A 
mit Kindern würden sich solchen KIa^ h:0-er 
Denn weder das LG. Nürnberg m . ,Z  £jitsc aufZe*Ls 
noch andere Gerichte, von denen ahn Grenzeverl11 

"  flicht sind, haben bisher em^. de^ h„r 
an der die angebliche t>u s w .

veröffentlicht sind, haben bisher eih® . deS '|jnrau’̂ e
l.-nnnpn nn rW ,Up .„rrphliche BefUg deS ,

Halt zu machen hätte. Im vorliegend/:" 'veiC wU11» able' 
dreiköpfigen F ffJ ß e V o riK fr. 131Einzelperson einer

ivomicu, au uer uie angeum-,— ac» 
zur sozial gerechtfertigten Verteiu e Falje,
Halt zu machen hätte. Iin vorliegend.^ weiclJgll ^

s i r Sf
e l  al

in ^ ebi
köpfige Familie, die in einer bi*hf^,ung n'j! j  jlf-j sje' 
stehenden Manne bewohnten ^  Saalfe.t-e ei|,c

delte sich also nicht einmal um 01 ¡dUng eii>e »llÄ 
kinderreichen Familie. I11 der Entsc sjc[1 uip $ 
feld: DWohnA. 1940, 186 handelte es ^  e£er0 $ >

sienenuen iviannc ucwuun™ r  .y.e
werden sollte. Dagegen hat das • Fn-jjiOffaßs*t- 
3593 entschieden, daß eine vierkopOg be&
1___ _________ _ n r o ir h o n  n i c t  u
uJzU ClHbLlHCUCU| tlau v.iu fjj.0 1 ‘rl, l

benköpfigen Familie weichen mu ist
die Grenzen völlig zu verschwinden. V'
dafür, welcher Mieter dem anderen ejner ^ J sefe 
tisch wäre also kaum ein Mieter v e;ner D 
klage des Vermieters mit dem Zie*
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& ■
plngeben n[! sich. beute niemand mehr einer Täuschung 
'-rfahn- Ules müssen m,* :i___

: auf r lr.° ui,rai.lmes sicher. Diejenigen Volksgenos- 
müsspn . ?lner solche Klage ihre Wohnung auf- 

li.arüber kann ’ ■Ŝ’ | der Wohnungslosigkeit ausgesetzt.

T^nmng mussen die Gerichte aus ihrer täglichen 
hA'gung Un?fn’ .^ ° m.uß sich eine allgemeine Be- 
$t ■1ger 2eit »,!„■ 81 Mietern ergeben, die gerade in
H ^ erilng dpi- e>5lg , am p latze ist, und außerdem eine 

'hing „..‘'(schfraffe nach Wohnunfren und eine 
gei

(¡^ifachtet*'~ltniSSen wcdd uicht tragbar wäre.

wärti• Von \V7 i *ia & c **cini w un n u iig .cn ' u n u  e in t 
‘gen Verhau0- ' ungsumziigen, die unter den gegen
'ti-rv-t , c 'UlSSCtl WdIi I niclit •frorrKa** \«rörA

Reri,t(arilndsät/pn A  E r g e b n i s ,  welches durch eine 
“ ich* !echuncr 0 oi u -  ch’ip'C11 Entscheidung angepaßte

so kann man auch
lCL.prechuno- L i .  - oh|gei> tntsi

pu„ , . ieststpnp,^ei eigeführt wird, „ „  .............
s!eiienrf ait? K e r p AY  d'CSes vorn s o z i a l e n  S t a n d -  

n "  pr man einzel-
oder allein-

stehpnĉe Vollfc, / ec ^ f e r t i g t  sei. Wenn 
erSchp-̂ e alte Ph!nossen ocier a*te Leute oder all 
habe!?lnt das u, l are w°hnungslos machen würde, so 
Fam?; ehenso ihr.TCa™s unl3iHig- Diese Volksgenossen 
ha]K !fn mit n Platz in der Volksgemeinschaft wie 
!laben . Volkc„„r größeren Kopfzahl. Sie haben inner- 
’ r̂em Se-auch Kindr-0*1̂ " ' * lrC ^ f*‘cht getan, vielfach 
den cim ejno„

A hltortkT daß

einen e.r. groi5gezogen und wollen nun in 
¡1 ruuigen Lebensabend verbringen, auf 
a.-_ ‘Spruch erworben haben. Wohl ist es

der
lei

die h1",ul““  erw°rben haben. Wohl ist es 
!>pfÄ_,fra.nwachsende Generation in ihrem

S Ä ,

p̂ IT,IUen ?pf;;,.,r“ “  ” al-ll;’cllut-' ui-nerauon in inrem 
Stw1'.'®11 angeli ^  und insbesondere zur Gründunga-j . U anirph^u uiäurauuuuc /.m vjiuuuuug

A jh r  hier»,. , ,werden soll. Die Hilfe aber, die 
i^enrt. vv/U,zu ’eisten hat, kann er nur im Wege 
dir Sci,,t.nd fördpr°ijnunSsP°iitik durchführen, indem er 

lat ,Ung neii,.r den Wohnungsbau einwirkt und 
"'üm 1 in bestni °!lnungen Sorge trägt. Wollte der 

v?ben. p er eine Vp etn?.e Rechtsverhältnisse eingreifen,
V°^sgeno Wilrde dann*ZA e Grundlage dafür geschaffen 
iu°*i<sppH?Ssen, Hio¡. ■--vsepn''°i,en a: auch dafür Sorge tragen, daß die
h i ®W° i Sei1 a u f J A  Wohnungen zugunsten anderer 
'aßen °anbeclurf,1- en n,üssen> eine angemessene und 
d ^geScj 1S eidsPrechende Ersatzwohnung er-

nd u n ~Uch°deRheJun f"gemeinen Überlegungen muß| deshalb
M k iV L r ,  * i t  df

A e i jA  gleichen ^ *5  findet in obiger "Entscheidung 
Treffen scheidnn,r ’ e i*erquelien vor, die in so zahl-

M; Bas i l ,  m it h ;  D abgelehnt werden, weil die Be- 
Ä h LQ. Nümiafm b e s e t z e  n i c h t  v e r e i n b a r  
reLbe'den Zu, Weit. M ? A e.ht. in ,der Auslegung des § 4

„ in e.„,n s‘nd. "gen anderer Gerichte immer wieder  ̂r ̂  ̂   ̂tcj* | • ,
a t? A ^ ld e ^ ß '^ n d e lt  es sich dabei um die A b - 
djjeir A  rs- Ein J & , f «  des E i g e n i n t e r e s s e s  
benLan?ü a,]gung d n?e.ndes Interesse des Vermieters 
die °iiSt ^  ®i?men Vvp Mietraumes ist zwar nicht nur 
A E rb  dies :-i ^ enn

N ennen  &
ist a iiiP  e.r selbst die Räume für sich 
rW ,KCmein anerkannt —, indessen mußdes

y c i! in i r r t e n  £ trau,1‘ es für ihn in irgendeiner

?rütirfA

Falle muß dieser
des^v^ret aus\virken WieriseJ?ich in dem Lebenskreis des 
^det,rinietersegen> k(!,,mStande’ die al,ßerhalb dieses

eitern. K |'rs an dprUnce,n uiemals ein Eigeninteresse 
Absicht i- :nlangung der Mieträume be- 

aie Räume an andere Personen
^te r^n  verrnA.bsich

S ? 'i; stellt ein Eigeninteresse des Ver
ist nur dann

Einp Ä Lin Eigenmteress 
n po „Ausnahme hiervon i:w,";n j  *u “ u es ci„i m u '™  «>■ udini

d ichti^er Vp5rtt,ieter n5u u,m, Familienangehörige oder 
ir v i  ist B ie te r  nanl heatehende Personen handelt, 
A l  VeA r i eg a? l  Gesetz oder Sitte unterhalts- 

ti \ t  nie zu ieter in A^leA cht‘ ‘ S. 202). Selbst wenn
neue Mieter

- am A lcr ln a , °* 202).
ü ,»v, ..diespj LriegSwj A ‘Ssicht genommene
■u Mji?e die e” cbt zur rF 6”  Zwecken gebrauchen will, 
Lr C h  ünd n AusfVo n P u n 1111? eincr Eigenbedarfs- 
vA?te,!sPreCh 5 hträunie “  Y ? -.über Kündigungsschutz
0r ^e!i‘ hrju Y AusfVo Begründung
V i W P r ^ h t r J S ;  zur VO. übe............6 „..6_ _
b^jeteA ft A s  einiger A l 4' Auif > 19t °  im ° egensatz
A'SspY JediAtSestelh u„00erS  Gerichte nunmehr mit

5'i
-  “J Her

er d t euA0filebung des Mietver-
dLdr‘ngeaden Fanii'lio1’0. M ieträume einer aus drei 
d „eig 1des ei{jen„ c ,abScbe*n w ill so liegt darin 

V A  (, ! A  In te r£ 0es ‘ Meresse. Das LG. Nürnberg 
. als T r , Mii,aes, Vermieters daraus herzu- 

inMi.. . lander der Volksgemeinschaft
'net undlha

sein
Bestreben, ,der Raumnot in höherem

Maße Rechnung zu tragen“ , als ein Volksgemeinschafts
interesse bezeichnet, durch dessen Wahrnehmung er sich 
„als ein das Volksgemeinschaftsinteresse begründender 
Hausbesitzer bewähre“ . Diese Begründung ist nicht über
zeugend. Es ist wohl anerkennenswert, wenn der Ver
mieter eine Wohnung, die bisher nicht ihrer Größe ent
sprechend voll ausgenutzt worden ist, an einen Mieter 
abgibt, dessen Familie größer ist und dementsprechend die 
Räume besser ausnutzt. Man kann wohl auch sagen, daß 
die Volksgemeinschaft von jedem Hausbesitzer erwartet, 
daß er bei der Vermietung von Wohnungen auf eine an
gemessene Ausnutzung der Räume im Verhältnis zur 
Kopfzahl der Familie des Mieters bedacht ist. Indessen 
ist dieses nichts mehr als ein allgemeiner Richtsatz, des
sen Verletzung noch durchaus nicht ein Verstoß gegen 
die Volksgemeinschaft zu sein braucht. Außerdem kann 
dieser Richtsatz auch nur bei einer Neuvermietung von 
Wohnungen gelten. Wenn nun das LG. Nürnberg ,aus 
diesem allgemeinen Richtsatz ein eigenes Interesse des 
Vermieters konstruiert, so geht das einfach zu weit. Es 
besteht nicht die geringste Verbindung mit dem eigenen 
Lebenskreis des Vermieters (so richtig AG. Berlin vom 
11. Jan. 1941, 253 C 240/40: BayMZ. 1941 Nr. 7).

Die gleichen Rechtssätze müssen auch dann gelten, 
wenn Vermieter nicht eine Einzelperson, sondern eine 
Gemeinde oder ein gemeinnütziges Unternehmen ist. Die 
Rechtsprechung ist geneigt, diesen bei Anwendung der 
Eigenbedarfsklage eine besondere Stellung einzuräumen 
und jedenfalls bei ihnen ein eigenes Interesse zu bejahen, 
wenn sie eine kinderreiche Familie im den Mieträumen 
unterbringen will. Ich halte diese Einstellung nicht für 
zutreffend. Der Gesetzgeber hat den Gemeinden und 
gemeinnützigen Anstalten bereits in § 32 MietSchG. eine 
bevorzugte Stellung eingeräumt, um ihnen für bestimmte 
Fälle die Freimachung von Wohnungen ini erleichteter 
Form zu ermöglichen. Es ist nicht angängig, diese Vor
zugsstellung noch durch ausdehnende Auslegung des 
§4 MietSchG. zu erweitern (a. A. S t o ß b e r g :  DWohn- 
Arch. 1940, 185; LG. Bielefeld, ebenda; AG. Saalfeld: 
JW. 1936, 3593).

Die zweite Fehlerquelle, die bei Auslegung des § 4 
MietSchG. immer wieder anzutreffen ist und auch in 
obiger Entscheidung enthalten ist, liegt darin, daß b e i 
A b w ä g u n g  de r  I n t e r e s s e n  des Vermieters gegen 
die des Mieters die F e s t s t e l l u n g  e i n e r  s c h w e r e n  
U n b i l l i g k e i t  f ü r  den V e r m i e t e r  bei  V o r e n t 
h a l t e n  de r  R ä u me  u n t e r l a s s e n  wird. Dem Ge
setze wird nicht damit genügt, wenn, wie im obigen Ur
teil, nur das Überwiegen des Vermieterinteresses festge
stellt wird. Darüber hinaus muß vielmehr der Grad des 
Überwiegens geprüft werden: Nur dann, wenn für den 
Vermieter sich eine schwere Unbilligkeit ergeben würde, 
falls er die Räume nicht erhielte, sind die Voraussetzun
gen des § 4 MietSchG. erfüllt und muß der Mieter wei
chen. Es ist nicht ersichtlich, worin f ü r  den V e r m i e 
t er  eine schwere Unbilligkeit liegen sollte, wenn er die 
Räume der Bekl. im vorliegenden Falle nicht erhalten 
hätte. Sein Lebenskreis würde dadurch in keiner Weise 
berührt. Er erhielte die Miete von dem bisherigen Mieter 
genau so wie von dem neuen Mieter, ein Vorteil oder 
Nachteil entsteht ihm durch den Mieterwechsel oder das 
Verbleiben des Mieters nicht. Eine Unbilligkeit könnte 
man vielleicht darin finden, daß die Familie, die der Ver
mieter in die Wohnung aufnehmen wollte, diese nicht 
erhält. Aber deren Interesse darf im Rahmen des § 4 
MietSchG. nicht berücksichtigt werden.

Bei jeder A u s l e g u n g  des §4  MietSchG. darf der 
G r u n d s a t z  nicht aus den Augen gelassen werden, 
daß das M i e t S c h G .  den B e s t a n d  a l l e r  l a u f e n 
den M i e t v e r h ä l t n i s s e  s c h ü t z e n  w i l l .  Der Mie
ter soll dagegen geschützt werden, daß er gegen seinen 
Willen und ohne zwingenden Grund sein Heim verliert. 
Sein Interesse an der Beibehaltung der Wohnung wird 
also vom Gesetz von vornherein als überwiegend an
gesehen. Die Gründe, die zur Aufhebung des Bestandes 
laufender Mietverhältnisse führen können, müssen deshalb 
ganz außergewöhnlich stark sein, so daß das Mieterinter
esse demgegenüber zurücktreten muß. M it dem Grund
gedanken des MietSchG. steht in krassem Widerspruch 
der in obiger Entscheidung vom LG. Nürnberg auf-
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gestellte Satz, daß das Bestreben des Hausbesitzers, im 
höheren Maße der Raumnot Rechnung zu tragen, die Er
haltung seines unbeschränkten Bestimmungsrechts über 
die Verwendung der Räume erfordere. Soweit es sich um 
bestehende Mietverhältnisse handelt, hat ja gerade das 
Gesetz das unbeschränkte Bestimmungsrecht des Vermie
ters über die Verwendung der Räume beseitigt.

RA. u. Notar Dr. Roq u e t t e ,  Königsberg i. Pr.

*

16. LG. — §§ 2, 4 a MietSchG. Das MietSchG. kann keine 
Anwendung finden zugunsten eines Mieters, der seine Woh
nung lediglich zum Unterstellen der Möbel verwendet und 
sie allenfalls noch als Tauschobjekt an der Hand behalten 
w ill.

Der Bekl. hat in dem der Kl. gehörigen Hausgrund
stücke in S. eine aus drei Räumen samt Zubehör bestehende 
Wohnung seit 1921 mietweise inne. Er und seine Ehefrau 
bewohnen diese Wohnung jedoch seit 1933 nicht mehr. Sie 
halten sich vielmehr in T. bei den Eltern der Ehefrau auf.

Die Kl. verlangt die Aufhebung des zwischen ihr und 
dem Bekl. bestehenden Mietverhältnisses. Sie hat u. a. 
geltend gemacht, es sei mit den Belangen der Volksgemein
schaft bei der heutigen Raumknappheit unvereinbar, daß 
die Wohnung lediglich zum Unterstellen der Möbel ver
wendet werde.

LG. hat das Mietverhältnis aufgelöst und die Bekl. zur 
Räumung verurteilt.

Alle Rechtssätze sind so anzuwenden, wie es ihr Sinn 
und Zweck unter Berücksichtigung des gesunden Volks
empfindens erfordern. Daher ist auch niemand berechtigt, 
unter Berufung auf den Buchstaben des Gesetzes zum 
Nachteil anderer Rechte für sich zu beanspruchen, die ihm 
nach dem Sinne des Gesetzes nicht zukommen können. 
Diese Grundsätze gelten auch für das MietSchG. Der 
Zweck dieses Gesetzes ist es, bei der bestehenden Woh
nungsknappheit den einzelnen Volksgenossen tunlichst 
vor einer Obdachlosigkeit zu bewahren. Daher können 
grundsätzlich Mietverhältnisse nur aus besonderen, in den 
§§ 2—4 a MietSchG. bestimmten Gründen gekündigt oder 
durch gerichtliches Urteil aufgehoben werden (§§1,1 b 
MietSchG.). Ein Recht auf diesen Schutz aber können 
nach dem Sinne des Gesetzes nur diejenigen Mieter haben, 
die die zum Wohnen gemieteten Räume auch diesem 
Zwecke gemäß verwenden. Das Gesetz kann dagegen 
keine Anwendung finden zugunsten eines Mieters, der 
seine Wohnung lediglich zum Unterstellen der Möbel 
verwendet und allenfalls noch als Tauschobjekt an der 
Hand behalten will. Es würde nicht nur dem Zweck des 
MietSchG., sondern auch dem gesunden Volksempfinden 
gröblich zuwiderlaufen, wenn er unter Berufung auf den 
Gesetzes W o r t l a u t  die als Wohnung zwar gemieteten, 
aber u. U. seit Jahren nicht mehr verwendeten Räume 
anderen Volksgenossen, die einer Wohnung dringend be
dürfen, vorenthalten könnte. Mietverhältnisse über als 
Wohnung gemietete, jedoch nicht verwendete Räume 
unterliegen daher nicht dem MietSchG., sondern der 
freien Kündigung. Dies g ilt auch für das Mietverhältnis 
der Parteien. Der Bekl. bewohnt mit seiner Ehefrau die 
gemieteten Räume nicht, sondern benutzt sie lediglich 
zum Unterstellen der Möbel. Dies geschieht bereits seit 
1933, also seit etwa 8 Jahren, wie zwischen den Parteien 
unstreitig ist. Ob der Bekl., wie er vorbringt, regelmäßig 
die Wohnung aufgesucht und gelüftet hat, kann dahin
gestellt bleiben. Eine dem Vertrag entsprechende Be
nutzung der Wohnung wäre damit nicht dargetan. Wenn 
der Bekl. sich darauf beruft, daß er als Schwerkriegs
beschädigter besondere Rücksicht seitens Dritter erwar
ten dürfe, so ist dies selbstverständlich zutreffend. Die 
Kl. verstößt aber auch gar nicht gegen ihre Pflicht zur 
Rücksichtnahme, wenn sie die Freigabe der Wohnung 
verlangt. Denn irgendein unbilliger, unzumutbarer Nach
teil wird dem Bekl. dadurch nicht zugefügt, insbesondere 
werden auch seine besonderen Bedürfnisse, die er als 
Kriegsbeschädigter hat, dadurch nicht beeinträchtigt, daß 
er die Wohnung freigeben muß. Er wird nicht etwa ob
dachlos, sondern lediglich gezwungen, seine Möbel an 
einem anderen Ort unterzubringen als gerade in einer 
Wohnung, die andere Volksgenossen dringend benötigen. 
Dieses geringfügige Opfer kann auch ihm als Kriegs-

[Deutsches Recht, Wo'

» ' Sbeschädigten zugemutet werden, und zwar um 
als nach den unbestrittenen Angaben der K*- ^  ¿ei1 
Unterbringung seiner Möbel bereits ein Raurn , cfI)St- 
P. in S. zur Verfügung steht. Er kann auch m als 
lieh verlangen, daß ihm die Wohnung wel..... i» 0n'
mehr 8 Jahren nicht gelungen ist, , eine^ z u r n ^ ^
Tauschobjekt belassen wird, nachdem es ge'

dereignete Wohnung zu finden. Nach alledem ist.»¡teris 
Verhältnis der Parteien durch die K ü n d ig u n g ^ ^  pe

l
Verhältnis dem MietSchG. nicht unterliegt. uaLri.

KI. mit Wirkung v. 1. März 1941 aufgelöstw ¡st 1!? 
Widerspruch des Bekl. gegen die Kündig11 Mie," 
übrigen nicht nur darum unbeachtlich,............... .... - - - .«m4a»*TiVOT. Ul*. ..
hiervon ist vielmehr auch folgendes zu he nen 
Bekl. hat durch sein Verhalten eindeutig 
geben, daß er auf die Mieträume a ls W ohZukungft *ictl!
Wert mehr legt, und daß er sie auch m z - 5er 
mehr als Wohnung verwenden will. Danut a

hat
Wohnung verwenaen will. ual“ i!pixeben. 

sich nach Treu und Glauben des Rechtes heg ^ unie 
Kündigung dieser a ls W o h n u n g  gemietet

liier

widersprechen.uus[ji ,,, RänflJ
Wenn das LG. außer der Verurteilung 7. g jvtleF e, 

in der Urteilsformel auch ausspricht, daß . es ‘PL 
hältnis der Parteien aufgehoben sei, so vf? } \verhättn}S:A 
nicht, daß die Klage auf Aufhebung des Mi erjcld? 
und nicht auf Feststellung der Aufhebung e „eendiguri 
Die KI. w ill aber mit der Klage jedenfalls d Atich rp‘- ,, 
der Mietbeziehungen der Parteien klarstellen- 
es weder in der rechtlichen noch in der v ^ c]as tjLgt 
Auswirkung irgendeinen Unterschied .̂l!s,Y-)aS ]ß\ Ljig 
die Aufhebung ausspricht oder f es t s t e l l t - p j t ns t ^  ¡n

:iini

hin
derdaher keine Bedenken, auch ohne vorher1? 

des Klagantrages (vgl. § 139 ZPO.) aU erliättnl 
der Urteilsformel festzustellen, daß das Mi zvVt
Parteien aufgelöst ist. ;erhältn‘s «¡ctf

Wenn man der Ansicht, daß das Mm . rijege>, aiis 
sehen den Parteien der freien Kündigung 1 urnjnueS¡¡¡¡g 
beipflichten wollte, dann wäre die Klage gestiujr* es 
§ 4 MietSchG. gerechtfertigt. Nachj  “ ^ je tv e rl^u i s°
kann der Vermieter auf Aufhebung des ^ ' de« 
klagen, wenn für ihn aus bestimmten M1, ;-|+riisse 
dringendes Interesse an der Erlangung Vern3* 
besteht, daß auch bei Berücksichtigung,;-fqraun,ê .;i#  
des Mieters die Vorenthaltung aes j „ rStelle.lJ §ei!ief! 
schwere Unbilligkeit für den Vermieter . U jnit U 
Dabei ist das Interesse des Vermieters (lCndef '

ivuciLi» »vKuunmuiig r H a r s t e i ’'-:;
schwere Unbilligkeit für den Vermieter . t mit b jclij 

ei ist das Interesse des Vermieters < cndef s al,t 
eigenen Bedarf gleichzusetzen. Nach he7 -.frentit’J,e ^  
gilt allerdings der Wunsch eines Hai sich ,;afld^ 
Unterbringung eines Dritten, der ihm j vof*;teres?“ 
aber der Wohnung etwa im H in b l ic k ^  als nvertr( f

,evriKinder besonders dringend bedarf, n> , )aS I.O- 
des Vermieters i. S. des §4  Mietbchu. aiif JL j *■, 
jedoch die Ansicht, daß dieser Grün - j^nri. iri, 
Ausnahmefälle keine Anwendung " n“  ^gS fliLe fl 
scheint bei den heutigen Verhältnissen ^ 0fmra ¡1# 
wendig. Der Mangel an ausreichende 1111 f -
außerordentlich groß. Viele Volksgentßs ¡che J V o lt i  
Familien mit Kindern und sogar km o-eeif?°e mSiê Ji£ 
suchen seit langer Zeit vergeblich n\ ^ niingŝ : eges a(, 
statten. Eine baldige Behebung des ¿es Kfl |  1$. 
nicht zu erwarten, zumal da wahre erhebh£ f&ufy
D d U lC U lg lV v .U  1 U l l i . 1 l_o uc.0 1 v.11>.
esse der Allgemeinheit daran, daß di oVveit ®:r 
für Wohnzwecke auch wenigstes .^ g iin e  Wejt 
möglich ausgenutzt werden. Der b ^listis?* ^eU'Lt, 
nach den Grundsätzen der nationa s ^  AH

niciii /-u ciwctiicu, z-umcu um
Bautätigkeit ruht.. Es besteht daher

4i i^ m P;ni,« i finmn daß die v0l;.,eit al*

anschauung, wenn er "dieses biteresse J sjCh f[e& 
zu seinem eigenen Interesse maC g ^ s 1-^ertiii ,e5
Räume für Wohnungssuchende cS den p3ge cji
machen. Dieses Interesse aber, tn y . nacU>age L ei, 
auch nicht unmittelbar betreffen, n eine , ¡st 
Falles u. U. auch hinreichend sein, u" hejclend ^  < ,0 
s a. M .v t^u n  7ii rf-rliffertiiien. 1:11 ,.1teresse,‘ njes

,+pii isKri di? V
§ 4 MietSchG. zu rechtfertigen. _
ob bei Abwägung der beiderseitig ist- ¿1
ter die Freigabe der Wohnung znz o ^  ML^gt, ¡ch* 
zumindest dann bejaht werden, w t ^  je ?■
mieteten Räume als Wohnung gar n alJCh 
sic seit Jahren nicht mehr bewohnt: 
wieder bewohnen will. Unter diesen ^ erstoß( 
eine schwere Unbilligkeit und e i r p:/r 
Grundsatz „Gemeinnutz geht vor <■

zumindest dann bejaht werden, wen“ ht ri
»-min+ß+rtt-i DänniP illc Wnhmini? .1 olich * «4/ü*

A
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'venn er i .
v°^nthaltenll\^[y™ wotuiungsbedürftigen Volksgenossen

fei zwar k1e'd frh!,en^e ,AusIeKung des §4  MietSchG. fin- 
•utze. Sie entsn •eiirf c-henden AnsicIlt zur Zeit noch keine 
ua" (vg>- aurh Pn r  r,jec!och dem gesunden Volksempfiu- 
¡lnd Zweck c & M -  i i ec,ht 1940 Nr. 3103) und dem Sinn
Mil+ceit des M iitlietSi hCi-'’ , das Iedlglicli einer Obdach- 
, 'etSchQ. »¡[jf leders tunlichst Vorbeugen soll. Der § 4‘fenu. ~ . uuu*cnsr voroeugen soll. Der §4
in '  Aufhebumr i >nac>h, .der Kl. die Möglichkeit, den Bekl. 
mp; i SPrt,ch 7,, Mietverhältnisses und auf Räumung 

lsters zu qZ“  nehmen. Nach ‘ ' i 'm  g f
gel erhphi; i 5Vcb an diese 

dielsKta.nde Rechn,'lriDie Kl- tr?St daher dnem gegebenen 
i'eirn1 der o-priJJ1̂ ’ ' f eni1' sie die Wohnung des Bekl.— 
mit 5 Familie u.,7,en! .Anzabl der Räume für eine kinder- 
Win ltlem Kinde«™ ,Frage kommt — einem Ehepaar 
ihren ' ! lc sie a,’ amj'ch dem Ehepaar L. in S. vermieten 
die la^gzben rfL^uben bat- F>as EQ- schenkt diesen 
alle A nbcand'ruc| pU’ r n' die Behauptung des Bekl., 
v°rhK laltsPunkti pdle W°hnung für sich selbst, fehlen 
Wohn,l8eri nichts' f si .?Pncllt nacl> dem gesamten Partei- 
her piUng nicht an~ afur’ daß die KI. in ihrer jetzigen 
tobten^ anderpa\^ . Inessen untergebracht wäre und da-

•'U^vunaumbt.a uuu aui Ku>umung 
toa -"■<» zu c . nehmen. Nach Auskunft des Biirger- 
Nnt^el erheblich A“ ch an diesem Orte der Wohnungs- 
dip‘l a.nde Rechl;. Dle Kl. trägt daher einem gegebenen

x *Kten T
^°hnunnteressen 'deV'rUBhnF ‘JcnI° “ gte- Die von ihr ver- 
des sind fe,dp EhMeute L- an einer Erlangung der
^  vief ; a,n der aIs, das In t?.resse

ihr ver-

feit vi,,1- an der gewichtiger als das Interesse
kunft Jahren ;e!Eehaltung einer Wohnung, die er 
digter’i <;flt bewohn j Cht •1??ehr bew°hnt und auch in Zu- 
Wehnd5 n S°~ ist ¡hm r i l l  W CUil„ er. auch, Kriegsbeschä-50 ist ih j . nri er auch Kriegst 
,,-.c w ' ‘* Bedürfn™ docb eine Beeinträchtigung 
^ erfögüterzustellen Si^-oZU? 1InHten> seine-Möbel

seiner
Uiil.n"^stellen »cine-iviooei andcr-

(Lc, , g steht k t k ein Raum hierfür bereits zur 
U' ^neibero-’ St.oben schon dargelegt worden. 

ik  * ’ Urt- v. 18. Juni 1941, IS  24/41.) [He.l
14. Au s 1 *
de}' Paß Jj}40- 8 dCr 5' A«sfVO. zur KündSchVO. vom

m  ‘«U e ii'^ en d e i11'1 ^.'.etzins oder mit der Ausführung 
laubnis Nichtiger p ho"hedsreparaluren im Verzüge

l^ D ie  Eirund zur Versagung der Tausch-

S r“i Cll V0" S  Ne/r lTa^ ChCr,aUbniS dureh das MEA. 
Werr<len. t?er Schönhap? lza!dung der Miete oder der Aus- 
'viß'e Antr 'Reparaturen abhängig gemacht

dienten w? dem v ^ ^ ^ e rm ic te r ii1) verweigert die Ein- 
Miei ieter n h?ungstauRrh Antragstellern (Mietern) beab- 
ä o^ns  ünnach ihrer Ans! SJJter anderem deswegen, weil
ist lenen s ,,mit der A n t - l  noch mit der Zahlung von „Ader A*bchrinh^er Ausfuhr.,n,r ,i». von ¡hnen über-

j'“cnen c , mit dP1. a ‘ 7 U uuul
ersp?er Ans-ilönheifsr0 ^ US ubrunS der - ........
- oi Ze. d pn 'i h daß' , Par„atl!ren im Rückstand seien. Sieaaphie> den »,!> «aß. *“ ■ Kucnsiauu seien, sie

Q.f'VahleJd'etern auf an u3s MEA- ihre Einwilligung
erSeas MEa  ^  die Sehfnn“ . werden müsse’ die Miete 
rftcko ' Ihre die F^ ° n.heitsreparaturen auszuführen.

oF^'esen , eschw , twdllgung der Antragsgegnerin 
heh° die A„*W°rden h , VSn der Beseht, ' |
’letnSRparatnnlra?steller „S ^ G‘ bitlrt in den P,-«_ BesP] , Jen ; D * noch mit Miete ...

laS„ tv° n der Beschwerdestelle zu- 
-M,, R- tührt in den Gründen aus:
rake HSchluß n- '!n R u c lS i  mit ,M 'ete und mit Schön- 

tverijder ErL?lcht näher d s.fnd> hat das MEA. in sei- 
»er | ‘.^¡es ,\P Ung der n f 61l rüP und auch nicht für die 
Miete' Al'sfVoSt rechtlich ?nep,Tngung; des Vermieters ge 
M &  statt K ü n n e ^ tz u  beansta ' ‘ *

muß er auch statt dessen

¡ ¡ W S S  inwieweitme
k  ^  des .Vermie
d e  •68

p *1 geöp„nte, n ich t; «, ,  lnteressen des Vermie- 
den b £  doch aües das, was der Ver- 

tiiru A!ntres Vermiete« Alieter zu beanspruchen 
S t  SapLeser B e ^ 8gegne®.:®rbJ )onnen dabei auch nicht — 
efap dembe des jw» j Une mit pr,stl'J'bt — durch eine Aui-
•bp’"  m gEA ., sonclCn" l,edlKt werden- Es is‘ dasKüI5SoVUt>diniglS  i f  t enf'alk80nf e n des ordenthchen Gerichts,

bU«g. de>n Faß £ a| e erhoben werden muß, 
Auszugs des Mieters nach

Ob die Antragsteller daher noch mit Miete oder Schön
heitsreparaturen im Rückstand sind, bedarf nicht erst der 
Prüfung. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, würde es 
der Ersetzung der Tauscherlaubnis nicht entgegenstehen.

(LG. Berlin, 82. ZK., Besohl, v. 28. A pril 1941, 282 T 
2195/41.)

Anmerkung: Im Ergebnis ist der Entscheidung beizu
treten. Der Vermieter kann die Erlaubnis zum Wohnungs
tausch nur aus einem in der Person des Tauschmieters 
liegenden Grunde verweigern. Der Umstand, daß der bis
herige Mieter mit der Zahlung von Mietzins oder mit der 
Ausführung von Schönheitsinstandsetzungen in Verzug ist, 
ist deshalb in der Regel unerheblich, zumal da nach § 1 
Abs. 3 der 5. AusfVO. zur KündSchVO. der neue Mieter die 
gesamtschuldnerische Haftung für die Schulden des bis
herigen Mieters aus dem Mietverhältnis übernimmt, also 
für die Zahlung des Mietrückstandes und die Ausführung 
der Schönheitsinstandsetzungen neben dem bisherigen 
Mieter haftet (ebenso K i e f e r  s a u e r ,  „Kriegsnotrecht 
für Mief- und Pachtverhältnisse“ , 2. Folge, S. 21 f.). Die 
Belange des Vermieters würden nur dann geschädigt wer
den, wenn der Vermieter durch den Auszug des bisherigen 
Mieters ein Pfandrecht an eingebrachten Sachen verlöre, 
das ihm der neue Mieter infolge der Einbringung von 
Sachen geringeren Wertes nicht gewähren würde. Es kommt 
also auch insoweit auf die Verhältnisse des Tauschmieters 
an. Im übrigen hindert die Ersetzung der Erlaubnis des 
Vermieters zum Wohnungstausch durch das MEA. den Ver
mieter nicht daran, sein Pfandrecht an den eingebrachten 
Sachen des bisherigen Mieters gemäß § 561 BGB. geltend 
zu machen. KGR. D a h m a n n ,  Berlin.

*
1 8 . LG. — § 1 der 5. AusfVO. zur KündSchVO. vom 

14. Aug. 1940.
1. Die Tauschwohnung kann auch eine Werkwohnung 

sein.
2. Daß der Vermieter einem Dritten die Wohnung zuge

sagt hat, ist nicht schon in jedem Fall für sich allein als 
wichtiger Grund für die Versagung der Tauschgenehmi
gung anzusehen. Nur unter besonderen Umständen kann 
dies im Einzelfall einen wichtigen Grund darstellen.

3. Bei der Prüfung des Einzelfalles ist zu berücksichtigen, 
ob die Versagung der Tauschgenehmigung lediglich den 
Erfolg haben würde, daß der Tausch vereitelt wird, der 
Dritte aber, weil der Mieter wohnen bleibt, die Wohnung 
trotzdem nicht bekommt. | )

Der Antragsteller (Mieter) w ill seine 2-Zimmer-Wohnun°- 
mit der anderswo belegenen 3-Zimmer-Wohnung der Witwe 
seines Dienstvorgängers tauschen. Der Antragsgegner 
(Vermieter) verweigert seine Zustimmung zu diesem 
Tausch insbesondere deswegen, weil er einem anderen 
Mieter seines Hauses, der eine MitteKvohnung bewohnt, 
schon früher zugesichert habe, ihm beim Auszug des Mie
ters einer Seitenwobnung (wie die des Antragstellers ist), 
diese Seitenwohnung zur Verfügung zu stellen.

Auf Antrag des Antragstellers hat das MEA. die Einwil- 
hgung des Antragsgegners ersetzt. Seine RBeschw. ist von 
der Beschwerdestelle zurückgewiesen worden. Das LG. 
führt unter anderem aus:

1. Daß die Wohnung der Tauschmieterin eine Werkwoh- 
nung sein soll, steht nicht entgegen. Erforderlich ist nur, 
daß zwischen den Parteien dieses Verfahrens ein reines 
Mietverhältnis besteht, wie dies der Fall ist. Die Tausch
wohnung kann auch eine Werkwohnung sein.

2. Ob eine rechtsverbindliche oder eine rechtlich nicht 
verbindliche Zusage des Vermieters gegenüber einem an
deren ein wichtiger Grund i.S. des § 1 der 5. AusfVO. zur 
KündSchVO. v. 14. Aug. 1940 ist, hatte die Beschwerde
stelle schon früher zu entscheiden (Beschl. v. 25. Sept. 1940, 
282 T 7557/40, und v. 18. Febr. 1941, 282 T 831/41). Soweit 
die Beschwerdestelle in anderer Besetzung, insbesondere 
in dem ersten Beschluß, ausdrücklich ausgesprochen hat, 
daß die Zusage der Wohnung an einen Dritten, auch wenn 
sie der Rechtsverbindlichkeit entbehrt, als wichtiger Grund 
in jedem Fall ausreicht, hält sie diese Ansicht nicht mehr 
aufrecht.

Derartige Zusagen sind gewöhnlich ohne jede Re^hts- 
verbindlichkeit und nichts anderes als ein bloßes in Aus
sicht stellen“ . Selbst wenn aber eine rechtsverbindliche
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Vereinbarung darüber getroffen worden ist, hat sie ledig
lich die Bedeutung, daß der Vermieter, wenn eine Wohnung 
tatsächlich frei w ird  und dem Vermieter zur Weiterver
mietung unter freier Auswahl des neuen Mieters zur Ver
fügung steht, diese Wohnung dem bestimmten Dritten, so
fern dieser sich darum bewirbt, vor allen anderen Be
werbern überlassen muß. Dies trifft aber bei Tausch über
haupt nicht zu. Hier kommt schon ein Freiwerden der 
Wohnung im üblichen Sinn und eine Bewerbung von Miet
interessenten und eine Auswahl durch den Vermieter nicht 
in Frage. Es fehlt dem Vermieter darüber hinaus an jeder 
Verfügungsfähigkeit über die Wohnung, da er nach § 1 der 
oben bezeichneten VO. v. 14. Aug. 1940 grundsätzlich mit 
einem Tausch einverstanden sein muß. Dies selbst dann, 
wenn der Mieter auf Tauschmöglichkeit verzichtet hatte, 
weil ein solcher Verzicht nach § 49 MietSchO. unwirksam 
ist. Ein Fall, wie ihn eine solche Vereinbarung im Auge 
hat, liegt bei einem Tausch überhaupt nicht vor. Eine solche 
Vereinbarung steht daher auch der Genehmigung eines 
Tausches durch den Vermieter nicht entgegen.

Aus diesen Erwägungen trifft es nicht zu, daß eine solche 
Zusage allein in jedem Fall als wichtiger Grund für die 
Versagung der Tauschgenehmigung anzusehen ist. Es ist 
lediglich im Einzelfall zu prüfen, ob unter den dort gegebe
nen Umständen diese Zusage vielleicht ausnahmsweise 
entweder im Verein mit anderen nicht allein ausreichen
den Gründen oder auch einmal bei besonderer Lage für 
sich allein einen wichtigen Grund für die Versagung der 
Genehmigung bietet. Dabei ist dann, worauf in dem Be
schluß vom 17. Febr. 1941 bereits hingewiesen worden ist, 
zu berücksichtigen, ob die Versagung der Tauschgeneh
migung lediglich den Erfolg haben würde, daß allein der 
Tausch vereitelt und der Dritte, weil der Mieter nunmehr 
wohnen bleibt, die Wohnung trotzdem nicht bekommen 
würde. Ist dies der Fall, dann wäre die Versagung der 
Tauschgenehmigung sinnlos, denn durch sie würde nur der 
Mieter geschädigt, ohne daß der Vermieter oder der Dritte 
dadurch einen Vorteil hätte. Dies Ergebnis wird aber ge
wöhnlich bei Versagung der Tauschgenehmigung eintreten. 
Gb es im Einzelfall anders ist, bedarf der Prüfung des 
MEA., dem die Parteien für eine Prüfung die erforderlichen 
Anhaltspunkte an die Hand geben müssen. Die Entschei
dung des MEA. hat nach billigem Ermessen zu erfolgen 
(§ 40 Abs. 3 Satz 1 MietSchG.), dessen richtige Anwendung 
die Beschwerdestelle nachzuprüfen hat (RE. 17 Y 5/24 und 
17 Y 137/24). An die tatsächlichen Feststellungen des MEA. 
ist allerdings die Beschwerdestelle gebunden (§ 23 Vf AnO.). 
Die Wohnung des Antragstellers würde nur frei werden, 
wenn er auch ohne Tausch die für ihn allein in Frage kom
mende Wohnung der Witwe A. bekommen würde. Diese 
Wohnung würde — ohne Tausch zwischen dem Antrag
steller und der Witwe A. — nur frei werden, wenn der A r
beitgeber nach § 4 MietSchG. oder nach §§ 22, 4 MietSchG. 
gegen Frau A. mit Erfolg die Herausgabe der Wohnung 
durchsetzen könnte und diese Maßnahme auch tatsächlich 
ergriffen würde. Dafür, daß der Arbeitgeber dazu gewillt 
ist und dadurch die Wohnung des Antragstellers in jedem 
Fall frei wird, sind bestimmte Anhaltspunkte nicht gegeben. 
Das MEA. ist zu der Überzeugung gelangt, daß dies nicht 
der Fall ist. Seine Feststellungen lassen einen Rechtsirrtum 
nicht erkennen. Das Gegenteil w ird nicht einmal in der 
Beschwerdeschrift behauptet. Daß die Möglichkeit, die 
Wohnung A. und damit auch die Wohnung des Antrag
stellers ohne Tausch frei zu machen, dem Arbeitgeber in 
die Hand gegeben ist, reicht ebensowenig aus wie die 
Ansicht des Antragsgegners, daß der Arbeitgeber dies tun 
sollte und ihm dies auch zuzumuten wäre. Ebensowenig 
kann es darauf ankommen, ob sich die Witwe A. mit der 
Wohnung des anderen Mieters im gleichen Hause begnü
gen sollte. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß sie dazu 
nicht bereit ist. Wenn aber der Arbeitgeber die Witwe 
seines früheren Betriebsführers nicht ohne Ersatzwohnung 
auf die Straße setzen w ill, wenn diese auch ihre Wohnung 
nicht gegen Übernahme der Wohnung L. (Mittelwohnung) 
frei machen w ill, dann würde die Versagung des Tausches 
zwischen dem Antragsteller und der Witwe A. tatsächlich 
nur den Erfolg haben, daß der Tausch vereitelt, nicht aber, 
daß dadurch der Dritte die Wohnung des Antragstellers 
erhalten würde.

(LG. Berlin, 82. ZK., Beschl. v. 21. April 1941, 282 T 
1579/41.)

Anmerkung: Die vom LG. aufgestellten Rechtssa 
zutreffend. A11'

Während § 1 der 5. AusfVO. zur KündSchVÜ. “ zUin 
wendung findet, wenn derjenige, für den die Erlauo . ^  
Wohnungstausch durch das MEA. ersetzt werden 
Wohnung auf Grund eines Mietvertrages innehat, .¿ne 
Rechtsverhältnis, auf Grund dessen der Tauschmie 
Wohnung benutzt, unerheblich. Der Tauschmieter ¿fall 
her seine Wohnung auch als Eigentümer, Nießbraucn > .nne. 
dinglichen Wohnrechts, Dienst- oder Pachtvertrag. ewa 
haben, nur mit der Folge, daß er seinerseits die Wr jylEA- 
erforderliche Erlaubnis des Hausherrn nicht durch 
ersetzen lassen kann. Ein Mieter kann also die qCjien, ^aS 
mit einem Wohnungsinhaber anderen Rechts tau ¿en 
MEA. kann aber nur für den Mieter, nicht a u c ^ j zUni 
anderen Wohnungsinhaber gemäß § 1 die Eria

stit?Wohnungstausch ersetzen. F 2en s“ !'i
Die Ausführungen zu den beiden übrigen Fr g gesc"_ 

men mit den Ausführungen überein, die das KJJ. geÄ " 
v. 15. Nov. 1928, 17 Y 92/28: JFG. ErgBd. 8, 59 ztg rund 'u. 
sichtigung des Eigenbedarfs des Vermieters al?VjusCh 
die Verweigerung der Erlaubnis zum WohnuugJ ßer]iii.

’ ' • 1 KGR. D a h m a n n ,macht hat.

* j4. A"?’
19. LG. -  § 1 der 5. AusfVO. z. KündSchVO-v- 

1940. Wohnungstausch. .
1. Daß der Vermieter die Wohnung bei e t* ~ uiö*'1 „ 

werden einer kinderreichen Familie vorbeha , „g, vr<- 
ist für die Entscheidung des MEA. ohne Bene 
bereits die beteiligten Wohnungsämter die ^
freigegeben haben.

2. Die Einwilligung des Vermieters zum 
kann dann nicht ersetzt werden,

XÜohnun£s
. Ta«sl&

fa-
n aann ment ersetzt werden, jgs
a) wenn die Wohnung für das Einkomme ^

mieters ersichtlich zu teuer ist, etreH#*etfef-
b) wenn als Tauschpartner zwei völlig ,»Ajeter

tnilion in rliA WaIi nuntr ainriphßil UflC*
einermilien in die Wohnung einziehen 

den sollen.
Die Antragstellerin ist seit langer Zeit (Tegner“’,ieSe 

4-Zimmer-Wohnung im Hause des Antrag o ^  
einer Monatsmiete von 80 MM. Sie beao pj,eleua j 
Wohnung mit der 1-Zimmer-Wohnung der.cfien ünt«e<s
m i t  A itiA r M ru ia fc rm A + A  \zr»n 9 ^  .fß .A I, ZUmit einer Monatsmiete von 25 M M  zu —a «frags&'| 
zuerst die Ersetzung der Einwilligung def  Tausch K
zum Tausch mit Otto W., schließlich zum “ tusene{ „ 
Eheleuten Otto W., Max St. und dessen eT' i - ny)er^ü%[e^ 
ter beantragt. Otto W. hatte bis zu seiner £ gt_ v<-r mjL 
Wehrmacht einen Wochenlohn von 50 1'Trf„W b « 
wöchentlich 44 M M  und seine Tochter ^ nvVilligu ,\fehr' 
Der Antragsgegner verweigert seine £ i atlj die 
weist zur Begründung dafür unter andere .  gr d)e . 
zahl der Tauschpartner und darauf hin, c «jihWY
nung bei Freiwerden einer kinderreiche die p j i t 
lassen möchte. Das MEA. hat antragsge e(SC{zt ^ 0 ^  
ligung des Antragsgegners zum Tausch ß ¿es ¿er 
RBeschw. des Antragsgegners ist der Be 
von der Beschwerdestelle aufgehoben un Ver‘ ¡esel1 
Mieterin auf Ersetzung der Einwilligung rtickSievT 
zu dem beabsichtigten Wohnungstausch Aü®’
worden. In den Gründen heißt es: ,n„u\rO. hailtf’

.eh'

Gründen heißt es: ,QrhvO. V:v/nhfl**?! 
Nach § 1 der 5. AusfVO. zur KundSchv 

1940 kann das MEA., wenn der,.Mi „ PIlciigun£“meä i  
statt zu kündigen oder sich auf die Bee te{ 0}
Vertrages zu berufen, die Mieträume ^  Ver1̂  £iiiv'T
statt zu kündigen oder sich

ifi
¿i?

vcniagca Z/Li uciuicu, uic , jgj- ^
Wege des Tausches überlassen will, una . diese n 
dafür erforderliche Einwilligung Y5rWVjjtrag deverl®"'’ 
ligung des Vermieters ersetzen. Der t  jem v 
ist jedoch abzulehnen, wenn der Vermi r jCht-derspr<e-ihalgl
des Mieters aus wichtigem Grunde w ^ef i  >-  ̂ ,

Was der Antragsgegner hinsichtlicn v0 r t % e( o> 
der Wohnung für eine kinderreiche 1 a rVVertefl;mt 
neben der Sache und ist hier nicht zu . ¿er B 0  s 
Verwendung der Wohnungen zum Zw «p0jinufl£svyje,%i 
gung kinderreicher Familien haben nesämter{lSjclit,1| sef 
wachen. Wenn die beteiligten WohnU |  beab ¿¡e$ 
hier der Fall ist, die Wohnungen 1,1 entffe|wiTi^ Lu
Tausch freigeben, kann das MEA. > T ¿es 
Freigabe die Ersetzung der Einwilhg ®rejCliefl 
verweigern, weil es die Wohnung km 
Vorbehalten will.
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nit Einwillicden EhpißnfUn̂ vr^es Antragsgegners zu dem Tausch 
Wpr'1" uten W. allein könnte in keinem Fall ersetztS S  denn

*ur die Vpv angegeoenen Personen als
WeqZU weisen rsagung der Ersetzung ist nicht von der

‘ •and

s p ^ r i  ist d,‘? einsehlagige Gesetzesbestimmung, die 
ai.„c ‘> so kann \ r v,otl e‘Ilein Tausch mit „einem Dritten“ 

t n. es doch kpim-m ¡f«j
«illpk ',«w Karin " V“ 1V,U i  Muovn im i „c-uiLiu lj11 lich
Min mit einer di?cl1 keinem Zweifel unterliegen, daß 
Hint,/. Z\B- mit p,'„„ M  von Personen getauscht werden 
J steht aiSo Ehepaar. Der Wortlaut der Bestimme f  -°teht also“n'r‘ü i l;'nePaar- Uer Wortlaut der Bestirnt

er M  beantr'i,riChV entgeSen- Es bestehen aber gegen 
r Ah ra2‘e Ersetzung rechtliche Bedenken an-

Ein” ,.-", eidings dahingestellt bleiben, ob überhaupt
" Jfatin
Itan Clnw*ll? u
Miet’ daß nicht’ l , ' 36? yermieters dazu ersetzt werden 

nn^^'ehen nllal3er der Wohnung, in die der
M  n’ M  andei-f. n l M er also die Eheleute W.), sondern 
ldie \vfr,ue‘n2iehpn ,ers° nen’ die in die Wohnung des Mie- 
er ü|wi”nlaube ,10̂ ” c iM  ur*d deren bisherige Wohnung 

v ird, 7i, llPt nichtS- b Y  von dem antragstellenden Mie
fe:rira»i ,Sam,nen M  M  Anspruch genommen, sondern frei 
??ri hfP,Partner riPa * auschmieter auftreten und sämtlich 
M r bei desvvegp,, Vermieters werden. Diese Frage be- 
!uMim .den A M I  der Entscheidung, weil es sich 
S  !  6 Partei ,,fnden Tauschpartnern nicht um eine 
widere #,k e n n te n w /\B' ln dem Fal1 handelt, daß Per- 
. Miet, ,  °hnuno- Wohnungen nach Eheschließung einel,: 11 Zu “ g eintaiie»u_ __n-......... „  ___°M'iert j Zu können /¡M ä u s c h e n  w o llen , um  zusam m en  
S?® aber ri le eine’ 4 4 -  sollen z w e i v ö llig  ge trennte  F a - V Be0c r y ie  E inw i] j. Z 'm m e r-W o h n u n g  e inziehen. D a z uLaher

tPestim'"" £inw;n;.7 ‘“ “ “ ':‘ ~WUI1“ ullß emzienen. uazu 
ej\rlne \X/riUn"  n iriitLUnS des Vermieters nach der zitier
e t ,  em0h«ung i * ersetzt werden, 
tw  2nsP4r einltein; J p u4dsatzEch nur dazu da und ge
l l ^  kann llllenWohnenen ,ailnlie zur Heimstatt zu dienen. 
sehf ‘n p,nur in Nntf-iiiehrerer Familien in einer Woh- 
" en ■ rar"ä laHen und nur vorübergehend über-

tlipp iT . licn nur dazu da und ge- 
inoüen. Familie zur Heimstatt zu dienen.

\M '' ‘VerMSe kotnmon''V . “ uu “ UI VU1 uoergeneuu uoer- 
WoNng- daß n,a' Eln solcher Fall kann darin ge-
Mu-dfe pden könnpn6 M ut?. heiraten, aber noch keine 
’■ i f l - amilie st r  ^ us irgendwelchen Gründen be-

m fi »«.•) Ule nach Hpr FrH5n.M„w f r i n  v p ^ “ ‘“ *e St “ g c u u w c iu ic u  v jru u u e n  oe-
iofehen 4}. 6-M ai‘,io ie1 nach der Erklärung der Antrag- 
MMauh' TochtPr ..M 1 aus den Eheleuten St., der er-Soj] . aabe T0cl1te r „ „ j '  “ cu  H f t ic u ic u  0 1 ., u e r  e r -  
W0i ' st nicht11 liefern ei?,em Pflegekind besteht, eine
Jie , ngdn  ̂ 4rsichtliPhlnr v Veranderun& erforderlich sein 
MupUß« h Zwei eet"r? le* dieser 4-Zimmer-Hii* nnri* kennte Familien mit ip vipr K'ttnfpn

erden. 4wei crPfr . uiebtr Z im m e r-
UutcP noch pin e” nte Familien mit je vier Köpfen, 

pi„Jaßii>l!ermietet lmmer an zwei alleinstehende 
te^rn | 0iaMerwen!hfn4n,,Wollen> widerspricht der ord- 
>s nichlClen Tauct!hnf  dieser einheitlichen Wohnung. 

VvMeek l^ s e tz t werden" 11 Fdie Einwilligung des Ver-

‘'M tc^trc^rden sohen" 011 Bestimmung, daß Vermieter 
« r  übM Faniiijp’ an Stelle einer Familie nunmehr 

°  berii^M sen . “  eine einheitliche Wohnung als

Beschl. v. 12. Mai 1941,282 T 2241/41.)" Ä K q ,
‘-ZK

Mtpii^riss *®t der T
einer Wohnung,K* tCiiruso und »nnancr einer woünung,

1 abw4SchvAet ein Wohn dle dl,n eine Ersatzwohnung 
'^  d^kuun!?- auch ¿ " ungs<ansch ¡- S. der 5. AusfVO

der WeispM vofr> wenn die Inhaber von 
tauschen, daß sie sich Wechsel-

auch d u ____ __________ wfc
ä Miet« Und der Te*1 Vn r ’. wenn der Mieter diese 
1 y  AyfS ^eziehcn w in 'mieier d'e Bisherige Woh-

^ ¡ I^ a t i^ re h fü h m n ^ ^ S e h V O . v. 14. Aug. 194 
'1een j h lieg-f (i F des Wohnungstausches.

< S u n 1940 er- 
Ein

seitig das Benutzungsrecht der von ihnen bisher inne
gehabten Wohnungen verschaffen. Beruht das Recht auf 
einem Mietverträge, so kann nach § 1 die zum Eintritt 
des Tauschmieters in den Mietvertrag erforderliche Er
laubnis des Vermieters durch das MEA. ersetzt werden, 
wenn der Vermieter die Erlaubnis ohne wichtigen Grund 
verweigert. Die Beschwerdestelle weist zutreffend darauf 
hin, daß der Tausch ernstlich gewollt sein muß, wie dies 
das KG. für die entsprechende Vorschrift des § 8 Wohn- 
mangG. im RE. v. 22. Dez. 1926, 17 Y 104/26 — JFG., Er
gänzungsband 6 S. 49, JW. 1927, 597, JurRdsch. 1927 
Nr. 1201, DWohnArch. 1927, 75 — ausgesprochen hat 
(ebenso R e x r o t h in Pfundtner-Neubert, „Das neue 
Deutsche Reichsrecht“ , II b 3 S. 70, Anm. 8 zu § 1). Das 
MEA. muß deshalb prüfen, ob der Wohnungstausch ernst
lich gewollt ist.

Voraussetzung eines ernstlich gewollten Tausches wird 
in der Regel sein, daß die Tauschenden ihre Wohnungen 
bisher benutzt haben und nunmehr die Wohnung des 
anderen benutzen wollen. Ausnahmsweise kann es aber 
so liegen, daß ein am Tausch Beteiligter zwar das Recht 
hat, die Wohnung zu benutzen, von diesem Recht aber 
noch keinen Gebrauch gemacht hat. Die Forderung, daß 
er die Wohnung zunächst beziehen müsse, um tauschen 
zu können, kann nicht gestellt werden, da dies, wenn er 
die Wohnung alsbald tauschen will, nur zwecklose Um
züge verursachen würde. Das KG. hat deshalb zu § 8 
WohnmangG. im RE. v. 22. April 1926, 17 Y 31/26 — JFG., 
Ergänzungsband 5 S. 22, JurRdsch. 1926 Nr. 1701, DWohn
Arch. 1926, 525 — ausgesprochen, daß eine Tauschwoh
nung auch dann benutzt ist, wenn der Verfügungsberech
tigte sie nicht bezogen hat, aber der Einzug seines 
Tauschgegners in Aussicht steht.

Ähnlich liegt es, wenn der Mieter einer Wohnung in 
einem Flause, das abgerissen werden soll, die ihm als 
Ersatz für die Abrißwohnung zur Verfügung gestellte, 
von ihm noch nicht bezogene Wohnung zum Tausch an
bietet. Es würde unbillig sein, ihn als Tauschmieter erst 
dann zu berücksichtigen, wenn er die Ersatzwohnung be
zogen hat, obwohl er sie tauschen will. Denn bei einem 
solchen Tausche liegen die Umstände nicht vor, die auf 
einen Scheintausch hindeuten, nämlich daß dem freien 
Wohnungsmarkt eine Wohnung entzogen w ird und daß 
möglicherweise eine Wohnung unter dem Vorwände des 
Tausches unrechtmäßig erworben wird. Wenn deshalb 
auch in der Regel bei der Absicht des Mieters, eine Woh
nung zu beziehen, die bisher nicht die Wohnung des 
Tauschmieters war, ein Wohnungstausch i. S. des § 1 
nicht vorliegt (ebenso R e x r o t h  a. a.O.), so ist es doch 
anders, wenn der Tauschmieter ein Abrißmieter ist und 
der Mieter die dem Tauschmieter zur Verfügung gestellte 
Ersatzwohnung beziehen will. Denn dann liegt ein ernst
lich gewollter Wohnungstausch i. S. des § 1 vor, und das 
MEA. kann die Erlaubnis des Vermieters dazu ersetzen.

(KG., 17. ZivSen., RE. v. 18. Juni 1941, 17 Y 4/41.)
*

21* KG. — Das MEA. kann die Erlaubnis des Vermieters 
zur Untervermietung nach § 5 der 3. AusfVO. zur Künd- 
SchVO. v. 5. Sept. 1939 nicht mehr ersetzen, wenn das 
Mietverhältnis aufgehoben ist. Hieran w ird nichts dadurch 
geändert, daß die Vollstreckung aus dem Räumungsurteil 
oder Räumungsvergleich eingestellt ist.

Nach § 549 BGB. ist der Mieter ohne die Erlaubnis 
des Vermieters nicht berechtigt, die Mieträume unterzu- 
vermieten. Versagt der Vermieter die Erlaubnis ohne 
wichtigen Grund, so hat der Mieter ein Recht zu vor
zeitiger Kündigung. Da dieses Recht infolge der Lage 
des Raummarktes keinen ausreichenden Schutz gewährt, 
bestimmt § 5 der 3. AusfVO. zur KündSchVO. v. 5. Sept. 
1939, daß die Erlaubnis des Vermieters nur aus einem 
wichtigen Grund verweigert werden darf und daß das 
MEA. die Erlaubnis auf Antrag des Mieters ersetzen kann. 
Voraussetzung der Rechte des Mieters ist das Bestehen 
eines Mietverhältnisses. Ist das Mietverhältnis durch 
rechtskräftiges Urteil oder durch gerichtlichen Vergleich 
beendet, so fehlt es an der Grundlage für die Ausgestal
tung der Rechte des Mieters. Hieran wird auch nichts 
dadurch geändert, daß die Zwangsvollstreckung aus dem 
Räumungsurteil oder -vergleich durch das Vollstreckungs- 
gcncht eingestellt worden ist. Denn hierdurch werden

238*
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dem Mieter^ nur vorübergehende vertragsähnliche Rechte 
gewährt. Diese sollen den bisherigen Zustand erhalten, 
ihn aber nicht zugunsten eines Teils ausbauen. Deshalb 
hat das KO. zu der entsprechenden Vorschrift des § 29 
MietSchG. schon im Rechtsentscheid v. 19.Nov. 1926, 17 Y 
97/26 — JFG., Ergänzungsband 6 S. 57, JW. 1927, 593, 
JurRdsch. 1927 Nr. 489, DWohnArch. 1927, 75 -  ausge
sprochen, daß die Erlaubnis des Vermieters zur Unter
vermietung durch das MEA. nicht mehr ersetzt werden 
kann, wenn das Mietverhältnis, sei es auch unter Vor
behalt von Ersatzraum, aufgehoben ist. Dasselbe muß 
gern. § 5 bei Einstellung der Zwangsvollstreckung gel
ten. Anders liegt die Sache nur, wenn das Mietverhältnis 
durch ausdrückliche oder stillschweigende Einigung der 
Vertragsteile, z. B. unter den Voraussetzungen des 8 568 
BGB., fortgesetzt wird.

(KG., RE. v. 11. Juni 1941, 17 Y 3/41.)
*

22. KG. — Der Mieter von Geschäftsräumen (Reform- 
lebensmittelgescliäft) kann nicht fordern, daß der Vermieter 
anderen Geschäftsraum desselben Hauses nicht an einen 
Dritten vermietet, der ihm nur in Nebenartikeln Wett
bewerb bereifet (Lebensmittelgeschäft anderer Art).

Da der Mietvertrag der Streitteile über die Geschäfts
räume eine Vereinbarung über die Fernhaltung von Wett
bewerb nicht enthält, kann sich das Verlangen des Kl., dem 
Bekl. die Aufnahme eines Lebensmittelgeschäfts im Miet
hause zu untersagen, nur auf die §§ 535, 157, 242 BGB. 
stützen. Hiernach ist der Vermieter, der Räume zu Ge
schäftszwecken vermietet hat, verpflichtet, dem Mieter 
Wettbewerb fernzuhalten, der dadurch entstehen würde, 
daß er andere Geschäftsräume desselben Hauses einem 
Dritten vermietet und dieser in den Räumen dem Mieter 
unzulässigen Wettbewerb bereitet. Ein derartiger unzu
lässiger Wettbewerb liegt in der Regel vor, wenn der 
Dritte in seinem Geschäfte als Hauptgegenstände Waren 
vertreibt, die auch Hauptgegenstände des Vertriebs des 
ersten Mieters sind. Dagegen liegt ein unzulässiger Wett
bewerb in der Regel nicht vor, wenn der Vertrieb der 
beiden Geschäfte nur in Nebengegenständen ineinander- 
greift (ebenso RG., Urt. v. 9. Dez. 1940: DR. 1941, 783).

Hiervon ausgehend ist zunächst von Bedeutung, daß dem 
Kl. die Räume zum Betriebe eines Reformlebensmittelge
schäfts vermietet worden sind und daß dies im Nachfrage 
noch dahin erläutert worden ist, daß der Kl. nur die A r
tikel eines der Reformbewegung angeschlossenen Reform
hauses und Obst führen darf. Der Mieter, den der Bekl. 
in das Miethaus aufzunehmen beabsichtigt, führt Weine, 
Liköre und Lebensmittel; er ist aber nach seinem Vertrage 
verpflichtet, die Artikel eines der Reformbewegung ange
schlossenen Reformhauses und Frischobst und -gemüse 
nicht zu führen. Hiernach kann bei der grundsätzlich ver
schiedenen Einstellung beider Geschäfte nur ein Wettbe
werb in Nebengegenständen, wie z. B. Fruchts'äften, Hafer
flocken, Konserven und Teigwaren, stattfinden. Es bedarf 
nicht der Entscheidung, ob der I<1. infolge der durch den 
Krieg beeinflußten Lebensmittelversorgung die A rt seines 
Betriebes ändern und andere Lebensmittel als solche der 
Reformbewegung führen darf. Denn jedenfalls kann er 
hieraus nicht eine weitere Einschränkung der Rechte des 
Bekl. in der Aufnahme anderer Mieter herleiten. Hinzu 
kommt, daß damals, als der Kl. die Geschäftsräume mietete, 
bereits ein Geschäft ähnlicher A rt wie das neu aufzuneh- 
mende in anderen Räumen des Hauses war und mehrere 
Jahre, wenn auch nicht bis in die letzten Jahre, neben dem 
Geschäft des Kl. betrieben wurde.

Die vom Bekl. beabsichtigte Vermietung stellt somit 
keine Verletzung der Rechte des Kl. dar.

(KG., 17. ZivSen., Urt. v. 7. Mai 1941, 17 U 1009/41.)
*

23 . LG. — Die Pacht einer Tankanlage innerhalb eines 
Garagenunfernehmens ist Pacht eines Rechtes, nicht eines 
Grundstücksteiles, und genießt keinen Mieterschutz. Hieran 
ändert auch nichts, daß außer den Tanksäulen noch ein 
Keller zur Lagerung von Öl und Reparationsmaferial so
wie ein Tankmeisterraum mit überlassen sind.

,..D,en,.Bekl- auf dem jetzt dem KI. gehörigen Grund
stück die dort „befindliche Tankstelle nebst Tankmeister
raum und Keller“  verpachtet worden, ln dem Vertrage

ist bestimmt, daß, sofern das Eigentum an dem ¡^t- 
stück während der Pachtdauer auf einen andere ¡̂ r 
geht, sowohl die Verpächterin als auch der • t ¿ rages 
berechtigt sind, schon vor Ablauf des Pachtve* ^  
diesen mit einer Frist von drei Kalendermonat 
Schlüsse eines Kalendervierteljahres zu kündige11- ¿er 

Der KI. hat das Grundstück am 10. Sept. , uf des 
Zwangsversteigerung erworben. M it noch vor ■ ;ben ^  
September 1940 den Bekl. zugegangenen Sehre ^  
der KI. das Vertragsverhältnis gemäß dem Vertr s 
31. Dez. 1940 gekündigt. , t t f f .

Der KI. stützt sich auf die Kündigung un<ilp;\en, ll'e 
erhoben mit dem Anträge, die Bekl. zu verun ,• je"1 
Tankstelle nebst Tankmeisterraum und KeUer ygebe11' 
Grundstück des Kl. sofort zu räumen und herar j  ungslas’ 

Die Bekl. halten die Kündigung für }(läSe'
weil ihnen Mieterschutz zustehe und beantrag
abweisung.______ . ßeftf

Das AG. hat antragsgemäß verurteilt. Diei,oe\\'iesClV 
der Bekl. wurde aus folgenden Gründen zuruC«\^dül,|Ui t-------.... ......... au, VJUiiiv'" -  illSU1” kt-

Die von den Bekl. angeführte '3. VO. zl*r . j 
u^r VO. über Kündigungsschutz für Mief' . n M'Y». 
räume v. 5. Sept. 1939 (RGBl. 1,1670) führte ü^ iet- 
schütz mit ganz geringen Ausnahmen für ah cjC vd!LjjTTn g 1 i,- .Vrt « 1— .. m " .  .  .f .. cl AT 0111* , , ¡ fPachtverhältnisse über Räume wieder ein* Aittr. *■ ,
durch die 5. VO. über Kündigungsschutz v. J'J. 
(RGBI.1,1104) ergänzt. Nach beiden Verordnu S jviiet

..................................  * “ ** ’u * d ü <jedoch Pachtverhältnisse an einem
schütz frei. Es fragte sich deshalb in ei/ster eistê /ifer 
vorl. Falle mit der „Tankstelle nebst Tan ■ ^ iit 
und Keller“  ein Raum bzw. ein gewerbi^
Platz oder ein Recht gepachtet worden w L zen, c 

Nach den vom RG. aufgestellten Grunü J . )nai: 
die Kammer folgt, ist Unterscheidungs« st ü cc 
R ä u m e  oder gewerblich nutzbare ° r l h gas 
t e i l e  als solche Früchte bringen oder °  jjrunge,*zefl’ 
eine im Zusammenhang mit anderen Vor beim1 i,e 
troffene Einrichtung zu bestimmtem Zweck Qard c e|. 
Früchte abwirft. So hat das RG. die Pacht \j/iT ¿er
in einem Theater, eines Zeitungskiosks, m ^5,
stube auf einem Bahnhof, eines ZeitunD DJ, „deR-’ —  — ii, 1 /u, ,.„hatlu .i,Diele eines Hotels (vgl.~RGZ. 97,166 w K  ’„b
432; RGZ. 108, 369) als Pacht eines f
Nach der zuletzt genannten Entsch- p r.7rhtziehufl|  deS 
die eigentliche Raumüberlassung ,-„(jestafh|lJatef' 
sich allein schon begründet oder ob di - jjereSfiege|1’
Geschäftsbetriebes, das Recht, eine in ein ritzen, 
nehmen hineingestellte Einrichtung zU 
stand des Pachtvertrages ist. vo(ß ¿juH/

Wie die Bekl. selber unwiderspr? Vefh^rUi1/' 
und durch eine Skizze in der miindhe. Hat[s‘̂ ei(l'’i,

m

uiiu umcu eine ouizze in uei u w -~ ...aen „
erläutert haben, ist der Hof des stre o seine1.' ghlic* 
Stücks in der Art ausgebaut, daß sich ejne ai|n

__  _______  ßnkl. U1 h
Kellerräume, von denen einer . f e.nu^ ierliegej\’ ¿\e ßfy 
ist. Es kann nun keinem Zweifel W ^ iche '11 ^efls ^

auuA-iva m uu r t i i  dUbgLUdui, V1“ ‘y ß/~vpn C111
Garagen und Boxen und neben den if.°„T,stelle 
mit vier Tanksäulen ausgestattete ,a nn 
Tankmeisterraum befinden. Unter ^

Tankmeisterraum sowie der Keller, ^  
Reparaturmaterial, Öl usw. lagern, ”  mcbe d“  S^' ji 
J - Pachtvertrages sind. _ Derdes

¡eübringende Pachtgegenstand ist die a pjatz, 
bestehende Tankanlage. Ein h.esond ¡ialten» par̂ 't2 
wartende oder tankende Kraftfahrzc k, g def P .
vorgesehen. Gegenstand des Paehtv i ^ genU^ T 'T; 
ist demnach auch nicht ein gewerb1sondern 4 ^  co
im Sinne der VO. v. 14. Aug. 1940, so gS ö ru |j|fl
anlage. Zwar nimmt auch sie einen „ ragenüh *zerii r 
ein. Aber sie ist in ein größeres O ^  geflü sjclit 
hineingestellt und soll in erster Lm . j er A ,er ej .5
dortigen Garagen zugute kommen- platze® cjit eii
Kammer liegt daher nicht Pacht el“  nCjer» Jterbf 
sonstigen Grundstücksteiles vor, . ¡nraSe j r r  et3 -
Rechts, nämlich des Rechts, die in ein und ? bel, Jc{ 
eingefügte Tankeinrichtung zu ben . JLq\ uad is1 
ihrer günstigen Lage Nutzungen ZU 1925- 4 J  
Zeitungsstand in der Hoteldiele (DJ VpoZ- ^  ei*1 
Wechselstube im Bahnhofsgebauu . v̂ertrak .gjci1 .¡t- 
somit ein Recht Gegenstand des -' der
ändert nicht, daß durch den Vert g «elR 
Büroraum (Tankmeisterraum) und
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^ m m eel T den ■ s'nd- Diese sind rechtlich mir als im 
c^rtassenp 3d§- mit der Verpachtung des Rechts mit- 
a£he snzusehen*116 Und n*cb4 se*bs* fruchtbringende

PCht den VprÜ das Vertragsverhältnis der Parteien 
kS vyar d a W , n2en v.5.Sept. 1939 und 14. Aug. 1940.

Die Kr,n„-nach Maßgabe des Vertrages frei kiind- 
¿?hres i Q40 des KI. hat es aber zum Ende des

ankstelle ai° eJ0St’ infolgedessen müssen die Bekl. die‘voiCUe Qr, H *«<uigcuc3oui inusaui utc ij
(tQt aen KI. herausgeben und räumen, 

nn, Urt. v. 10. Juni 1941, 282 S 1023/41.)

b 24> Kg  *
d.^i zur n nPer ^instand allein, daß der Mieter auf das 
E>cfa kUr7. ¡^Vermietung ausdrücklich verzichtet und 
ha! i nis des v ?ach dem Verzicht die Ersetzung der 

’ «uiderj d zur Untervermietung beantragt
V Durch s k M EA. nicht, diese Erlaubnis zu ersetzen, 
la^ieter n d?r ^  AusfVO. zur KündSchVO. ist das dem 
Iâ n is 7„ rnacn § 549 BOB. zustehende Recht, die Er-sch,.-- *ur (in+y y d u d . zustehende Recht, die Er- 
Q » ,  daß dilev ermietun& ™ verweigern, dahin bc- 
kpou e erfolo-n,, Verweigerung nur aus einem wichtigen 
du Ei gegehpn 1 darf> und gleichzeitig dem Mieter das 
I.. a Worden, dip F r ln n h n ic  rlr*c V f im i ip f f - r okä-* das MFAW0rden> hie Erlaubnis des Vermieters 
Ver>; .her M:ptv; ersetzen zu lassen. Auf dieses Recht 
schruten- Dir>c Tl,aci1 §49 MietSchG. nicht im voraus 
1? y J. des a 2o xla4.das KG. für die entsprechende Vor- 
20oq 4/24 !_ ,M jetschG. schon im RE. v. 23. Juli 1924, 

rji ¡ ^ ¿ rrä enErgänzun.?sband 2 S- 87> JW. 1924,

V

4es

^ktvgp^^edieblich, auf Grund Welcher Vorschrift

¡l AkCh(

-  3-A- f v ^ ehtWQ 7llr wvaituciiuc ¿VUCICIÖUULUZ. ULIIUI1
-Hön Sinn ,,n .kiirulSchVO. ausgestaitet worden ist, 

V?rdchi ?aß auf fi; /i weck der Vorschriften entnommei 
nicht * Werder, ‘,e durch sie geschaffenen Rechte niclr 

mitfelbar daß also § 49 MietSchG., wem 
iQitn . zu s n . so doch entsprechend anzuwenden ist

* —  21. Nov.

j c rh a ltn io  \ k » * aLU VJJIU11U w c iL i ic r  v u r b u i r i i i
K 4 r\!i ^ rUnd HS Mieterschutz genießt, insbesondere ob 
les'¡u-ez-1937 d e f j ,,1 der LAusfVO. zur KündSchVO. 
dritten e.tSchQ f.-5 al1 *SE der nur den ersten Abschnitt 
tersCh, i hsclinitt u an,wendbar erklärt, während §49 im 
die 3 u.*z besteht dcs MietSchG. steht. Denn, soweit Mie- 

üsfVO •r,,tln,t;..dcr bestehende Mieterschutz durch

4̂0, V iS* 8 y o - " vl* >-iii»|Jicv.nciiu auzuwi 
l) t f.87/40, | S „ ' AusfVO. Urt. des RG. v. 
d,raie>n VertrV ; 0,hnArch. 1941, 63). 

s nicht . d auf ein Recht verzichtet, obwohl•es Reiti -^e5 Rech) 1(-ht ve rg ü t u ‘ .  Cln * c c n T  verzicntet, O D w o l i l  
r. der 7, f geltend "J- !en !cann. llnd macht er dann die- 
r t er d 3 el die F;n ? ,kaVn der andere Vertragsteil ihm 

°1Sea? it rechnen l dender ,A^ list nicht entgegensetzen,
so

'ge *eennen n; ‘ " iS “ **- u,ul1 cmgcgcusL-izen 
lacht Cr i W i * ® “ .*? ’ daß das unverzichtbare Rech 
handln'̂ de. Der t Ttlkei t des Verzichts doch geltem 

f bcgriindpt ^mstand allein, daß ein Vertragstei 
Ch fr,.. r also nicht die Einrede der Aro-Ii«!

4 S e l t
n!enUCh fü lnddenta lso  nicht die Einrede der A rg lis t 
hi l!? rniietur ,,.1 rYerz,cht des Mieters auf das Recht 

, . r Verzicht kann aber unter Um-

ziir yS

« rfo d  ■Sein«1?. ühp-®,i.sein

derart,CTP. rr 1 auschung berechti 
5etz„ uach nTach bilii%c pmstande ist gern. §40 Abs. _ 
Vr,8tlg d,> Ea&e d£  Ermessen zu berücksichtigen und 
7 ab?ulchEd a u b lElnzelfalIes dazu führen, die Er-
(K(j  ̂ des Vermip+^rc 7 1 tr I \ n + n r \ T f * r r r t ‘i a -

"  17- a » s en,

J f b k  in.

des Vermieters zur Unt’ervermie- 

RE- v. 9. Juli 1941, 17 Y 5/41.)

^h^ehtspt^da^Armo Entseheidung des Vorsitzender 
6% flen’ ühelE>' v- 30 I r,Cn d 'st se7< dem Inkrafttreter ¿ H  ^er die Jul, 1940 die Beschw. an das OLG
^bfäg^ehfarnt Vorsitzende des BeschwG. ent-

i£ e  Sw^dern.nn aucb schwebend unwirksame Pacht

Ä f Ä o *  anh-Sm1 s-eit. Mai 1940 bei dem ,-acm 
Z I  ilh(,7' 30. «re ist deshalb gern. § 55 Abs. 
ain drdp„ d‘c E inrJm 0 nacb den bisherigen Vor 

das "lr211 End,.lC di u°d das Verfahren de; 
Erfahren ™ Pllren- Das bezieht sich abei 

ni diesem Rechtszuge. Für di<

»u

Pacht

Rechtsmittel g ilt das neue Recht, und zwar nicht nur für 
die sofortige Beschwerde gegen die Sachentscheidung, 
sondern auch für die einfache Beschwerde gegen eine 
sonstige Entscheidung des Pachteinigungsamts oder sei
nes Vorsitzenden. Die neuen Rechtsmittel treten an die 
Stelle der bisherigen Rechtsbehelfe. Gegen die Versagung 
des Armenrechts durch den Vorsitzenden findet also nicht 
die Anrufung des Pachteinigungsamts (§ 55 PrPachtschO.) 
statt, sondern nach §17 RPachtschO. i. Verb. m. §14 
RFGG. und § 127 ZPO. die einfache Beschwerde, über 
die nach § 15 Abs. 1 Satz 2 RPachtschO. der Vorsitzende 
des BeschwG. allein zu entscheiden hat. Die Beschwerde 
der Pächter ist hiernach zulässig. Sie ist auch teilweise 
begründet.

Die Verfolgung des Antrages der Pächter auf Herab
setzung des Pachtzinses bietet nach der Äußerung des 
Kreisbauernführers auch hinreichende Aussicht auf Er
folg. Ob das Pachteinigungsamt nach § 5 RPachtschO. 
den Inhalt eines Pachtvertrages ändern kann, der die er
forderliche Genehmigung des Landrats noch nicht erhal
ten hat, mag zweifelhaft erscheinen. Dafür, daß das mög
lich sein muß, sprechen aber, wie auch im Schreiben des 
Reichsbauernführers betont wird, gewichtige Gründe: Der 
Pachtvertrag, dem die Genehmigung des Landrats fehlt, 
ist nicht nichtig, sondern nur bis zur Erteilung oder Ver
sagung der Genehmigung schwebend unwirksam. Die 
Anwendung des §8 Abs. 2 Satz 1 RPachtschO., wonach 
die Genehmigung ein er. anderen Behörde auf Grund ande
rer gesetzlicher Vorschriften nicht mehr erforderlich ist, 
wenn das Pachtamt eine Anordnung auf Grund der 
§§ 3, 5, 6 oder 7 trifft, kann deshalb sehr wohl in Be
tracht kommen (vgl. dazu den Aufsatz von v. B l a n c ,  
„Die Reichspachtschutzordnung und ihr Auftrag an den 
Richter“ , RdRN. 1940, 486 ff., Abschn. III Ziff. 5).

Ferner ist folgendes zu beachten: Bei einem noch nicht 
vom Landrat genehmigten Vertrage hat der Pächter, der 
das Land bewirtschaftet und nutzt, dem Verpächter zwar 
vielleicht keinen Pachtzins, wohl aber eine einem ange
messenen Pachtzins etwa entsprechende Nutzungsentschä
digung zu zahlen. Eine Feststellung oder Herabsetzung 
dieser Nutzungsentschädigung kann zur Sicherung der 
Volksernährung, der die RPachtschO. in erster Linie zu 
dienen hat, ebenso notwendig sein wie eine Herabsetzung 
des wirksam vereinbarten Pachtzinses.

Hiermit stimmt überein, daß die RPachtschO. sich nach 
ihrem § 1 Abs. 2 Satz 2 ein möglichst weitgehendes An
wendungsgebiet schaffen will. Aus diesen Gründen war 
den Pächtern das Armenrecht zu bewilligen, jedoch nur 
für die Gerichtskosten; ihr Antrag auf Beiordnung eines 
Anwalts war abzulehnen.

(KG., Beschl. v. 14. März 1941, 17 W [PJ 416/41.)
*

26 . KG. — §§ 4, 11 WohnsiedlG. Die behördliche Ge
nehmigung zu einer Auflassung kann nach deren Vornahme 
nicht mehr wirksam zurückgenommen werden, mag auch 
der Eigentumsübergang noch nicht eingetragen sein.

Der Verkauf und die Auflassung eines in einem Wohn
siedlungsgebiete gelegenen Grundstücks sind von der 
zuständigen Behörde genehmigt worden. Nachträglich 
hat die Behörde wegen neuer Bedenken die Genehmi
gung zurückgenommen. Das GBA. hat daraufhin die be
antragte Eigentumsumschreibung abgelehnt. Dem ist das 
LG. beigetreten. Eine weitere Beschwerde hat Erfolg 
gehabt.

Das LG. hält im Anschluß an S t a u d i n g e r  („BGB.“  
§ 925 Anm. 66) einen Widerruf der behördlichen Auf
lassungsgenehmigung noch bis zur Eintragung des Eigen
tumswechsels für zulässig. Diese Ansicht steht im Wider
spruch mit der Rspr. des RG. sowie der fast einhelligen 
Stellungnahme des Schrifttums und kann nicht gebilligt 
werden.

In RGZ. 106, 142 =  JW. 1923, 752 spricht das RG. 
(V. ZivSen.) zu der GrdstVerkBek. aus, daß die zu einem 
Kaufverträge erteilte Genehmigung, soweit sie zugleich 
auf die künftige Auflassung zu beziehen ist, nur bis zu 
deren Vollziehung — das soll dort heißen: bis zur Be
urkundung und Unterzeichnung der Auflassung — w jrk 
sam zurückgenommen werden könne. Diesem Standnunkt 
hat der III. ZivSen. des RG. in der Entsch. JurRdsch 19X3 
Nr. 320, wie die ausdrückliche Verweisung auf RGZ. 106
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142 ergibt, nicht entgegentreten wollen. In dem dort ent
schiedenen Falle war die Rücknahme der Genehmigung 
erst nach der Eintragung erklärt worden. Die Entsch. er
achtet dies für unzulässig, weil „durch die Genehmigung 
des schuldrechtlichen Vertrages und der dinglichen 
Einigung mit der Eintragung im Grundbuch bereits ein 
fester und abgeschlossener Rechtszustand geschaffen sei 
und die mit der Verordnung verfolgten Absichten hinter 
die Rücksichten auf die Rechtssicherheit zurücktreten 
müssen“ . — Damit ist freilich gesagt, daß die Genehmi
gung nach  e r f o l g t e r  E i n t r a g u n g  des Eigentums
wechsels nicht mehr zurückgenommen werden könne, 
aber doch nicht zugleich auch, daß die Rücknahme b is  
zur Eintragung zulässig, die Eintragung also V o r a u s 
s e t z u n g  für die Unwiderruflichkeit der Genehmigung 
sei. Die gleiche Bedeutung hat in seinem entscheidenden 
Teil der von S t a u d i n g e r  („BGB.“ , 10. AufI., §925 
Anm. 66) angeführte Beschluß des BayObLG. (BayObLG. 
22, 239), der gleichfalls einen Widerruf nach  e r f o l g t e r  
E i n t r a g u n g  betraf. Überdies hat das OLG. München 
als Nachfolger des Obersten Landesgerichts später zu 
§ 8 der VO. über den Einsatz des jüdischen Vermögens 
v. 3. Dez. 1938 unter Hinweis auf die in der Rspr. und im 
Schrifttum für das Anwendungsgebiet der GrdstVerkBek. 
anerkannten Grundsätze ausdrücklich den Widerruf der 
Genehmigung zu einer schon erteilten Auflassung für un
zulässig erklärt (JFG. 20,69). Im Schrifttum wird dieser 
Standpunkt insbes. geteilt von Gü t he- T r i ebe l ,  „GBO.“ , 
6. Aufl., Bd. 2 S. 1866, M e i k e l - I m f i o f ,  „GBO.“ , 
Anm. 101 zu § 20, R i e c k e - v .  M a n t e u f f e l ,  „Der länd
liche Grundstücksverkehr“ , Anm. IV zu §7 GrdstVerkBek., 
R o n k e l ,  „Komm, zum WohnsiedlG.“ , Anm. 6 zu §4, 
H o p p ,  „Verkehr mit Grundstücken“ , Anm. 7 III zu § 7 
GrdstVerkBek., S t i 11 s c h w e  i  g: JW. 1923, 752. Die 
Gegenmeinung von S t a u d i n g e r  a.a.O. wird, wie schon 
bemerkt, durch die Entsch. BayObLG. 22,239 nicht gestützt.

Der Senat tr itt der herrschenden Meinung bei. Ge
nehmigungsbedürftige Veräußerungsgeschäfte sind bis 
zur Entscheidung der Genehmigungsbehörde schwebend 
wirksam; d. h. die Bindung der Beteiligten ist zunächst 
nur eine vorläufige, in ihrer Fortwirkung von der Er
teilung der Genehmigung abhängige. Der Schwebe
zustand endet, sobald die Frage der Genehmigung von 
der zuständigen Behörde durch Erteilung oder Versagung 
der Genehmigung entschieden wird. Im ersteren Falle 
wird die vorläufige Bindung zu einer endgültigen, im 
letzteren Falle wird sie beseitigt. Im Falle der Genehmi
gung wird ein endgültiger Rechtszustand auf der Grund
lage des in Frage stehenden Veräußerungsgeschäfts 
geschaffen; im Falle der Versagung der Genehmigung 
wird dem durch das Veräußerungsgeschäft angebahnten 
Rechtszustand endgültig der Boden entzogen.

Das Interesse der Rechtssicherheit macht es notwendig, 
die sachlich-rechtlichen Wirkungen der Genehmigung 
schon bei Bestand zu lassen, sobald die durch den Kauf
vertrag begründeten persönlichen Bindungen durch die 
Auflassung ihre dingliche Erfüllung gefunden haben. Es 
wäre für den Rechtsverkehr ein unerträglicher Zustand, 
wenn die Beteiligten bei jeder genehmigungspflichtigen 
Grundstücksveräußerung noch nach der Auflassung trotz 
einer dazu erteilten Genehmigung bis zur Vornahme der 
Eintragung, deren Zeitpunkt ihrer Bestimmung entzogen 
ist, über die Durchführbarkeit des Veräußerungsgeschäfts 
und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Fol
gen im ungewissen bleiben müßten.

Die Nachteile, die für die allgemeine Rechtssicherheit, 
also für die Belange der Volksgesamtheit, bei einer bis 
zun Eintragung erstreckten Zulassung des Widerrufs be
stehen würden, fallen bei der Entscheidung schwerer ins 
Gewicht als die bei einer Beschränkung der Widerruflich
keit vorhandene Gefahr, daß eine zunächst genehmigte, 
nachträglich aber als im Staatsinteresse unerwünscht er
kannte Veräußerung durch Eintragung zu sachlich-recht
licher W irkung gelangt. Denn es darf davon ausgegangen 
werden, daß die Genehmigungsbehörde, bevor sie sich 
zur Genehmigung entschließt, alle maßgebenden Um
stande sorgfältig prüft, und es muß weiter berücksich
tig t werden, daß die Fälle, in denen die Genehmigungs
behörde gleichwohl nachträglich zu einer anderen Auf
fassung gelangt, sehr seltene Ausnahmen bilden.

Bei Abwägung der vorerwähnten beiderseitigen Be-

Iange, nämlich der Interessen der Volksgesamthed ¡g£u 
Erhaltung der Rechtssicherheit einerseits und d 
der Staatsverwaltung an der Verhinderung des f  l.„tuins- 
kotnmens staatswirtschaftlich unerwünschter Eig (ler- 
übergänge andererseits, erscheint es wichtiger, ü  ̂ in 
trauen der Allgemeinheit in die Rechtssicherheit, ■ Qt. 
die Unabänderlichkeit des durch die einmal e r t e staU' 
nehmigung sachlich-rechtlich geschaffenen Rectthrhör<ie<1 
des, zu gewährleisten, als den Genehmigung3̂ .  all- 
mit Rücksicht auf seltene Aus n a h m efälle .p fle
ge me i ne  Befugnis zuzusprechen, einen durfi- fZCn deS 
nehmigung nach den Vorschriften und Grundsm rechts' 
Sachenrechts zum wirksamen Abschluß gelangte' ä ]jClie
geschäftlichen Veräußerungsvorgang durch n jiefl° 
Änderung ihrer Stellungnahme zunichte zu uiac .

Ob die Frage der Widerruflichkeit der GenehnuS1
wenn

der
di«
Be-dann in anderem Sinne zu entscheiden ist c, 

Genehmigungsbehörde durch unwahre Angabe . end«a 
teiligten über die für die Genehmigung tn.aP°r 
Umstände getäuscht oder in sonst verwerfne*
beeinflußt worden ist und welche. Anforderungvr> nder 
Inhalt einer dahin gehenden, dem GBA- zü, wem,, 
Mitteilung der Genehmigungsbehörde geste jcht e*}'( 
müßten, braucht für den vorliegenden Fa^-halten c 
schieden zu werden, da hier ein solches ee\ttn
Beteiligten von der Genehmigungsbehörde 
gemacht wird.

den

aiif
Auch aus § 11 WohnsiedlG., wonach da* ¿flich*‘ger! 

Grund eines nach § 4 Abs. 1 genehmigung3! f i r S t  vo
R p rh ts v n rc rn n o -P Q  p in n  F in + r o m it i r r  im  f l r i l f lu D  . . -rRechtsvorganges eine Eintragung im Grunuu'j''--vorge
nehmen darf, wenn der Genehmigungsbesen . ĵguriK
oder wenn durch eine Bescheinigung der uei hnuga J;
behörde nachgewiesen ist, daß es einer Gh-de, die ¡¡.hi 
nicht bedarf, läßt sich die Befugnis der Beb„rrtifef, ^ ¡ t  
nehmigung noch bis zur Eintragung zu w l"1~T,enhan^„,ir, 
herleiten. Diese Vorschrift ist nur im Zusamm jjgt n js 
§ 4 richtig zu verstehen und besagt so 8  , mSweWjje 
daß das GBA. vor der Eintragung des Eigp” 1 )c ü b fv£r- 
die Vorlegung der Entscheidung der .‘3e” “ sfreihe|1: ,ar. 
Genehmigung oder über die Genehmigung,, „ i(,hts ,,;i.
langen muß; dagegen ist aus der vors^---. ereits -¡'.¡ge 
über zu entnehmen, ob die W irkungeiner„ gege,UVei
ten Genehmigung durch eine nachträgup1 die #(j- 
Entscheidung der Behörde wieder beseitig, v0m, „aclt 
äußerung mit Rücksicht auf den Widetr e 
punkt des Gesetzes aus wie eine ungenenr s 
werden kann. d)-e z«r eflc

Der hier vertretenen Auffassung ste.! iprIS erß  «icM 
über den Einsatz des jüdischen Vermog Nr- p!-ecl<enuuci uen cinsarz oes ucuscneii v\L"VrPioNr 
Entsch. des Senats JFG. 19,103 =  HRR- liehen  Z^Lnd- 
entgegen, wo aus den besonderen öfren al' ’ Bin
der VÖ. gefolgert wird, daß § 878 BGB n0twenĈ
bar ist, wenn die zum Eigentumswechsel ‘ u° res^v 
tragung zur Zeit des Inkrafttretens der die “  be- 
erfolgt war. Dabei handelt es sich nJch ¡„cr bef^  d'e
gung sachlich-rechtlicher Wirkungen 
hördlich genehmigten Veräußerung, g ü ^ o e C
r i i o l r u r i f l r n n / I n  C - f  „ I — «/-. k i c n F f  Pr C U '*  *

¡eilt
» , Ö < CS:

Erfassung eines bisher SeRe'Lenen 
urch Eintragung abgesc’ ’ palle ® t$cb

rückwirkende
noch nicht durch Eintragung abßeSj ‘‘̂ F n ^ e ^gnt5' 
Vorganges. Das gleiche tr ifft zu m d _ führte11 
R i e c k e - v .  M a n t e u f f e l  a. a.O. an& .,a/4w
des RG.: RdRN. 1937, 314. . f p  '

(KG., 1. ZivSen., Beschl. v. 5. Juni W b
1 0 " ’

* 26- J3"-
27 . KG. — §§ 1 f„ 4 GrundstVerkBek. v- ¡,ef

§§ 177, 184 BGB. i«. *
1. Über die Frage, ob ein Reebtsvo ft d

Hinsicht unter die GrundstVerkBek. ’ - aü
selbständig zu entscheiden.

2. Die GrundstVerkBek. findet a“X afttręteaJ [ t i&  
Rechtsgeschäfte, die zwar vor i h r e m j y r df^jj-ecldi\cviu3iicav.iumc, uic »w* -— • p *(if 0*. h
aber erst unter ihrer Geltung durch e priy 
nnfwpndicrp 7Tistimimini*‘ eines Betel & , -HfÄnotwendige Zustimmung eines 
wirksam geworden sind. ¡lier

Die am 2ö. Febr. 1934 zum Zwecke einesuie am zu. i cui. i vj** ,Y, cCll(1p-
andersetzung vorgenommene Autlas j enl in 
schaftlichen Grundstücks ist erst nac ^37 dm 
der neuen GrundstVerkBek. v. 26. JaI •

j \
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•vorden unrfl i" iu  Beteiligten privatrechtlich wirksam ge- 
der Vn ta , infolgedessen bei zeitlicher Anwendbar- 

enlspreci1Pn,'|Sa£‘1‘ic^ unter die Genehmigitngspflicht. Eine 
11,1(1 vom irn  r wischenverfiigung des GBA. ist vom LG. 

Die ^  g be^ t i g t  worden.
^ e s c h r /u l 1 Satz 2 der neuen Bekanntmachung 
t  Genehm;ne ®lnclung des GBA. an die Entscheidung 
le Angei„ „  g^n.Ssbehörde setzt nicht nur voraus, daß 

t-^hung ubeit dem Anwendungsbereich der Bekannt- 
n!,nie auch r).SRac?l l ' cb er Hinsicht, sondern in erster 
«St. BeHe Sle ihm in z e i t l i c h e r  Hinsicht unter- 
„.«•ebe, hn-f ,Aussetzungen für die Anwendbarkeit des 
¡,?ch beiden n?s, p^A . selbständig zu prüfen. Erst wenn 
Un’tcaber zweifliuiän? fn.. die Anwendbarkeit zu bejahen

??ade

— er zwBiiiiu r n?en uie Anwendbarkeit zu bejahen 
- er das Gesetz^ .. lb1, ol) tler sachlich und zeitlich
bii'^ren tallende Vorgang etwa aus den be-
äu 9 genehm;1̂ 611 cles § 4 Abs. 3 oder des § 3 Ziff. 6 
derŜhIießlichlgUnFs!.rei ist, greift die in § 4 bestimmte 
l\ t /Qenehn1in,,Ulld, für das GBA. bindende Zuständigkeit 
] / ;  1938 irÖjugsbehörde ein (so auch OLG. München: 

! ’ 13&3- h 77 ^  JFQ- 17> 192 und OLG. Kassel: DJ. 
sich3® die v rPP’ ^ omm- 3> Anm. 3A  zu § 4).

Anu,!fgf nde Angelegenheit in sachlicher Hin- 
AbPrhegt, ste)v+endungsbereich der Bek. v. 26. Jan. 1937 
Wie auch daß 5uß?,r Zweifel (§§ 2 und 3 Abs. 1 Ziff. 5). 
alle r  ’ *nuß n»!1? llrem  zeitlichen Geltungsbereich un- 
sejn a § 2 be/P?uannt werden- Unter das Gesetz fallen 
tuen 5 lnkrafttrir neten Rechtsvorgänge, die erst nach 
tütior114; dazu „  ,7  endgültig wirksam zustande gekom- \vAVabr ?ehnr»„. „..„t. j.------  - ■< -
GS&e»
de.

Jp-L n-iil •• &ulLl& wnivaaui ¿ubidiiuu jJCivUIll“
'■“nri; a°er ivp£ öno£en auch solche, die zwar vorher ge- 
esetgen Ztis Fehlens einer zur Wirksamkeit not- 

Tlmungf zur Zeit d e s  iu L r . ' i f t t r e l- e n s  riescs 8 in nur spi, T  S '-ui ¿.eil ues uiKrarureiens ues 
^ ‘güiirr Abs, 1 R n o nd wirksam waren. Die Vorschrift 

auf dm V t:> wonach die nachträgliche Geneh- 
2Urürhn ■ edPunkt der Vornahme des Rechts- 

fRn J! pnd des DlrW  bat zwar zur Folge, daß die den 
sP1on - ^ erfügu _cbis&eschäfts bildenden Vereinbarun-
gülti■ig ,-r Zeit ri1?e,n, 80 zu beurteilen sind, als seien sie 
bcbiiiriV|rksam „  , " ° rllahme des Rechtsgeschäfts end- 

h L ^ ' k u n A l l  g„eukomme"7 G ^ u ' - G u i . r i v a t -

einer wegen Fehlens der Zu- 
pnn ?,,eschäfts - t ^1figten vorhandenen Unfertigkeit des 
Sfaŵ Uui ■ ................................ b - -

l’üher aabeu, aber. picht grundsätzlich zur
i w
s B 
:s e 
idesi 
er ; 
in

Weit^ruend?n Art im öffentlichen Interesse 
Uiid riK ndem Umfange der behördlichen

Qn, V ( T > i

RraeiichUm mindestrn'eí tín’ obne Wirkung bleiben. Dies “ esnu Vor ct,ten dann „,VU+ ,1:,, ..... I,O ScbrLy°r der 7/  ,dann nicht gelten. 
UteSch.aftJí ’Í '1ee„ 2„“ í™ mu5g eingetret

wenn die nach- 
eingetretenen gesetzlichen 

Zweck haben, Rechts-

n'Wun^’ dRUa,l<!3?uch Beschränkungen öffentiich-recht- 
i eines »eteihgt Ciner wesei1 Fehlens der Zu-

intreter 
ten dan
-ustiinn

^ ^ f l et® « le n d5n 
ar%enaW ng undg0ehhender‘‘ W M ß  B  H u .u™
Q,r Vo .ügunn-p,, nrPrVfunS zu unterwerfen. Aus der- 
(lWdstii„,uber (Jpn latr df r Senat für die Geltungsdauer 
leí W b I, ■u v. i  r.n,. yerkehr mit landwirtschaftlichen 
die niennr,hr mit Qnn y ?-1?18 und des Preuß. Ges. über 
in lW r ,W fl¡eht m nStucken v- 10- Fel)r. 1923 die Ge- 
8et?> aber°r dem In tr lm 3“/  Rechtsgeschäfte erstreckt, 
Wu erlrise,rst d 11 . raFttr  et en dieser Gesetze vorgenom-
^  , S arte ZusHm eine unter der_Geltüng'der” Oe- 

!? Wirken,! mmung eines Beteiligten — »»™'‘■eo 4  =5, r>‘>en d __  . :s> u c ic iH g lB H  —  w e n n
S » ri,1>dst\/Cht lQon KT iam geworden waren (OLG. 
HiiOen jst W kBek -7 ^ r ' 1444)- Der Zweck der durch 
■” ‘and 

:chla

wenn

¡̂•»‘and-'y die Verif;'ineordneten Veräußerungsbeschrän-CliU Hel n̂deruncr H#»c nnrrwMiniWi Hnn̂ al'r«Í0rstwíi.+!rLrii?^ des ungesunden Handels 
Pdi. ¿üm s y iand- or|ÍSCf ^ 'ich e n  Grundstücken und der 
t9]0fcrer faWaden d e / / orstwirtschaftlich genutzten Bo-H; :aden ri»p wirtscnattlicn genutzten I 
\  «nvoi ^ ich t die R y.olkswirtschaft. Gerade weil 
S  ’ 937 ¿k°mmen erseft-ln,mun^ en der v o - v- 15- Marz

Jl,terben oer ei„ Grundstück unter nahe ver- 
H; nat inü?terstelii ?,le ^ ier vorliegt, dem Genehmi- 

i ; Ä > h  J F a  17 74°r77än (Be^ ründun8i : DJ- 1937>

Cn e¡UphLe-n,e"> ist in dem neuen Gesetz 
genehmigungsfreie Aus-

77)S «  5* der "
Neii.Ü^ter ,;Fbtei|Un,r andPunkt des Landrats, daß die 

(k rW iin /y  Bek. v o)7Ve,lt sie den Grundbesitz be- 
t /  i - / sPfüchtirr Jan- 1937 falle und deshalb

* ,v$en. b ’ Sachlich “ treffend.
’’ eschl. v. 15. Mai 1941, 1 Wx 122/41.)

28 . RG. — VO. des Reichskommissars für die Preis
bildung v. 16. Juni 1939 (RGBL I, 1043) über Höchstmieten 
für Baugeräte; RdErl. Nr. 94/39 v. 19. Sept. 1939.

Die VO. über Höchstmieten für Baugeräte ist auch in
soweit auf die vereinbarte Arbeitszeit abgestellt, als es sich 
um eine über die normale Dauer hinausgehende Arbeits
zeit handelt.

Haben die Parteien eine gegen die Verordnung ver
stoßende Miete vereinbart, dann ist der Vertrag zum zu
lässigen Mietzins gültig, f )

Der Bekl. mietete im Juli 1939 von der Kl. einen ge
brauchten Bagger. Die Vertragsbedingungen sind enthalten 
in der Bestätigung vom 14. Juli 1939, dem sie begleitenden 
Schreiben der Kl. vom selben Tage und der vom Bekl. 
unterschriebenen Vordrucks-Mietserklärung vom 22. Juli 
1939. Die Mietzeit wurde auf vier Monate bemessen, die 
von der Absendung des Baggers an laufen sollten. Der 
Mietpreis sollte monatlich 4000 J U l betragen; das beruhte 
auf einer Berechnung, die die Kl. auf Grund der VO. des 
Reichskommissars für die Preisbildung v. 16. Juni 1939 
(RGBl. I, 1043) „über Höchstmieten für Baugeräte“  in dem 
erwähnten Begleitschreiben vorgenommen hatte, wobei be
rücksichtigt wurde, daß der Bagger vereinbarungsgemäß 
in Tag- und Nachtschicht benutzt werden sollte. Die Kl. 
setzt den Beginn des Mietverhältnisses auf den 29. Juli 1939. 
Am 27. Sept. 1939 schrieb sie dem Bekl., die Miete endige 
am 29. Nov. 1939, sie frage an, ob sie mit fristgemäßer 
Rückgabe des Baggers rechnen könne. Der Bekl. antwortete 
am 29. Sept., er miete das Gerät weiter, und zwar fest bis 
zum 31. März 1940. Von dem Mietpreis für diese zweiten 
vier Monate zahlte der Bekl. nichts. Die KL berechnet ihn 
auf Grund des § 10 Abs. 1 und des § 5 Abs. 3 der Verord
nung auf monatlich 3600 M Jl. Sie beantragte vor dem LG., 
den Bekl. zur Bezahlung von 14631,21 J U l  (d. h. 231,21 ¿7U I  
Rückstand vom vierten Monat und 14400 J U l  Miete für 
den fünften bis einschließlich achten Monat) nebst 5 °/o 
Zinsen seit 29. Nov. 1939 (Beginn der zweiten Mietzeit) zu 
verurteilen.

Der Bekl. brachte vor: Vom 28. Aug. 1939 an habe er in
folge der Verdunkelungsmaßnahmen nur noch 12 Stunden 
den Bagger benutzen können; während Frostes sei während 
sechs Wochen und wegen Ausbesserungsbedürftigkeit des 
Baggers sei vom 9. Dez. 1939 an jede Benutzung ausge
fallen; nach der genannten Verordnung dürfe nur die Zeit 
voll bezahlt verlangt werden, in der das Gerät wirklich 
benutzt worden sei; er habe, richtig berechnet, schon zu
viel gezahlt.

Das LG. gab der Klage statt. Das OLG. wies die Be
rufung zurück. Das RG. hob auf und verwies die Sache 
an das OLG. zurück.

Die Rev. macht geltend, die HöchstmieteVO., das sach
liche Recht, zumal § 242 BGB. und der § 286 ZPO. seien 
verletzt.

Der Rev. kann hierin in vielem nicht beigestimmt wer
den. Der § 2 der Verordnung bildet den Ausgangspunkt 
einer jeden Mietberechnung, wie der Wortlaut, Sinn und 
Zweck der Verordnung ergeben und der RdErl. Nr. 94/39 
v. 19. Sept. 1939 bestätigt. Die im § 2 aufgeführten drei 
„Faktoren“ , darunter die Arbeitszeit, die beansprucht 
w i r d ,  sind beim Abschluß des Mietvertrags zu berück
sichtigen, wie das in dem erwähnten Runderlaß zum § 2 
geschildert worden ist. Die Verordnung hat für jeden der 
drei „Faktoren“  einen Normalfall festgelegt; wenn diese 
normalen Größen sich bei der Berechnung ändern (wie 
sich der Erlaß ausdrückt), d. h. andere Größen infolge der 
Vertragsgestaltung einzusetzen sind, so ergibt sich eine 
andere Mietpreishöhe. Zum § 6 besagt dies der Erlaß mit 
folgenden Worten: „Die nach § 5 errechneten Mieten setzen 
eine Beanspruchung des Baugeräts bei normaler Arbeits
zeit voraus. Die Zahl der Arbeitsstunden im Monat wird 
aus der Anzahl der Arbeitstage und der täglichen Arbeits
zeit berechnet. Es ist daher zunächst notwendig, daß die 
. . .  Parteien vor Abschluß des Mietvertrags die .Zahl der 
Arbeitstage festlegen und dann die Summe der Arbeits
stunden bestimmen. In der Regel fallen in einem Monat 
8 mal 25 =  200 Arbeitsstunden bei 25 Arbeitstagen an. 
Die Benutzung des Baugeräts ist dabei nicht an die der 
Berechnung zugrunde gelegte tägliche Arbeitszeit gebun
den. Sind sich die . . .  Parteien vor Abschluß des Vertrags 
aber darüber einig, daß im Monat inehr Arbeitsstunden 
aulallen, als sich bei . . .  normaler Arbeitszeit ergeben so
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können der Berechnung der Monatsmiete die tatsächlich 
anfallenden Arbeitsstunden zugrunde gelegt werden, z. B. 
300 Arbeitsstunden. Die Miete errechnet sich dann aus der 
gültigen Monatsmiete, die sich aus den vorhandenen A r
beitstagen und normaler Arbeitszeit ergibt, zuzüglich der 
restlichen Stunden als Überstunden . . . “  Die Kl. ist so ver
fahren, wie der letzte Satz erläutert hat. Aus § 7 der Ver
ordnung läßt sich hiergegen nichts entnehmen. Er lautet: 
„W ird im Monat die Höchststundenzahl bei normaler A r
beitszeit überschritten, so darf für jede angefangene Über
stunde . . .  ein Zuschlag von 0,3 °/o der jeweils gültigen 
Monatsmiete gefordert werden.“  Ohne Grund legt die Rev, 
Nachdruck darauf, daß im § 7 auf die Überschreitung und 
nicht die Vereinbarung einer Überschreitung abgestellt 
worden sei. Gewiß trifit der § 7 auch den Fall, wo ohne 
vorherige Vereinbarung von Überstunden über die nor
male Zeit hinaus solche gemacht worden sind. Dann muß 
nachträglich der Betrag ermittelt werden, um den sich die 
vereinbarte normale Miete erhöht. Damit ist aber nicht der 
Fall ausgeschlossen worden, in dem sogleich von vorn
herein eine Überschreitung der normalen Arbeitszeit ernst
lich vereinbart wird. Der Runderlaß sagt denn auch zum 
§ 7: „W ird die. dem V e r t r  a g s Schluß zugrunde gelegte 
Höchststundenzahl überschritten, so können Überstunden 
berechnet werden.“  Und unter b ist dort ein Beispiel aus
gerechnet worden, worin 400 Arbeitsstunden (208 normale 
Zeit bei 26 Arbeitstagen in dem betreffenden Monat und 
ferner 192 Überstunden) als v e r e i n b a r t  der Berechnung 
zugrunde lagen. Der Rev. läßt sich daher auch nicht ein
geschränkt dahin beitreten, daß die Verordnung auf die 
vereinbarte Arbeitszeit insoweit nicht abgestellt sei, als es 
sich um eine über die normale Dauer hinausgehende A r
beitszeit handele. Die Erwägung der Rev., durch Verein
barung einer unrichtigen bewußt zu hohen Arbeitszeit könne 
bei Billigung der Ansicht des BerR. die Begrenzung der 
Miete auf das erstrebte Maß vereitelt werden, gibt keinen 
Anlaß, die Auffassung über den Inhalt der Verordnung zu 
ändern. Der Gefahr einer unlauteren Umgehung der Vor
schrift ist mit anderen Mitteln zu begegnen; der Bekl. 
selbst hat vorgetragen, daß die Wirtschaftsgruppe Bau
industrie am 9. Okt. 1939 bekanntgegeben habe, die Ver
einbarung einer höheren Arbeitszeit und damit einer höhe
ren Miete, als sie nach dem Zeitplan und Arbeitsplan der 
„diesbezüglichen Kalkulation“  aller Wahrscheinlichkeit 
nach vorausgesetzt werden könnten, sei ein strafbarer Ver
stoß gegen die Verordnung (vgl. auch die VO. v. 3. Juni 
1939 [RGBl. I, 999] über Strafen und Strafverfahren bei 
Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften). Aus dieser 
Bekanntmachung ergibt sich übrigens, daß auch die W irt
schaftsgruppe von der Vorausberechnung der gesamten 
Arbeitszeit ausgeht. Ein solcher Verstoß fällt den Parteien 
für die Zeit des Vertragsschlusses zu Ende Juli 1939 nicht 
zur Last; der Bekl. sollte und wollte Tag und Nacht 
arbeiten lassen und hat das in der Zeit vom 7. bis 26. Aug. 
1939 getan, wie er selbst vorgetragen hat.

Nicht beizutreten ist auch der Ansicht der Rev., die Ver
ordnung bestimme, auch wenn man sie so, wie vorstehend 
gebilligt, auslege, ihrerseits, daß die beim Vertragsschluß 
vereinbarte Miete nicht voll zu bezahlen sei, wenn das 
Baugerät nicht in dem beabsichtigten Maße habe benutzt 
werden können. Insbesondere w ill dies nicht etwa der § 1 
sagen, wenn er auch regelt, welcher Preis bezahlt werden 
dürfe. Damit ist die Zahlung des richtig berechneten Ver
tragspreises und etwaiger übervertragsmäßiger Mehrbe
nutzung gemeint, nicht aber angeordnet, es dürfe nie mehr 
gezahlt werden, als hätte vereinbart werden dürfen, wenn 
man schon beim Vertragsschluß die spätere Gestaltung 
der Benutzung gekannt hätte. Die Verordnung bestimmt 
nichts darüber, wie sich die Parteien auseinanderzusetzen 
haben, wenn eine geringere Benutzung, als vereinbart war, 
stattgefunden hat. Die §§ 13 und 16 über die Behandlung 
laufender Verträge und über das Inkrafttreten der Verord
nung (am 24. Juni 1939) geben keine derartige Bestimmung. 
Der Vertrag ist unter der Herrschaft und in Anwendung 
der Verordnung geschlossen worden.

Berechtigt ist die Ansicht der Rev., daß die Begründung 
der angefochtenen Entscheidung insoweit Bedenken unter
liegt, als sie die Miete für die l e t z t e n  v i e r  M o n a t e  
betrifft. Die Mietverlängerung oder Neuvermietung unter 
Berechnung der Miete für 'lag- und Nachtarbeit wider
sprach der Verordnung. Die Parteien wußten, daß eine

[Deutsches Recht, Wochenauft^
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solche durchgehende. Arbeit an der Stelle, wo s> , 
Bagger mit ihrem Einverständnis befand, mc*F C:ch 
war. Sie haben auch nicht etwa geglaubt, daß ? „y 
Ende November 1939, wenn die neue Mietzeit begi*1au'l®e

■lid1
ich

ändert haben werde. Die Kl. hat, obschon der BeK1r . wjes,
*-*--'*----- ’ ’ ' ■ '■ - ’ nals f»u .

erecl
Mietpreis von monatlich 4000 M M  damals verla;^

Arbeitsverhinderung im November nochmals n ,
in jedem Falle unrichtig berechn^ u|)(jdennoch den

ihn später auf je 3600 M M  ermäßigt. Sie mußje sL„gers 
über klar sein, daß bei einer N e u  Vermietung des^® Zjj'
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im Verduuklungsgebiet der Preis keinesfalls n 
grundelegung einer täglich 24stiindigen Arbeitszen s), 
net werden dürfe. Nicht anders liegt es in dieser ^ ¿je 
aber bei einer Mietverlängerung, wenn sich, wie 1 beifs- 
Verhältnisse derart verändert haben, daß sich die^ crruHl1'
zeit — der erste der drei Berechnungsfaktoren T" ße Be
legend geändert hat. Die Verordnung wollte dm ß tlnkr 
Stimmungen über Verlängerung nicht gestatten, yj/ii*' 
solchen veränderten Umständen der Mietpreis !(eine 
lichkeit zuvyider so bestimmt werde,_ wie w ef\va ^

»eiaNeufsdi -
Eingelie,n, de"
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Änderung eingetreten sei, daß im Ergebnis 
Doppelte von dem vereinbart werde, was h^.j^gijefls j pll

’tma1
v»v uwi jlsviyi. im voiuij /.uuiax m «*•- u* jj,,

Bagger hätte durchgehend verwenden ^önn^JPh\icĥ  
ausreichend bestritten hat und ob die m a l rjiaiidm*'» 
hauptung der Kl. ordnungsmäßig Inhalt der » Me \ s 
geworden ist, was der Bekl. bestritten hat. y L.....

angesetzt werden durfte. Es bedarf keines 
auf, ob der Bekl. im Osten, zumal in der

die di«
teien haben nicht behauptet, daß ihrer Verein ^¿¿rebaru«?;£r-

das BG. auf Ende September 1939 gelegt ha ’ a 
klärungen zugrunde liegen, als sie in den ku 
vom 27. und 29. stehen. Dann ist aber vertraB ^oO  " ( 
der Sachlage nach auch selbstverständlich war, s
gegangen worden, daß der Bagger, der wer Hie ,teji 
wurde, auch weiter dort bleiben s o l le ,  wo er <feflJ* jS.
ergibt sich, daß die Parteien, als sie die Mj®* eIuttgs.( eine 
Bedingungen — mit der allgemeinen Verlari.. , rpeit 
ermäßigung von 10°/o — verlängerten, m,. Ver0. jft die 
Miete vereinbart haben, die höher ist, als m , t oicBIgO- 
richtig verstanden, gestattet. Dieser Verstoß * J ß  
Nichtigkeit der Vereinbarung zur Folge- vor®8 *4*1* 
hat festgestellt, daß die Parteien nicht et «* eS 
gegen die Verordnung verstoßen haben, w ßendjijeSe 
sich um einen Gegenstand des Verkehrs, de»» lag-JIm I'
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bim um einen vjegensiana cíes venc en* ~ reSge in  
im volkswirtschaftlichen und nationalen Inte ^ u¡rec 
Erwägungen sprechen zwingend für elJyrtf,seW su. 
tung derartiger Vereinbarungen unter l l e . o3g ouW.jgl 
Entgelts auf das nach der VÖ. v. 16- JanI u. nR-.,.wil 
stigen Preisbestimmungen (vgl. S ü ß k °  j 
414 ff. nebst Anführungen) zulässige Maß \ , „ r
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Kaiuue — bislang noch nicht ausreichend » ,
klärte — allein mögliche beschränkte Ai zugrufld® IgWe

vom 30. Jan. 1941, V 99/40, veröff. mit Anm- A^Uhf^gse" 
in DJ. 1941, 408 ff. =  DR. 1941, 1093 
Das BG., an das die Sache insoweit zu , ue0 W 
war, hat zu klären und zu entscheiden, w ¿¡e i‘,n- -«• 
die Parteien vereinbart hätten, wenn s r;ch 
kannte — bislang noch nicht ausreichena b ̂  aj
»*<uie — allem mognene oescinai«^- zUgIU «nenfi,* 
der Verdunklungszeiten an der alten Stel atis 0 $  
hätten. Alsdann bedarf es einer Erörter | et,e ,.r Pe} '  
Gründen die von der Verdunklung freiBe ,.vh ue, e ü,u i  uuueu uxc vuii uci v ci uuuRiMi' 5  u  r t 'á 1TU*U
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Kein
uivov-nmiu tute Jl iClSlClluxig w*» — - j  { \ b &

mäßigung mit Recht begehren kann od jn sei* ^¡tm
hierauf hat, weil die Behinderungsgrun zö ^¡¡jiiiif
fahrenkreis liegen. Zweckmäßig wird gjnh d

Vertrags nach § 12 der Verordnung/iJ^Vdeh s‘"" [fi-] 
bei die einschlägigen Fragen behandelt /40-)

(RG„ V. ZivSen., U. v. 7. April 1941, V S»CI
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Anmerkung: Die Entsch. wird der die 4,;jrf 'Im
lage gerecht. Das RG. hat hier, vvo gan), f-h ildK i 
liehen Wirkungen einer Preisvorschrio Prê faglicL t 
sauber zwischen den öffentlich-recht ver .̂e,J -g
bestimmungen und ihren Folgen ; , paS ruß1 ¡m ! 
Beziehungen der Parteien unterschic \ v. gr
dabei die HöchstmietenVO. für .j, ¿ein cli
zutreffend gewürdigt. Diese v 9'..r'J:rlichen 
keineswegs unter Änderung des ‘}4r“ Mietz*n i, f  h^' 
für die Zeit einen Anspruch aut i £tlutZ‘
während welcher der Mieter die baC“
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der Rev. ist das aus dem, eine der 
des Geräts entsprechende Miete

der a •
* tIich e n V nslcht « «  i

R°rscI're?hen^nspruchung ___________ ___
Ie«'ltlttluno-vi* ? der VO. nicht zu entnehmen. Die 

dicht die u  eiet> w*e das Urteil überzeugend dar- 
n dürfB„ eri;mharuiig einer Oberstundenmiete. Die 

hin^crein vnn a ?° nach der VO. v. 16. Juni 1939 von 
n,iPatüsgehen[J f,reiner> über die normale Arbeitszeit 
MiiY den An» Utzung des Geräts ausgehend dem Ver- 
d ie 1 ns zuerPoi5™0“  au  ̂ einen entsprechend höheren 
<hnnn?rillale Ai-inni n' Kann dann der Mieter nicht über 
2Ur er auf r  SZê  hinaus mit dem Gerät arbeiten, 
W etminder„rm od.der v a  v- 16- Juni 1939 kein Recht 

|. v°rschriftPnn?,' Seine Rechte ergeben sich allein aus 
ses ^,güt aber es. BQB- über den Mietvertrag, 
k *  eine \r.,?r dann> wenn z. Z. des Vertragsschlus 
»pcJ  die ützung möglich war. Denn die VO. vor

seine“ v i ' i  £ ei! Normalzeit nutzen 
z. i  ^mieten p-«~rp* lcbtung zur Zahlung 
Utld?«,. r Vertr-,,?en das gesetzliche Verbc

'litten q i £», , 4 v u u u i  atö u u  vun uii il &i -
Während j deshalb fest, daß der Mieter die 
?in<, ,, ia der Normalzeit nutzen kann, dann

Über-

geseu? 6 ^ereinh.iZUng möglich war. Denn die VO. ver- 
SacboMieten aeVn,g von höheren als der von ihr fest- 

e nur wsu?1 steht d ' 
i  der

..vlcn rpflicht o ...
iindzŵ er Vertrafen «.as gesetzliche Verbot. Hier war 

, z’gstündia!.VCAr^hingerung die vorgesehene vier- 
1"ehr ,YVor erlasc mit dem Bagger wegen der
jhti Vf!?r gl'ch. n,vC,,nen , YerdunkeIungsvorschriiten nicht 
hätten r. . r gezahlt afteien durften deshalb nicht mehr 
iPreche!,j*mehr ,.;5n’ erhöhten Mietzins vereinbaren, sie 
Vm -, «den M{pj.,.en> der beschränkten Arbeitszeit ent-Jiin- aen M i e f , : ’ aer besch 
M desh!i,Ungsvertri.IIf iest?etzen müssen. Der auf den 
„ Der h tei|Wf - S gestützte Anspruch des Vermieters

j f t u
Ŝ bt ?‘®en

unter diesen Umständen auf die 
“gszeit h " f tnacl1 bürgerlichem Recht für die 
’>552 „ n ^ ä h l e n  müssen, nicht einzugehen, 

wäi“  ^nsnril„|d 333 BOB. hätte der Vermieter ohne- 
nfche a ^ reud welrh„auf den Mietzins für eine Zeit ge- 
ii a  ̂ 8ew~ei!nen> nirhT-er j dem M icter den Gebrauch der 
Th” mit ä ren könn t0 dessen Person liegenden Grunde 
k S ie  v hülfe de ?te\ Kum gleichen Ergebnis dürfte 

der V e r tra t* *1’ aber weai?,er handlichen 
de
* 1*uGh pj. vier aöcr u
pM’mte'r u!]e ander« ^ Sgrundlage und ihrem Wegfall 

Vqh- Verriß1-'hgerweic ! age «¿er Ist es, ob man dem
kJ^gcndp^elungszw das ganze Risiko, das sich aus 
Wrl^Urn Fali fst Ä - ergibt> auferlcgen darf. Im 

1. Weil di« d . duigs für solche Erörterungen
 ̂ ^  lGS Li:. .. Z W in iJ 'O n fip n  r l n m

fe\7rN rl^en  ¿ n i anzuwenden s
vOi1RVerankertcSr n’ °,[) .nich.t de ;idr?, Kriegso,,!,;;.? Grundsatz einer j

:r in der Ver-

-■6r teSH* ‘ ic h ti^ r™ , auf beide I
votn̂ tl die l f f ie w heinen Iaßt-
'zum^nat nicht h?tmi.etenV0 . v

riegsschaire Qrui>dsatz einer gerechten Ver
richte „aen, au  ̂beide Parteien eine andere

:ien nicht är„u‘“ -eiet!v<J- verstoßende Vertrag
“ ' Essige, ?!? nichtig bezeichnet. Er soll viel- 

lhr 0rsätzliCh o1*?2111® gültig sein, weil die Par-clD* rti. bCgen ClPlQ ("lACA+T rrAfimi/-Ir»T+ IinUnn

und

|. tr '  betrifit, dessen mief-

in seinem Urt. v. 30. Jan. 
hat (s. DR. 1941,1093). Wie

h ert riah. Igd^ahmethcAr-1" dti rl Qrundstücksverkehr auf- 
Streitzu beachtp16-! Einige der „ach dem Urt. 

S ^ ^ ^ e T Ä en- Umstande, wie der hohe 
M^hier yjh für die Rerht1̂ ^ 11.?11161101011 Fo[gen der 

^ tl°t\vpieJ!eicht „¡:echtsbeziehungen der Parteien, 
°dig gemacht eingeheudere Auseinander-

hQR. Dr. F r i e m a n n , Berlin.
Sur

V V o  *

aarl̂ hf f? hS°lz j i an- l 940 (RGBi, I, 123) über Preis- 
1|^ d a,*d ügM Kauf Vo r,as. Borst Wirtschaftsjahr 1940 
Mn hicht °henl ’ °hne Zalii mZ öa Bausch und Bogen, wi

^  S f f t f s t - Ä S  0ewicl" « m>- “
Ä S '  S.?rä l » l  v m l
n;

p7 fl?olz fS r - j1»™ tKUBI. I, 123) über Preis-
r'M.liejt! ^.auf v0„  Ha« i,F-?r®tw irt.scllaf.tsi ahr 1940>

Bogen, wie 
(§ 930), ist 

ungültig; denn sie 
verschiedener Güte — oder 

 ̂ q sen zu einem Durchschnitts-

1 KLZv0b„St2Cßku2gfyertrages vom 15.0kt. 
3 gekauft h-Tt Me,b ' Holz im Bausch und 

batte, klagte er auf Duldung der

Schlägerung und Abfuhr des Holzes, ausgenommen die 
Lärchen, und auf Unterlassung jedes Verkaufes, jeder 
Schlägerung und jeder Abfuhr des Holzes unbeschadet sei
nes Anspruches. Die Bekl. bestritten auf Grund der VO. 
über die Preisbildung für Rohholz im Forstwirtschaftsjahr 
1940 v. 12. Jan. 1940 (RGBl. 1,123) und auf Grund des Rück
tritts vom Vertrag nach Gewährung einer Nachfrist ihre 
Verpflichtung aus dem Abstockungsvertrag und beantragten 
die Abweisung des Begehrens. Die beiden unteren Gerichte 
wiesen das Begehren ab.

Die Rev. ist nicht begründet.
Der Holzabstockungsvertrag ist durch Kauf und Ver

kauf des Holzes am 15. Okt. 1937 zustande gekommen, 
denn die Parteien einigten sich über Ware und Preis (§ 1053 
ABGB.). Vereinbarungsgemäß trifft den Käufer die Vor
leistung, er kann Erfüllung erst nach Erfüllung seiner 
Pflichten aus dem Vertrag verlangen. Eine Verurteilung 
der beiden Bekl. zur Leistung Zug um Zug gegen die 
Leistung des Kl. aus dem Vertrag kann daher nicht in 
Frage kommen. Die Vorausleistung des Kl. wäre Voraus
setzung seines geltend gemachten Leistungsanspruches. Sie 
wurde daher auch mit Recht von ihm behauptet. Darauf 
kann es aber nicht ankommen, wenn der Vertrag nicht 
mehr besteht, wie die Bekl. auf Grund der Regelung der 
Preisbildung für Rohholz in Österreich behaupten.

Die VO. v. 12. Jan. 1940 (RGBl. 1,123) über Preisbildung 
von Rohholz für das Forstwirtschaftsjahr 1940 findet auf 
den Vertrag der Parteien vom 15. Okt. 1937 Anwendung, 
soweit das Holz noch nicht geschlägert wurde, also noch 
am Stock steht und nicht zur selbständigen Sache geworden 
ist, sondern einen Teil von Grund und Boden bildet (§ 295 
ABGB.). Auf diesen Teil des Kaufgegenstandes bezieht sich 
das Klagebegehren. Eine Auslieferung dieses Holzes wie 
auch ein Erwerb des Eigentums daran hat noch nicht 
stattgefunden, denn das Eigentum am Holz geht frühestens 
mit der Fällung (Schlägerung) durch den Käufer als einer 
gesetzlichen A rt der Übergabe (§ 426 ABGB., E. GUnF. 
6462) über. Ob der Kl. den Kaufpreis ganz erlegt hat oder 
noch einen Rest schuldet, gewinnt für die Frage der Aus
lieferung und des Eigentumserwerbes keine Bedeutung. 
Der Kauf kann nur bestehen, wenn die Kaufpreisbemessung 
den Bestimmungen der PreisbildVO. gemäß ist, der KauL 
preis daher sich hach Menge, Güte, Länge und Stärke des 
Holzes bestimmt und ihr entspricht. Ein Kauf des Holzes 
in Bausch und Bogen, wie es steht und liegt, ohne Zahl, 
Maß und Gewicht (§ 930 ABGB.), ist nach der Verordnung 
ungültig, denn sie läßt nicht einmal einen Verkauf verschie
dener Güte- oder Langholz- und Stärkeklassen zu einem 
Durchschnittspreis nach § 6 Abs. 7 zu. Der geschlossene 
Kaufvertrag ist daher unzulässig und trat mit der W irk
samkeit der bezogenen Verordnung außer Kraft.

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob wegen des Ver
haltens der Bekl. dem Kl. aus dem Abstockungsvertrag ein 
Schadensersatzanspruch zusteht, der niemals auf Duldung 
der Schlägerung und Abfuhr des Holzes gerichtet sein kann, 
also das Klagebegehren nicht begründen könnte.

Die PreisbildVO. sieht, wie schon dargetan wurde, den 
Vertrag als ungültig an. Dies g ilt auch für den Fall, daß 
zufällig der Pauschalpreis den zulässigen Preis gerade er
reichen sollte. Die vorausgegangene VO. v. 23. Mai 1939 
(RGBl. I, 929) hatte allerdings im § 15 die Bestimmung, daß 
laufende Verträge nur berührt werden, soweit nicht die 
Verkaufspreise unter den Höchstpreisen lagen, und sah vor, 
daß höhere Preise auf die zulässigen Preise zurückgeführt 
werden, wenn nicht eine der Parteien vom Vertrag zurück
treten w ill. Der Abstockungsvertrag der Parteien wurde 
aber nicht zuriiekgeführt. Die hier anzuwendende VO. vom 
12. Jan. 1940 (RGBl. 1,123) hat aber diese Bestimmung nicht 
übernommen, sondern normiert im § 18 Abs. 3 die Rück
wirkung ganz allgemein für alle noch nicht erfüllten Ver
träge. Solange also noch eine Erfiillungspilicht auf einer 
Seite besteht — und eine solche macht der Kl. gegen die 
Bekl. mit seiner Klage geltend — ist der Vertrag aufge
hoben. Die Verordnung schließt damit den Weg aus, daß 
an Stelle der unzulässigen Preisvereinbarung rechtsgestal
tend ein der verordneten Preisregelung entsprechender 
Preis zu treten hat.

(RG., II. ZivSen., U. v. 19. Mai 1941, II 32/41.) [N.J 
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** 30. RG. — § 1 Ges. über die Sicherung der Bauforde
rungen v. 1. Juni 1909 (RGBl. 449) ;*§ 138 ZPO. Zur Er
klärungspflicht des Bekl. als Baugeldempfänger.

Die Rev. greift das BU. nur unter dem Gesichtspunkte 
einer unerlaubten Handlung der Bekl. an, die durch einen 
Verstoß gegen § 1 Ges. über die Sicherung der Bauforde
rungen v. 1. Juni 1909 begangen sein soll, rügt also die Ver
letzung dieser Bestimmung in Verbindung mit § 823 Abs. 2 
BGB.

Zu dieser Klagebegründung hat das BG. im Anschluß an 
die rechtlichen Darlegungen des ersten Revisionsurteils 
überzeugend festgestellt, daß insoweit, als die gewährten 
Zwischenkredite für den Bau verwendet werden sollten, die 
Bekl. selbst als Baugeldempfängerin i. S. des Ges. vom 
1. Juni 1909 anzusehen war und deshalb wegen eines Ver
stoßes gegen die ihr der Allgemeinheit, also auch dem Kl. 
gegenüber obliegende Pflicht zur richtigen Verwendung 
der Baugelder in Anspruch genommen werden kann. Sie 
haftet in diesem Umfange, wie im BU. entsprechend den 
Rechtsausführungen im Urteil des Senats vom 1. März 1937 
zugunsten des Kl. angenommen wird, auch für die Hand
lungen ihres Zweigstellenleiters U. ohne die Möglichkeit 
einer Entlastung aus § 831 BGB. Zur Frage einer Schädi
gung des Kl. stellt der Vorderrichter tatsächlich fest, daß 
er auf seine Baugeldforderung noch keine volle Bezahlung 
erlangt hat. In rechtlicher Hinsicht war zu prüfen, ob ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen seinem Ausfall und 
einer ordnungswidrigen Verwendung — Entfremdung — 
von Baugeld gegeben war. Das BG. sieht einen solchen 
auch dann als gegeben an, wenn noch andere Baugläubiger 
unbefriedigt geblieben sind; und es ist nur zu billigen, 
wenn es dabei im Gegensatz zu M ü g e 1 (Gruch. 54, 21) in 
Übereinstimmung mit der in RGZ. 138, 159 =  JW. 1933, 
131115 vertretenen Auffassung nicht den Nachweis vom 
Kl. verlangt, daß gerade er aus dem Baugelde ohne dessen 
Entfremdung Befriedigung erzielt haben würde.

So kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits 
schließlich darauf an, ob für den Bau gegebene Gelder ent
fremdet worden sind. In dieser Beziehung bestanden, als 
der Senat das erstemal im Revisionsverfahren zu ent
scheiden hatte, vornehmlich Zweifel darüber, ob die zum 
Beginn des Baus bewilligten Zwischenkredite auch mit 
zur Ablösung der auf dem Baugrundstück ruhenden alten 
Lasten im Betrage von rund 21000 J U l  bestimmt waren. 
Nach Lage der Sache war anzunehmen, daß hierüber der 
Geldgeber seine Meinung der Bekl. gegenüber klar zum 
Ausdruck gebracht haben werde; lediglich deshalb hatte 
der Senat in diesem Zusammenhänge ausgesprochen, der 
Bekl. müsse d a s  B e w u ß t s e i n  von der bestimmungs
widrigen Verwendung v o n  B a u g e l d e r n  nachgewiesen 
werden. Damit sollte aber nicht etwa allgemein die recht
liche Möglichkeit einer fahrlässigen Verletzung des Ges. 
über die Sicherung der Bauforderungen verneint werden. 
Eine solche Beschränkung der bürgerlich-rechtlichen Ver
antwortlichkeit würde im Gesetz keine Stütze finden (vgl. 
hierzu RGZ. 91, 72 [76 ff.]); nur in strafrechtlicher Hin
sicht w ird in § 5 des Gesetzes Vorsatz des Zuwiderhan
delnden gefordert.

Daß die Zwischenkredite zur Ablösung der auf dem 
Baugrundstück stehenden alten Lasten verwendet werden 
durften und insoweit nicht als reine Baugelder anzusehen 
waren, hat der BerR. jetzt einwandfrei festgestellt, und die 
Rev. erhebt dagegen auch keinerlei Einwendungen. Im 
übrigen aber bejaht er die Baugeldeigenschaft des Reichs- 
zwischenkredits. Allerdings macht er dazu weiterhin die 
wiederum von der Rev. nicht bemängelte und rechtlich nicht 
zu beanstandende Einschränkung, daß im Sinne der Ver
einbarung auch die Zinsen des Zwischenkredits von den 
Vorschüssen bezahlt werden durften und — wie sich sagen 
läßt — insoweit also auch die Baugeldeigenschaft ausge
schlossen war.

Soweit das BU. im Anschluß hieran ü b e r h a u p t  bei 
den mit dem Bau im Z u s a m m e n h ä n g e  stehenden 
Zahlungen auf das fehlende B e w u ß t s e i n  bestimmungs
widriger Verwendung abstellt, ist darauf hinzuweisen, daß 
die bei solchem Zusammenhänge denkbaren Zweifel eine 
f a h r l ä s s i g e  Verletzung des Ges. v. 1. Juni 1909 noch 
nicht ausschließen. Das g ilt nach dem bisher festgestellfen 
Sachverhalt auch bei den Zahlungen auf Grund der Ab
tretung, die an die Firma B. in Hohe von 195ÖQ JfMt aus

[Deutsches Recht,

dem Zwischenkredit vorgenommen worden ist- „ q, h!/  
denken, welche die Rev. dagegen erhebt, daß “ aS„nefl<aI1, 
eine Baugeldentfremdung verneint hat, müssen L,!#- 
werden. Daß zwischen jener Abtretung und den 
Bewilligungen für die B.schen Grundschulden von " 
ein naher zeitlicher Zusammenhang bestand, R&;-rZ F 'i 
selbst dar (Löschungsbewilligungen vom 25. 1 
Abtretung am 28. März 1927), und er betont an teTai 
die im Schreiben der Bekl. vom 23. Aug. 1927 er̂ f ̂ ifl®§ 
Sache, daß B. die Löschung von der Erledigung “  ajs et'v 
auf die Abtretung abhängig gemacht hat. Für n1RaUiiefsfl)„( 
10000 M Jl sind nun aber keine Belege über p mel” 
gen der Firma B. festzustellen gewesen. P?r -, (jer \  
zwar, es sei kein Anhalt für die Vollständig*61 ^  
gegeben und die Geschäftsbücher und -papi6r mp er 
B. seien inzwischen vernichtet worden. Dänin ® 
auf ab, daß hier dem beweispflichtigen Kl- sei. f'L), 
die Entfremdung von Baugeldern nicht gelun» j3g ß
h p i w i r r !  i>V\pr l i h o t ^ l i o i i  r lo ß  rlzat* R o H  iXCItlä jj

ß

zunächst eine E r k 1 ä r u n g s pflicht oblag, 1<yen »K, 
Kl. behauptet und dargetan hatte, daß die 
auf Grund der Abtretung von B a u g e l d  über
baren Beträge für Lieferungen der Firma jege«> ,en 
Die Bekl. müßte an sich in der Lage sein, ¡stet ß  
für auf Grund der Abtretung Zahlungen fl so Ljg 
sind. Kann sie hierüber keinen Aufschluß ßehauP,jar- 
Bestreiten der vom Kl. genügend begründet * gjtiZ" 
einer Baugeldentfremdung mangels genügen -r(j sl. sfch
legung (Substantiierung) unbeachtlich. S‘e ¿aß s’Lsel1 
rade hier auch kaum darauf berufen können, yen, Lj
auf die Anweisungen des Architekten F- mit

c|ef
.... ................ .........6„ .  _  | wv„ __ H B  'habe1,11 Ljick
dürfen; denn F. hat als Zeuge ausgesagt, er Üb^fed 
Firma B. nicht abgeschlossen und besitze K ¡jau 
darüber, in welchem Umfange sie für den t vofhef  t eid' 
habe, weshalb auch von dieser Firma in 0 er]< n‘clJ eß  
Akten Rechnungen mit seinem Prüfungsve d aM  
halten seien. Es erscheint im übrigen aUttt „ 1dlage, „a s,e 
etwaige Unmöglichkeit, die Zahlungsg ¿t; L'el,e\ß 
klären, letzten Endes zu Lasten der Bel<'• > als e>ni(eiß‘ 
hat die Zahlungen geleistet, während --¿er zü,üf0l?
Baugläubiger genauere Feststellungen ^ j ^ l s  & L  
nicht oder doch nur insoweit in der Lagt6 > . ßon „ eViJJH J qQ u
Einsicht in die betreffenden Akten erhalten das j-pin 
einer Prüfung der tatsächlichen Verhältr» 'aUCji i 
nicht vornehmen Iznnn 711 I ncten tief ’ natiHnicht vornehmen kann, zu Lasten der -  pau& 7ti 
die Annahme begründet sein, daß B. a, juifange ¿all
einem gleichfalls noch festzustellenden ¿«rad»
recht befriedigt worden ist, so w ird  al 0jche kö>:;
ucri. zum muiuesieii l a n n a s s i g c i - -fe|i vg’
fremdung herbeigeführt hat, kaum Sezy f̂ic|ten Be* a fif .  
nen; denn U. mußte sich über die ges.e „ . gntlaŜ ¿e( 
gen unterrichten und kann sich
auf einen Irrtum über den Begriff des B R ßaWo ' p # e. 
die Eigenschaft der Zahlungsempfang j eS Ver° 
berufen. Immerhin kann auch die Frag epfii 

Revisionsverfahren nicht abschlicl 0 /41.)

1 | p pt*" D . Jv’-'
Bekl. zum mindesten fahrlässigerweise

(RG., VI. ZivSen., U. v. 7. Mai 1941, VI

3 1 . OLG. 454, 929, 242, 812 ff- j£ £ u o g J ejü
1. Auch bei Siedlungsbauten ist d> ¿en G«

materialien unter Eigeiifumsvorbehaii 0el>t4e<
nehiner üblich. . . v0n de|?rlliijFM

2. Ein Siedlungsunternehmen, das slC. e 
Unternehmer, dem es die schlüsselfertig übcreV,er i y  
Bauten übertragen hat, Baumateria ¿¡ese 1 Ttätal*' 
muß zum mindesten dann nachprufen, ^ en„  ¡b âb*u 
vom Generalunternehmer bezahlt s i n. * , „ „  de
bekannt sind, aus denen sich Zwei!6* an

fähigkeit des Unternehmers ergeben- n{jsatzeS yet
Q  K i n n  . m i n .  V z > f 1 n (  T I I T I  (7 H l f i S C S  1 •• n  C3. Eine unter Verletzung dieses jgsSiger 

mene Übereignung ist unter grob « aterial^ fige ^  
des Eigentums des Lieferanten der ke'^jftes
men und verschafft auch bei * ^ F f a(z des ¡j  ̂
Späterer Einbau verpflichtet zum • ßerc ¡gih 
den Vorschriften der ungerechtfert g ^ ^ jun 

(OLG. Düsseldorf, 6. ZivSen-, Urt.
104/39.)
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Recht der Ostmark
§ 89 GOG.; § 1489 ABGB.; § 31 GemO. für

C . S n ^ r 9, 0 ? 0 - wer<?en die Tage des Posten- 
<j9 in die n , “ «orderung einer Zuschrift durch die 
Ein Dari j ' snuttelfrist nicht eingerechnet, 

l&liclen v ^ Ie-mi“ lungsvertrag gehört nicht zur ge- 
A z iff. 5 Q„nifJ.ogensverwaltung der Gemeinde i. S. des 
Per Ans Uem° -  für Böhmen.

i s f r  zu Unroi-'i.i111- Rückzahlung eines vom Darlehnsver- 
die ®cliadpn«o ei®behaltenen Teiles der Darlehussumme 
die ?rdentlicj, \/e„rs-.tzanspruch und es kommt deshalb nur 

kui‘Zere dea Re,rio«rungsfrist fiir in Befracht, nicht 
Die iq 8 1489 ABGB.

250nielcinigtenitnRJahre -1923. votl den Pensionsfond 11 
hatU K a u w  ergreviers 'n' B. ein Bardarlehen von 
V  5er auch ,ii„n r?lnJen> welches der Bekl. vermittelt 
Seni^ 8 l%iofP i?arleünssumme für die KL nach Ab-

6 ™ uiiätJ ndZ in -

iTfvotni  ¿uzugncn t>o/0 Zinsen hiervon für
•insen 3529 K ' I T  1923 bis 31. Aug. 1934 in der Höhe 
D, ' ’ °atnmen also 276914 K samt weiteren

Auf

■ ' ‘ 'stheheh n rs^ueuiages, uer Annuität una zin- 
7 »  hat von 2 248 125 K in Empfang ge-
t ?Sem GeiX behauptete nun, daß ihr der Bekl.

sat2 i bgeführtT,Klnen BetraS von 176285 K zu Unrecht 
die 2nuSes Betr-f^C’ Und begehrt von dem Bekl. den Er- 
5>n l 0n Otn 1. M?CS zuzüglich 5 o/o Zinsen hiervon für

Erstg-
dahj1'1 die ß ' 3 t bat dieses Klagebegehren abgewiesen. 
, 8QoaJi§eändcrt0§ der KI. hat das BG. dieses Urteil 
Xjü di» i. 23sfäai -  es den Bekl. zur Zahlung von 
fei. Q-ifii Weis,.n ’7b MM) s. Ng. an die Kl. verurteilte 
„p- foU >90 Stjn f  ¿es Mehrbegehrens von 78016 K 
n ^ i Ä «  § '  , s- big. bestätigte. Hierbei stellte das 
r lS Stadt ln ihrer s ^ b a lt ^est: Die Stadtvertretung ge
lt-, Besclr\ ts W. a]ISf‘ pun.g, vom 8. Juli 1922 den Antrag 
d?he laffun» (l.., brrichtung einer Wasserleitung und 

der 5900(Yin J 11?rzu notwendigen Geldes in der 
leh5 daß rt,rchfühn,n„  ‘7? Darlehenswege und betraute 
i ?  Und a m a l s ’-B dieses Beschlusses den Stadtrat, 
der sL scine Rf,,i]a iere Bestimmungen über das Dar- 

1 c?Uno- ln ßfUngen fp s t ty p e p f/f w/rn-rinn.\,y  des ^'ng- Vom ng“ ?gen festgesetzt worden wären. 
de?\2500nr?dtrates \y/ ,.rz 1923 wurde sodann über An- 
Ve,.^rein;^1 K von i  dle Aufnahme eines Teilbetrages 
feK'7gszihg en Ber,rr„ 71 obengenannten p - - - ! ■■ -■>
lgL^hr ith Si?n' 2i/.f/ ev‘ers in B. gegen 63/ r 1 
O .?  Rahmen r L A nnu!tät. und 2V2% Zuzählungs-tü^ns v.'' nahmen ^nnu.tät und
^ 8 < ^ ° ° 0 ^ t el b5 ,e‘ts früher

Zinsen und

schi??0innv 'JU0 0 0 0 7 u ut-‘r,e|ts früher beschlossenen Dar- 
-  ÜK tn,ssi0ri , beschlossen und die Bezirksverwal-

• rt_"’ W ie.'', d e r  K |  ------ u a u t i  u u g  u i c  n m -
IpO'i ür h, 71  die ’ genunen Bericht darüber zu er- 
* Ä *  a u s Y M L u" 8Ä ebähr betragen habe.

• looQ lölLiItsoeiiorae nat diesen be- 
e. der Kt . genehmigt. Dabei trug die Auf-VlPl .1. * aill. ffPlIOlIPn Rot-li'llJ zlnvlaUn« .... „„

;7.*Y v0n-
;r 2^/Sn/C! Cn Schuldschein v. 1. März 

,:“en in a,uer war 1 '?*gen Zuzählungsgebühr keine 
die r5Zsektin der Sitz ,n ’ ei. den Vorberatungen über das

w0l7 a e in g e s te llte n
¡^ ¡J g  H i e r  w j ^ igen

&
31
* .............. . .... ..........................

U r ’d An Behl- für 7-"r einen 1 o/oigen Regiebeitrag
" v. " !PrUch nahm 1 dlESe 2l/3°/oige Zuzahlungs-

selbst gefertigt und 
eines Rechtsanwaltes ver-

6 sektin„ Sitzung. 1 „  v oroeratungen uoer üas
üilt ^de, ,, ü und (t0r gBdes Stadtrates, der Städtischen 
2,1 «,Ao/0 j es dem üinanzkontrollkommission davon 
^be>äß iR̂ stgesetzteHL7 u5ilungen sei> die anfänglich ü ein.*1- Tatsä, ;,,. ,Uz;'hhingsprovision auf 21/2o/0
^k f ^haitg s°!che Geh-t bat jedoch die Darlehens- 
^bifL^d der ’ Sonden, „7br .von 2i/a °/o weder verlangt 
. .Ü iS  L ßekl. fünr e!nen lo/oig. ...............

^eVöieder V\ j* t^  bekl. Notar

M  I 30 der v o  dCS § 506 Z' 4 ZP0 'd N d !n Qee c nn LanL  YP; ZUI: weiteren Überleitung 
v  R- Sc| lefen v 2s ^e rre ic h  und in den Sudeten 

inn^Üein die L  -ebr' 1939 (RGBl. I, 358) an 
Uacii .des 8 jVlslonsgegnerin übersieht hie: 

- Piri Advokäf.1;,, de*' nn Sudetenland geltender
3 s3 rso-Yan,tes b’e f i h t e' n’ * cr«s " m u p s  K r»  . ö u w ic  u i e  zur a u s - 

rV i Schrf.?Aen> Wen,,C .fngfcn.und bei Gericht an- 
t,sfan> n> Wed,,,- ^le !n einem Rechtsstreit als 

z der Verf- i n der ersten noch in einer 
etung durch einen Advokaten

bedürfen. Diese Voraussetzung ist bei dem Bekl. erfüllt. 
Die vorliegende bürgerliche Streitsache ist vor dem
I. Juli 1939 anhängig geworden und daher nach § 34 
Abs. 1 der VO. zur Durchführung des Reichsrechtes auf 
dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes, des Handelsrech
tes und der bürgerlichen Rechtspflege in dem in die Län
der Preußen und Bayern eingegliederten Teile der su
detendeutschen Gebiete v. 24. Juni 1939 (RGBl. 1,1049) 
nach dem bisherigen Verfahrensrecht zu Ende zu führen. 
Gemäß § 35 dieser VO. bestimmt sich in diesen bürger
lichen Streitsachen auch die Zulässigkeit sowie die Frist 
und die F o r m für die Einlegung von Rechtsmitteln nach 
dem bisherigen Rechte, wenn sich das Rechtsmittel gegen 
eine nach diesem Recht ergangene Entscheidung richtet, 
während im übrigen für das weitere Verfahren die Vor
schriften des Reichsrechtes gelten. Es kann daher nicht 
bezweifelt werden, daß die Vorschrift des § 28 der im 
Sudetenland geltenden ZPO. auch im vorliegenden Falle 
noch anzuwenden ist.

Die Revision ist aber auch nicht verspätet. Das an- 
gefochtene Urteil wurde dem Bekl. laut der in den Akten 
erliegenden Postzustellungsurkunde am 17. Mai 1940 selbst 
in seiner Wohnung übergeben. Durch den Bericht des 
OLG. München v. 30. Dez. 1940, GZ 1 14917 und die Aus
sage des Franz W. über die Aufgabe der Revision zur 
Post ist erwiesen, daß diese Postaufgabe am 31. Mai 1940 
erfolgt ist. !m Sinne des §89 GOG. werden die Tage 
des Postenlaufes in die Rechtsmittelfrist nicht eingerech
net, die am 3. Juni 1940 bei Gericht eingelangte Revision 
ist daher als rechtzeitig überreicht anzusehen.

Die klagende Gemeinde begehrt von dem Bekl. die 
Herausgabe des Restes der Darlehenssumme, die der 
Bekl. für sie in Empfang genommen hat. Das BG. hat 
festgestellt, daß die Kl. dem Bekl. keinen direkten Auf
trag zur Beschaffung des Darlehens für sie erteilt habe, 
sondern daß der Bekl. nur mündlich von dem damaligen 
Bürgermeister L. und dem Mitgliede des Stadtrates W. 
diesen Auftrag erhalten habe. Die Stadtvertretung hat 
aber in ihrer Sitzung v. 8. Juli 1922 mit der Durchfüh
rung ihres Beschlusses auf Errichtung einer Wasserlei
tung und auf Deckung des Aufwandes im Darlehens
wege den Stadtrat betraut, in der Sitzung des Stadt
rates v. 22. Dez. 1922, der Städtischen Finanzsektion vom
I I .  Jan. 1923 und der Finanzkontrollkommission vom 
17. Jan. 1923 wurde davon gesprochen, daß die Ver
mittlung des Darlehens der Bekl. besorge und in dieser 
Sache im Aufträge der Stadtgemeinde mit der Darlehens
geberin verhandele. Der Bekl. hatte also seine Ermächti
gung von den Vertretern des Stadtrates, die von der 
Stadtvertretung mit der Durchführung des Beschlusses 
auf Errichtung der Wasserleitung unter Deckung des 
Aufwandes hierfür im Darlehenswege betraut waren, ln 
rechtlicher Hinsicht ist zunächst zu beachten, daß eine 
Gemeindevertretung ihren Willen n u r  in der durch die 
GemO. vorgeschriebenen Weise erklären und nur auf 
diese Weise Verpflichtungen eingehen kann, da die 
GemO. für Böhmen v. 16. April 1864 (Nr. 7 LGBI. für 
Böhmen), welche im vorliegenden Falle heranzuziehen 
ist, eine Reihe von zwingenden Vorschriften darüber ent
hält, auf welche Art es zu einem gültigen Beschluß der 
Gemeindevertretung komme (§§ 42, 43, 48—50), ohne 
deren Einhaltung daher ein gültiger Beschluß überhaupt 
nicht vorliegt (Entsch. des ObGer. Brünn Nr. 13862 
amtl. SIg.). Es kann in diesem Zusammenhänge dahin
gestellt bleiben, ob nicht bloß der Darlehensvertrag 
selbst, sondern auch der Vertrag einer Gemeinde mit dem 
Vermittler des Darlehens zu seiner Gültigkeit der G e 
n e h m i g u n g  durch die Bezirksvertretung (Bezirksver
waltungskommission) i. S. des § 97 Punkt 5 GemO. für 
Böhmen v. 16. April 1864 bedurfte. Für den vorliegen
den Rechtsstreit genügt es, daß aus den tatsächlichen 
Feststellungen des BG. hervorgeht, daß nicht einmal ein 
Beschluß der Gemeindevertretung über dpn Abschluß des 
V e r m i t t l e r  V e r t r a g e s  mit dem Bekl. vorliegt. Ein 
solcher Beschluß wäre aber auf jeden Fall erforderlich, 
da ein solcher Darlehensverniittiungsvertrag nicht zur 
gewöhnlichen Vermögensverwaltung der Gemeinde i. S. 
des §31 Z. 5 GemO. für Böhmen gehört, wie schon 
aus der Höhe der üblichen Vermittlungsprovision bei 
einem Darlehen von 2500000 K zu schließen ist. Liegt
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aber ein gültiger Darlehensvermittlungsvertrag zwischen 
den Streitteilen nicht vor, so hat der Bekl. vom recht
lichen Standpunkt aus seine Tätigkeit als Geschäfts
führer ohne Auftrag entfaltet. Daß ein Abkommen der 
Gemeinde mit dem Bekl. der Genehmigung durch die 
Gemeindevertretung unterlegen hätte, dessen ist sich der 
Revisionswerber auch selbst bewußt, denn er führt in der 
Rev. ausdrücklich an, daß die Beauftragten der Kl. ver
pflichtet waren, die Bestimmungen der GemO. für Böh
men v. 16. April 1864 (Nr. 7 LGB1. für Böhmen) im 
Wortlaut der Gesetze v. 17. Febr. 1919 (Nr. 76 SdGuV.) 
und v. 13. Aug. 1921 (Nr. 329 SdGuV.) einzuhaltem und 
daß sie daher insbes. auch verpflichtet waren, nach 
Durchberatung und Festsetzung der Bedingungen der 
Darlehensbeschaffung diese Bedingungen der Auftrag
geberin vorzutragen und d e r en  G e n e h m i g u n g  e i n 
zuho l en .  Solange daher diese Genehmigung, welche 
sich auch auf die dem Bekl. etwa zugesicherte Entloh
nung hätte beziehen müssen, nicht erteilt war, konnte 
der Bekl. nicht mit der v e r t r a g l i c h e n  Wirksamkeit 
und Verbindlichkeit der mit verschiedenen Gemeinde
funktionären etwa besprochenen Bedingungen ihm gegen
über rechnen.

Der Revisionswerber weist nun wiederholt darauf hin, 
daß die klagende Gemeinde seine Tätigkeit, also die Ge
schäftsführung ohne Auftrag, g e n e h m i g t  habe. Dabei 
hält er jedoch das Verhältnis nach innen und nach 
außen nicht auseinander. Die Genehmigung hat Bedeu
tung für das Verhältnis nach außen, im vorliegenden 
Falle also für die Wirksamkeit des vom Bekl. ohne die 
nötige Vollmacht oder unter Überschreitung der Grenzen 
seiner Ermächtigung im Namen der KI. mit der Dar
lehensgeberin abgeschlossenen Vertrages; für das innere 
Verhältnis zwischen dem Geschäftsführer ohne Auftrag 
und demjenigen, für den er gehandelt hat, ist aber diese 
Genehmigung rechtlich nicht entscheidend. Aber auch 
wenn der Bekl. als Gewalthaber anzusehen wäre, so 
könnte darüber kein Zweifel bestehen, daß er i. S. des 
§ 1009 ABGB. verpflichtet ist, allen aus dem Geschäft 
entspringenden Nutzen dem Machtgeber za überlassen 
und diesem den Wert des der Gemeinde vermittelten 
Darlehens herauszugeben. Da feststeht, daß die Dar
lehensgeberin dem Bekl. für die Gemeinde T. 2 248 125 K 
ausbezahlt hat, der Bekl. aber nur 2071840 K an die 
Gemeinde überwiesen bzw. verrechnet hat, so ergäbe 
sich zunächst noch ein Restbetrag von 176285 K an Ka
pital, den die Gemeinde nebst den Zinsen, über welche 
noch später zu reden sein wird, zu fordern hätte.

Die Darlehenssumme für die KI. hat nicht der Stadtrat, 
sondern der Bekl. in Empfang genommen. Hat er sie, 
wie festgestellt, nicht in dem vollen ihm ausgezahlten 
Betrage der Kl. ausgefolgt, so richtet sich der Anspruch 
auf Herausgabe des Restes naturgemäß gegen ihn, und 
zwar auch dann, wenn ihm die Mitglieder des Stadt
rates eine zum Geldempfang berechtigende Vollmacht 
ausgestellt hatten, da diese Vollmacht den Bekl. ja nicht 
ermächtigt, das für die Gemeinde empfangene Geld selbst 
zu behalten. Es is t daher verfehlt, wenn die Rev. meint, 
die Kl. hätte sich deswegen an den Stadtrat zu halten. 
Daß dem Bekl. ordnungsmäßig und formgerecht der 
Auftrag nach Bekanntgabe des Erfolghonorars und der 
Auslagen erteilt worden wäre, ist nach den verbind
lichen Feststellungen des BG. nicht zutreffend. Eine bin
dende Verpflichtungserklärung der Gemeinde liegt in die
ser Hinsicht überhaupt nicht vor. Der Kernpunkt der Ein
wendungen des Bekl. liegt aber darin, daß er den oben 
erwähnten Restbetrag deshalb zurückbehalten dürfe, weil 
er durch seine Palmarrechnung erschöpft sei und diese 
Abrechnung nicht beanstandet, sondern vielmehr von der 
Kl. genehmigt sei. Aus den tatsächlichen Feststellungen 
des BG. ist nun zunächst ersichtlich, daß der Bekl. in 
verschiedenen Zeitpunkten den zurückbehaltenen Betrag 
jedesmal anders verrechnet wissen wollte, und daß er 
auch im Zuge des Rechtsstreites seine Abrechnung nicht 
rekonstruiert hat. Dazu kommt, daß die mit dem Dar
lehen verbundenen Auslagen erst im Jahre 1925 im Ge
meinderechnungsabschluß angeführt erscheinen, daß aber 
dieser Abschluß überhaupt noch nicht genehmigt ist, so 
daß man auch hieraus keine Genehmigung der Ausgaben 
an den Bekl. selbst ableiten kann. Man kann daher auch

rnit ö£-
nicht sagen, daß der Bekl. den strittigen *
nehmigung der Gemeinde zurückbehalten habe ^  ¡fiiti 
die Gemeinde jetzt Beträge zurückverlange, die ^  
in Erfüllung eines Vermittlervertrages überlass j  ¿es 
Auch dies führt zu dem Standpunkt, daß Gê en(jer Dar’ 
Rechtsstreites die nicht ausgefolgten Gelder ^  vd' 
lehenssumme sind — ein Anspruch, der n0CjJ[ jst, s£| .oiii vl c.111 riiio jJi LLv-lI} ci vi  ̂ - j
jä lirt ist —, und daß es daher Sache des B e *1, ..eiietwaig ,̂.

W
sen, Was in_ diesem Zusammenhang die ̂ Verja^^gsfris*

Ansprüche gegen die Kl., welche ihn zur 
riickbehaltung eines Teiles der empfangenen ^ i i ^ 1' 
summe berechtigt hätten, in diesem Prozesse na^g an;

belangt, so kommt nur die ordentliche Verjag’ g J48 
in Betracht, nicht aber die kürzere Frist , tj^ngd 
ABGB., denn die vorliegende Klage auf Rü; sSu!fltf,e,
von dem Bekl. behaltenen Teiles der Darlehen
keine Schadensersatzklage. Dabei kann es ¡¡che
gestellt bleiben, ob die Kl. Schadensersätzen P |S für A
gen Mitglieder des Stadtrates oder andere da vVatiH 
handelnde Funktionäre stellen könnte uncv ven wäfe' 
in diesem Falle die Verjährungszeit zu rechn jjetrso

Von der Forderung der Kl. hat das Bö- K jL  
von 50000 K in Abzug gebracht, nämlich fI)0te ,e|,
Auslagen, die der Bekl. bereits in seiner »an aus» . 
rechnet und belegt hatte, und 13000 K J urncr ¿er Ptm* 
lung des Schuldscheines und die Durchführu |  ReVivJf, 
bücherlichen Sicherstellung des Darlehens, m ¿nrSe‘̂ eit 
Werber hat nun in keiner Weise in der p f,erec'1!l pje 
wieso er an Honorar außer dem vom By- fjabe- 
Betrage noch weitere 37 700 K zu erha1 
Gemeindevertretung hat am 1. März 
des Darlehens mit einer 2i/2o/oigen z. ion h f qv
beschlossen, die Bezirksverwaltungskomm j cm ^
sen Beschluß am 22. März 1923 genehmig fatteö> ¡¡t 
meinde T. beauftragt, genauen Bericht zu parai*s .jjiij 
viel die Vermittlungsgebühr betragen ■ f,grde jtii* 
aber klar hervor, daß auch die Aufsich p arlehê  ^ 0  
gerechnet hat, daß die Beschaffung gtfh
der Verpflichtung zur Zahlung einer ¿gätzl10. gu11̂ 
verbunden sein werde, sie hat dies Sr ßesch1" eifler 
geheißen und ist dem Beschlüsse nur a bisg c u c iu c n  u i i u  i s l u e m  joesem u ss c .
zu entnehmen, daß eine solche Gebühr eneh^'ÄracrlicV
Höhe von 21/2 °/o der Darlehenssumme ß „adm
Daß eine höhere Gebühr — sei es aueb . wom ! r¡¡¿V' 
— beschlossen oder formgerecht genehm |  pje 0  
wurde weder behauptet noch festgest Lyefld'C ^  
lungsprovision selbst muß nun zu den rcjcn, 
zweckmäßigen Ausgaben gerechnet wcr .eSchaft= ¡eV» 
die Darlehensvermittlung durch eine e{ta 0 üÄ  
ohne Auftrag erfolgte, sofern nur die ^ ^ ¡ 1  <■ 10
zu dem klaren und überwiegenden ve
Iehensnehmers war. Daß diese YoraAnnabme -hlie^,. 
liegenden Falle zutrifft, ist aus der u e ts [e(jeh 
mittelten Darlehens durch die Gemeinde p tn . P» 
Die genehmigte Gebühr durfte
mittelten Darlehens durch die Gerne'.1 “¿jjjer 

summe von 2500000 K höchstens 0 /0 für/ KJ 11 sJKJKJ U U U  l \  l i v z v i * «   ̂ TFVtl’ 1 v/ ^  4 #* i  JU *

in ihrem Rahmen der Regiebeitrag v . .  sohm ¿¡g 
lehensgeberin entrichtet wurde, ver n0{\V 
Bekl. noch H/2o/0, d. i. 37500 K, was als ¿g
angemessen anzusehen ist. „utigti v"l»ri

Der Bekl. ¡et daher nicht nnr 
Betrage von 176285 K die vom ntjerfl .*1; |n 'tV  
träge von 37000 K und 13000 K, 0 für sich [feiK^r 
37 500 K, zusammen daher t zuri<ck?f nicht 0
zu bringen, so daß der unberechtig ßek'- ^ 0  jv ¡¡¡ij

¡trag von 1015 K, ein v0n 511 ai>

zu bringen, so 
trag 88785 K :
rechnete Betrag von iuio  i\, von ' v0 t i zk
den die zugesprochenen E n tlohnung^aOS rfejcbe sicb 
37 500 K hinter der verrcchneten Ention^ K W 
Zurückbleiben, und der Betrag _vo , p er Be *  5^
diskrete Ausgaben entfallen sein 'V e r ^ P ^ M 1 
geweigert, dem Gericht die nah n ;ru’ h^ffd1 ’
Betrages bekanntzugeben. Es ist ^  eS s!c 
hier mit der Frage zu .b,ê a;;s':n’Tages lUi  ̂cüc 
lagen handelt, die das Licht des T ° b, t 
liehe Erörterung zu scheuen hab • eS de jef 
düng des Geldes für Funktionäre, ^ecke  sjtK ^  
sei cs der Darlehensgeberin, f ühp„ svertra& l  11
kung der Bewilligung des Darieh j er B
j-j^r w a r . P n lo n lin ir f r it ir l  ic f  TlllT«Entscheidend ist nur,
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S en hat l  <?er au  ̂ ^as OesL‘häft verwendeten Ko- 
s?häftsführ,,eS la^  '*lm’ es s'ch um zweckmäßige Ge- 
!lnd, die „rlt* gehandelt hat, jene Kosten zu ersetzen 
, {t# Erfnlrr» waren und zweckmäßigerweise zu
?lche K n lLgefut' rt haben (§ 1037 ABGB.). Die Frage, 
beurteilen w? notwendig waren, hat das G e r i c h t  zu 
L̂ gab, er' , a n n  daher der Bekl. als Partei einerseits 
Bitten IInaSe ? ese „diskreten Auslagen“  tatsächlich 

wenciiir ,,, andererseits aussagte, daß sie unbedingt 
af e honkret„ar-rni so enthält diese Aussage keine ein- 
b, die Nnt,„ j. ache, aus der das Gericht überhaupt 
s> h  den endigkeit der Auslagen schließen könnte. 
J etl unbedinJteit“n- se*ner Aussage, die Auslagen 
di» ?es Drtpii n°hg gewesen, spricht der ßekl. nur sein 
Op Manien Br. ha* aber durch seine Weigerung,
J^hte s ,, J hmpfänger des Geldes zu nennen, dem

Drüt s«eit ,iPr i ,  ‘«ugucnKeir genommen, aie lNot- 
lich 11 und i,,+ Verwendung dieses Betrages zu über- 
(Le ̂ nfwanr) 1 daher nicht bewiesen, daß der angeb- 
Be., peschäftofn?11 87 ̂ 00 K zu den notwendigen Kosten- 
Aber v°n dei-U n UDtg 6ehörte und dieser Betrag mit 

r pUch sehn Uaiaehenssumme zurückbehalten wurde.'hin j?Uch sehn L H l  H M ____ ____________
ieii, i!eser Andl na,cl1 seinen eigenen Erklärungen steht

» rgermI;rtrUc 1 nicht zu> da er selbst angab, mit en Aug| e*ster ^  u_u„_ j . o J:-

en, was
, nicht n

•, n habr 
St daher

kreto " urfjerini»ii* uu;nr zu, aa er seiest angaD, mi 
de« " A u s S * «  v5rei"bart zu haben, daß dTese dis 
Ausi, ussen ?  der Zuzählungsprovision verschwin 
a%)?en nicht S duch nur bedeuten kann, daß er dies< 

g Uchen habe06 ” 611 t*er £enann4en Provision zu be

zu-phehaiteneer verpflichtet, der KI. den zu Unrecht 
cli? bleibt s l• etraK von 88785 K zu ersetzen. 
^kühr^PUnktp „ nu5 noch die Frage offen, von wel- 
??tigpnen- Das R r11 der KI. die Zinsen dieses Betrages 
Ifhrdn^t Gewinn ‘ me;int> es handele sich hier um ent- 
?üna | sffist für ’ .welcher nicht der dreijährigen Ver- 
njihrê ,e Kl. hahp 1!'SC1? nacb § 1480 ABGB. unterliege, 

Gelder di l.rcl1 die Nichtabführung der ihr gc- 
citisentei1 habe . d??se . nicht verwenden können, im 
¡.^baden̂ îen hierfür noch der Darlehensgeberin 

Dieser Anspruch sei zwar ein 
g fiitni. h'ist des Ps™^h, für den die dreijährige Ver- 

V n ! erst mit V 489 A B r .......................

Ä S * ? 1 A f

r,die | l rechtzei
i;' 5  ^ L ^ i ä h r t 0® =V. -% ? . 1923 bis 31. AugusU934 

die R ,chtet v

¡,-saihp rist des V S  ,ur den die dreijährige Ver- 
S ntni erst mjt f * 48® ABGB. gelte, allein diese Frist 
; i traUlLerla|igt ha?, TaSe, an welchem die Kl. davon 

Aus„ . .? e’ daß der Bekl. unzulässigerweise 
' ' “"st Verhcin,'i,?”  gemacht und diese der Stadt- 
tJ„, jshrp.7i rch den d 2a.be- Diese Kenntnis habe die 

,achtV?34 erlan ^ ev,SIC>nsbericht der Landesbehörde 
aS  5 ^ < e rlÄ s?.daß die am 11. Sept. 1936 ein- 
? ?  nic?le Zeit sei, und daher die Zinsen
Ws'* verjährt°m -1' Marz 1923 bis 31. August 1934 
Ke?11 clip R ich te t „ Se'en- Allein dieser Ansicht kann 

?  von 'Jjerden. Es kommt nicht darauf an, 
Vo k‘ Sieerla"gt hstden diskreten Ausgaben des Bekl.

ier hgeWußt s°ndern darauf, zu welchem Zeit- 
ie i> « Ä H e „ s ?1?.der Bekh nicht alles, was er 
litt? he? hat, ^ eian für die Gemeinde in Empfang 
^l?Vori s ¡m |;i],r .a^gGührt hat. Dies war aber zwei- 
3n w» hSsetzr,«... ü 4 J23 der Fall, und die creiTentp!-3(), ,st \v ? SSetzUn,r(.i| 4423 der Fall, und die gegentei 
die in? die Ahr? i!es BQ- widersprechen den Akten 
lst, f ■ ger; ,nicht kp^-hnung der Darlehensgeberin vom 

ge|,fC ltet, iedr?n^Slchtigt wird, weil'sie zwar an 
fefK dp„ doch an„ch zu Händen des Bekl. ergangen 
K ?  ,ia -2 Verband ^ em Schreiben der Kl. v. 8. Juni 
}%C^s i,'.hervor ? e0r Deutschen Selbstverwaltungs- 

daß ?• d‘e KI. damals bereits davon 
?f). |?  die i !Ungsnrnv; ? e .Darlehensgeberin nur eine 
«4??' lQ3a „ richfirrk ?,10tl in Anrechnung gebracht hat, 

A td e m n a T f?  der Mitteilung des ßekl. vom 
’rls° koiU?e der n  ae,Iiannt war. Da bezüglich der 

n^ii Cr Dsh e die mlehensgebcrin kein Streit be- 
?dßtp diitj i!ehen88uni - 8chon damals von dem Bekl. den 
2%  si® (j»lnd ihr veriangen. Hat sie dies nicht 

f e  Dariehednadurch_ Zinsen entgangen oder 
^Ssf?dtit?,ag entrich^ebcnn Zinsen für einen ernp- 
(Br> si tje s der jei *Cn’ so hat mit Rücksicht auf 

K V|i, ’ § i486 a  rS  damals schon die Verjäh- 
‘•ZiySen ÜB- begonnen.

•« u - v. 26. April 1941; V III 102/40.)
[N.j

33. RG. — §§ 19, 127 SudVVG.
Die zehnjährige Verjährungsfrist des § 19 Abs. 1 S. 2 

SudVVG. g ilt auch für den Anspruch des Haftpflichtver
sicherungsnehmers auf Schadloshaltung für die Rente, die 
er einem Dritten zu leisten hat. Sie g ilt aber nicht, wenn 
kein Rentenbezugsrecht, sondern bestimmte einzelne, in 
der Vergangenheit fällig gewordene Rentenforderungen 
verlangt werden.

Infolge der akzessorischen Natur des Pfandrechts des 
§ 127 SudVVG. verlor das Pfandrecht des Geschädigten 
seinen Gegenstand, wenn die Verbindlichkeit des Haft
pflichtversicherers gegen den Versicherungsnehmer er
loschen war.

Der Viehhändler B. L. in R. war Eigentümer eines Kraft
wagens und als solcher seit dem Jahre 1931 bei der bekl. 
Partei gegen Haftpflicht versichert. Am 10. Febr. 1932 
wurde der Kl. auf der Straße in K. von dem Kraftwagen 
des L. niedergestoßen und erheblich verletzt. Im April 
1932 hat L. der Bekl. von dem Schadensfall Anzeige ge
macht. Gegen L. wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das 
am 19. Sept. 1932 zu einer Verurteilung des L. führte. Im 
Mai 1933 hat der Kl. beim Kreisgericht in K. Schadens
ersatzklage gegen L. erhoben; durch Versäumnisurteil die
ses Gerichtes vom 13. Juni 1933 wurde L. zur Zahlung von 
2735 K und durch ein ergänzendes Versäumnisurteil des 
genannten Gerichts vom 13. Nov. 1933 zur Zahlung einer 
wöchentlichen Rente von 90 K vom März 1932 an bis zur 
vollständigen Wiederherstellung des Kl. verurteilt; beide 
Urteile sind demnächst rechtskräftig geworden.

Am 25. Jan. 1934 richtete die Bekl. an L. das Schreiben 
Beilage 3, worin sie den Schadensfall als nicht entschädi
gungspflichtig ablehnte, weil L. die ihm nach den Versiche
rungsbedingungen obliegende Pflicht, von der Einleitung 
des Strafverfahrens sowie von der Erhebung der gegen ihn 
gerichteten Schadensersatzklage der Bekl. unverzüglich 
Anzeige zu erstatten, verletzt und dadurch seine Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag verwirkt habe. M it Schrei
ben vom gleichen Tag teilte die Bekl. dem Kl. mit, daß sie 
den Schaden ihrem Versicherten L. gegenüber wegen gro
ber Obliegenheitsverletzungen abgelehnt habe, so daß sie 
leider für ihn keine Zahlung leisten könne. Weder L. noch 
der Kl. haben auf diese Schreiben der Bekl. reagiert. Erst 
am 24. A pril 1937 hat der Kl. wegen seiner Forderungen 
aus den rechtskräftigen Versäumnisurteilen vom 13. Juni 
und 13. Nov. 1933 im Betrag von 2735 K und von 8280 K 
(nämlich von 92 Wochenraten von 90 K) beim Kreisgericht 
in K. das Gesuch um Exekutionsbewilligung durch Pfän
dung und Überweisung des Versicherungsanspruchs des 
L. gegen die Bekl. gestellt. Diesem Gesuche wurde durch 
Beschluß des Kreisgerichts vom 7. Mai 1937 entsprochen.

Im Mai 1937 hat darauf der Kl. gegen die Bekl. die gegen
wärtige Klage erhoben.

Die beiden Untergerichte haben die Klage wegen V e r 
j ä h r u n g  abgewiesen. Das RG. bestätigte.

Die Rev. erblickt eine unrichtige rechtliche Beurteilung 
der Sache zunächst darin, daß die Vorinst, durchweg von 
einer dreijährigen Verjährungsfrist ausgegangen sind. Die 
Rev. vertritt die Ansicht, daß die Klageforderang, soweit 
sie auf Zahlung von 8280 K gerichtet ist, gemäß § 19 Abs. 1 
Satz 2 VVG. nicht der dreijährigen, sondern der zehn
jährigen Verjährung unterliege.

Dieser Revisionseinwand entbehrt der Berechtigung. 
Zwar ist es richtig, daß nach § 19 Abs. 1 Satz 2 VVG. das 
Recht auf einen Rentenbezug erst in zehn Jahren verjährt 
und daß diese Verjährungsvorschrift nicht nur auf das 
Rentenbezugsrecht des Versicherungsnehmers bei der Le
bens- und der Unfallversicherung gilt, sondern — ent
gegen der Ansicht der Vorinst. — auch für den Anspruch 
des Haftpflichtversicherungsnehmers auf Schadloshaltung 
für die Rente, die er einem Dritten zu leisten hat. Allein in 
der Klageforderung von 8280 K w ird nicht ein Renten
bezugsrecht als solches geltend gemacht, sondern es wer
den bestimmte einzelne Rentenforderungen, nämlich 92 Wo
chenrenten von 90 K für die Zeit von März 1932 bis De
zember 1933 eingeklagt, die zusammen den Betrag von 
8280 K ausmachen. Diese einzelnen Rentenforderungen 
aber unterliegen nicht der zehnjährigen Verjährung son-
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dern der Regel des § 19 Abs. 1 Satz 1 VVG. entsprechend 
der dreijährigen Verjährung, beginnend mit dem Schluß 
des Kalenderjahres, in dem die einzelnen Rentenzahlungen 
verlangt werden konnten. Der auf Zahlung dieser 8280 K 
gerichtete Klageanspruch würde also ebenso wie die an
deren mit der Klage erhobenen Ansprüche mit Schluß des 
Jahres 1933 seine Verjährung begonnen und mit Schluß 
des Jahres 1936 seine Verjährung vollendet haben, wenn 
nicht, wie die Vorinst, zutreffend ausführen, kraft der Vor
schrift des § 19 Abs. 2 VVG. der Beginn der Verjährung 
dadurch noch um ein geringes hinausgeschoben worden 
wäre, daß die den Versicherungsanspruch ablehnende Ent
scheidung der Bekl. erst am 25. Jan. 1934 bei dem Versiche
rungsnehmer L. eingelangt ist, so daß also die Verjährung 
erst mit dem 25. Jan. 1937 ablief.

Die Rev. steht auf dem Standpunkt, daß die Verjährung 
der Entschädigungsforderung des L. gegen die Bekl. aus 
dem Versicherungsvertrag dem Kl. gegenüber überhaupt 
ohne Rechtswirkung sei. Die Rev. meint, dem Kl. gegen
über könne die Verjährung erst zu laufen beginnen mit 
dem Zeitpunkt, in welchem ihm die Entschädigungsforde
rung des L. vom Gericht zur Einziehung überwiesen wurde, 
also erst vom 7. Mai 1937 an. Die Rev. bezeichnet die An
sicht des BG., daß der Kl. die Verjährung des Versiche
rungsanspruchs des L. deswegen gegen sich gelten lassen 
müsse, weil ihm das Bestehen der Haftpflichtversicherung 
des L. bekannt gewesen sei und er deshalb die Verjährung 
durch rechtzeitige Exekutionsmaßregeln habe verhindern 
können, als auf unrichtiger rechtlicher Beurteilung be
ruhend.

Dieser Revisionsangriff ist unbegründet. Zwar stand dem 
Kl. wegen seiner aus dem Unfall herrührenden Schadens
ersatzansprüche gegen L. gemäß § 127 VVG. ein Pfand
recht an der Entschädigungsforderung, d. h. an dem Be
freiungsanspruch zu, den L. auf Grund seines Haftpflicht
versicherungsvertrags gegen die Bekl. hatte. Dieses Pfand
recht des Kl. wirkte als Zahlungssperre; es sicherte den 
Kl. gegen einen etwaigen Anspruchsverzicht des L., gegen 
einen etwaigen Vergleich des L. mit der Bekl. über den 
Haftungsumfang, überhaupt gegen jede nachteilige Ver
tragsänderung, insbesondere gegen die befreiende W ir
kung einer etwaigen Zahlung der Bekl. an L. Einen Lei
stungsanspruch aber gegen die Bekl. begründete dieses 
Pfandrecht des Kl. nicht, da nach österreichisdhem und 
nach dem für das Sudetenland in Kraft gestandenen Recht, 
abweichend vom deutschen, dem Pfandgläubiger einer For
derung eine Einziehungsbefugnis nicht zusteht. Der Kl. 
konnte also gegen die Bekl. erst Vorgehen, nachdem ihm 
die Entschädigungsforderung des L. gegen die Bekl. zur 
Einziehung überwiesen worden war (§ 308 EO.). Diese 
Überweisung ist erst im Mai 1937 erfolgt, in einem Zeit
punkt also, als die Versicherungsforderung des L. gegen die 
Bekl. nach dem unter Ziff. 1 Gesagten durch Verjährung 
erloschen war. Zwangsläufig knüpfte sich infolge der ak
zessorischen Natur des Pfandrechts daran die Rechtsfolge, 
daß dadurch auch das gesetzliche Pfandrecht des Kl. an 
der Versicherungsforderung seinen Gegenstand verlor. 
Gegen den E in tritt der Verjährung vermochte das Pfand
recht den Kl. nicht zu schützen, da"es sich dabei um keinen 
Dispositionsakt des L. handelte. Daran kann auch der Um
stand nichts ändern, daß der Gesetzgeber durch die Ein
räumung des gesetzlichen Pfandrechtes wie auch durch die 
Einführung des Versicherungszwangs den beschädigten 
Dritten sichern und begünstigen wollte. Ob dem Kl. be
kannt war, daß L. bei der Bekl. haftpflichtversichert war, 
oder ob der Kl. das nicht wußte, ist gleichgültig. Auf den 
vom BG. für entscheidend angesehenen Umstand, daß der 
Kl. trotz Kenntnis von der bestehenden Haftpflichtversiche
rung untätig geblieben sei und dadurch die Verjährung 
mitverschuldet habe, kommt es also bei richtiger recht
licher Beurteilung der Sache gar nicht an.

(RG., VIII. ZivSen., U. v. 26. A pril 1941, V I I I680/39.)
[N.j
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P reußisches O berverw altungsgerl

An» 184. § 1 BaugestaltVO. v. 10. Nov. 1936.
Baurecht. Lichtreklame. Schriftart (Fraktur, 

Markenschrift. Dachleuchtreklame. „ einer
Eine bei Tage bestehende verunstaltende e>öe

Lichtreklame nebst ihrem Gerüst kann nicht 
günstigere Wirkung bei Nacht ausgeglichen wer 

Eine sogenannte Markenschrift ist vielfach uw ver- 
in riesenhafter Vergrößerung als DachlcuchtreK 
wendet zu werden. , dies!!'

Nicht nur die sogenannte Fraktur, sondern au gcjiri1[ 
genannte Antiqua (Blockschrift) ist als eine deuts 
anzuerkennen. .„eii

Die Firma Gebrüder W., Schokolade
eia% 0 d

vef'beantragte die Genehmigung zur Anbringung el 
Werbung am Dach des Hauses H.platz 4 in *■> ¡,ter . 
die Worte „W.-Schokolade“ . Der Oberbürgern ® ^¡g iW  
sagte durch baupolizeiliche Verfügung diese Gen gU,ig 

Das BezVerwGer. setzte auf die Klage die 
Verfügung des Oberbürgermeisters außer Kra • .

Die Rev. der Bekl. hatte Erfolg.
Da im vorliegenden Falle die Versagung der >aj,re ri f 

a --------- I i.inmpn irn ^  ati f ^

Grundlage der RVO. über Baugestaltung v. "l0, ^

migung zur Anbringung der Lichtreklamen im > 
ausgesprochen worden ist, so ist die Versag3

oh

zu beurteilen. Nach deren § i  sind bauliche 
Änderungen so au ~ ‘ ‘ J- ' J'
Baugesinnung unc 
sich der Umgebui 
Ger. hat in seiner 
sich die Lichtwerb 
frei einfiigen und, 
ob das Schild die 
im Sinne des Ort 
Stadt F. gegen Vi 
den umgebenden
Ziff. 17 BauPolVO. für die Stadt F.). Es,g l ic h e  te ilen

'Ą
riif

ede 
■nb
utz

im sinne des Urtsstatuts v. 7. Juli ?~eü soW>e.g 
Stadt F. gegen Verunstaltung beeinträchtig ^ efd e ^ eft,

Änderungen so auszuführen, daß sie Ausdruck ^  
Baugesinnung und werkgerechter Durchbud“  eßez 
sich der Umgebung einwandfrei einfügen. G gpriin» 
Ger. hat in seiner Entscheidung nur die Fra»■ |  einfKi, 
sich die Lichtwerbeanlage der Kl. der Umgeh“ ^  b&ßfaes
frei einfügen und, was im wesentlichen dae ctrant‘-  
ob das Schild die Eigenart des Orts- una gehn’2 S1V,.
im Sinne des Ortsstatuts v. 7. Juli 1933 z soW>e.g j i

der
ich

den umgebenden Bauanlagen unterordnen { t t o j  
17 BauPolVO. für die Stadt F.). Es ha Ha%e 

ob die Anbringung des Schildes eine wli ..ße vo® fLeV 
von Schildern verschiedener A rt und Gro ’riarkts£-jf, l “ 
Farben oder bildlichen Darstellungen t® ■ 24 /?, er 
rischer Ausführung zur Folge haben wel uer QxC\  ar  
der Bauordnung). Das BezVerwGer. h a t AUSdr®\t\/0. 
wogen, ob die Anbringung des Schildes 3 
ständiger Baugesinnung i. S. des § 1 Satz ei0e 
anzusehen ist. In dieser Unterlassung lieo dfs
Wendung des geltenden Rechts. . A,,qführut1£  Wir' 

Auf Rechtsirrtum beruhen ferner die A j^ßlic® ( df 
BezVerwGer., daß die vom Bekl. gclü? -rage h>®1 Ü® 
kung des Gerüstes der Lichtreklame, ten m®® 
günstigen Wirkung bei Abend zurück ¿unge1■ ^ | 4
derartiger Ausgleich ungünstiger 1 ageS Ge5.e zflg f  
günstigere Wirkungen zur Nachtzeit ist „¡nträc&j!^
Wenn das Gesetz eine Verunstaltung, E i® ^„i
dergleichen verbietet und eine einwandfreie bri fag 
dert, so g ilt dies ebensowohl für ^^.„u iick nur „ s f1 
wie für die bei Nacht. Entspricht der A D r(j erui>0 
oder auch nur bei Nacht nicht diesen A .

.,i de®
Sch'lf eI)t-

gesetzliche Vorschrift verletzt. a
liegen dieser Mängel der angefocm

die
Wegen dieser Mängel der angeioc“ 'ri'ng zu 

hatte der Senat die Sache in freier I J „
Dabei ergab sich, daß sie spruchreif i ' ‘ plante 5 ¡^t 

In der Tat würde das von der Kl.111 UC1 1dl WUIUC Udo VUU viv* & i0&\
Grundsätzen einer anständigen I3aug 
sprechen. Das Verlangen einer anstai » gute®■ Le-
bedeutet, daß der Bau nach den R ^ l. ijc h e n  
klar gestaltet sein muß. Bei einer ba ^ erbem 
— wozu auch die Anbringung eine sjch
linrł l/At-nmł ao nlen £H1« ^ ^kommt es also darauf an, da uen G d i 6b 
als architektonische Einheit in sen®- ajs e i ' JS5 
äußerer Form, Gliederung und Far e 470; K 
weist (RVerwBl. 60, 742 =  DR.
350 =  DR. 1940, 1791). Diese Anford der ¡cli‘ Qt; 
Haus H.platz 4 im Fall der Anbring & solch lltige®cj)i' 
der Kl. nicht erfüllen. Das Haus is ® ¿es ®eifle A* 
fallend, wenn cs auch den Anforderi o ¡cbt. 5 
schmacks nicht in jeder Beziehung e . 1 l '0 iei  die r 
tektur ist verhältnismäßig ruhig, einlaC ’ 
waagerechter und senkrechter Richtu s
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ni”lchrge~ade:»ctie GP;;JJn.d nicht gebrochen. Dieser nicht unhartno- 
wenn dit , lmte'ndruck
s'chti. w l u . ruck würde empfindlich gestört 
fügten Ar(' “ Leuchtschrift der Kl. in der von i 
f f^ d e  . au‘ .dein Dach angebracht werdenMit

werden, 
ihr beab-

um — ....... o_______ ____ und das
" Recht hat A*6 abr e'ne Fensterhöhe überragen würde. 
»J*hing6w ;5 „? e?ir> .k.oni ei:vator in seinem GutachtenU H lO -p  . “ «•‘ • ‘ M V O IV U U O U  V U I U 1  111 O U U U 1 1  V _ l t l  l d V . l l  IC H

ein"'“  ihrer u'esen’ daß die Zulassung von Dachreklamen 
si^f hesondi>nSon̂ eren Aulfälligkeit schon an sich stets 
daf-- k?darf. ry ! ° rgfältigen Prüfung in ästhetischer Hin- 
fiihUr Ausc^u* cb*euchtwerbung der Kl. würde an dem 
eiJJJUll8 des n_C. ?. genommenen Hause die klare Linien-

SS?
1%.-“g des Da Tc- scmJI“ menen nause uie Klare Limen- 
ai1(?iTUck insW j S*es und den architektonischen Gesamt- 
bunils*ahen oin,°Ldere deshalb stören, weil sie nicht aus 
drni *ahen zi,Qic“ er Höhe, sondern aus Groß- und Klein- 
¡¡■L5 dngiej ] a,umengesetzt ist, deren Oberlängen oben- 
^ . « » i c h e  Größe auiweisen und auch in ihrer un-Utiha aiJigen F 7* e auiweisen una aucn in inrer un- 

- arm°nig | ntternung voneinander ein zerrissenes und 
7 n Obere.y ,8 Blld bieten würden.

mit dem Bezirkskonservator mußÄ Ä ' n a u  de,
Bni!rlne Förden Werden> daß die von der BaugestaltVO. 
den ng von rS e m e r  einwandfreien Einfügung in die 
hat inUr,de. Wen, 6r Werbeanlage der Kl. nicht erfüllt wer- 
?a'ntli6ibereits vnri Ucb’ wie die Kl. in der Rev. vorgetragen 
'Usofgp1 dieselbe c , ldenen Dächreklamen am H.platz nicht 
hqua\rn einheiti;,4.C lri/ t aufweisen mögen, so sind sie doch 
H'ralA.augefüh rt 5 ’ 1 s s’e sämtlich in Blockschrift (An- 

der Ri ln.. • Hie ganz besonders geartete Schrift 
direkt n- W ^ d e  aus diesem einheitlichen Rahmen 
F]et, s e Einheiti,VMie. KL e>ne solche von der Baupolizei 
ccher H ^^n n t c *1 a's öde Gleichmacherei bezeich- 
i,raßen ns>cht von 6 , le Anforderungen, die in städtebau- 
Sestem Und Pla*,Je ier an den äußeren Gesamtanblick von 
, Es o ^ erden mii n gestellt worden sind und auch jetzt 
HünJV her- Ussen-
Seb,.Lne*i(
to S ,Utid .

. Werturteil °!?en> daß mit diesen Ausführungen 
insbesonri er d’e einzelnen Schriftarten abge- 
1: e„ _ . aere nichts gegen die Fraktur an sichnie a„7.’ eS se: , K>-gcii uic i ldKiui au sich

V--ichau, «qua nif'kinT reräeits aber auch hervorgehoben, 
O kiScW deutsch! c ,  .a als undeutsche, sondern als eine 
J; .riftetl6r Pe°bachte anzuerkennen ist (ved. auchsRh
?n
b,
sPrj

‘M w ,  !et?-ter Nr. 75 S. 7: „Traktat über die
der dJ61 um die n vorliegenden Fall handelt'  uer (fa:bu Ult, d: *rn vorliegenden fa l l  handelt es

,,sj ehenrf ar, VorapL! rufl>ng, ob die Werbeschrift der Kl. 
i?rKlit „ , n Vorcilu. Rhenen Stelle den nach Maßgabe der< k Ht °derVnTcg ‘:g ! "

“«n -"«r ddaenl<bai 
atm'6 Kl Leuchtschrift einwandfrei w irkt

auf auch kefn! BaugestaltVO. voll entspricht.
Ma vCltschrif( den rvj!Vfn ^ ll!aß, sich im Hinblick auf die 
ei„. "■ ry_ Kn üßer ',(-hern des H.nlatzes angebrachten

eif5cBaU s u i c h t  *nien zu stellenden Anforderungen ent- 
Uilri ln Eram ,e den£as >st nicht der Fall. Es sind aber 

d.den \ ; .Ur dar<r,w5,\.ln. denen an einem anderen Ort

des H.platzes angebrachten
Lej-ei?6Wiss®e »ämtfichUj^ rI| ic]imäß5g® Behandlung zu be-
S Jeb 'rübarEffH !lichkeft q“ a .ausl efüh-rt-en.-und daher
' I S ^ t i n i ^ h r n i g% TjUe W inf >n ihrer B - lSung der Baup
S  i f ^ d e n ^ P e r  f e f e  F i* !2

weisenden Schriften haben 
ung der Baupolizei gefunden

„  —..  „v... . seine charakte- 
^uupolizeibehörde kann unter die-

wer-
3 chi-s Hin, ,n>uht di. “ upouzeibehorde kann untei 
kS ' ^ etl. dilk° mmen sBei;eohliguiig abgesprochen ....

e sich ii:Q°  neuen Leuchtschilder aus- 
jH’g nicht einy6r e' nmal vorhandenen einheit- 

<  auCh 6 ,njugen.
^fd ii^en B^'^^Punkm i l ,nweis der Kl. darauf, daß

“ nge de„ ,V7 ,uer Ästhetik auch die w irt- 
Abu!« der R i,  'verLungtreibenden berücksichtigt 

rWSes?6,11 geliWV.ug der nn-lch* zum Erfolg verhelfen. Eine 
i^b'enWlVo^Rüber fi„J rivaten Interessen des Werbung-Vq‘^11'j‘ lvO(

«  j,ür edfe yStSelegten ästhetischen Anforde- 
S S b 611 öffhe! L y .? !w9.er- nach den bestehenden

'über denl lIVat,n lnteressen des Werbung- 
.lndenri .Gesetz, insbesondere in der

A „b

Ptlichen^"6’ d'e Pr 'valen flelange haben 
' Hie f>;„J’ ru1dsatzlich zurückzutreten

SSPSS
Markeny!ir! 6lJ! Gewerbetreibenden gesetz- 

'l"1 diese u  , bildet hierbei keine Aus-
| |n J  ^  *-ai k C n S c h ri f t  nnr*ln rli»n D önro ln
diese »V“ , öddet hn 
ind Q pkrkenschrift nach den Regeln 

der Op-.^uoLsgraphik durchaus ein- 
^"b rino66̂ betreibende nicht beanspru- 

J«on“ ye. ^ “ «svorsei ’Rung im Straßenbilde entgegen 
Sem!rvatQr!  ̂ ugentej | , e”  von der Baupolizei ge- 

6 Hne ¿dgestim* ^ 1!8 W11 Harlegungen des Be- 
^ arkensri1 werden, wenn er ausspricht, 

‘Schrift -  die in üblicher kleiner

Ausführung auf Verpackungsmaterial usw. vielleicht nicht 
schlecht oder sogar ganz ansprechend w irkt — in vielen 
Fällen ungeeignet ist, in riesenhafter Vergrößerung als 
Dachleuchtreklame verwendet zu werden.

Aus alledem ergab sich, daß die Polizeibehörde die von 
der Kl. beantragte Genehmigung zur Anbringung der 
Leuchtschrift mit Recht versagt hat.

(PrOVG., Urt. v. 6. März 1941, IV C 86/39.)
*

35. § 1 Ges. über baupolizeiliche Zuständigkeiten vom 
15. Dez. 1933; § 13 VO. v. 13. März 1940 über die Polizei
verwaltung im Reichsgau Sudetenland; Ges. über die Er
richtung von Zwangskartellen v. 15. Juli 1933; § 1, 2 der 
3. Anordnung über Beschränkung des Tankstellennetzes 
vom 10. Juni 1937 (RAnz. Nr. 148).

Baupolizei. Begriff der polizeilichen Gefahr. Störung der 
Belange der Volksgemeinschaft. Öffentliche Sicherheit. 
Tankstelle.

Zur Aufgabe der Polizei, die Volksgemeinschaft nicht 
nur auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit, sondern 
auch sonst vor jeder Störung ihrer Belange zu schützen.

Gegenüber Zuständen und Vorgängen, die zwar regel
mäßig eine gewisse Gefahr mit sich bringen, aber — wie 
zum Beispiel der Betrieb einer Kraftwagentankstelle — 
für die Volksgemeinschaft unentbehrlich sind, kommt ein 
polizeiliches Einschreiten nur in Frage, wenn es sich um 
eine über das normale und unvermeidliche Maß hinaus
gehende Gefährdung der Belange der Volksgemeinschaft 
handelt.

Zur Errichtung oder Verlegung von Tankstellen ist die 
baupolizeiliche Genehmigung neben der Einwilligung des 
RegPräs. erforderlich, die dieser gemäß § 2 der Anordnung 
des RWiM. über Beschränkung des Tankstellennetzes vom 
10. Juni 1937 (RAnz. Nr. 148) erteilt.

Die Baupolizeibehörde, insbesondere auch die Bauge
nehmigungsbehörde, vereinigt in sich bei Durchführung 
der ihr obliegenden Aufgaben die Zuständigkeiten aller 
derjenigen Polizeibehörden, deren Belange sonstwie durch 
die fragliche bauliche Anlage berührt werden, also auch 
die der Verkehrspolizei.

Nachdem der Kl. auf seinen Antrag von dem hierfür zu
ständigen RegPräs. die Einwilligung erhalten hatte, die auf 
dem Bürgersteig vor seinem Hause in J. stehende Tank
säule auf sein Grundstück zu versetzen, beantragte er bei 
der Ortspolizeibehörde die Bauerlaubnis zur Verlegung 
und Überdachung der Tanksäule, und zwar in der Flucht 
des Vorgartens. Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde 
lehnte den Antrag ab, da die zweimalige Durchbrechung 
des Bürgersteigs durch die Auffahrt zu der Tankstelle im 
Vorgarten den Fußgängerverkehr auf dem Bürgersteig in 
unzulässiger Weise behindern und unübersichtlich gestalten 
würde.

Die von dem Kl. nach vergeblicher Beschw. und frucht
loser Klage eingelegte Rev. hatte keinen Erfolg.

Die dem Kl. von dem RegPräs. erteilte Einwilligung, 
die auf dem Bürgersteig vor seinem Hause stehende Tank
säule auf sein Grundstück zu verlegen, ist auf Grund der 
3. Anordnung über Beschränkung des Tankstellennetzes 
v. 10. Juni 1937 — §§ 1 und 2 — (RAnz. Nr. 148) erlassen, 
die auf dem Ges. über Errichtung von Zwangskartellen vom 
15. Juli 1933 (RGBl. I, 488) beruht. M it Recht ist das Bez- 
VerwGer. davon ausgegangen, daß neben dieser E inwil
ligung auch noch die baupolizeiliche Genehmigung für die 
Verlegung der Tankstelle erforderlich war.

Streifig: ist in dem vorliegenden Verwaltungsstreitver
fahren die Verfügung, durch welche die vom Kl. beantragte 
Baugenehmigung für die Verlegung der Tankstelle abge
lehnt ist. Sie ist von dem Bürgermeister als Ortspolizei
behörde erlassen worden. Nach § 1 Abs. 1 Ges. über bau
polizeiliche Zuständigkeiten v. 15. Dez. 1933 (GS. 491) sind 
zur Erteilung oder Versagung von Baugenehmigungen in 
Landkreisen im allgemeinen die Kreispolizeibehörden, also 
die Landräte, zuständig; doch hat gemäß Abs. 2 der zu
ständige Minister für die (kreisangehörige) Stadt J. eine 
abweichende Regelung getroffen und den Bürgermeister 
als Ortspolizeibehörde mit dieser Aufgabe betraut. Seine 
formelle Zuständigkeit war also gegeben.

Die Ortspolizeibehörde als Baugenehmigungsbehörde 
hat die Ablehnung des Antrags lediglich auf Gründe ge
stützt, die in den Verhältnissen des Verkehrs liegen. Zwar
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ist die Baugenehmigungsbehörde als solche nicht Verkehrs
polizeibehörde. Aber die Ortspolizeibehörde als Baupolizei
behörde, und zwar gegebenenfalls auch als Baugenehmi
gungsbehörde, ist nach feststehender Rspr. nicht auf die 
Wahrnehmung lediglich baupolizeilicher und bautechni
scher Belange beschränkt. Sie hat bei ihren Maßnahmen, 
soweit es sich um bauliche Anlagen, insbesondere um die 
Erteilung oder Versagung der Bauerlaubnis handelt, viel
mehr den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in vollem Umfang wahrzunehmen. Sie vereinigt also in der
artigen Fällen in sich auch die Zuständigkeiten aller der
jenigen Polizeibehörden, deren Belange sonstwie durch die 
bauliche Anlage unmittelbar berührt werden, also auch die 
der Verkehrspolizei (OVO. 100, 255, 256).

Der Bürgermeister als Baugenehmigungsbehörde war 
also zum Erlaß der die Bauerlaubnis ablehnenden polizei
lichen Verfügung zuständig, obwohl diese Verfügung sich 
lediglich auf verkehrspolizeiliche Gründe stützt und ein 
Verstoß gegen das materielle Baurecht im engeren Sinne 
weder gerügt noch sonst ersichtlich ist.

Der Kl. hat mit der Rev. zunächst geltend gemacht, das 
BezVerwGer. habe rechtsirrtümlich eine nur nach subjek
tiver Auffassung der Polizei vorhandene Putativgefahr einer 
objektiven Gefahr hinsichtlich der Befugnis der Polizei zum 
Erlaß einer Verfügung gleichgesetzt. Dem Kl. ist zwar darin 
beizupflichten, daß eine vermeintliche Gefahr (Putativgefahr) 
— d.h. die bloß subjektive, und zwar irrtümliche Auffassung 
der Polizei, daß eine Gefahr bestehe—-die Polizei nicht zum 
Einschreiten berechtigt. Denn dafür muß — soweit es sich 
nicht um ein vorläufiges Einschreiten zur Aufklärung eines 
zweifelhaften Tatbestandes handelt — eine wirklich be
stehende Gefahr vorliegen (OVG. 77, 333, 338). Dabei ist 
zu bemerken, daß nicht nur eine Gefahr i. S. des allgemeinen 
Sprachgebrauchs in Betracht kommt, d. h. eine für den Be
stand des Staates oder für Leib, Leben und Vermögen be
stehende Gefahr, welche die schwerste Form einer Schä
digung der Interessen der Volksgemeinschaft darstellt; 
vielmehr kommt nach § 14 PolVerwG. neben dieser Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit auch die „Gefahr“  für die 
öffentliche Ordnung in Frage, worunter bei Auslegung nach 
nationalsozialistischen Grundsätzen ganz allgemein jede 
zu befürchtende Störung der Belange der Volksgemeinschaft 
zu verstehen ist, die nicht auf dem Gebiet der öffentlichen 
Sicherheit droht und vor der die Volksgemeinschaft eben
falls von der Polizei zu schützen ist (OVG. 102, 179, 180; 
vgl. RVerwBl. 1938, 59, 821; vgl. auch § 13 VO. v. 13. März 
1940 über die Polizeiverwaltung im Reichsgau Sudetenland 
[VOB1. für den Reichsgau Sudetenland S. 493]). Der Kl. 
meint nun, daß ein solcher Schutz der Volksgemeinschaft 
hier ausscheicfe, weil das BezVerwGer. nicht von einer 
wirklichen Gefahr, im vorliegenden Eall einer Gefahr für 
Leben und Gesundheit der Straßenpassanten, sondern ledig
lich von einer sogenannten Putativgefahr ausgegangen sei, 
indem es die subjektive Auffassung der Polizei über das 
Vorhandensein einer Gefahr mit dem Vorhandensein einer 
objektiven Gefahr gleichgesetzt habe. Diese Meinung des 
Kl. ist aber unzutreffend. Denn das BezVerwGer. hat, wie 
aus dem Wortlaut des Urteils hervorgeht, die Frage, ob 
eine objektive Gefahr bestanden habe, auf Grund zweier 
Ortsbesichtigungen sehr eingehend und mit vollem Ver
antwortungsbewußtsein geprüft und einwandfrei bejaht.

Der Kl. hat ferner vorgetragen, die Feststellung der Un
vermeidlichkeit von Tankstellen durch das BezVerwGer. 
schließe die weitere Feststellung in sich ein, daß Tank
stellen keine objektive Polizeigefahr bildeten. Wenn das 
BezVerwGer. in der Tankstelle des Kl. gleichwohl eine 
Gefahr erblicke, so leide die Entscheidung an einem inneren 
Widerspruch. Derartige Ausführungen sind aber in der 
Entscheidung des BezVerwGer. nicht enthalten. Das Bez

VerwGer. hat vielmehr geprüft, ob die Behinderter 
Verkehrs, die in gewissem nicht zu umgehenden ¡flgt, ¡irl 
zu duldenden Umfange jede Tankstelle mit sich j  .£I1 so 
vorliegenden Falle nach den hier gegebenen Unis *̂  ¡¡¡t 
gesteigert ist, daß die baupolizeiliche Genen®‘ | gjCht f  
Verlegung der streitigen Tankstelle an den in A prWägtf 
nommenen Ort nicht erteilt werden kann. Diese„~ueflat% 
gen, auf Grund deren das BezVerwGer. die die D 
nis versagende polizeiliche Verfügung für ger ts„ {ecK 
erachtet hat, sind nicht zu beanstanden. Sie e, { pohfl 
dem allgemeinen Grundsatz, daß es Aufgabe 
ist, dem Schutz der Volksgemeinschaft zu diene >̂.g ejne 
sie dieser Aufgabe nicht gerecht würde, wei1i 0rdhull'’.Cf 
bestehenden unbefriedigten Zustand durchi.A ”  afldem 
oder Entscheidungen bekämpfen würde, n i e , 
Richtung größere Nachteile, als sie bisher be polu
die Volksgemeinschaft mit sich bringen. De?® „  
würde dann an die Stelle einer geringeren Stör

diel ° e3>1'eine
•halb de5

dere größere Störung setzen. Es liegt aber 
Rahmens der polizeilichen Befugnisse, die EfteuJL, 
rung eines Zustandes zu verlangen oder dlU ¿er on 
einer beantragten Erlaubnis zu ermöglich6®gSfrei>aL. 
hin bereits polizeiwidrig oder nicht ganz stör’ "¡er_V01„i 
in dieser A rt mit Rücksicht auf die Bedürfnis
gemeinschaft zu dulden ist (OVG. 104, 25. aChteiU ren 
61, 285). Die Polizei muß demgemäß attch Gei^jt 
jedes Zusammenleben von Menschen nun el£,neiikrc*se ̂  
und Störungen für engere oder weitere Pers eö oWi „t- 
sich bringt, die sich nicht völlig beseitigen 13 die £ z« 
geordnete Zusammenleben selbst — und d^ r,«ndlic‘1.eitfei'' 
liehe Sicherheit oder Ordnung — noch el L „ e 
stören. So bringt der Kraftwagen- und so 0
kehr in einer Stadt an sich eine Gefahr für “  ^ ¿¡e ^ ¡ zei 
mit sich, so bringt jedes offene Feuer an ¿¡e 1 “ ¡je
der Entstehung eines Brandes mit sich; ^  
diese Gefahren von Grund aus und in voll ‘ ¡̂geh * ü9i 
seifigen, so müßte sie den Kraftwagen- un ü { verbiß, pii- 
verkehr sowie das Feueranmachen überbau). für dj® ¿jis 
jede für das Führen von Kraftfahrzeugen ^¡e Eri„jebetl 
liehe Errichtrung von Feuerstätten nachge ^usan1111 gj-trag' 
versagen; damit würde das menschliche•. ¡n uh jef
als solches aber unmöglich gemacht oder 0 Qeiih^. J  f  
lieher Weise erschwert und eine größere hfin e,nfeVe<'
Volksgemeinschaft als durch das Fortb ^^gjgcri (,gS 
regelten Fährverkehrs und eines ordnung preu An 
gebrauchs herbeigeführt (vgl. D r e W  > s0Ich ¿i 
Polizeirecht“ , Bd. 1, 5. Aufl., S. 46). In J t,reiten °cf (af’ 
kommt daher für die Polizei ein k-}ns ' j ann ® ¡¿lid1® 
Versagung einer beantragten Erlaubnis “ unverr„tefess£ 
wenn es sich um eine über das normale «• ¿er W 
Maß hinausgehende besondere Gefährd » . u  w.
der Volksgemeinschaft handelt.uci vffl&sKuiciuacmui nauucu. \ r o r \ n / 0 ^ ‘
In dem vorliegenden Fall hat das ßezV t ¿et a fäi1. 
J‘ ~ Kl. meint, seine Entscheidung nur a giehenu. ¡̂ te1 

Gefahr, die von jeder an einer Stra , ¿je
der
der
stellee ausgeht, getroffen, ohne eine ?,rtiuhg 
des Kl. hervorgerufene besondere G.ela“  ijegehu^jes 
festzustellen. Es hat im Gegenteil die v r^reuZetVu efKe 
liehen Verhältnisse, wie das zweirnal1̂ - ¡e die * ^¡t 
gersteiges, den starken Fährverkehr und . ge$\,
tende Steigerung des Fußgängerverk ^ idereuU(e 
aus der Örtlichkeit sich ergebende b gep|a .„nh 
gerfe Gefährdung des Verkehrs, wellei1 . „eJjeod c m  
stelle des Kl. mit sich bringen würde,J  u a r ^ ^ '
und seiner Entscheidung zugrunde g .«? durch'’ . b 

Da somit die Angriffe der Rev. n ( „ich
Entscheidung des BezVerwGer. aucti 
standen ist, war die Rev. zurückzuw ,^ ß 9 )  

(PrOVG., Urt. v. 6. Febr. 1941, IV B

4»
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Zivilrecht 
Miet- und Pachtrecht

§ 242 BGB. Es ist ein Erfordernis der 
Billigkeit und der reinlichen Scheidung, 
daß der allein schuldig geschiedene Ehe
gatte die bisher gemeinsame Ehewohnung, 
die nur einer Partei Raum bietet, verläßt. 
Das gilt erst recht, wenn besondere sitt
liche Belange sein weiteres Verbleiben un
tragbar erscheinen lassen. Die Tatsache, 
daß die Parteien die Wohnung auf Grund 
eines gemeinsamen lebenslänglichen ding
lichen Wohnungsrecht innehatten, ändert 
nichts an diesem Ergebnis. OLG. Zwei
brücken: DR. 1941, 1891 Nr. 13 (Roquette)

§4 MietSchG. Der Eigenbedarf des Ver
mieters kann nicht damit begründet wer
den, daß die Hergabe eines Zimmers 
zwecks Ausbaues einer neuen Wohnung 
aus Gründen der Wohnungsnot geboten 
sei. LG. Hamburg: DR. 1941, 1892 Nr. 14 
(Roquette)

§ 4 MietSchG. Das Bestreben des Ver
mieters, der Raumnot Rechnung zu tra
gen und eine sozial gerechtfertigte Ver
teilung des Wohnraumes an Familien mit 
Kindern sicherzustellen, vermag beim Vor
liegen besonderer Umstände, die von Fall 
zu Fall zu prüfen sind, ein dringendes 
Eigeninteresse des Vermieters nach § 4 
MietSchG. zu begründen. LG. Ntirnberg- 
Fiirth: DR. 1941, 1894 Nr. 15 (Roquette)

§§ 2, 4 a MietSchG. Das MietSchG. 
kann keine Anwendung finden zugunsten 
eines Mieters, der seine Wohnung ledig
lich zum Unterstellen der Möbel verwen
det und sie allenfalls noch als Tausch
objekt an der Hand behalten will. LG. 
Freiberg: DR. 1941, 1896 Nr. 16

§ 1 der 5. AusfVO. zur KündSchVO. v. 
14. Aug. 1940. Daß der Mieter mit Miet
zins oder mit der Ausführung der ihm 
obliegenden Schönheitsreparaturen im Ver
züge ist, ist kein wichtiger Grund zur 
Versagung der Tauscherlaubnis.

Die Ersetzung der Tauscherlaubnis durch 
das MEA. kann nicht von der Nachzahlung 
der Miete oder der Ausführung der Schön
heitsreparaturen abhängig gemacht werden. 
LG. Berlin: DR. 1941, 1897 Nr. 17 (Dah- 
mann)

§ 1 der 5. AusfVO. zur KündSchVO. v. 
14. Aug. 1940. Die Tauschwohnung kann 
auch eine Werkwohnung sein.

Daß der Vermieter einem Dritten die 
Wohnung zugesagt hat, ist nicht schon in 
jedem Fall für sich allein als wichtiger 
Grund für die Versagung der Tauschge
nehmigung anzusehen. Nur unter beson
deren Umständen kann dies im Einzelfall 
einen wichtigen Grund darstellen.

Bei der Prüfung des Einzelfalles ist zu 
berücksichtigen, ob die Versagung der 
Tauschgenehmigung lediglich den Erfolg 
haben würde, daß der Tausch vereitelt 
wird, der Dritte aber, weil der Mieter 
wohnen bleibt, die Wohnung trotzdem 
nicht bekommt. LG. Berlin: DR. 1941, 
1897 Nr. 18 (Dahmann)

§1 der 5. AusfVO. zur KündSchVO. v. 
14. Aug. 1940. Wohnungstausch.

Daß der Vermieter die Wohnung bei 
etwaigem Freiwerden einer kinderreichen 
Familie Vorbehalten möchte, ist für die 
Entscheidung des MEA. ohne Bedeutung, 
wenn bereits die beteiligten Wohnungs
ämter die Wohnungen freigegeben haben.

Die Einwilligung des Vermieters zum 
Wohnungstausch kann dann nicht ersetzt 
werden,

a) wenn die Wohnung für das Einkom
men des Tauschmieters ersichtlich zu 
teuer ist,

b )  wenn als Tauschpartner zwei völlig 
getrennte Familien in die Wohnung 
einziehen und Mieter werden sollen.

LG. Berlin: DR. 1941, 1898 Nr. 19

Ist der Tauschmieter Inhaber einer 
Wohnung, die abgerissen wird und für die 
ihm eine Ersatzwohnung gestellt ist, so 
liegt ein Wohnungstausch i. S. der 5. Ausf
VO. zur KündSchVO. auch dann vor, 
wenn der Mieter diese Ersatzwohnung 
und der Tauschmieter die bisherige Woh
nung des Mieters beziehen w ill. KG.: DR. 
1941, 1899 Nr. 20

Das MEA. kann die Erlaubnis des Ver
mieters zur Untervermietung nach § 5 der 
3. AusfVO. zur KündSchVO. v. 5. Sept. 
1939 nicht mehr ersetzen, wenn das Miet
verhältnis aufgehoben ist. Hieran wird 
nichts dadurch geändert, daß die Voll
streckung aus dem Räumungsurteil oder 
Räumungsvergleich eingestellt ist. KG.: 
DR. 1941, 1899 Nr. 21

Der Mieter von Geschäftsräumen (Re
formlebensmittelgeschäft) kann nicht for
dern, daß der Vermieter anderen Ge
schäftsraum desselben Hauses nicht an 
einen Dritten vermietet, der ihm nur in 
Nebenartikeln Wettbewerb bereitet (Le
bensmittelgeschäft anderer Art). KG.: DR. 
1941, 1900 Nr. 22

Die Pacht einer Tankanlage innerhalb 
eines Garagenunternehmens ist Pacht eines 
Rechtes, nicht eines Grundstücksteiles, und 
genießt keinen Mieterschutz. Hieran än
dert auch nichts, daß außer den Tank
säulen noch ein Keller zur Lagerung von 
Öl und Reparationsmaterial sowie ein 
Tankmeisterraum mit überlassen sind. LG. 
Berlin: DR. 1941, 1900 Nr. 23

Der Umstand allein, daß der Mieter auf 
das Recht zur Untervermietung ausdrück
lich verzichtet und dennoch kurze Zeit 
nach dem Verzicht die Ersetzung der Er
laubnis des Vermieters zur Untervermie
tung beantragt hat, hindert das MEA. 
nicht, diese Erlaubnis zu ersetzen. KG.: 
DR. 1941, 1901 Nr. 24

Gegen die Entscheidung des Vorsitzen
den des PEA. über das Armenrecht ist 
seit dem Inkrafttreten der RPachtschO. v. 
30. Juli 1940 die Beschwerde an das OLG. 
gegeben, über die der Vorsitzende des 
BeschwG. entscheidet.

Das Pachtamt kann auch schwebend 
unwirksame Pachtverträge abändern. KG.: 
DR. 1941 1901 Nr. 25

§§ 4, 11 WohnsiedlG. Die behördliche
Genehmigung zu einer Auflassung kann 
nach deren Vornahme nicht mehr wirksam 
zurückgenommen werden, mag auch der 
Eigentumsübergang noch nicht eingetra
gen sein. KG.: DR. 1941 1901 Nr. 26

§§ lf., 4 GrundstVerkBek. v. 26. Jan. 
1937; §§ 177, 184 BGB. Ober die Frage, 
ob ein Rechtsvorgang in zeitlicher Hin
sicht unter die GrundstVerkBek. fällt, hat 
das GBA. selbständig zu entscheiden.

Die GrundstVerkBek. findet auch An
wendung auf Rechtsgeschäfte, die zwar 
vor ihrem Inkrafttreten getätigt, aber erst 
unter ihrer Geltung durch eine für die 
Gültigkeit notwendige Zustimmung eines 
Beteiligten privatrechtlich wirksam gewor
den sind. KG.: DR. 1941, 1902 Nr. 27

VO. des Reichskommissars für die Preis
bildung v. 16. Juni 1939 (RGBl. I, 1043) 
über Höchstmieten für Baugeräte; RdErl. 
Nr. 94/39 v. 19. Sept. 1939.

Die VO. über Höchstmieten für Bau
geräte ist auch insoweit auf die verein
barte Arbeitszeit abgestellt, als es sich um 
eine über die normale Dauer hinausge
hende Arbeitszeit handelt.

Haben die Parteien eine gegen die VO. 
verstoßende Miete vereinbart, dann ist der 
Vertrag zum zulässigen Mietzins gültig. 
RG.: DR. 1941, 1903 Nr. 28 (Friemann)

VO. v. 12. Jan. 1940 (RGBl. I, 123) über 
Preisbildung von Rohholz für das Forst
wirtschaftsjahr 1940; §930 ABGB. Ein 
Kauf von Holz in Bausch und Bogen, wie 
es steht und liegt, ohne Zahl, Maß und

Gewicht (§ 930), ( ist nach jH
der »ff#

nannten VÖ. ungültig 
Nr. 29 der S

§ 1 Ges. über die .sicg Uf e  ¡5
lorderungen v. * • J“ ?» „ nffsfristnß §138 ZPO. Zur Erklärung^. . pH
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'"06 Nr. 30 0(jB-A11er
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V E R P F L IC H T E T  D IE  H E IM A T  

ZUM OPFER

ngÄ & , il Ucht ZUm soforti«en

| / > rb
mit

||i|f8 0th enstantritt s

abgeSchin! i ł5 t  unö ^ H fs o c b c itc r in n c n
' ^ r  Hochschulbildung. 
ä S *  Zeugnisabschriften und

mit LekSCner Hochschulbildung.
S j t e  Stetti riclltenandf’ Z*u£ni’sabschriften und 
r Gef' nach0,- Diens?KPT sPersona,amtdcrstadt- e °l|?sni,C . der . ezuge nach Grunnn III n<iPr

r «in, g e rm e is te r

ai,Ptbüro in p0„Bn
oder spütcfUchen w ir für sofori

ViS'- el,et f0t Sioölungsabteilung* • < « *
K Cl'&nisabschrifi)enem Lebenslauf, Licht-
'*^U»K b u 'en und Qehaltansprüchen

ie t**Un ten an

K ^ ^ i ! e,'-9Kön®liS C h  G - m - b > H .
b ^ ^ n'9sP 'atz 5

lrungen

H t  Ife

263

Anwaltsgehilfe(in)
7 U m sofortigen A n t r i t t
B gesucht.
G e ^ ^ H g e "  mit Zeugnissen und 
oehaltsansprüchen erbeten. 

Rechtsanwalt und Notar
Barl  f * E.rn s t  Dehne ,  

a d F r e t e n w a l d e  (Oder), 
Oartenstraße 2.

> i

Ä S Ü 'f fe :

Bürovorsteher
für beide Fächer 

acb H i r s c h be r g  i. Riesgeb. 
gesucht.

f °Hen unter E. S. 20 post-

agCrnd H i r s c hbe r g  i. Riesgeb.

e,< ; w "  u,lb bl« «Infdjrift b t*

fd'T k ”  311 ~
aeldi'run' RnncnnldjUii'. 
WW,Heben u>etterfle|<mbl merben.

Anwaltsvertretung
etwa 15. Septemb. bis 15. Oktob., 
nicht: Nor ddeu t sch l and  oder 
Ber l i n ,  bevorzugt: West-  oder 
S ü d d e u t s c h l a n d ,

durch Rechtsanwalt.
Angebote mit Büroverhältnissen 
und Qehaltsangabe u. A . 1677 an 
Anz.-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Anwaltsstenotypi stin,
perfekt., und Bürovorsteherin

sucht sofort

Stellung in Berlin. 
Angebote unter A. 1679 an 
Deutscher  Rechtsverlag,  
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Rechtsanwalt,
zugleich Steuerberater, mit kauf
männischen Erfahrungen, 33 Jahre 
alt, su d it neuen Wirkungskreis in 
der Wirtschaft oder Zusammenar
beit mit älterem Kollegen in Berlin 
oder angenehmer Provinzstadt. 
Angebote unter A.1680 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Erfahrener Anwalt übernimmt

Dauervertretung
eingezogener Kollegen in ge

birgiger Gegend.

Angebote unter A . 1683 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W35, Lützowuferl8.

O p tert zum  3 . KHW!

iÜ Bekanntmachungen verschiedener Art........................ ............  ••••

Älterer Amonit
sucht

für D a n z i g jungen Kollegen als Sozius zwecks 
späterer Ü b ern ah m e der P ra x is . Anfragen an

H. Smoliński, Rechtsanwalt und Notar, 

Zoppot, Seestraße 31.

In oberschlesischer 
Industrie-Großstadt s o f o r t

Praxis
eines gefallenen Rechtsanwalts 

und Notars abzugeben. 

Ei l angebot e  an das Büro des 
Rechtsanwalts Dr. Schmidt  in 

Q l e i w i t z ,  Wilhelmstraße 4.

Abzugeben Reichsrecht
Pf undtner - Neubert

u. Reichsgerichtsentscheidungen 
in Strafsachen, gebunden, beides 

vollständig.
Angebote unter A . 1681 an Anzei- 
gen-Abteilung Deutscher Rechts- 
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

V erkau fe
SeuffA., DJZ., HRR., W arnR. Anfr. 
u. A. 1 6 8 2  an Anzeigen-Abt. Deutscher 
Rechtsverlag Berlin W35, Lützowufer 18.

S ln tic ju a c ifchcö  S ln c c b o t:
bct D&brlttnbesfliridüe. 46 Sbe. (1900-1928) geß. K3JI 150.— 

^ » " " "O lfo r  5. *© » . 9. 3!., 7 Sbe. in 12. 1925/31 fleb. 9I3JI 140 — 
<Lntfd)etbungen bes 9te|d)5gerld)ts, 3toiIf«d)ctt. Sb. 1-163
„  .unb 9leg. 1/160. 1880-1941 ........................................  geb. 9!ä)l 450 —
3ufH 3m im fttrio Ib la lt,!pm ift., 1900-1932/33, ii. $ciH [d)c3uftij,

1933—1940................................................. ......................  qCbt gnq _
jBffi®.*RointTt.b. WffiSRäte.8.8(., 5 Sbc., 34/36, geb. m.ffiebrauchsfrürcn Di ill I ' 4 0  _
91cid)sgefct)blaU. 1900-1939 (ab 1922 I I .  I imb I I ) ...........  qcb 91'JJI 28n‘
3Uod)enfd)rfft, 3u rift., 1900-1938 (ob 1936 In geften)........... gCb.‘ fKSBI 200.’-

'Ädr finden:
<£ntfd)eibungen b. 91©. In Stroffod)cn; Gbermoi)cr ti. DIsbaufcit, Slrafotfei,- 

fommciitorc; ©olStommet, 9Jrd)u> flit Slraftcdp n. a. SDctfc. ®
3. S ^ to c ip e r  «S o rtim en t / SBerftit S® 8

ffmnaiSfiidje Slrake 16 / SretTifpredjet 121167/68 
»Md,»,m,blu„g ,,„b  ‘lln lin n o tio l f l i t  Died,to■ « f f  ® i“ Ä 9loif|e«W«fte»

kt» Dtutfcbtn ncdnobttlDgco erhallen 01t In |r t „  Bud,. 
Ijnnblung. fintnlog unb profpeltte liefern mit auf IBunfd, 
lioftenloa unb birelit,

^ ___________ Dfutfdfer Ileditooerlag, Berlin lfl 35 -  Kien I



— das neue

K O H L E P A P I E R
m it  dem grünen 

St u m  p fw ac h s r  ü c ke n 
rollt sich nicht, rutscht nicht, 

is t besonders ergiebig u. griffsauber. 
Die hauchdünne Stumpfwachsschicht 

verbürgt volle Schriftschärfe.

V £ R L A N G E  N S i t  M U S T E R 1

GEHA-WERKE HANNOVER

\)ö c  it u v iw i is t  ¿ ¿ ¿ d ä m m :

3 t t  ^ e c g l c i t b  i n

^ b c f a d t e n
von

Kammergerichtsrat Dr. Paul Gaedeke
Berlin

U m fang 128 Seiten  /  Preis 3.90 R M .

Aus dem Inhal t :  Vorbetrachtung/ Leitsätze / Die Behandlung 
des Stoffes. / I. Tei l :  Die Rechtslage nach materiellem und Ver
fahrensrecht: 1. Das Wesen des Prozeßvergleichs. 2. Der Ver
gleich im Eheprozeß. 3. Der Kostenvergleich im Eheprozeß. 
4. Unterhaltsvereinbarungen und Eheprozeß. 5. Der Oesamtver
gleich im Eheprozeß. 6. Die einzelnen Arten des Oesamtver
gleichs. 7. Verfahrensrechtliche Handhabung durch das Gericht. 
8. Anfechtung des Gesamtvergleichs. II. T e il: 9. Die Vergleichs
gebühr des Rechtsanwalts im Eheprozeß. 10. Die Berechnung 
der Gebühren beim Gesamtvergleich. 11. Gesamtvergleich 
und Armenrecht. 12. Die Vergleichsgebühr des Armenanwalts. 
13. Die Erstattungsfähigkeit der Kosten auf Grund des Ge
samtvergleichs. 14. Nachträgliche Geltendmachung der Ver
gleichsgebühr wegen Änderung der Rechtsprechung. 15. An
schauungsfälle /  Schlußbetrachtung / Zusammenstellung der 

wichtigsten Entscheidungen / Sachwortverzeichnis.

„ D a s  W e r k  e r s c h e i n t  f ü r  j e d e n  R e c h t s w a h r e r ,  d e r  d e n  h i e r  

a u f g e w o r f e n e n  P r o b l e m e n  a l s  P r o z e ß v e r t r e t e r  o d e r  B e r a t e r  

g e g e n ü b e r s t e h t ,  u n e n t b e h r l i c h . “  DeutscheRechtstteitung t i e f t i u j n  1 9 4 t

• i i t i p m  <S l

In  4., erweiterter und verbesserter AufM

D as S ta n d a rd w e rk  des Gna^ erl

Das gefnmte

Don Oberregierungsrat 10. Iflen îl1l!(1für G»8'Stellvertretender Leiter des Hauptamtes
der Kanzlei des Führers der  ̂ ^

In seiner 4. Auflage bringt der ,,Gnaden-M< n jtcrenjf fei' 
neuen Materials. Neben sehr z a h lr e ic h e  ^  ßes® ' 
kungen ist allein der Haupttext um et \  ¡st ^
Ordnungen usw. vermehrt worden, f f i Reac ff !l#n 
wieder auf den neuesten Stand gebrach - ¿ e ' p f  
allem, daß das Gnadenreoht der Wehrßg deD 
d e r  Polizei n e u  bearbeitet worden IS , C

wurden. Ferner wurden bei der Neug ates l" 
die Bedürfnisse der Gnadenstellen desi 
wemincr. bei denen der ..Gnaden-MehP , . i tcks>cDwegung, bei denen der „unaueu-*“'--- berüc

benutzt wird, in erhöhtem Maße  ̂ ^ j ’st‘ r

6 6 0  S e i t e n  m i t  a u s  f ü h r  l i e h e 171 
G a n z l e i n e n  R M  I 2 ß 0  e i n s c h l .

Zu bez iehen  d u rc h  den  B u c h h a n d e l oder

S a c \ :% r t is
eines NltL pr

Dcutfchcr Rcchtsoericijf;,!
Berlin UJ 35 • £ciP3*0 c 1 '

\}, W

___ ______ ___ ______  |  | i HflHßfl
Straffreiheitsgesetzen zahlreiche Anmoi jcä
wurden. Ferner wurden bei der Neuges 6 uC
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